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Beginn der Sitzung: 9 Uhr 5 Minuten 

Vorsitzender Ing. Mader: Hoher Bundesrat! den vervielfältigt und auch an alle übrigen 

Ich e r Ö f f n e die 311. Sitzung des Bundes- Mitglieder des Bundesrates verteilt. 

rates. Eingelangt sind drei Schreiben des Bundes-
Das amtlJiche Pr o t 0 k 0 1 1  der 310. Sitzung kanzlers betreffend Ministervertretungen. 

des Bundesrates vom 18. Mai 1972 ist aufge- Ich ersuche den Herrn Schriftführer um Ver-
legen, unbeanstandet geblieben und gilt daher lesung dieser SChreiben. 
als genehmigt. 

Ich begrüße im Hause den Herrn Bundes
minilster für Handel, Gewerbe und Industrie 
Dr. Stailibacher. (Allgemeiner Beifall.) 

Einlauf und Behandlung der Tagesordnung 

Vorsitzender: Seit der letzten Bundesrats
sitzung sind zwei Anfragebeantwortungen ein
gelangt, die den Anfragestellern übermittelt 
wurden. Diese Anfragebeantwortungen wur-

Schriftführer Ing. Gassner: 

.,An den Herrn Vorsitzenden des Bundes
rates. 

Der Herr Bundespräsident hat mit Ent
schließung vom 12. Juni 1972, Zl. 5010/12, 
über meinen Antrag gemäß Artikel 13 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929 für die Dauer der zeitweiligen Ver
hinderung des Bundesministers für Auswär
tige Angelegenheiten Dr. Rudolf Kirchschläger 
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Schriftführer 

Schriftführer lng. Gassner: am 21. und 22. Juni 1972 mich mit dessen 
Vertretung betraut. "An den Vorsitzenden des Bundesrates zu

Hievon beehre ich mich, mit dem Ersuchen handen des Herrn Kanzleidirektors des Bun

um gefällige Kenntnisnahme Mitteilung zu desrates, Wien. 

machen. Das Präsidium des Nationalrates hat dem 
Kreisky" Bundeskanzler mit Schreiben vom 31. Mai 

1972, Zl. 282 d. B.-NR/1912, den beiliegenden 
"An den Herrn Vorsitzenden des Bundes- Gesetzesbeschluß vom 31. Mai 1972: Bundes

rates. 

Der Herr Bundespräsident hat mit Ent
schließung vom 15. Juni 1972, Zl. 5120/72, 
über meinen Antrag gemäß Artikel 73 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929 für die Dauer der zeitweiligen Ver
hinderung des Bundesministers für Finanzen 
Dkfm. Dr. Hannes Androsch in der Zeit vom 
18. bis 25. Juni 1972 den Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie Dr. J osef 
Staribacher mit dessen Vertretung betraut. 

gesetz, mit dem Uberschreitungen der Ansätze 
des Bundesfinanzgesetzes 1972 genehmigt 
werden (1. Budgetüberschreitungsgesetz 1972), 
übermittelt. 

Das Bundeskanzleramt beehrt sich, diesen 
Gesetzesbeschluß bekanntzugeben und mitzu
teilen, daß es beabsichtigt, entsprechend dem 
letzten Satz des Artikels 42 Abs. 5 des Bundes
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 
vorzugehen. 

2. Juni 1912 

Für den Bundeskanzler: 

i. V. Neisser" 
Hievon beehre ich mich, mit dem Ersuchen 

um gefällige Kenntnisnahme Mitteilung zu 
machen. 

"An den Vorsitzenden des Bundesrates zu
Kreisky" 

handen des Herrn Kanzleidirektors des Bun-
"An den Herrn Vorsitzenden des Bundes- desrates, Wien. 

rates. 

Der Herr Bundespräsident hat mit Ent
schließung vom 15. Juni 1972, ZL 5121/72, 
über meinen Antrag gemäß Artikel 73 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929 für die Dauer der zeitweiligen Ver
hinderung des Bundesministers für Land-und 
Forstwirtschaft Dipl.-Ing. Dr. Oskar Weihs in 
der Zeit vom 19. bis 22. Juni 1972 den Bundes
minister für Inneres Otto Rösch mit dessen 
Vertretung betraut. 

Hievon beehre ich mich, mit dem Ersuchen 
um gefällige Kenntnisnahme Mitteilung zu 
machen. 

Kreisky" 

Vorsitzender: Danke. Dient zur Kenntnis. 

Ich darf in diesem Zusammenhang dem 
Hohen Hause noch mitteilen, daß der Herr 
Bundesminister für Finanzen ein Schreiben an 
mich gerichtet und gebeten hat, ihn im Hause 
noch gesondert zu entschuldigen. Er hat seine 
Reise in die Sowjetunion, die schon sehr lange 
geplant war, nicht mehr verschieben können. 
Das offizielle Vertretungsschreiben wurde so
eben verlesen. 

Eingelangt sind weiters zwei Schreiben des 
Bundeskanzleramtes betreffend Gesetzesbe
schlüsse des Nationalrates im Sinne des Arti
kels 42 Abs. 5 Bundes-Verfassungsgesetz. 

Ich ersuche den Herrn Schriftführer, diese 
Schreiben zu verlesen. 

Das Präsidium des Nationalrates hat dem 
Bundeskanzler mit Schreiben vom 31. Mai 
1972, Zl. 311 d. B.-NR/1972, den beiliegenden 
Gesetzesbeschluß vom 31. Mai 1972: Bundes
gesetz betreffend die Ubernahme der Bundes
haftung für Anleihen der "Intercontainer"
Internationale Gesellschaft für �en Trans
container-Verkehr, übermittelt. 

Das Bundeskanzleramt beehrt sich, diesen 
Gesetzesbeschluß bekanntzugeben und mitzu
teilen, daß es beabsichtigt, entsprechend dem 
letzten Satz des Artikels 42 Abs. 5 des Bundes
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 
vorzugehen. 

2. Juni 1972 

Für den Bundeskanzler: 

i. V. Neisser" 

Vorsitzender: Danke, Herr Schriftführer. 

Eingelangt sind ferner jene BesChlüsse des 
Nationalrates, die Gegenstand der heutigen 
Tagesordnung sind. 

Ich habe diese Vorlagen gemäß § 29 der 
Geschäftsordnung den Obmännern der zustän
digen Ausschüsse zur Vorberatung zugewie
sen. Die Ausschüsse haben diese BesChlüsse 
des Nationalrates sowie einen Bericht, der 
bereits früher eingelangt ist, einer Vorbera
tung unterzogen. Die diesbezüglichen schrift-
lichen Berichte liegen vor. 

. 

Gemäß § 28 Abs. C der Geschäftsordnung 
habe ich diese Vorlagen sowie die Wahl der 
beiden Stellvertreter des Vorsitzenden, der 
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Vorsitzender 
Schriftführer und Ordner für das 2. Halbjahr 
1972 auf die Tagesordnung der heutigen 
Sitzung gestellt. 

Es ist mir der Vorschlag zugekommen, die 
Debatte über die Punkte 1 und 2, 8 bis 17 
sowie 24 und 25 der Tagesordnung jeweils 
unter einem abzuführen. 

Die Punkte 1 und 2 betreffen 
ein Umsatzsteuergesetz 1972 und 
ein Einführungsgesetz hiezu. 

Die Punkte 8 bis 17 betreffen Novellen 

zur Dienstpragmatik, 
zum Gehaltsgesetz 1956, 

zum Vertragsbedienstetengesetz 1948, 

zur Bundesforste-Dienstordnung, 
zum Dorotheums-Bedienstetengesetz, 
zum Hochschulassistentengesetz, 
zum Pensionsgesetz 1965, 
zur Kunsthochsdml-Dienstordnung, 
zum Landeslehrer-Dienstgesetz und 
zum Heeresgebührengesetz. 

Die Punkte 24 und 25 betreffen 
einen Vertrag mit dem Heiligen Stuhl über 

Angelegenheiten des Schulwesens sowie 
eine Privatschulgesetz-Novelle. 

Falls dieser Vorschlag angenommen wird, 
werden jeweils zuerst die Berichterstatter ihre 
Berichte geben. Sodann wird die Debatte über 
die zusammengezogenen Punkte unter einem 
abgeführt. 

Die Abstimmung erfolgt wie immer in sol
chen Fällen getrennt. 

Wird gegen diesen Vorschlag ein Einwand 
erhoben? - Es ist dies nicht der FialI. Der 
Vorschlag iist somit angenommen. 

Es wird ferner vorgeschlagen, den Gesetzes
beschluß des Nationalrates vom 14. JuIlli 1972 
betreffend ein Bundesgesetz über die Ermäßi
gung der Einkommensteuer (Lohnsteuer) für 
das Kalenderjahr 1972 vorzu�iehen und nicht 
als 28. Punkt, sondern aL'S 3. Punkt der Tages
ordnung zu behandeln. 

Falls sich dagegen kein Einwand erhebt, 
werde ich die Tagesordnung dm Sinne des 
§ 27 Abs. D der Geschäftsordnung entspre
chend umstellen. - Ein Einwand wird nicht 
erhoben. Wir werden demnach in diesem 
Sinne vorgehen. 

1. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 15. Juni 1972 betreffend ein Bundesgesetz 
über die Besteuerung der Umsätze (Umsatz
steuergesetz 1912) samt Anlage ('172 der Bei-

lagen) 

2. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 15. Juni 1972 betreffend ein Bundesgesetz 
über die Einführung des Umsatzsteuergesetzes 

1972 (713 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gehen nunmehr in die 
Tagesordnung ein und gelangen zu den Punk
ten 1 und 2 der Tagesordnung, über die ein
gangs beschlossen wurde, die Debatte unter 
einem abzuführen. 

Es sind dies: 

Umsatzsteuergesetz 1912 und 

Bundesgesetz über die Einführung des 
Umsatzsteuergesetzes 1972. 

Berichterstatter über beide Punkte ist Herr 
Bundesrat Bednar. Ich bitte um die Bericht
erstattung. 

Berichterstatter Bednar: Hohes Haus! Sehr 
geehrte Damen und Herren I Durch den vor
Hegenden Gesetzesbesch.luß des Nationalrates 
soll an Stelle des geltenden Allphasen-Brutto
umsatzsteuersystems das Sy.stem einer All
phasen-Umsatzsteuer mit Vorsteuerabzug, 
kurz Mehrwertsteuer genannt, eingeführt wer
den. Während tim derzeitigen Bruttoumsatz
steuersystem die Steuer in den Lieferungs
und Leistungspreisen verdeckt enthalten ist, 
geht das Mehrwertsteuersystem vom Prinzip 
der offenen Steuerüberwälzung aus, was eine 
sichtbare Trennung zw.ischen Nettowaren
oder Nettoleistungspreis und Steuer erforder
lich macht. Steuergegenstand sind wJe bisher 
grundsätzlich sämtliche Umsätze, dlie ein 
Unternehmer gegen Entgelt bewirkt. Im 
Geg'ensatz zum bisherigen Recht gehört die 
Mehrwertsteuer selbst jedoch. nicht zur Bemes
sungsgrundlage. 

Der Finanzausschuß hat mich ermächtigt, 
im Hohen Hause den An t r a g  zu stellen, 
gegen diesen Gesetzesbeschluß des National
rates keinen Einspruch zu erheben. 

Der zweite Gesetzesbeschluß des National
rates betrifft ein Bundesgesetz über dtie Ein
führung des Umsatzsteuergesetzes 1972. Da
durch sollen verschiedene gesetzliche Bestim
mungen mit den Vorschriften des Umsatz
steuergesetzes 1972 in Einklang gebracht wer
den. Unter anderem sollen eine Reihe von 
bundesgesetdichen Bestimmungen außer Kraft 
treten und verschiedene Änderungen insbe
sondere im Bereich der Bundesiabgabenord
nung, des F,inanzstrafrechtes, des Einkommen
steuergesetzes, des, Tabaksteuergesetzes, des 
Zivilrechts sowie des Wohnhaus-Wiederauf
baugesetzes eintreten. 

Weiters enthält der Gesetzesbesdlluß Be
stimmungen über die Anwendung derz'eit gel-
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tender Vorschriften auf dem Gebiet der Um
satzsteuer, der Beförderungssteuer und des 
Finanzstrafrechtes. 

Ferner sind Maßnahmen auf dem Gebiete 
des Bewertungsrechtes sowie zur Zwischen
finanzierung der Vorratsentlastung vorg·e
sehen. 

Nach den Erläuterungen zur Regierungsvor
lage unterliegen von dem gegenständliChen 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates die Be
stimmungen des Artikels XI Z. 1, 3 und 5 
nicht dem Einspruchsreeht des Bundesrates. 

Der Finanzausschuß hat mich ermächtigt, 
im Hohen Haus den A n t r a g  zu stellen, 
gegen diesen Gesetzesbeschluß des National
rates, !Soweit er dem Einspruchsrecht des Bun
desrates unterliiegt, keinen Einspruch zu er
heben. 

Vorsitzender: Danke, Herr Berichterstatter. 

Wir gehen nunmehr in die Debatte ein, 
die über die zusammengezogenen Punkte 
unter einern abgeführt wird. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Dr. Goess. Ich erteile ihm dieses. 

Bundesrat Dr. Goess (OVP): Hohes Haus I 
Herr Ministerl Meine Damen und Herrenl Das 
Gesetz, welches uns heute zur Beratung vor
liegt, das Umsatzsteuergesetz 1972, betrifft 
edne sehr wesentliche, vielleicht die wesent
lichste Änderung unseres Steuersystems seit 
dem Bestehen der Zweiten Republik. 

Die Vorteile dieses Steuersystems bestehen 
darin, daß diese Einphasenumsatzsteuer wett
bewerbsneutI1al ist und damit nicht die verti
kale Konzentration noch weiter begünstigt, 
daß sie zum Beispiel eine echte Exportent
lastung darstellt, eine größere Einhebungs
effiztienz hat und so weiter. Das alles ist 
schon sehr ausgiebig diskutiert und dargelegt 
worden, und lieh glaube nicht, daß wir in 
dieser Debatte damit das Hohe Haus noch 
einmal strapazieren müssen. 

Osterreich war genauso Wlie die anderen 
europäischen Staaten des Westens iSchon seit 
langem im PrinZlip für die Einführung dieses 
Systems. Auch die Bundesregierung vor der 
gegenwärtigen Bundesregierung hat für die 
Einführung dieses Systems Vorbereitungs
arbeiten geleistet. Das ist aueh alles bekannt, 
es braucht daher heute nicht wieder erwähnt 
zu werden. 

Die Begleitumstände, wie dieses Gesetz zu
stande gekommen 'ist, und einige wesentliche 
Ungereimtheiten dieses Gesetzes gehören 
aber meiner Ansicht nach noch einmal klarer 
kontiert, noch e'inmal klar herausgehoben, und 

diesem Ausleuchten der Hintergründe im Zu
sammenhang mit diesem Gesstz möchte ich 
in erster Linie meinen Beitrag w.idmen. 

Dazu gehört der auch bei der Gesetzwerdung 
dieser Vorlage hier zutage tretende Stil dieser 
Bundesregierung, d!le es sich zu eigen gemacht 
hat, jeweils das Ausmaß und die Zeit der 
Diskussion zu diktieren, besonders bei wich
tigen Materien. Auch die Anzahl der Argu
mente wird zum Schluß festgesetzt. Es wird 
festgelegt, daß man n�cht 105 Vorschläge vor
bringen darf, weil das zu viel list, weil es der 
Regierung nicht paßt. Es wird eine Frist ge
setzt, bis wann etwas zu Ende zu sein hat. 

Das :ist nicht erstmalig bei diesem Gesetz so, 
das erleben wir seit dem Amtsantritt der 
Minderheitsregierung. Zuerst hat man dem 
Nationalrat selber e'ine Frist gesetzt, man hat 
ihn faktisch aufgelöst, sobald es dieser Mehr
heit gepaßt hat. Man hat zum Beispiel bei 
der Behandlung der !Sehr wesentlichen Materie 
des Strafredlts eine Frust gesetzt, wie Lange 
diskuUert werden darf. Wir werden demnächst 
Wlieder ein Gesetz, und zwar im Zusammen
hang mH der Einführung der zweisprachigen 
Ortstafeln in Kärnten zu beschließen haben, 
wo man wieder eine Frist gesetzt hat. Man 
setzt fortlaufend Fristen und hat auch bei 
diesem Gesetz eine Frist gesetzt, bis zu der 
die Mehrheit dte:ses Hauses gestattet, daß 
diskutliert wird. 

Damit nimmt man dem demokrat'ischen 
System und unserer Verfassung ein wesent
liches Element, welches darin besteht, daß 
durch die Diskussion auf den Kern der Materie 
gekommen werden soll und jede Frage, ins
besondere eine so wesentliche wie die Ände
rung eines Steuersystems vom Grundsatz her 
auszudiskutieren list. 

Zu diesem Stil paßt auch, daß hier seitens 
des Bundeskanzlers Geschenke offenbar für 
das Wohlverhalten von Parteien verteilt wer
den, weil wir auch bei diesem Gesetz noch 
einmal gehört haben, was schon einmal zum 
Ausdruck gekommen ist: das alles und noch 
mehr hätte die OVP nach Hause bringen 
können, wenn sie brav gewesen wäre. Das 
haben wir schon einmal, im Zusammenhang 
mit dem Budget 1971, an die Bauern adressiert, 
gehört. Es Meß, die Bauern hätten noch viel 
mehr haben können, wenn die OVP so brav 
gewesen wäre, für dieses Budget zu stimmen. 

Hohes Haus! Meine Damen und Herren I 
\tVarum sage idl das? Weil 11ch hier einmal 
klar herausstellen möchte, daß 51th diese 
Regierung offenbar nidlt darnach orientiert, 
was für das Volk gut und richtig ist, sondern 
darnach, was für sie gut und richtig ist, das 
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heißt, daß sie das tut, was sie jeweils aus 
. parteitaktischen lJberlegungen zu tun für not

wendig erachtet. (Beifall bei der OVP.) 

These, daß di,ese die Reichen zahlen, geht 
bei der Inflation nicht mehr aufi da sind 
nämliCh auch jene hineingerutseht, die Sie 
vertreten -, nunmehr auf die Massen umzu-Sie gibt ,al:so ein Geschenk, einen Brosamen 

vom Tische der Reichen jener Part.ei, die sich legen, und zwar mit dieser neuen Umsatz-

durch Wohlverhalten auszeichnet. In diesem steuer, die vom System her zwar ridltig rist, 

Falle waren es die Freiheitlichen, die S!ich in die aber gewisse Elemente hineingeheim-
nist sind wie zum Beispiel der zu hohe Steuerdurch Wohlverhalten ausgezeichnet haben. 
satz, der nicht zuletzt dazu dienen soll, das (Bundesrat S c  h i p  a n  i: Ihr habt nicht wol-

len!) Daher durften sie in aller Offentliehkeit zu finanzieren, was Sie 'im Wege dieser Ein-

kl" d ß '  bl·...L d' 49 P t kommensteuerreform angeblich den Massen er aren, a S1e ange lUl 'l,e rozen .. . 
d 0 t 'eh t t h b d' h' geben wollen. (Bundesrat W a 11 y: Fur dlese 

er s errel er ver re en a en, le ler .. . . ' 

d· S . l' t' ch Pi t' . ht t 'tt d d ß Behauptung wurde der Bewcls Jetzt aber sehr 
'le oZla 15 '15 e ,ar el Il!le ver Tl , un a I h f 11 H K 11 ') . 

bl·...L d .. t . h' ch St sc wer a en, eIl 0 ege. SIe ange lUl em os errelC IS en euer- , 
zahler 7,6 Milliarden erspart hätten. Herr Kol1egel Ich könnte mir !!licht ganz 

flohes erklären, wozu der Finanzminister sonst diese Haus! Der Inhalt dieses Gesetzes, 
die Art, wie es tinnerhalb eines Zeitraumes zusätzbichen Milliarden braucht, als um seine 

Leute beruhigen zu können, weil ihm die 
von ein paar Monaten zur Beschlußfassung 

Opposition eben aufs Gnack gestiegen ist, pressiert wird, dde Vorgangsweise, die De-
daß er bei der Einkommensteuer endlich etwas 

batte abzukürzen, aIl das ist unsoZlialistisch. 
'machen muß. WeH er nicht gewußt hat, woher (Bundesrat B ü r k 1 e: Undemokratisch!) 

daJS Geld kommen soll, ist er da natürliich 
Das alles könnte uns aber egal sein. Wir den Weg gegangen, den Finanzminister gehen: 

sind sicher nicht Wächter darüber, ob diese Auf die Massen das umzulegen, was man 
Partei im Sinne ihres Programms handelt den Massen geben Wlird. Aber ehrlich muß 
oder nicht. Das könnte uns egal seoin, so lange man das sagen. Man kann also nicht sagen: 
das nur Ihre Wähler oder Ihre Mitgliieder be- Ich vertrete die Massen und nehme das Geld 
trifft. Aber nicht egal ist uns das lin diesem nur von den Reich-en und gebe nur den 
Falle, da auch jene 43 Prozent der Oster- Massen. - Man muß ehrlich sagen: Das, was 
reicher betroffen werden, die Sie nicht ver- ich den Massen geben will, muß 1ch auch dort 
treten. nehmen I - Das soll einmal ausgesprochen 

Daher möchte ich jetzt noch hinter eine werden, weil Sie haben das ja immer ver

KuLisse leuchten und feststellen, daß es sich deckt. (Bundesrat  S chi p a n  i: Auf der einen 

bei der Argumentation, warum dieses Gesetz Seite heißt es "Gleichmacherei"!) 

so und IJllicht anders und so schnell und zu 
diesem Termin und so weiter notwendig ist, 
um eine bewußte Irreführung der Mas';en 
handelt. 

Zunächst haben Sie bisher bewußt '\er
schwiegen, daß die stetige Kaufkraftentwer
tung unserer Währung, der diese Regierung 
nicht Herr werden kann, lSie unter dem Drack 
der Opposition und auch unter rdem Dnck 
der Gewerkschaften dazu zwingt, :im Bereich 
der direkten Steuern, der Einkommensteuern 
endbich eine Reform vorzubereiten und die 
Progression dieses Systems zu mildern, weil 
die von Ihnen zumindest geduldete InflaEon 
die These aus den Angeln gehoben hat, die 
Sie ja limmer sehr lautstark vertreten haben, 
daß nur die direkten Steuern den Bedarf des 
Staates zu finanzieren hätten und die indir2k
ten Steuern, die die Massen tJ:1effen, sozu
sagen ndedrig zu halten :sind. (BundeElat 
B ü r k I e: Das haben sie vergessen!) Das 
habt ihr vergessen I 

Jetzt geht der Finanzminister den für;hn 
sehr verständlidlen Weg, das, was er bei 
der Einkommensteuer nachlassen muß - die 

Zweitens geht es um den Termin, der in 
diesem Zusammenhang auch e1ine Rolle spielt. 
Die Sache muß am 1. Jänner eingeführt wer
den, weil die EWG das verlangt. Dazu ist auch 
schon genug gesagt worden. Aber wir wollen 
festhalten, daß wir hier IlIidlt Vorzugsschüler 
der Kommirssion -in Brüssel sein wollen und 
das auch gar nicht zu sein brauchen. Da sdnd 
andere, die dort Mitglrieder sind, bei weitem 
keine solchen Vorzugsschüler wie wiri ich 
verweise da zum Beispiel nur auf Italien; Es 
gibt andere, die wie w1ir Beitrittskandidaten 
sind und diese Mehrwertsteuer zum 1 .  Jänner 
nicht einführen: zum Beiispiel die Schweiz. 
(Bundesrat Dr. Re ich 1: Verlangt wird es 
nicht von der EWG! Aber wir müssen des
wegen mittun, damit wir in den Integrations
rhythmus hineinkommen! Verlangt hat das 
kein Mensch!) 

Herr Kollege Dr. Reichll Die Italiener sind 
bisher beim Integrationsproz,eß sehr gut ge
fahren. Wenn Sie heute die :italienische Wirt
schaft, abgesehen von den politischen Störun
gen, beobachten, so werden Sie feststellen: 
Italien ist mit der Integration bis heute und der 
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Nichteinführung der Mehrwertsteuer blendend 
gefahren, womit ich gar nicht g.egen die Mehr
wertsteuer argumentiere. Ich wende mich nur 
gegen falsche Argumente und gegen die Irre
führung der Massen. Dagegen spreche lieh 
jetzt, weil Sie bewußt die Massen, die zu 
vertreten Sie vorgeben, irreführen. Denn die
ser Termin ist Iliicht notwendig. 

Mietern: Wir wollen am 1. 1 .  1973 das ein
führen, weil wir das Mnter uns haben und 
damit im Wahlkampf 1975 nicht belastet wer
den wollen. Dafür müßt ihr 4,37 Prozent Mehr
belastung in Kauf nehmen. 

Nun noch ein wesentlicher Punkt, der mir 
besonders am Herzen liiegt: die Land- und 
Forstwirtschaft. Auch dazu ist im Nationalrat 

Ferner haben Sie bisher wohlweislich ver- schon einiges gesagt worden. 
schwiegen, daß auch die Versprechungen, die 
Ihre 1400 Experten ausgearbeitet haben, finan
:mert werden müssen. Alles, was Sie den 
Massen versprochen haben, muß finanziert 
werden. Das kann eben nur aus Massen
steuern finanziert werden, und die eilflzig mög
liche Massensteuer list die Umsatzsteuer. Das 
wissen wir alle seit langem. 

Aber man muß ehrlich sein und sagen, daß 
nichts umsonst 1st. Auch die schönsten Ver
sprechungen lsind nicht umsonst, sie wollen 
finanZiiert werden, und finanzi,ert werden kön
nen sie wieder nur von den Massen. 

Die Sozial:isten sind ausgezogen - das habe 
ich immer anerkannt -, um den Willen der 
Massen zu vollstrecken, aber nicht um die 
Urteilslosigkeit der Massen auszunützen, was 
auch -in ddesem Falle wieder einmal versucht 
wird. 

Nun noch einige besondere Ungereimtheiten 
dieses Gesetzes. Da ist einmal, was bisher 
auch noch nicht aufgezeigt worden list, eine 
abgesehen von der inneren zusätzlichen Be
lastung der Mieter besondere zusätzliche Be
lastung jener Mieter fäHig, deren Gebäude 
im Jahre 1973 fertig werden und 1972 oder 
früher zu bauen begonnen wurden. Denn diese 
Bauten, die also Ende 1972 beziehungsweise 
1. 1. 1973 - Ihr Einführungstermin der Mehr
wertsteuer! - noch nicht fertig sind, gelten 
sozusagen ähnllich wie das _ Vorratsvermögen 
und werden entsteuert, aber nur mit 4 Pro
zent. Wenn man jetzt weiter die 5,5 Prozent 
Umsatzsteuer abzieht, die bisher gezahlt wur·· 
den, so kommt man für diese Bauten also 
auf ein Steuerminus von ;insgesamt 9,5 Pro
zent gegenüber €Iinem Steuermehr durch die 
Mehrwertsteuer - in Hundert gerechnet -
von 1 3,87 Prozent. 

Das bedeutet also, daß abgesehen von der 
allgemeinen Teuerungswelle, die Sie hier auf 
das Volk losgelassen haben, und abgesehen 
von der normalen Kostensteigerung durch die 
Mehrwertsteuer jenen Mietern, deren Bauten 
1973 ferHg werden, eine zusätzlriche Belastung 
von 4,37 Prozent ins Haus steht, die Sie 
ihnen also auch ehrlich eingestehen sollten. 
Und das hängt unter anderem mit diesem 
Termin zusammen. Dann sagen Sie diesen 

Ich möchte hier ganz klar herausstellen, 
daß Sie, die Mehrheit dieses Hauses, di,e Sie 
.für den klassenlosen Staat angetreten sind 
und darum angeblich auch heute noch kämp
fen, zwei Klassen von Bauern, von Landwirten 
zu ischaffen bereit uIlid tim Begriffe sind. 

Das sind einmal jene, die im Wege des 
Vorsteuerabzuges die volle Vorsteuer abzie
hen können und 8 Prozent Mehrwersteuer 
zahlen, und das siIlid die anderen, die Pauscha
lierten, die nur 6 Prozent abZliehen können. 
Da aber diese Vorbelastung bei etwa 8,7 Pro
zent liegt, kostet diese zweite Klasse der von 
Ihnen angebliich Vertretenen - Mer handelt 
es sich ja in erster Linie um die Kleinen -

600 Milliooen SchiUing EinkommensmiIlide
rung; gerade jene, für die angeblich Ihr 
Arbei1:lsbauernbund besonders eintritt. 

Wo ist der Arbeitsbauembund jetzt bei 
dieser Mehrbelastung? Ich kenne auch das 
Argument - ich will es gleich vorwegneh
men -: Die sollen halt Bücher führen! 

Ja, meine Damen und Herren, dann kann 
ich das nur als einen Druck von Ihnen auf
fassen,· persolllifiziert durch den Finanzmini
ster, diese kleinen Bauern zu zwingen, eine 
Arbeit zu leisten, die sie ja kaum leisten 
können, weswegen man ihnen ja die Pauscha
lierungsmöglichkeit geboten hat. Wenn das 
der krumme Weg ist, weil es dem Finanz
minister unangenehm ist, pauschalierte Bauern 
zu blaben, sie zu zwingen, Bücher zu führen, 
meine Herren, dann sagen Sie es offen: Der 
will das, der will sie zWiingen, und dafür 
werden sie mit 600 Millionen Schilling be
lastetl 

Dann werden sie noch weiter belastet; alle, 
alle, auch die andere Klasse, die Sie da in 
Ihrem Klassenbauernstaat gebildet haben. 

Ich meine die Verteuerung der Betriebs
mittel. Wenn dch bier nur zwei erwähne: 
den Treibstoff und die Düngemittel. Der Treib
stoff wird in zunehmendem Maße ein Betriebs
mittel der Landwirtschaft. Das heißt, hier steigt 
im Zuge der Mechanisierung der Bedarf ständig 
an. Diese Mehrbelastung wüd zu erheblichen 
und stets steigenden Mehrkosten führen, weil 
sich der Herr Finanzminister geweigert hat, 
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beim Treibstoff e,ine Regelung zu treffen, die allem als VerarbeitungsprQdukte durdl die 
diese ins Haus stehende Preissteigerung von Industrie - sowohl die Urproduktion als 
8 bis 9 Prozent aufgefangen hätte. Ich will auch die einschlägige Industrie - durch die 
mich jetzt gar nicht !ins Detail einlassen. Erstattungsregelung im EWG-Raum konkur-

Da haben wir noch einen Punkt, der betrifft renzfähig zu machen, dafür hat man in diesem 

die Wettbewerbsverzerrung, die ja wieder in Zusammenhang kein Geld. 

die Richtung der Sdlaffung von zwei Klassen Unter das gleiche Kjapitel Konkurrenzfähig
von Bauern steuert. Die wollen Sie ja offenbar keit und Belastung fällt auch noch eine Un
sdlaffen, um den Klassenkampf dort zu pro- gereimtheit, die lich am SchlUisse im Zusam
vozieren, wo es Ihnen bisher noch nicht ganz menhang mit dem Export, :in erster Linie mit 
gelungen ist. dem Holzexport erwäbnen mödlte, weil das 

Diese Wettbewerbsverzerrung ist dadurch ja die Land- und Forstwirtschaft primär an

gegeben, daß die Nachbarschaftshilfe, die geht, daß nämHdl in diesem Gesetz nirgends 

für die überbetriebHche Zusammenarbeit und die Verpflichtung für den Staat, sprich: die 

damit für die systemkonforme Lösung der Er- Finanzverwaltung festgelegt ist, Guthaben aus 

haltung der Klein- und Mittelbetl'liebe wesent- dem Vorsteuerabzug unmittelbar auszuzahlen. 

lich ist - ohne hier wieder ins Detail gehen Diese Materie ist also sehr komplex. Ich 
zu können -, die der Ausdruck. dieser über- kann sie hier nicht im einzelnen darlegen. 
betrieblichen Zusammenarbeit ist, wieder für Aber es dreht sich im we:sentlidlen darum, 
den buchführenden und für den nicht buch- daß bei einem Teil der Exporte und insbe-
führenden Betrieb verschieden sein wird, sondere beim Holzexport mehr Vorsteuergut-
das heißt, der Bauer, der diese Nachbarsdlafts- haben entstehen, als die betreffenden Unter-
hilfe in Anspruch nimmt, wird unterschiedlich nehmer Steuerverpflichtungen aus anderen Ex
belastet je nachdem, ob er die Hilfe eines porten haben. Daher besteht laufend sozusagen 
pauschalierten oder eines nicht pausdlalierten ein Guthaben bei der Finanzverwaltung aus 
Bauern in Anspruch nimmt. Vorsteuerabzug, das heißt, daß Exporthandel 

Ja was hat denn das bier mit einem durch- und Exportindustrie laufend dem Staat ein zin
dachten System zu tun, das wettbewerbs- senloses Darlehen gewähren. Denn nirgends 
neutral sein soll? Hier ist ja wieder Husch- sdleint die Verpflichtung auf, daß diese Gut
pfusch gemacht worden in einer Art und haben prompt auszuzahlen sind. Der geplagte 
Weise, wie sie wirkl!ich beispiellos dst. Das Steuerzahler oder der erfahrene asterreicher 
gleiche trifft auf die Ausführung anderer land- kennt den Vorgang, daß nicht nur Gottes 
wirtschaftlkher Arbeiten zu. Mühlen, sondern auch des FinanzmiDlisters 

Meine Herren I Zu Geschenk, Morgengabe Mühlen langsam, aber sicher mahlen und be
an die Land- und Forstwirtschaft, an die sonders langsam mahlen beim Auszahlen von 
Bauern im Zusammenhang mit diesem Gesetz Guthaben an den Steuerträger. Das bedeutet 
noch ein Hinweis. Ich verweise auf das, was also eine Zinsenbelastung auf dem Sektor 
der Herr Bundeskanzler 'in einem Interview Holz, die letzten Endes wieder der Bauer zu be

gesagt hat- ich habe es eingangs erwähnt _, zahlen haben wird. Der Exporteur wird sie 
daß wir, die OVP nämlich, das alles und noch nicht zahlen, der wird das abwälzen. (Bundes

mehr hätten haben können, wenn wir brav rat S c h i  p a n i: Ein gutes Gesetz, wenn Sie 

gewesen wären - nicht das Volk. vom Finanzministerium noch etwas zurück-

Ich frage mich also, ob unter dieses "noch bekommen, anstatt was zu bezahlen! Das Ge

mehr", das wir hätten haben können, auch setz kann doch nicht so schlecht sein!) Es fragt 

die sogenannte Erstattungsregelung fällt. W!ie sich nur, wann. 

ich hier lese, hat der Herr Bundeskanzler Meine Damen und Herren! Ich komme zum 
neuerlich die Erklärung abgegeben, daß er Schluß. Diese Vorlage, die uns der Nationalrat 
nicht bereit ist, gegenüber den Bauern in der zur Beratung vorgelegt hat, ist mangelh:aft. 
Frage der Erstattungsregelung nachzugeben. Mit diesem schlechten Ge:setz werden der 
Das würde den Staat zu viel kosten und so Steuerzahler und der Konsument unzumutbar 
weiter. belastet. Durch dieses Gesetz wird ein an 

Jetzt auf einmal würde das den Staat zu sich steuerpolitisch grundsätzlich richtiges Ziel 
V'iel kosten. Man hebt zwar ruhig um 1 Pro- - der Ubergang von der alten Umsatzsteuer 
zent mehr Mehrwertsteuer ein, um damit die auf das Mehrwertsteuersystem - durch den 
VerspredlUngen der 1400 Experten an das falschen W,eg dieses Gesetz verfehlt. Aus die
Volk und alles, Wias da drinnen vorkommt, sem Grunde, meine Damen und Herren, kön
und zum Teil auch die Einkommensteuer- nen wir dem Antrag des Berichterstatters, 
senkung zu finanzieren. Aber um die Pro- gegen dieses Gesetz keinen Einspruch zu er
dukte der österreich ischen Landwirtschaft vor I heben, nicht zustimmen. (Beifall bei der OVP.) 
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Vorsitzender: Zum Wort gemeldet hat sich 
weiter Herr Bundesrat Wally. Ich erteile es 
ihm. 

Bundesrat \Vally (SPO): Herr Vorsitzender I 
Hoher Bundesrat ! Sehr verehrter Herr Bundes
minister! Ich darf zunächst auf einige Passagen 
in den Ausführungen meines Herrn Vorred
ners eingehen und möchte lin diesem Sinne 
feststellen, daß ich grurudsätzl!ich nicht seiner 
Mei1nung bin, wenn er eingangs gesagt hiat, 
daß die Materie selbst hier in diesem Hause 
nicht mehr zu diskutieren sei, lSondern daß 
man sich sozusagen nur mit Einzelheliten be
fassen möge, wenn ich das so richtig yer
standen habe. Ich bin der Meinung, daß 
gerade der Bundesrat, da er ja eine wesent
liche Entscheidung zu treffen hat, auch grun:d
sätzlich dazu Stellung nehmen soll. 

Das zweite, was 'ich mir zu bemerken er
laube, ist, daß der Herr Vorredner offenbar 
elmge Dinge mitelinander verwechselt. Wenn 
er bei der Kritik am Stil der Bundesregierung 
sagt, der Herr Bundeskanzler hätte gemeint, 
das hättet lihr sozusagen als Partei auch haben 
können (Bundesrat Dr. G o  e s  s: So steht 
es in der Zeitung!), so kann das doch niemals 
so aufgefaßt werden, daß das Zugeständnisse 
an die Partei sind, sondern daß man im Ver
handlungswege auch mit der anderen Partei 
zu denselben Ergebnissen hätte kommen 
können. (Bundesrat B ü r k 1 e: Ihr habt ja 
gar nicht verhandelt!) Das ist me'ine Auffas
sung von dieser Sache. 

Das andere wäre doch etwas zu stark ver
einfacht, nämlich es so darzustellen, als ob 
der Herr Bundeskanzler hier Dinge an Par
teien verteilt. (Bundesrat Dr. G o  e s  s: Wenn 
es möglich ist, ist der Bundeskanzler ver
pflichtet, das dem Volk zu geben!) Also Zu
geständnisse, die 'im Verhandlungsweg oder 
im Begutachtungsverfahren oder durch An
träge erreicht werden, beziehen sich doch nie
mals auf ,eine Partei an sich, sondern kommen, 
wie Sie selbst gesagt haben, so wie das ga::1ze 
Gesetz doch für den gesamten Bereich der 
Steuerträger zur Geltung. 

Die "bewußte Irreführung der Massen", wie 
Sie es dargestellt haben, mag vielleicht von 
Ihrem Bl'ickwinkel so erscheinen, aber wir 
sind durchaus nidlt der Meinung, daß die 
Massen von uns "irregeführt" werden, w.ie 
Sie sich ausgedrückt haben. 

Ich glaube auch, sehr verehrter Herr Kol

Und daß wir zwei Klassen von Bauern 
schaffen wollten, das ist audl ein Mißver
ständnis. Daß wir uns bei den Bauern, die 
ja, wie wir alle wissen, keine homogene 
Gruppe sein können (Zwischenrufe bei der 
OVP), um eine bestimmte Gruppe mehr be
mühen - wir haben unter anderem lin der 
vergangenen Woche das Bergbauernseminar 
in Malishofen gehabt -, Hegt in der Werthal
tung unserer Parten begründet, daß wir uns 
eben denen mehr widmen. Das habe ich mir 
erlaubt, im voraus anzuführen. 

Sehr verehrte Damen und Herren ! Ich 
möchte aber doch noch auf die Ausführungen 
des Vorredners im grundsätzlichen eingehen. 
Er hat sich dagegen ausgesprochen, daß der 
Bundesrat gegen die beiden vodiegenden Ge
setze keinen Einsprudl erhebt, und das ist 
auch zu erwarten gewesen, Es 'ist auch 'im 
Nationalrat eingehend diskutiert worden. Es 
ist dort, wenn ich das kritisch bemerken darf, 
vielleicht sehr emotionell diskutiert worden, 
was bei uns in diesem Haus nicht sein muß. 

Ich darf einmal zusammenfassen: Die OVP 
bemängelt insgesamt, wi'e aus allen Argumen
tationen herauskommt,. daß das vorliegende 
Mehrwertsteuergesetz unausgereift wäre und 
einfach durchgepeitscht werden sollte und daß 
dieses Gesetz, so wird argumentiert, zu spät 
eingebracht worden ,sei. Der Einführungs
termin - das wurde lauch von anderer Seite 
gesagt - wäre konjunkturpolitisch falsch ge
wählt worden. Der Satz von 16 Prozent wäre 
zu hoch, 15 Prozent wünden genügen. Das 
Gesetz löse große Teuerungen aus, und der 
Preisauftrieb werde verschärft. SchlließlIich, so 
iautete eine Argumentation, die sogar in 
einem gewissen Gegensatz zu den anderen 
steht, handle es sich um ein Mehreinnahmen
gesetz für den Finanzminister , die Regierung 
wolle sich mit Hülfe dieser Hinnahmen - lich 
zitiere jetzt den Herrn Abgeordneten Zittmayr 
aus dem Hohen Haus - für W;ahlzuckerln 
Rücklagen schaffen. Das ist so im großen die 
Argumentation. 

Ich habe das deshalb angeführt, um eine 
Basis für die Argumentation zu schaffen, und 
ich darf dazu von unser,er Seite folgendes 
feststellen. 

Die zahlreichen Abänderungen auf Grund 
der Stellungnahmen und der Abänderungs
anträge - es liegen zwölf Ordner voll von 
solchen Anträgen auf! � können ,in der Sache 
nicht als Argument dafür gelten, daß das vor
liegende Gesetz unausgereift sei. Das könnte 
höchstens für die erste Vorlag,e gesagt werden, 

lege, daß die italienische Wirtschaft für uns Die Kritik am Einführungstermin - der 
aus mehreren Gründen nicht als Beispiel an- Schwerpunkt der GegenargumentatJion - ist 
geführt werden sollte. ja deshalb sehr zwiespältig, weil Sie, me.ine 
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Damen und Herren, genauso gut wissen wie 
ieh, daß ja selbst von der OVP vorweg andere 
Termine genannt worden sind: der 1. 1 .  1969, 
der 1. 1. 1 970 und der 1 .  1. 1 97 1 .  Außerdem 
liegt die bekannte öffentlich abgegebene Äuße
rung des Klubobmanns Dr. Koren vor, wonam 
er - und das ist also :in der Offentlichkeit 
gesagt worden - im Falle eines Wahlsieges 
seiner Partei vor 1969 die Einführung mit 
1 .  1 .  1972 angestrebt hätte. (Zwischenrufe bei 
deI avp. - Bundesrat S c  h I e i n  e I: Da 
hätten wir auch keine Inflation!) 

Außerdem, meine Damen und Herren, sind 
die Negativprognosen, die angestellt werden, 
aum für spätere Termine aufrecht. Wenn wlir 
sagen, wir sind zu früh dr.an, weil uns kon
junkturpolitisch der 1 .  1 .  1 973 in einer Phase 
der Konjunktur trifft, die für dJiese Umstellung 
nimt sehr günstig ist, wer sagt denn, daß 
das am 1 .  1 .  1 974 ni mt noch stärker der Fall 
wäre und später auch? (Zwischenrufe bei deI 
avp.) 

Nun sind wir eben der Meinung - und 
damit komme idl auch auf ein Argument 
des Herrn Vorredners zurück -, daß seine 
Kritik, daß wir in mandIen Bereichen auf 
Terminsetzungen gehen, nur dann gerechtfer
tigt wäre, wenn anzunehmen wäre, daß es 
nimt auch MöglJimkeiten gibt, etwas so lange 
zu verzög,ern, bis es nicht mehr zum Tragen 
kommen kann. Und das ist ja der wahre Gnmd, 
das 'ist die Befürmtung, daß wir Termine, 
die dom so gesetzt sind, daß Isie ein Fertig
werden ermöglichen, einhalten. 

Was die Höhe des Steuersatzes von 16 Pro
zent betrifft, . so ist unterlagenbegründet und 
verantwortungsbewußt vom Ministerium er
hoben und berechnet worden, daß nach den 
jetzt erfolgten zahlreichen Ausnahmegenehmi
gungen, wie der Herr Finanzmin:lster ges.agt 
hat, dieser Satz von 16 Prozent nicht mehr 
aufkommensneutral, sondern nur noch preis
pol,itisch vertretbar ist. 1 6  Prozent - das hat 
auch der Herr Abgeordnete Blenk schon v,iel 
früher einmal gesagt - sind auf keinen Fall 
zu vi<€l. 

Daß im Gefolge des Uberganges, wie nicht 
von meinem Herrn Vorredner, sondern im 
allgemeinen meiner Meinung nach rlichtig 
kritisiert wurde, Preiserhöhungen kommen, 1st 
e,ine Tatsadle und muß einkaikuliert werden. 
In welcher Art jedoch diese Preiserhöhunqen 
herausgestellt wel1den, ersmeint vv!irtschaftlich 
und politisch wirklich bpdeuklich zu sein. Zum 
Beispiel hat der Herr Abgeordnete Doktor 
Neuner, den wir ja audl aus unserem Hause 
kennen, im Rahmen einer Fernsehdiskussion 
bekanntlich seine Täfelchen gezeigt und das 

Preistäfelchen "Friseure 10 Prozent Erhöhung" 
demonstIliert. Das haben wir alle gesehen. 
Demgegenüber wurden dann vom Nationalrat 
von der OVP-Fr.aktion Fr:iseurpreise mit einer 
Erhöhung von 7 Prozent prognostiziert und 
auch im Mlnderheitsbericht mit 7 Prozent fest
gehalten. Ich glaube also, daß hier - wenn 
wir schon das Wort wiederholen - eine 
"unausgereifte" Haltung und eine nicht unter
lagenbegründete Kritik vorliegt. 

Von einem Mehreinnahmengesetz des Herrn 
FinanzmiIlJisters zu sprechen, erscheint mir 
eine recht mass!ive Anschuldigung zu sein, 
für die man sich aber eigenUich die Begrün
dung erspart hat. Die Verdächtigung, Wahl
zuckerln herausschlagen zu wollen - ich s:age 
noch einmal, das list nicht hier in d�esem 
Hause g<€:sagt wOIden -, beweist, worauf es 
dieser Argumentation ankommt, nämlich einer 
steuerpoHtischen Maßnahme großen Ranges 
kle!inI.iche parteipolitische Motive zu unter
stellen. 

Nach dieser einleitenden Gegenüberstel
lung, die ich mir als Basis darzubieten erlaubt 
habe, darf im zum Gesetz selbst kommen 
und möchte doch grundsätzlich auf ,einige Pro
bleme eingehen. 

Es handelt skh um keine isoliierte legisla
tive Maßnahme, sondern die Einführung der 
Mehrwertsteuer ist im Zusammenhang mit 
einer sduittweisen Neuordnung unseres ge
samten Steuersystems zu sehen. Diese beab
sichtigte große Steuerreform :ist bereits 'in der 
Regierungserklärung vom 5. 1 1 .  1971  ange
kündigt worden, in der es lim Hinblick auf 
die Mehrwertsteuer unter anderem heißt : 

"Wir sind uns der damit verbundenen 
Schwierigkeiten durchaus bewußt, sind aber 
dennoch an diese Aufg.abe herangetreten und 
haben mit der Fertigstellung des sogenannten 
Mehrwertsteuergesetzes einen ersten großen 
Sdlritt getan." 

Der diesj ährige Parteitag der Regierungs
partei !in Villach hat sich ausführlich auch 
mit dieser Steuerreform und ihrer Zielsetzung 
befaßt und durch den Herrn Finanzminister 
klare Aussagen getroffen. Ich zitiere : 

"Eine Steuerreform, die wir SoziaHsten wol
len, kann nicht einfach die Elemente kon:ser
vativer SteuerpoNtik weiterführen. Die Neu
ordnung des Steuerwesens 'ist Ausdruck 
unseres poliHschen vVollens, unserer gesell
schanspolitischen VVertvorstellungen. Aus die
sem Grunde streben wIr eine Reform an, die 
leistungsfördernd und sozial gerecht ist, die 
einfach zu verwalten und fiskaNsch zu ver
antworten ist." 
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Und -im Sinne dieser Zielsetzung, v,erehrte 

Damen und Herren, sind ja auch jene Maß
nahmen zu verstehen, die von der Bundes
regierung schon bisher getroffen worden sind, 
wie die Einführung des Investitionsfreibetra
ges, die Erhöhung und Ausweitung des Kfz
Pauschales, die Abzugsfähigkeit der Kirchen
beiträge, die Erhöhung der vorzeitigen Ab
schreibung für Betriebsgebäude und Arbeit
nehmerwohnungen, die Anhebung mehrerer 
einkommensteuerlicher Freigrenzen und Frei
beträge, un d als Vorleistung auf die große 
Steuerreform ist, wie bekannt, die Rücker
stattung von erbrachten Steuerleistungen in 
der Höhe von 360 S pro Steuerzahler lin die 
Wege geleitet worden. 

Zur Motivierung der Einführung der Mehr
wertsteuer wäre festzuhalten, daß 'es also 
- das hat ja auch der Herr Vorredner, glaube 
ich, so gemeint - nicht akute materielle, 
funktionale Mängel der gegenwärtig,en Um
satzsteuer isind, die zwingen, das jetzt auf 
alle Fälle zu machen. 

Aber auch in der Nationalratsdebatte 
wurde f.estgestellt:  Im Hinblick auf die Wett
bewerbsneutral1ität und den erwünschten 
exakten Grenzausgle'ich hätte die Einführung 
besser schon früher erfolgen sollen ; so sind 
bereits große Schäden anger.ichtet worden. 

Die Umstellung, ISchon sett Jahren diskutiert, 
ist unserer M,einung nach nun deshalb not
wendig geworden, weil die me.isten west
lichen Industrieländer und damü unsere wich
tigst,en Haooelspartner bereli.ts ein Mehrwert
steuersystem eingeführt haben. Die Länder 
der EWG, ausgenommen Italien - das wurde 
sdlOn erwähnt, wo aber besondere Gründe 
vorliegen -, verfügen mit dem Mehrwert
steuersy;stem über eine wichtige gemeinsame 
steuerpollitische Basis, die auch, wie bekannt, 
Länder außerhalb der EWG einbezieht. Wenn 
also schon in nächster Zeit, Wlie wir ja täglich 
erwarten, das Interimsabkommen mit der 
EWG zustande kommt, jst Osterreich vor
bereitet und braucht nicht hinterherzulaufen . 
Es kann also nur ein Vorteil sein, wenn wir 
über eine europareife Form des Umsatz
steuersystems verfügen. Deshalb erscheint uns 
der Hinführungstermin mit 1 .  1 .  1913 erfor
derlich zu sein. 

Ich habe einleitend, meine Damen und Her
ren, zum Ausdruck gebracht, daß der nun 
voll einsetzenden Steuerreform gesellschafts
politische Wertvorstellungen zugrunde

' 
liegen. 

Diese Wertvorstellungen sind nicht von partei
polibischen Schrankoen begrenzt, denn sonst 
wären sie ja keine Wertvorstellungen in die
sem Sinne, was sich auch danin zeigt, daß 
mit einer der beiden Oppositionsparteien 

ohneweiters eine solide gemeinsame Basis ge
funden werden konnte. Unsere Wertvorstel
lungen brauchen daher auch nicht an Partei
grenzen zurückgewiesen zu werden, auch nicht 
in der Form, daß man von Klassenkampf 
spricht und sagt, daß wir Klassen schaffen 
wollen und dergleichen. 

Es ,tst festgelegt, daß die Reform - und 
das ist nun der Kern - leistungsfördernd 
und sozial gerecht angelegt werden muß. Wir 
betonen: und sozial gerecht. Somit wird für 
uns, aber ich glaube nicht nur für uns allein, 
die Steuerreform dort ein gravlereDJdes 
soziales Anliegen, wo wlir dem sozialen 
Aspekt auch 'in der Steuergesetzgebung Vor
rang einräumen ; dort beginnen sich unsere 
besonderen Wertvorstellungen abzuheben, 
dort also, wo wir auf den betroffenen Steuer
zahler :stoßen, auf seine Probleme und seine 
Anliegen. 

Ich darf bier einfügen, daß mir das, was 
der Herr Vorredner in bezug auf die Land
wirtschaft beziehungsweise sofortige Rüdever
gütung der Vorsteuerbeträge gesagt hat., ein 
Argument zu sein scheint, das 'in diesem Zu
sammenhang geklärt werden muß, denn für 
den, der auf die Rückvergütung warten muß 
und selbst gar nicht so viel hat, ist das auf 
alle Fälle eiill Problem, das schwerwiegend 
sein kann. 

Wir machen also Steuergesetze nächt ein
fach für den Staat und seine Notwendigkeiten. 
Wir bemühen uns, die notwend!igen Steuer
lasten von vornherein nach unseren sozialen 
Aspekten gerecht zu vertetilen. Wir h aben ja 
Organisationen, die alle Lebensbere.iche und 
alle Lebensstufen, vom Kleinkind bis zum 
alten Menschen, erf assen. Das erlaubt uns 
einen bi-efen Einblick in die besonder,en Be
dürfnisse zu gewinnen und diesen auszuwer
ten. 

Natürlich versuchen wir, die Viielen weit
reichenden Kritiken und Stellungnahmen so 
weit wie nur möglich zu berücksichtigen, bis 
wir alle die Gewähr haben, daß unsere 
sozialen Aspekte bei voller Wahrung des 
Staatsinteresses berücksdchUgt werden. Trotz
dem können lim Rahmen einer so vielfältig 
wirksamen Gesetzesmaterie nicht alle Inter
essen der verschiedenen Gruppen und Einzel
interessen Berücksichtigung finden. 

Die Mehrwertst,euer wir d ja de facto erst, 
wie schon -erwähnt, am Letztverbliaucher wirk
sam. Daher mußten Uberlegungen im Vorder
grund stehen, wJe zu verfahren sei, daß diesem 
Letztverbraucher so wenig wie möglich zusätz
Eche Belastungen erwachsen und daß es im 
Gefolge der Mehrwertsteuer auch tatsächlich 
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zu Pre'issenkungen kommt. (Ironische Heiter
keit bei der OVP.) Meine Herren! Wenn Sie 
an dieser Stelle lachen, nehme iCh zur Kennt
nis, daß das für Sie eine Sache list, über die 
man lacht. Für uns ist es keine SaChe, über 
die man lacht. 

Wir haben beobachtet, welche Begleiter
scheinungen die Einführung der Mehrwert
steuer lin anderen Ländern nach sich gezogen 
hat. Wir haben das beobachtet, und es besteht 
die Gefahr, daß mögliche Preissenkungen nidlt 
an den L'etztverbraudler gelangen, sondern 
daß sie von Unternehmern einbehalten wer
den und daß Preiserhöhungen im Gefolge der 
Mehrwertsteuer überzogen oder überhaupt 
ungerechtfertigt vorgenommen werden. 

Und ohne jetzt einen Berufsstand allgemein 
irgendWli,e zu verdächtigen, befürchten wir 
doch aUe, daß versucht wird, siCh unter dem 
Vorwand der Einführung der Mehrwertsteuer 
auf Kosten des Letztverbrauchers Vorteile zu 
verschaffen. Wir befürchten das eben auf 
Grund von Erfahrungen anderswo. 

Ich glaube daher, daß einer derartigen Ent
wicklung vorsorglich Einhalt zu bieten wäre 
- nicht durch Lachen, meine Herren -, und 
zwar im Int,eresse aller, besonders auch der 
Wirtschaft selbst. Es sollte isidl daher darüber 
Ubereinstimmung erzielen lassen, vorsorglich 
derartige ungeredltfertigte Preiserhöhungen 
soweit wie möglich vom Gesetz her zu unter
binden und einer zeitlich begrenzten Verschär
fung der Preisreg'elungsgesetze zuzustimmen. 

Daß die Haltung in dieser Frage nicht nur 
von wirtschaftspolitischen, sondern auch von 
allgemein po}itischen Aspekten beeinflußt 
wird, dürfte doch klar sein und ist im HinbLick 
auf die Größenordnung der Betroffenen, um 
die es geht, nicht zu übersehen. 

Die Mehrwertsteuer ist, als Einzelhandels
steuer betrachtet, für den Unternehmer fis
kalisch eine Durdllaufpost, wenn man es ver
gröbert darstellt. Es ist j edes aln der Produk
tion und Wertvermehrung einer Ware oder 
einer Dienstleistung teilhabende Unternehmen 
aus gewichtigen steuertechnischen und psycho
logischen Gründen in den Besteuerungsprozeß 
eingeschaltet, jedoch ist vom Unternehmer 
selbst keine eigene Umsatzsteuerleistung zu 
erbringen. 

Allerdings wird der einzelne Unternehmer 
sozusagen - und das trifft jetzt auch wieder 
eine Ausführung meines Herrn Vorredners 
zur VorfinanlJierung der Steuer herangezogen. 
insofern er seine Steuerschuld von seinem 
Abnehmer nadl Ablauf der Zahlungsfnist er
stattet erhält. Das ist also ein kritisdler 
Punkt bei der Ausfuhr bestimmter Artikel. 

Dem steht jedoch wieder der Vorteil gegen
über, daß der Unternehmer die ihm in Rech
nung gestellte Steuer bereits absetzen kann. 
bevor ,er sie bezahlt hat. Von den Wett
bewerbsbedingungen her betrachtet. ergeben 
sich aus der Einführung der Mehrwertsteuer 
wesentl1che Fakten. 

Ich darf jetzt auf das, was ich mir anfangs 
zu sagen erlaubt habe, auf das Gesellschafts
politische etwas näher eingehen. Bei der 
gegenwärtigen Umsatzsteuer !ist ,es dem Letzt
verbraucher, iauf den ja die g-esamte Steuer
last überwälzt wird, nicht oder nur ganz 
schwer oder selten möglich, aus dem Gesamt
preis den echten Preis der Ware oder Dienst
leistung herauszufinden. (Bundesrat B ü r k 1 e:  
Wir sind ja gar nicht gegen die Mehrwert
steuer, sondern nur gegen die vorliegende 
Form und den ZeitpunktI) Herr Kollege 
Bürkle l Zu Ihrem Zw.ischenruf: ich habe nicht 
behauptet, daß Sie gegen die Mehrwertsteuer 
sind. (Bundesrat B ü r k 1 e: Sie argumentieren 
aber so!) Nein. das habe .ich nicht so gesagt. 
Also er zahlt wohl die gesamte Umsatzsteuer 
heute, weiß aber gar nicht. wie viel sie in 
Wirk1idlkeit beträgt. 

Dagegen ermöglicht das Mehrwertsteuer
system, daß dem Letztverbraucher Preis und 
Steuerleistung eindeutig ausgewiesen werden. 
Das ist für alle BeteHigten willkommen und 
bequem. Für den Letztverbraucher iSteckt seine 
Steuerleistung nicht mehr verdeckt im End
preis, sondern trlitt offen zutage. transparent. 
wenn wlir wollen. Das list für uns ein wichtiges 
gesellschaftspolitisches Faktum. 

Zweitens : das gegenwärtige Umsatzsteuer
system benachteiligt ja jene Unternehmungen. 
die umsatzsteuerbelastete Vorprodukte und 
Vorleistungen benötigen. Das gegenwärtige 
Umsatzsteuersystem begünstigt aber jene 
Unternehmungen. die wenig oder keine um
satzsteuerbelastete Vorprodukte oder Vor
leistungen brauchen, die sozusagen im eigenen 
Ber,eich produmeren und an den Verbraucher 
verkaufen können. 

Das gegenwärtige System der Umsatzsteuer 
- und das list ein Kernkriterium - hat daher 
ungleiche Wettbewerbsbedingungen mani
festiert. Außerdem fördert das derzeitige 
System dlie Tendenz zur Konzentration bei 
den Großbetrieben mit dem Zwecke, der Ver
steuerung der Vorleistungen und Vorprodukte 
zu entgehen, weH diese - wie bekannt -
nur dann umsatzsteuerpflidltig sind, wenn sie 
innerhalb eines Betr,iebes entstehen. 

Das M-ehrwertsteuersystem be endet nun 
diese Situation der ungleichen · und ungerech
ten Wettbewerbsbedingungen und lihrer Fol-
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gen und trägt zu einer gewissen Chancen· 
gleichheit - eben bezogen auf die Umsatz
s teuer - im wirtschaftlichen Wettbewerb bei. 
Sicherlich ein bedeutender gesellschaftspoHti· 
scher Aspekt . . 

Daraus folgert , daß sich der Konsument 
bezi·ehungswe'ise Letztverbraucher einem 
steuerpoHt:isch homogenen Angebot von 
Waren und Dienstleistungen gegenübersieht 
und seine Steuerleistung nicht mehr durch 
die besondere Organisation der Produktion 
oder des Handelsganges beeinträchtigt ist. 

Schließlich erleichtert das Mehrwertsteuer
system dlie freie KooperaHon von eigenständi
gen Unternehmungen zum Zwecke rationel
lerer Produktionsfolgen, ohne die Eigenstän
digkeit der Unternehmungen selbst zu beein
trächtigen. In einer z.eit weitgehender SpeZJiaH
sierung sind derartige Kooperationen aus 
vielen Gründen zu begrüßen. 

Verehrte Damen und Herren! Die Mehr
wertsteuer bewegt ja schon seit Jahren die 
politisch und wirtschaftl:ich Verantwortlichen, 
vor allem aber natürI.ich die betroffenen 
L'etztverbraucher. 

Außer Stre!it steht - und das geht jetzt 
auf Ihren Einwurf, Herr Abgeordneter 
Bürkle - die grundsätzliche Einführung. Es 
ist niemand grundsätzlich dagegen. 

Ferner steht auch für Osterreich - so 
glauben wir - das in Frage kommende 
Sy;stem außer Diskuss1ion. Zur Diskussion 
stehen im wesentlichen zwei Dinge : das ,ist 
der Termin und das sind die soy.enannten 
flankier·enden Maßnahmen. (Bundesrat 
B Ü r k 1 e: Wo sind die?) Das kommt noch. 

Zu den flankierenden Maßnahmen ist noch
mals zu betonen, daß zu wünschen wäre, daß 
es zu einer zeitlich begrenzten Verschärfung 
der Pre:isregelung kommen möge. Die große 
'Oppositionspartei hat zu verstehen gegeben, 
daß die Ablehnung des Mehrwertsteuergeset
zes nicht ausschließt, daß über diese Pro
bleme - Stabilitätsprobleme, hat der Herr 
Dr. Schlednzer gesagt - verhandelt wird. 
Dr. Schleinzer hat also hier eine Bereitschaft 
erklärt. 

Rücksichtnahmen erfolgt sind. Der ermäßigte 
Satz von 8 Prozent ist in den 22 Artikeln 
des § 10 und in den 50 Gegenständen der 
Anlage ausgeführt und verzeichnet, deren 
Wiedergabe ich mir natürlich erspare. 

Im § 6 des Gesetzes werden die Steuer
befreiungen festgelegt, wobei wir ja zwischen 
den echten und unechten Steuerbefreiungen 
unterscheiden. 

Hervorheben möchte ich dabei, daß die Aus
fuhr in weitestem Sinne - wir werden heute 
darüber bestimmt noch hören - umsatz
steuerlich völlig entlastet erscheint, wie es 
im § 7 festgelegt ist. Neben den eigentlichen 
Exporten sind aber auch eine Reihe sonstiger 
Leistungen an ausländische Auftraggeber, was 
in den §§ 8 und 9 ausführlich dargestellt 
wurde, einbezogen worden. Es kann daher 
von einer Idealentlastung für Ausfuhrliefe
rungen von der Umsatzsteuer gesprochen wer
den, und es ist jener exakte Grenzausgleich 
herbeigeführt worden, dessen F ehlen - wie 
bekannt - zu den vielen Beschwerden unserer 
ausländischen Handelspartner geführt hat. 

Auch von der Verwaltungstechnik her bringt 
die neue Regelung für die Ausfuhr eine will
kommene Vereinfachung, besonders aber 
jenen Vorteil, der in dem Fall allerdings nkbt 
zutrifft, den der Herr Abgeordnete Goess ge
bracht hat, denn gegenüber dem Umsatz
steuergesetz 1 969 erfolgt nunmehr die Ent
lastung der Exportleistungen von der Umsatz
steuer sofort und nicht erst - wie bisher -
am Ende eines Vergütungszeitraumes, der in 
der Regel immerhin ein Vierteljahr betragen 
hat. Das also ist auf alle Fälle besser. Zu 
einer völligen Gleichstellung der Importwaren 
mit den adäquaten inländisdlen Erzeugnissen 
wird die exakte Belastung der Importwaren 
mit Hilfe der sogenannten Einfuhrumsatz
steuer führen, die als Vorsteuer abzugsfähig 
ist. 

Hohes Hausl  Verehrte Damen und Herren ! 
Wenn ich nun gegen Schluß meiner Aus
führungen die Mehrwertsteuer auch von den 
übergeordneten Steuergrundsätzen her be
trachten darf, so ist festzustellen, daß diesen 
allgemeinen Grundsätzen voll entsprochen 
wird, nämllich den Grundsätzen der Gleich
mäßigkeit, der Bestimmtheit, der Bequemlich
keit und der Zumutbarkeit. 

Dazu möchten wir noch sagen, daß der 
Appell zu einer derartigen Maßnahme nicht 
etwa von uns gestellt zu werden braucht, 
von uns kommt, sondern sich von selbst aus 
der breiten Basis der Betroffenen :stellt, sodaß 
zu wünschen wäre, daß es bier zu einer ein
vernehmlichen . Lösung kommt. 

Historisch aber ist vielleicht ,interessant zu 
vermerken, daß sich seit der ersten Einführung 
der Umsatzsteuer im Jahre 1916 in Deutsch· 

Und was nun die große Zahl der Sonder· land diese Steuer gewaltig entwickelt hat. 
wünsche betrifft - das ist jetzt dieser dräUe Damals hat der Umsatzsteuersatz 0,1 Prozent 
Punkt -, so ist zu sagen, daß weitgehende betragen. 
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Wally 
Heute ist aber gerade diese Steuer - wie 

schon erwähnt - zu einer tragenden Säule 
der Finanzkraft unseres Staates geworden. 
Die Mehrwertsteuer muß also den Ertrag der 
bisherigen Umsatzsteuer g:arantieren. Es ge
hört sicher zu unserer Verpflichtung alis Abge
ordnete, den Staat durch Absidlerung seiner 
Einnahmen zu befähigen, s'eine weitreichen
den Ausgaben zu erfüllen. (Vorsitzender
Stellvertreter Dr. S k o t  t o n  übernimmt die 
Leitung der Verhandlungen.) 

Die Ubergangsschwierigkeiten liegen in der 
Natur der Sache. Wir kennen diese Schwierig
keiten und seh9n ihn-en entgegen. Es wäre 
aber zu bedauern, wenn diese Schwierig
keiten dazu benützt würden, Verunsicherung 
hervorzurufen, Mißtrauen zu streuen und weit 
überzogene Negativprognosen zu stellen. Die 
Einführung der Mehrwertsteuer ist ein widl
tig-er staatspoN.tischer Akt, der ,einer europa
reifen Form des Umsatzsteuersystems den 
Weg bereitet und weit über unsere Republik 
hinaus wirksam wird. Dieses Gesetz wäre 
Il!icht dazu geeignet, tages- und parteipoNtisdle 
Vorteile herauszuschlagen. Wir haben jed
wede Kritik begrüßt und sind allen vertret
baren Vorschlägen entgegengekommen. Aber 
Störungen des Umstellungsvorganges lehnen, 
glaube 'ich, alle ab. 

Abschließend gestatte .ich mir, weil vorhin 
zu meinen Ausführungen gelacht worden ist, 
eine Liste jener Waren - diese Aufzählung 
ist aber k-einesfalls vollständig - zur Kennt
n!is zu bringen, bei denen es durch die Ein
führung des Mehrwertsteuergesetzes zu einer 
Verbilligung kommen muß, wenn die Preis
senkungen an den Letztverbraucher weiter
gegeben werden. 

Um 5 Prozent: Rindfleisch: Beiried, Rind
fleisch Hinteres, Rindfleisch Vorderes ; Kalb
fleisch: Schulter, Brust, Schnitzel ; Schweine
fleisch: Schopfbraten, BauchfledsCh, Schweins
schnitzel, Schweinsleber, Selchspeck (Heiter
keit bei der OVP) - bitte, das Essen ist 
dann :später draußen -, Geselchtes, SChweine
schmalz, Extrawurst, Braunschweiger, Kra
kauer; Brathuhn tiefgekühlt, Kabeljau, Sar
dinendosen, Kakao, Semmelbrösel, Schnitten, 
Schlagobers, Maresi, Bohnen, Zuckererbsen, 
verschiedene ' Konserven, Spinat, Suppen
pulver, ausländischer Bienenhonig, Marillen
marmelade, Schokolade, Rosinen, Salz, Essig; 

tim 4 Prozent: Backhuhn frisch, Bandnudeln 
und 'eine Reihe anderer Lebensmittel ; 

um 2,5 Prozent: Gemüse, Obst und runde 
Kartoffel. 

Wenn wir sagen, wir erwarten diese Ver
biUigungen, so ist das nidlt ein WUl1Sd1, son
dern es liegen die entsprechenden Rechnungs
unterlagen vor. 

Verehrte Damen und Herren! Ich komme 
zum Schluß und darf noch bemerken, daß die 
Binführung des Mehrwertsteuergesetzes in 
Osterreich sicher :auch ein Kriter,itim dafür ist, 
wie wir wichtige wirtschaftspolitische Reali
täten bewältigen. Wir Sozialisten :sehen in den 
beiden vorliegenden Gesetzen die Erfüllung 
einer klaren staatspolitischen Verpflichtung, 
der wir im Bewußtsein unserer Verantwor
tung für di-e Zukunft unserer RepuMik gerne 
nachkommen werden. (BeiiaJI bei der SPO .) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: 
Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Dr. Heger. Ich erteile ihm dieses. 

Bundesrat Dr. Heger (OVP) : Herr Vorsitzen
der l Herr Minister! Meine Damen und Herren! 
Gestatten Slie, daß ich zu di·eser Materie meine 
vollkommen freie Meinung äußere. 

Zunächst darf ich sagen, um allgemein zu 
sprechen, daß ein Gesetz niemals unter Druck 
zustande kommen darf, linsbesondere dann 
nicht, wenn es sich um Maßnahmen von außer
gewöhnlicher Bedeutung handelt und um ein 
Gesetz, das alle Osterreicher in gleichem Maße 
tr,ifft. 

Allgemein möchte ich behaupten, daß das 
Mehrwertsteuergesetz einen Mangel an kon
kreten vorbereitenden Maßnahmen aufweist, 
die die Durchführung des Gesetzes transparent 
gemacht hätten. 

Sie weIden sehen, meine Damen und Herren, 
wir werden es erleben: Der 1 .  Jänner 1 973 
bringt uns lin eine zweifache Gefahr: es ist 
unleugbar, daß die Preise in Osterreich eine 
Tendenz aufweisen, die stets zu einer Verteue
rung führt. Und nun kommt am 1. Jänner 1 973 
die Mehrwertsteuer dazu. 

Es ist nicht über die Preiserhöhungen ge
lacht worden, als Kollege Wally vorhin ge
sprochen hat, weil die rriemanden freuen. Aber 
sich einzubilden, verehrter Kollege, daß mit 
der Einführung der Mehrwertsteuer Preissen
kungen verbunden sein können, das kann ich 
Ihnen bedauerlicherweise nicht abnehmen. 

Sde werden sehen, daß die Lohn- und Preis
schraube auch nach dem 1 .  Jänner 1973 stär
ker denn je zuvor in Bewegung treten wird. 
Jedem, der glaubt, er könne sidl darüber hin
wegsetzen und sagen: "Nein, nein, das list 
nidlt möglich!",  dem muß ich eines sagen: Auch 
ohne parteipolitische Brille erkennen unsere 
Mitbürger den · wahren SadIverhalt in der 
Lobn- und Preisgestaltung. Wir Osterreicher 

311. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 15 von 88

www.parlament.gv.at



8774 Bundesrat - 3 1 1 . Sitzung - 22. Juni 1972 

Dr. Heger 

sind nämlich viel zu intelligent, als daß man 
uns mit Phrasen hinwegtäuschen kann. Ich 
wehre mich dagegen, daß man uns Osterrei
cher für so dumm hält, indem man sagt, daß 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Mehr
wertsteuereinführung und die dauernden 
Preis- und Lohnerhöhungen in der Folge sogar 
zu Preissenkungen führen könnten. Das list 
meiner Ansicht · nach ein absoluter Irrtum in 
der Auffassung. 

Lassen Sie mich .im Konkreten noch folgen
des sagen, damit Sie sehen, daß wir über das 
Gesetz nachgedacht haben. 

Das Bundesgesetz über di,e Hinführung des 
Umsatzsteuergesetzes 1 972 beinhaltet jene 
rechtlichen Bestimmungen, die neben dem 
eigentlichen Mehrwertsteuergesetz notwendig 
sind. Icb will nur dre.i Punkte der Kritik an
führen. 

Punkt 1 :  Der Artikel 11 behandelt die Außer
kraftsetzung bisheriger Bestimmungen, insbe
sondere auch jener, wonach Verbrauchsteuern 
bisher nicht Teil der Bemessungsgrundlage zur 
Umsatzsteuer waren. Damit wild beisp1iels
weise die Getränkesteuer mehrwertsteuer
pflichtig. Anderseits wurde die Getränkesteuer 
bisher vom Konsumpreis, also einschließlich 
der Umsatzsteuer, gezahlt. Künftighin ist sie 
nur vom Grundpreis zu entrlichten, was eine 
Minderung des Getränkesteueraufkommens 
der Gemeinden zur Folge hat. 

Die verschiedenen Abgaben und Zuschläge 
zum Getränkegrundpreis st'ehen miteinander 
in Verbindung. Die rechtliche Beziehung ist 
aber derzeit keineswegs geregelt. 

Man stellt sich etwa folgendes Schema vor: 
Grundpreis des Getränkes plus Alkoholsteuer 
plus Getränkesteuer plus etwa beim Sekt 
SchaumweiDisteuer. Von dieser Zwischen
summe wird nun das Bedienungsgeld berech
net, und zu dem um das BedienungsgeLd ver
mehrten Betrag kommt dann die 1 6prozen1Jige 
Mehrwertsteuer dazu. 

Diese an sich komplizierte Formel ist offen
bar die einzige, nach der man die Getränke
verrechnung überhaupt durchführen kann. 
Allerdings fehlt es auch für diese Formel der
zeit noch an der vertraglichen und gesetzlichen 
Basis. Die Alkoholsteuer list derzeit noch um
satzsteuerfrei. Die Gemeinden berechnen die 
Getränkesteuer bisher vom Preis einschließ
lich der alten Umsatzsteuer. Also muß im 
Finanzausgleich logischerweise etwas gesche
hen, um den Gemeinden den Ausfall :auszu
gleichen. 

laut Kollektivvertrag wurde bisher nicht von 
der Alkoholsteuer, aber von der Umsatzsteuer 
und der Getränkesteuer gezahlt. Also müßte 
eine kollektivvertragliche Neuregelung derge
stalt erfolgen, daß in die Bemessungsgrund
lage für das Bedienungsgeld die Alkoholsteuer 
an Stelle der alten Umsatzsteuer tritt. Nur die 
Vom FJnanzminister eingehobene Mehrwert
steuer list lallumfassend. Wenn auch das Bier 
getränkesteuerpflichtig wird, dann erhält von 
diesem Vorteil der Gemeinden auch noch der 
Finanzminister seinen Anteil. 

Die völlig ungeklärte Rechtslage bei den 
Getränken zeigt, wie unvorbereitet das ganze 
Gesetz derzedt ist. Aus diesem Grunde kann 
zum Beispiel die Kammerorganisation derzeit 
dm Fremdenverkehr und im Lebensmittelein
zelhandel überhaupt keine Schulung,en durch
führen, weil den Mitgliedern eine der inter
essantesten Grundberechnungen nicht aufge
ze'igt werden kann. 

Ich komme zum Punkt 2. Die monatliche 
Voranmeldung über die Mehrwertsteuer ist 
keine einfache Verr-echnungsanzeiige, sondern 
soll 'als Steuererklärung mit allen strafrecht
lichen Folgen gelten. Selbstverständlich soll 
derjenige bestraft werden, bin ikh grundsätz
lich der Meinung, der das Mehrwertsteuer
system grob fahrlässig oder dolos zu seinem 
Vortetil ausnützt. Derzeit wird aber bei. der 
komplizierten Materie jeder zumindest wegen 
Ordnungswidrigkeit bestraft, der die monat
liche Steuerverrechnung, 'insbesondere den 
Steuervorabzug, nicht richtig trifft oder etwa 
wegen Urlaubs oder Erkrankung eine wohlge
meinte vorläufige Abrechnung vornehmen 
muß. Große Betl'liebe haben den entsprechen
den Mitarbeiterstab. Betroffen werden davon 
die Klein- und Mittelbetriebe, die selbst diese 
Arbeit für das Finanzamt durchführen müssen. 

Es wird bald nur mehr ein Volk von bestraf
ten Unternehmern geben. Ich habe das schon 
einmal in diesem Raum gesagt. Diese Verschär
fung der VorschIliften steht in krassem Wider
spruch zu einer Resolution aus dem Peter
Kmisky-Pakt, worin zum Ausdruck. kommt, 
man möge dieses Gesetz zunäcrust nicht an
wenden. Das heißt: "Sei zufIlieden, wenn du 
jetzt noch nicht, aber nach etwa einem Jahr 
sicher bestraft wirst." 

Von der Unmöglichkeit der Regelung über 
die Umsatzsteuervoranmeldung weiß der Ge
setzgeber, sonst hätte man sich nicht zu der 
Toler.anzentschl'ießung verstanden. Wdrklkb 
vernünftig wäre meiner Ansicht nach nur fol
gende Lösung: 

Meine Damen und Herrenl Ich weise Mer Die monatJJiche Umsatzsteuerverrechnung ist 
auf die Gefahr der Einbeziehung von Bier !in eine Verrechnungsanzeige wie jede andere. 
die Getränkesteuer hin. Das Bedienungsgeld Wer sich zu seinen Gunsten verrechnet hat, 

311. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)16 von 88

www.parlament.gv.at



Bundesrat - a l I .  Sitzung - 22. Juni 1972 8775 
Dr. Heger 

soll daraus keinen finanziellen Vorteil haben, 
aber er soll, wenn nicht -eine grobe Fahrlässig
keU oder eine dolose Handlung vodiegt, nicht 
einem formellen Strafverfahren unterzogen 
werden, sondern durch einen VerZ'insungszu
schlag lim Rahmen der Bundesabgabenordnung, 
aber nicht des Finanzstrafrechts, dem Staat 
den finanziellen Nachteil ersetzen. Der Unter
nehmer soll keinen finanziellen Vorteil haben, 
er soll aber auch niCht strafrechtlich diskrimd
niert werden. 

Lassen Sie miCh zum Punkt 3 kommen: Das 
Einführungsgesetz regelt viele Deta!ils. In 
interessanten Punkten aber schweigt es. So 
hat der § 239 der Bundesabgabenordnung in 
Verbindung mit dem § 2 1 5  derselben Verord
nung geändert werden müssen. Dem Mehr
wertsteuersystem ist immanent, daß an den 
Lieferanten die Steuer im Preis gezahlt wird, 
man diese aber vom Finanzamt als Vorsteuer 
wieder zurückbekommt. 

Nun hören Sie, bitte : Dadurch wird die 
Mehrwertsteuer in der Unternehmerkette zur 
Durchlauferpost. Wenn das Finanzamt aber 
nicht dieses Guthaben an Vorsteuer rasch zu
rückerstattet, sondern etwa mit gestundeten 
Steuerfälligkeiten verrechnen kann, wird das 
ganze System der fraktionierten Einhebung 
dieser Verbrauchsteuer hinfällig. 

Uberdies spricht das Gesetz wohl aus, daß 
die Investitionssteuer Teil der Anschaffungs
und Herstellungskosten ist, sagt aber nicht, 
wie dann, wenn wegen verspätet er Inbetrieb
nahme des Anlagegutes eine nachträgliche 
Aktivierung erfolgte, die vorzeitige AfA für 
diesen Bestandteil der Anschaffungskosten zu 
verrechnen ist. 

Ich habe Ihnen an drei Punkten bewiesen, 
daß das Gesetz, wie ich einleitend sagte, mit 
mehr klaren, transparenten Maßnahmen hätte 
ausgerüstet sein müssen, um es auch für uns 
akzeptabel zu machen. 

Ich wiederhole etwas, was meine beiden 
Vorredner gesagt haben : Die Handelskammer
organisation hat sich schon seit langem für die 
Reform der geltenden Umsatzsteuer inter
essiert. Sie ist auch der Meinung, daß das 
Mehrwertsteuersystem das wenngleich nicht 
in jeder Beziehung bessere, so doch j edenfalls 
modernere Umsatzsteuersystem ist, das den 
Erfordernissen einer arbeitsteiligen und außen
handelsverflochtenen Wirtschaft ungleich 
besser entspricht und so die steuerpolitische 
Voraussetzung schafft, den Weg in die Zukunft 
erfolgreich zu beschreiten. 

Aber für die 254.000 Unternehmer der ge
werblichen Wirtschaft, die das neue Umsatz
steuergesetz anwenden und die Folge jeder 

Fehlentscheidung tragen müssen, ist unserer 
Meinung nach der 1 .  Jänner 1 973 ganz be
stimmt ein schlechter Termin. Unter die 
Räder werden die Kleinbetriebe kommen, denn 
für die Unternehmer mit bis j etzt 150.000 S 
Gesamtumsatz ist der Wegfall der Umsatz
steuerpauschalierung zweifellos ein ungeheu
rer Nachteil. Aber auch für diej enigen Unter
nehmen, die über 700.000 S Jahresumsatz 
haben, war die bisher mögliche Versteuerung 
nach den vereinnahmten Beträgen zweifellos 
die bessere Form. 

Es gibt die Erklärung, daß es möglich sein 
wird, etwa bis zum 10. Jänner die ausstehen
den, also nicht bezahlten Rechnungen noch 
nach dem alten Steuersystem zu bezahlen. 
Aber diejenigen Umsätze oder Rechnungs
beträge, die nach dem 1 0. eingehen, müssen 
dann, wenn man nicht die Vorauszahlung ge
leistet hat - eine weitere Belastung des klei
nen und mittleren Unternehmers -, mit den 
vollen 16 Prozent bezahlt werden. 

Meine Damen und Herren I Das ist meiner 
Ansicht noch eine Ungerechtigkeit und eine 
ungleiche Behandlung der Bürger, insbe
sondere der kleinen und der mittleren Betl1iebe, 
die darunter schwer zu leiden haben werden. 

Die Handelskammerorganisation - das 
möchte ich auch bei dieser Gelegenheit beto
nen - ist nicht dafür, den ungerechten Unter
nehmer zu smützen. Sie will sich aber dort 
zur Wehr setzen, wo der Unternehmer pau
schal diskriminiert wird. Dies list leider durch 
dieses Gesetz der Fall und auch durch alles 
das, was wir von seiten der Regierung hören. 

Ich bin der Meinung : Bei derartigen Ent
scheidungen, wie sie durch dieses Gesetz ge
troffen werden, muß die Oppositionspartei so 
Lange gefragt werden, bis man sich über die 
einzelnen Positionen und Paragraphen eines 
derartigen Gesetzes einig ist. 

Ich erinnere Sie in diesem Zusammenhang 
nur an das Beispiel der deutschen Bundes
republik. Dort hat es die regierende Partei 
jahrelang versäumt, mit der OppoStition in 
geeigneten Verhandlungen so weit zu 
kommen, daß in den Ostv,erträgen eine voll
kommen klare, übereinstimmende Linie ge
faßt wird. Man kann in allen Teilen der Ge
setzwerdung und der Gesetze und der Materie 
verschiedenster Meinung sein, aber nach mei
ner Ansicht muß in drei Dingen eine unbe
dingte Ubereinstimmung mit der Opposition 
herrschen, was ohneweiters möglich ist, näm
Hili gerade dort, wo sich eine OPPoSlition in 
perzentuell solcher Stärke wie lin Osterreich 
gebildet hat: das ist auf dem Gebiete der 
Außenpolitik, das ist auf dem Gebiete der 

758 

311. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 17 von 88

www.parlament.gv.at



8776 Bundesrat � 31 1 .  S itzung - 22� Juni 1972 

Dr. Heger 

Simerheitspolitik und das ist ;im Hinblick auf 
alle Gesetze, die besonders den kleinen und 
mittleren Betrieb und den kleinen Mann betref
fen. 

Meine Damen und Herrenl Ich weiß, Sie 
werden sagen: Jawohl, meine Herren von der 
OVP, Sie haben ja genug Gelegenheit gehabt 
zu spremenl - Ich weiß : Mian hat uns gedul
dig angehört, man hat gesagt: "Ja ' ' ' ,  man hat 
aber an den vorgefaßten Meinungen festge
halten und hat das, was w.ir zu fachlichen Pro
blemen mit samlichen Argumentationen ge
sagt haben, ignoriert. Ein der.artiger Weg kann 
nicht zum :l!iel führen. 

Im werde Sie an etwas erinnern, und einige 
der Kollegen, die hier im Raum anwesend sind, 
müssen das bestämgen. Das ist zwar auf einem 
anderen Gebiet, auf · dem der Landesverteidi
gung, aber im erinnere mich an die Vlielen Sit
zungen des Landesverteidigungsrates; in denen 
Herr Dr. Pittermann immer wieder dann, wenn 
der Bundeskanzler Klaus ein Papier auf den 
Trisch gelegt hat, sagte: Herr Bundeskanzler ! 
Schön, ich nehme das zur Kenntnti.s, Sie können 
aber von mir keine . Entscheidung verlangen, 
auch keine Stellungnahme, aber wir werden 
darüber reden I 

Diese Protokolle sind veröffentlimt. Dort 
kann man nachsehen : Immer wieder iist der 
Bundeskanzler mit seinen Ministern und Be· 
ratern hingekommen, und er hat immer wJeder 
versumt, das eine mit dem anderen auszuglei
dten. 

Diebe Freunde I Ich frage : Warum wäre das 
in diesem Fall nimt mögl1ich gewesen? Man 
ist unseren Wünschen bedauerlicherweise 1n
sofern nicht entgegengekommen, als man dort, 
wo es um den kleinen und um den mittleren 
Betrieb geht - im :spreme nur von der Wiirt
schaft -, unsere Zielmeinung vernachlässigt 
hat. Man hat überhaupt nicht in Betramt g'e
zogen, darüber zu diskutieren. 

Ich bin also nommals der Meinung und 
mömte abschließend sagen: Das wäre ein 
gutes Gesetz für alle Osterreicher geworden, 
es wäre ein gutes und notwendiges Gesetz ge
worden, hätte man das in Betracht gezogen, 
was wir an unerläßlichen Bedingungen im 
Interesse von 254.000 Unternehmern - ich 
sagte es schon - gestellt haben, von kleinen 
und mittleren Betrieben. Man redet immer von 
"Kaplital1isten" und so weiter und so fort, und 
meint damit den Unternehmer. Wo 'ist denn 
der "Kapital'ist" ? Darüber lamt heute schon 
jedes Kindl Das ist ,eine antiquierte Meinung, 
die überhaupt nicht mehr richtig ist ! Das ist 
ein Propagandatrlickl 

Wenn man slich die Sache genau überlegt 
und einen zielführenden Weg gegangen wäre, 
wenn man die Einwendungen der Bundes
kammer, der Landeskammern und so weiter 
gehört hätte, dann wäre dieses Gesetz ein 
gutes Gesetz geworden. Aber in dieser Durch
führung, mit diesen Bestimmungen, wie Sie es 
jetzt auf den Tisch legen, ist meine Fraktrion 
nicht lin der Lage, dem Begehren des Ber.icht
erstatters zu folgen, nämlich gegen dieses Ge
setz keinen Einspruch zu erheben. (Beifall bei 
der OVP.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Zum 
Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Prechtl. Ich 
erteile ihm dieses. 

Bundesrat Prechtl (SPO) : Herr Bundesmini
ster ! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Es ist in der letzten Zeit über die Mehrwert
steuer sehr viel Sachl,ühes und sehr viel Un
sachlliches gesprochen worden. Ich will mich 
nur mit zwei Problemen beschäftigen - in 
erster lJinde mit solchen, auf die meine Herren 
Vorredner Bezug genommen haben -, weil 
nämHch immer wieder die Meinung oder die 
Behauptung in den Vordergrund gerückt wird, 
es wäre zu wenig Zeit gewesen, das Mehr
wertsteuergesetz einer ausführlichen Beratung 
zu unterziehen. 

Sie wissen ganz gen:au, daß das Mehrwert
steuergesetz bereits unter dem Herrn Finanz
minister Dr. Koren in Vorbereitung gewesen 
ist. Sie wissen auch ganz genau, daß dieses 
Gesetz am 1 1 .  Dezember 1911 an alle Inter
essenvertretungen in Osterreich zur Begut
achtung ausgesandt wurde und daß nun mehr 
als 14 Monate verstrichen sind, in denen man 
reichlich Möglichkeit gehabt hätte, dieses Ge
setz entspremend zu prüfen. 

Dazu kommt ein weiteres Motiv, mit dem 
Sie von seliten der Osterreichismen Volks
partei nimt gerechnet haben, nämlich daß mit 
1 .  Jänner 1973 vermutlich ein Arrangement 
mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
erfolgen wird. Es wird sich aLs w.irtschaftlich 
notwendig erweisen, eine Harmondsierung des 
Steuersystems herbeizuführen. 

Ich möchte Ihnen nur einige Ziffern sagen, 
weH die Höhe des Mehrwertsteuersatzes 
immer wieder im Raum steht. Vergleichen wir 
einmal, wie die Mehrwertsteuersätze der ver
schiedenen Länder aussehen. Man kann der 
französischen Regierung wahrlich nicht vor
werfen, sie wäre eine sozialistische Regierung. 
Dort wurde der Normalsatz mit 23 vom Hun
dert festgelegt. Für landwirtschaftliche und 
freie Berufe gilt ein ermäßigter Satz von 
71/2 Prozent. Dann gibt es noch die sogenann-
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ten Güter des gehobenen Bedarfes, für die ein 
Satz - hören Sie genau! - von 331/3 Prozent 
festgelegt wurde, 

Sie sehen also, daß sich auch andere Länder, 
die keine sozialistische Regierung haben, einer 
wirtschaftlichen Notwendigkeit im HinblJCk: 
einer Harmonisierung der europäischen Wirt
schaft nicht verschließen können, Gerade Sie 
von der Wirtschaft müssen ganz genau wissen, 
daß der Zeitpunkt überlebt ist, in dem man 
glaubte, daß ein Land eine autarke Wirtschaft 
haben kann. Das gilt für die Währungspoliti� 
und für das Steuersystem, und das g.ilt im 
Rahmen der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft auch für die Harmoniisierung weiterer 
Vorschriften einschließlich der Verkehrsvor-
schriften. 

Wenn Sie uns vorwerfen und sagen, es sind 
keine Gespräche geführt worden, dann stimmt 
das nicht! Sie wurden immer etingeladen. Aber 
wenn Sie die Nationalratssitzungen, wo Sie 
die Mehrheit gehabt haben, zum Vergleich 
heranziehen, dann werden Sie sehen. daß 
Sie nicht einmal gesprächsbereit waren. Der 
damalige Klubobmann Herr Dr. Withalm hat 
das immer wieder sehr deutlich gesagt: Auf
stehen und abstimmen! Damit war die Ange
legenheit erledigt. Die grundsätzlid:1e Meinung 
unserer Partei ist es aber, über alles Gespräd:1e 
zu führen. (Widerspruch bei der avp.) 

Ich v,reiß schon ganz geItau, daß Sie nicht 
den Mut gehabt haben, die Mehrwertsteuer 
einzuführen. Das weiß . idl, Das liegt nämlich 
in der Konstruktion Ihrer Partei. Sie müssen 

Ich könnte Ihnen ,eine Reihe von weiteren nämlich auf viele Interessenverbände RüCk:

Ländern nennen. Ich will sie aber nicht alle sicht nehmen. 

aufzählen. Ich mödlte nur ein weiteres Argu-
ment he�ausgreifen, weil es immer so schön 

Daß jetzt eine ReHle von Gesetzen beschlos-
sen wurden - es sind sehr v,iele · Gesetze beheißt "mit Ausnahme von ItaHen", 

Wünschen Sie sich die italienischen Ver
hältnisse in Osterreich n:icht! Werden wir nicht 
zu Schlagwortpolitikerni Ich bin durchaus der 
Meinung meines sehr geehrten Herrn Vor
redners: Der österreichische Wähler ist klug 
genug und hat die Reife, politisch zu entschei
den. Man soll lihm aber nicht Schlagworte vor
setzen, ohne sie effektiv zu analysieren. In 
der italienischen Wirtschaft gibt es eine Mil
lion Arbeitslose und eine Million Gastarbeiter. 
Diejenigen, die an den verschmutzten Strän
den Italiens - durch die Verschmutzung des 
Meeres - ihren Urlaub verbr,ingen, wissen 
ganz gen:au, wie die Leistungen der Fremden
verkehlisindustrie immer mehr zurückgehen 
und wie die Preise lin dlesem Zusammenhang 
enorm ansteigen. 

Man soll also immer sehr objektiv seJn. Wir 
haben eine politische Verantwortung zu tra
gen. aber auch e'ine große wirtschaftliche Ver
antwortung. Wir .in Osterreich sind noch von 
vielen WJirtschaftlichen Dingen in diesem Zu
sammenhang verschont geblieben. 

Wenn Sie bedenken, daß mehr als 2 1  Vväh
rungsreformen durchgeführt worden sind und 
wir - sowohl die · Wirtschaft ;als auch die 
Arbe1itmehmer - jedes Mal verhältnismäßig 
sehr günstig davongekommen sind, dann halte 

schlossen worden. und zwar Gesetze nicht zum 
NachteH der Wirtschaft, sondern lim Gegenteil 
zum Vorteil nicht nur für IdJie Wirtschaft, son
dern auch für die Arbeitnehmer -, gehört in 
diesem Zusammenhang gebührend unterstri
chen. Daß die Mehrwertsteuer eine der tief
greifeilldsten Steuerreformen überhaupt dar
stellt, Jst allgemein bekannt. 

Wenn ich in diesem Zusammenhang die 
Umsatzsteuer und die Einkommen- und Lohn
steuer zusammenztiehe, daß also mehr als 
54 Milliarden Schilling dem österreichischen 
Staat zufließen, dann wissen Sie auch ganz 
genau, daß an den Staat und damit an die 
RepubHk Osterre.ich immer größere Anforde
rungen gestellt werden, die natürlich aus 
Steuermitteln abgedeckt werden sollen und 
müssen, Bei ·einer Umstellung des Steuer
systems hat eine verantwortungsvolle Regie
rung darauf zu achten, daß dem Staatshaus
halt nicht unnötig finanzielle Mittel verloren
gehen. Das Parlament hat darüber zu befinden, 
daß in diesem Zusammenhang eine gerechte 
Aufteilung für alle Bevölkerungsschichten, 
aber auch eine Auf teilung nach den wütschaft
lichen Notwendigke'iten erfolgt, um in Oster
reich die Vollbeschäftigung aufrechtzuerhalten 
und um die Preissteigerungen in Grenzen zu 
halten. 

ich es nicht für ridltig, wenn man aus poli- Nun zu den Preissteigerungen, die so oft 
tischen Uberlegungen - lich werde Ihnen dann v'erantwortungslos angeheizt werden. Wenn 
mit Zustimmung des Herrn Vorsitzenden Sie, meine Damen und Herren der Osterreichi
Worte eines bekannten österreichischen W:irt- schen Volkspartei, in der Lage sind, mir ein 
schaftsjournalisten zitieren - nun grunds ätz- Land zu nennen - dies ist eine bedauerliche 
Hch nicht bereit ist, in vielen Dingen konkrete 

I 
Entwicklung auf der g.anzen Welt I -, ;in dem 

und objektive Ge:spräche zu führen. sich keine Preissteigerungen abzeichnen, 
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werde ich Ihnen sehr, sehr dankbar sein. Bei 
meiner Tätigkeit . . . (Zwischenruf bei der 
OVP.) 

Ich weiß, Sie werden nun sehr nervös. Aber 
das 'ist für das Klima nicht gut. Man sollte diese 
Fragen ohne Emotionen behandeln. (Zwischen
ruf des Bundesrates Dr. G 0 e s  s.) Diese Ent
wicklung ist auf der ganzen Welt festzusteHen. 
Ich möchte Sie, sehr geehrter Herr Abgeord
neter, ersuchen, vielleicht einmal zu analysie

eine Reihe von anderen Maßnahmen gesetzt 
werden. Sie wissen ganz genau, daß ZoUsen
kungen erfolgen werden. Wenn aber ZoUsen
kungen erfolgerl, so gibt uns Arbeitnehmer in 
diesem Zusammenhang etwas schwer zu den
ken und macht uns etwas schwer zu schaffen: 
Es muß auch eine konkurrenzfähige Wirtschaft 
und eine konkurrenzfähige Industrie geben, 
weil wir sehr, sehr daran interessiert sind, in 
Osterreich die Vollbeschäftigung zu erhalten. 

ren, warum sich diese Entwicklung auf der Es bedarf großer Anstrengungen und w.ird 
ganzen Welt abzeichnet, und zwar sogar in großer Anstrengungen bedürf.en, uns in den 
Industrienationen, wo auf der einen Seite Rahmen der europä�schen Wirtschaft als kon
- das ist ein wirtschaftliches Phänomen - kurrenzfähige Wirtschaft und Industrie ein
Arbeitslosigk'eüt herrscht, ob das nun in den zugliedern. Hier sind natürlich sehr schwierige 
Vereinigten Staaten oder in Großbrlitannien Verhandlungen zu führen. Sie wissen, daß es 
ist, wo die größten Preis steigerungen . . .  (Bun- sich hiebei um die sogenannten sensiblen Pro
desrat Dr. G o  e s  s: Schweden!) Ich danke dukte handelt. Wir wissen eines - das wissen 
Ihnen für diesen Zwischenruf, ich habe darauf Sie g-enauso gut wie wir, frei über Partei
gewartet. grenzen hinweg -, daß die Vollbeschäftigung 

Ich möchte Ihnen in diesem Zusammenhang das FUIlidament einer gesunden Wirtschaft ist. 
An der sind Sie - davon bin ich überzeugt -sagen, daß zum Beispiel Schweden ;auch einen 

Mehrwertsteuersatz mit 1 5  vom Hundert ein- genauso interessiert wie wir. 
geführt hat. Schweden ist aber ein Land mit Meine sehr verehrten Damen und Herrenl 
dem höchsten Lebensstandard, den wir über- Ich möchte nun mit Zustimmung des Herrn 
haupt auf der Welt verzeichnen können. Vorsitzenden _ werden Sie j etzt nicht nervös 
(Zwischenrufe bei der OVP.) Daß unsere Mas- (Bundesrat Dr. P i  t s c h m a n n: Das ist Ihre 
senmedien im Fernsehen nur die Dinge über- Einbildung! - Unruhe) - aus den "Finanz
tragen, die in das politische Konzept passen, nachrichten" zitieren. Der bekannte Wirt
ist eine Angelegenheit des Rundfunks. Wir schaftsjournalist Knapp hat folgendes ge
verosuchen eben, das !in diesem Zusammenhang schrieben - ich werde es Ihnen gerne zur 
zu entkräften. Verfügung stellen -: 

Ich möchte nun, nachdem ich mich in diesem "Die Gemütlichkeit hört sich aber auf, wenn 
Zusammenhang konkret mit den verschiede- Jetzt die OVP, brüskiert durch ihr Ausmanöv
nen Vorwürfen auseinandergesetzt habe, rieren als Verhandlungspartner der Regierung, 
einig,e grundlegende Bemerkungen machen. wiissentlich und willentlich 'in die ,Teuerungs-

rakete' Mehrwertsteuer den Treibsatz füllt, Bei dem derzeit geltenden Umsatzsteuer-
. aus keinem anderen Grunde als der vagen system wird es - das wissen Sie ganz ge-
Hoffnung, von einer InflatJionswelle, die sie nau - immer so dargestellt, als würde diese 

Steuer der Unternehmer bezahlen. In Wirk- hätte hintanhalten (helfen) können, wieder in 
lichkeit ist 'es doch so, daß sowohl die Umsatz- die Wählergunst gehievt zu werden." 
steuer als auch die Mehrwertsteuer vom Ver
braucher zu bezahlen ist I 

Das Unangenehme liegt ganz woanders: 
Wenn die Umsatzsteuervorschreibungen ge
kommen sind, hat man sie Il!icht gerne bezahlt. 

Wenn man die gesamte österreichische Wirt
schaftspresse verfolgt hat, dann muß man ein
deutig - mit Ausnahme der Parteipressen -
objektiverweise feststellen, daß sich fast alle 
WirtschaftsjournaHsten zu der Einführung der 
Mehrwertsteuer mit 1 .  Jänner 1 973 bekannt Wer bezahlt schon gerne Steuer? Aber in 

Wirklichkeit ist es immer der Verbraucher haben. 
g-ewesen, der die Steuer bezahlt hat. (Bundes- Nun einige grundsätzliche Bemerkungen zu 
rat Dr. G o  e s  s: Diese Steuer ist im Gesetz den verschiedenen Anwürfen . bezüglich Mievorgesehen!) Ja, das wollte lich nur feststellen, ten, Baupr,eise und so weiter. Unter anderem weil die Argumentation nicht in die R!ichtung wunde behauptet, daß durch die neue Mehrgehen soll, als würde diese Steuer der Unter- wertsteuer eine wesentliche Verteuerung der nehmer tragen. 

Wohnungsmieten eintreten müßte. In WJrk-
In diesem Zusammenhang möchte ich viel- lichkeit �aren bereits !in der R�gie

.
rungsvor

leicht
. 

noch -etwas erwähnen : Hier geht es I lage BestJlmmu
.
ngen enthalten, dIe eme solche 

natürlich darum, daß mit 1. Jänner 1913 noch Verteuerung hmtanhalten sollten. 
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Durch den gemeinsamen Antrag der Soziali
sten und der FPO wurde nun die Sicherheit 
geschaffen, daß mit 1 .  Jänner 1913 keine zusätz
lichen Belastungen, für die Mieter entstehen 
werden. (Ruf bei der OVP: Bis auf die Bau
kosten!) Auf die Baukosten komme ich auch 
noch zu sprechen. 

Der OVP nahestehende Wirtschaftskreise 
haben auch eine 5prozentige Baupreiserhöhung 
im Soge der Mehrwertsteuer 'angekündigt. Bei 
einer genauen Durchleuchtung dieser Behaup
tung wurde festgestellt, daß in den meisten 
Fällen die Baukosten aus dem Grunde der Ein
führung der Mehrwertsteuer in Wdrkllichkeit 
überhaupt nicht steigen dürfen, da die Mehr
wertsteuer -im Unternehmerbereich Wohnbau 
und industriell-gewerbliche Bauten nur Durch
laufposten ist und die Belastung der Investi
tionssteuer sinkt, sodaß in den folgenden Jah
ren von der Steuerseite her - ich betone : 
von der Steuerseite her! - eine VerbiUigung 
dieser Bauten zu erwarten wäre. Bei Repara
turen von Altbauten und -häusern müßte eine 
solche Verbilligung bereits �m Jahre 1913 
wirksam werden. 

Sie scheuen aber auch davor nicht zurück, 
in Ihre Argumentation zum Beispiel mitein
zubeziehen, daß das Rauchen teurer wird. Da 
gerade hier von seiten des Herrn Finanzmini
sters eine Senkung der Tabaksteuer vorg·e
sehen ist, kann man daher eindeutig feststel
len, daß ,es zu keiner Verteuerung der Rauch
waren kommen wird. 

Sie informieren aber ;auch die Offentlichkeit 
darüber - die letzte Ferns·ehsendung hat es 
gezeigt -, daß eine Verteuerung des Bier
preises eintreten wird. Ich möchte Ihnen dazu 
sagen, daß im Rahmen der Verhandlungen 
über die Neufestlegung des Bierpreises, die 
ab 1 .  Jänner 1913 erfolgen dürfte, die Mehr
wertsteuer bereits berücksichtigt worden 'ist. 
Das werden Ihnen alle jene erklären, die bei 
den Verhandlungen dabei waren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herrenl 
Ich glaube aber, daß es bei einem so großen 
und schwierigen Problem in einer florierenden 
Wirtschaft nicht notwendig und meinem Ge
fühl nach politisch und wirtschaftlich verant
wortungslos ist, die Bevölkerung zu verun
sichern und zu behaupten, daß zum Beispiel 
äm Zuge der Einführung der Mehrwertsteuer 
die Preise von Grundnahrungsmitteln anstei
gen werden. Durch den halben Steuers atz von 
8 Prozent müßte slich bei einem wesentlichen 
Teil der Lebensmittel nach dem 1 .  Jänner 1913 
sogar eine Minderung der Preise ergeben. 

Nun zu ein-em anderen großen Problem. Sie 
wissen, daß wir alle unter der Motorisierungs-

welle leiden. Es gehört zum guten Ton jeder 
politischen Partei, den Autofahrern womöglich 
alles zu versprechen, weil sie sich lang;sam 
fast zu einer politischen Macht in österreich 
entwickeln. Ob das verkehrspolitisch und wirt
schaftlich richtig ast, will ich in meine B-etrach
tungen gar nicht einbeziehen. 

Den Autofahrern wird mit einer Erhöhung 
der Preise für Personenkraftwagen gedroht. 
Als damals die 10prozentige Autosteuer weg
genommen wurde, haben Sie ganz genau ge
sehen, daß der Konsument praktisdl keinen 
Groschen davon bekam. Das liegt auch an der 
Industr,ie, die rihre Preise sofort erhöht h:at. 

Sie wissen ganz genau, daß sich Herr Mini
ster Dr. StaIlibacher persönlich bemüht hat, hier 
einzuwirken. Wir lin Osterreich haben keine 
konkurrenzfähige Autoindustr.ie, sondern wir 
sind praktisch den europäischen Automärkten 
ausgeliefert. 

Gerade die letzte Fernsehdiskussion mit 
Finanzminister Androsch, den Interessenver� 
tretungen der Autofahrer und leitenden Ange
stellt,en der Autohandelsfirmen äst sehr sach
lich und objektiv geführt worden. Ich muß 
sagen, daß sich sehr erfreuliche Aspekte er
geben haben, und zwar daß ,im Rahmen der 
zu erwartenden weiteren Zollsenkungen im 
Zusammenhang mit dem EWG-Dbereinkom
men und des Wegfalles der Ausgleichsteuer 
eine Verbilligung bei Personenkraftwagen ein
treten müßte. Der Autohandel und die anderen 
Gremien haben sich bereit erklärt, d1e Ver
billigung der Autos an die Käufer weiterzu
geben. Sie wissen, daß das Auto, in diesem 
Zusammenhang der VW, im Index mit 0,3 Pro
zent steht. 

Sie, meine Damen und Herren der Oster
r·eichischen Volkspartei, müssen, wenn Sie 
vielleicht im Grundsätzlichen nicht zustimmen, 
auch diese Dinge mitüberlegen, um der öster
reichischen W.irtschaft und dem österreichi
schen Land wirklich zu dienen. 

Sie haben zuvor über meine Ausführungen 
zu den Preissenkungen etwas gelacht. Das soll 
man bei einem so ernsten Problem, mit dem 
sich sogar Großmächte beschäftigen, nie tun. 
Man soll wese Dinge nicht lächerlich machen. 

Ich habe fünf Preis- und Lohnabkommen er
le bt. Damals, in den fünfziger Jahren, hätte 
es Osterreich die Freiheit gekostet. Es waren 
die Arbeiter und Angestellten, die damals die
sen Weg nicht gegangen sind. Sie wissen 
g.anz genau, welche politisch und wirtschaft
lich schwierige Situation wir beim 5. Preis
und Lohnabkommen trotz der Besatzungs
mächte gemeinsam überwunden haben. Das 
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kann einmal zum Bumerang werden, den Sie 
auf der anderen Seite vielleicht nicht mehr 
loswerden können. 

Auch bei versch�iedenen Elektrogeräten, Tex
tilien und Schuhen wäre es möglich, die Preise 
zu senken. Dafür ist natürlich ein Preisrege
lungsgesetz notwendig. 

Wenn ich jetzt das sogenannte Sozialpart
nerabkommen zitieren darf, so freue ich mich 
ehrlich, daß doch vielleicht in letzter Stunde 
und in den letzten Tagen Gespräche geführt 
werden und man sich zu einer echten Preisbin
dung entschließt. Ich möchte Ausschnitte aus 
diesem Entwurf vorlesen, den die Bundeswirt
schaftskammer den Sozialpartnern übermittelt 
hat. In diesem Entwurf steht, daß das Abkom
men zur Anwendung des Preisregelungsgeset
zes zur Vermeidung von vorweggenommenen 
Preiserhöhungen 1m Zusammenhang mit der 
Einführung der Mehrwertsteuer besonders 
nachhaltig anzuwenden ist. 

achtens auch eine wirtschaftliche Notwendig
keit ergibt, zu einem modernen Steuersystem 
zu kommen, wodurch diese Dinge - lich 
nehme Fremdwörter nicht sehr gern in den 
Mund, ich sage nie "transparent" - in eine 
durchsichtige Relation gebracht werden. Es list 
unbestreitbar, daß nach den Erkenntnissen der 
modernen Finanzwissenschaft die nun einzu
führende Mehrwertsteuer das am ehesten ent
sprechende System ist. 

Ich möchte Ihnen am Schluße me'iner Aus
führungen die Vorteile der Mehrwertsteuer 
darlegen, die nicht von mir stammen, sondern 
die auch finanzwissenschaftlich begründet wor
den sind. Ich nehme nicht an, daß nach Ver
handlungen, die im Rahmen der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft von hervorragenden 
W�irtschaftsexperten geführt worden sind, wo
nach ein wettbewerbsneutrales Steuersystem 
einzuführen 'ist, die Wirtschaft dieser Staaten 
in Schwierigkeiten kommen wird. 

Die Vortelile der Mehrwertsteuer sind vor Jetzt kommt die Passage im Punkt 3 dieses allem: 
Dbereinkommens, die folgendermaßen lautet: 

1 .  daß wettbewerbsneutrale Verhältnisse ge-
"Der Osterreichische Gewerkschaftsbund schaffen werden; 

und der Osterreichische Arbeiterkammertag 
verpflichten Isich, während der Geltungszeit des 
Abkommens keine weiteren Lohnforderungen 
zu stellen und darüber h!inaus ihren Einfluß 
geltend zu machen, daß auch keine betrieb
lichen Lohnfonderungen erhoben werden." 

In Punkt 4 steht: 

"Die Bundeskammer der gewerblichen W.irt
schaft, die Präsidentenkonferenz der Land
wirtschaftskammern Osterreichs, der Oster
reidlische Arbeiterkammertag und der Ost'er
.reichische Gewerkschaftsbund erwarten, daß 
die Gebietskörperschaften während der Gel
tungszeit des Abkommens keine Tariferhöhun
gen vornehmen. Uberdies erwarten die vier 
Organisationen, daß in dieser Zeit keine 
Kostenbelastung durch Maßnahmen der Sozial
gesetzgebung erfolgt." 

2. daß gle.iche Waren immer gleich belastet 
sind, gleichgültig wie viele Wirtschaftsstufen 
sie durchlaufen haben; 

3. daß die Steuerbelastung einer Ware auf 
jeder Stufe des W,irtschaftsablaufes g,enau fest
stellbar ist; 

4. daß Kostensenkungen -im Unternehmer
bereich eintreten, und zwar ,im Ausmaß der in 
den Pre1sen bisher enthaltenen kumulativen 
Umsatzsteuer; 

5. daß tdi'e Entlastung der Exportware bereits 
durch den Vorsteuerabzug gegeben ist, ohne 
daß es eines umständlichen und zeitraubenden 
Vergütungsverfahrens bedarf, wodurch für die 
Exporteure auch ein Pinanzierungsvorteil ein
tritt; 

Das bedeutet den vollkommenen Pre1is- und 6. daß im Unternehmerbereich auf Netto-
Lohnstopp, den vollkommenen Sozialstopp, kalkulation und Nettopreise überg'egangen 
mit einem Wort, daß Sie es nachhaltig ver- werden kann und nicht zuletzt keine Steuer 
suchen. von der Steuer berechnet wird. 

Aber es 'ist Gott sei Dank in den letzten 
Tagen eine Änderung ,eingetreten, und ich 
hoffe nur, daß es im Interesse aller Oster
reicher zu einer Vereinbarung kommen kann. 

. Sie wissen ganz genau, daß die Preisd,iszi
pHn nicht nur in asterreich, sondern �auch in 
allen anderen Staaten eines der schwierigsten 
Probleme ist. Osterreich muß sich daher auf 
die Mehrwertsteuer umstellen, weil sich nicht 
nur eine internationale, sondern unseres Er-

Das sind die Vorzüge. 

Glauben S'ie mir eines: Keine politische Par
tei wird sich selbst Schwierigkeiten machen. 
Dieses Mehrwertsteuergesetz ist dem Parla
ment deshalb zugeleitet worden, weil wir 
Sozial,isten der Auffassung sind, daß es hödlste 
Zeit und ein Gebot der Stunde ist, damit süch 
die österrekhische Wirtschaft der Harmonisie
rung im großeuropäischen Raum konkurrenz
fähig anschließen kann. (Beifall bei der SPO.) 
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Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Zum 
Wort gemeldet ist Herr Bundesrat DDr. Pitsch
mann. Ich erteile ihm das Wort. 

Bundesrat DDr. Pitschmann (OVP) : Sehr ge
ehrter Herr Minister! Meine Damen und Her
ren! In Samen Mehrwertsteuer ist lin den letz
ten Wochen und Monaten sehr viel geschrieben 
und gesagt worden. Behauptungen kreuzten 
sich von links und rechts; allerdings auch 
gelegentlich SPO-quer. 

M!ir wird · es heute ein leichtes sein, all die 
gewichtigen OVP-Behauptungen anhand 
sozialistischer und neutraler Aussendungen 
unter Bewe,is zu stellen, das heißt, den Nach
weis zu erbringen. daß sie richtig sind. Ich darf 
es so ähnlich machen wie der Herr Finanz
minister bei der letzten Fernsehdiskussion, der 
auch einige Aussendungen neutraler Institu
tionen und seiner gegnerischen Partei zitiert 
hat. 

Die "Arbeiter-Zeitung" selbst hat am 
12.  Februar des vergangenen Jahres dadurch, 
daß sie ohne jeden Kommentar halbseitig einer 
Abhandlung des Wirtschaftsforschungsins1litu
tes Platz eingeräumt hat, ohne j ede Einschrän
kung zum AusdruCk. gebracht, daß d;a;s Wirt
sch.aftsforschungsinstitut recht hat. Dieses hat 
folgendes geschrieben: "Max,imalsatz von 
1 5  Prozent". Weiter dann: "Satz von 1 3,5 Pro
zent?" 

"Tatsächlich wäre aber schon ein Tarif von 
1 6  Prozent für den Fiskus ein wahrer Voll
treffer mit massiven Mehr'einnahmen (aber ge
fährltichen Preiswirkungen) . Der wirklich neu
trale Tarif liegt nämlich mit Sicherheit bedeu
tend niedriger. Exakte Durchrechnungen . , .  
liegen zwar noch nicht vor, aber inoffizielle 
Kalkulationen von unabhängigen und ange
sehenen Fachleuten und Institutionen kommen 
übereinstimmend zu dem Ergebnis, daß der 
neutrale Tarif, je nadJ. dem Umfang der Be
günstigungen, nur zw,ischen 13 Prozent und 
maximal 15 Prozent liegen kann. Dieses Ergeb
nis läßt sich leicht mit Hilfe der westdeutschen 
Erfahrungen auf indirektem V-I eg überprüfen. " 

"Die spätere Erhöhung auf 1 1  Prozent" 
- nämlich in Deutschland - "hatte ausdrück
lich bedeutende Mehreinnahmen zum Z'iel." 
- Also der ursprüngliche Satz lag damals bei 
1 0 Prozent. - "Unter der Armahme ähnliCher 
Begünstigungen wie in der Bundesrepublik 
Deutschland" - und in Osterreich sind sie 
jetzt effektiv nicht größer al,s draußen _ 

"müßte daher der neutrale Tarif in Osterreich 
bei 1 3,5 Prozent Hegen (135 Prozent von 
1 00 Prozent) . 

SdJ.lagseite der Steuerstruktur : 

Eine zweite Faustregel besagt, daß der neu
trale Mehrwertsteuersatz rund das 2,5fache 
des allgemeinen Umsatzsteuersatzes er
re,icht . . .  Die Nutzanwendung für Osterreich 
ergibt 5,5 Prozent Umsatzsteuer mal 2,5 = 

1 3,75 Prozent Mehrwertsteuer. Wie immer man 
r,echnet, man kommt über 14 Prozent nur mit 
größter Mühe hinaus, selbst wenn man die 
Begünstigungspalette noch etwas verbreitert."  

Zum Schluß dieses Artikels heißt es : 

"V1ielleidJ.t empfiehlt sich als wahrhaft opti
male MehrwertsteuerpoHtik doch besser eine 
solche der Vernunft" - demnadJ. ist das, was 
jetzt beschlossen w.ird, unvernünftig -, "dte 
Schock.effekte von vornherein vermeidet, in
dem sie mit mäßigen Tarifen beginnt, sich aber 
vorbehält, den TaDif allenfalls etwas nachzu
ziehen, wenn es die Wirtschafts- oder Finanz
lage unbedingt erfoDdern sollte." 

Diese Abhandlung des Wirtschaftsfor
schungsinstitutes wurde ;in der "Arbeiter-Zei
tung" ohne jeden einschränkenden Beisatz ver
öffentlicht. Androsch hat sich also selbst mehr
fach widersprochen. 

SdJ.on bei Einbringung der Regierungsvor
l,age am 20. Jänner dieses Jahres sagte er, 
der Satz von 16 Prozent sei aufkommensneu
tral. ZwischenzeiUich hat er mit Hilfe der 
FPO ,einig'e OVP-Anträge verwirklicht, die 
Milliarden kosten - durch einen außerparla
mentarischen Pakt mit der FreiheiHichen Partei 
also MiHiardeneinnahmen weniger. Dann kann 
es nicht mehr aufkommensneutral sein. Allein 
,der Tatbestand, daß Androsch gegenüber der 
Regierungsvorlage dann solche Konzessionen 
gemacht hat, beweist, daß seine erste Behaup
tung, dieser Satz sei aufkommensneutral, nicht 
stimmen kann. 

Selbst sein Bundeskanzler Dr. Kreisky über
führt Minister Androsch des Irrtums, denn er 
sagte: Für die OVP wäre noch mehr drinnen 
gewes·en! - also noch mehr Abstriche von 
Einnahmen, Da kann man somit noch weniger 
von aufkommensneut:r.al reden. 

Dies,e drei Fakten bringen zum Ausdruck., 
daß der Finanzminister die Bevölkerung über 
die Regierungsvorlage absichtlich nicht richtig 
informiert hat. 

Selbstverständlich müssen, wenn Kreisky 
sagt, es wäre noch mehr drinnen gewesen für 
die OVP, diese einkalkulierten Mehreinnah
men für den Staat Teuerungseffekte mit sich 
bring,en. Daran tragen die Parteien die SdJ.uld, 
die zu dieser Höhe des Mehrwertsteuersatzes 
j a  sagen. Im übrigen ist die Aussage von 
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Bundeskanzler Dr. Kreisky - das sei nicht 
unsere Sorge - eine glatte Desavouierung 
des FPO-Verhandlungspartners. 

Erinnern Sie sich daran und blättern Sie in 
Ihrem WlirtJschaftsprogramm, im SPO-Wirt
schaftsprogramm zurück. Dort wird zum Aus
druck gebracht, daß . in Osterreich di'e dndir'ek
ten Steuern zu hoch sind und die direkten zu 
niedrig. Das jetzige Mehrwertsteuergesetz, so 
wie es heute über die Bühne gehen woird, 
würde besser Mehrsteuern- als Mehrwert
steuergesetz heißen. 

"Auto-Touring" , die Zeitung des OAMTC, 
einer neutralen Organisation, stellt die Be
hauptung auf, daß sich für die Kraftfahrer 
allein durch die Treibstoffverteuerung eine 
Mehrbelastung von durchschnittlich 900 Mil
lionen Schilling pro Jahr ergeben wird. Die 
Auswirkungen auf die Transportkosten und 
damit auf die Preise der Konsumgüter können 
nicht abgeschätzt werden. Bezüglich der Ver
teuerung der Kraftstoffe ist der ARBO ja weit
gehend derselben Auffassung wie der OAMTC. 

Trotzdem sagte Nationalrat Dr. Tull vor 
einiger Zeit - wenn ;ich mich richtig erinnere, 
ist er ein maßgeblicher ARBO-Funktionär -, 
die sOZlialisIDsche Regierung werde alles in 
ihrer Macht Stehende tun, um die Pr,eise in den 
Griff zu bekommen und zu verhindern, daß im 
ZUiSammenhang mit der Mehrwertsteuer auf 
die österreichische Wirtschaft eine Preislawine 
niedergeht. 

Hat sich Tull dagegen gewehrt, daß allein 
die österreichischen Kraftfahrer und die öster
reichische Wirtschaft - beide selbstverständ
lich gemeinsam, aber letztlich zahlt der Konsu
ment ja alles; das war bei der jetzigen Umsatz
steuer so, und bei der kommenden wird e.s 
a.uch so sein � dem Finenzminister 900 Millio
nen Schilling zahlen werden? So sind die Tat
sachen und die Versprechungen quer durch
einandergewirbelt. 

Jede Preisregelung, meine sehr geschätzten 
Damen und Herren, verliert aber letztlich -
dazu werden wJr in der nächsten Sitzung kom
men - ihren Sinn, wenn die Preistreiber in 
der Regierung sitzen und selbst die Preise 
laufend hinauflizitieren. 

Was wird unsere Frau Gesundheitsminister 
dazu sagen, daß die Heilmittel und Heilbehelfe 
künftighin praktisch mit der doppelten Umsatz
steuer belastet werden, mit 16 Prozent? Es 
ist dies eine merkliche Teuerung der Heil
mittel und der Heilbehelfe, weil dort ja sehr 
wenig Vor.steuerabzug drauf ist. Sie hat das 
zur Kenntnis genommen, wahrscheinlich paßt 
das in ihr kurioses Konzept der österreichi
schen GesundheHspolitik. Je teurer die He'il
mittel sind, umso weniger wJrd man kaufen. 

Nun zu unserer V'ielleicht gravierendsten 
Kritik, zur kurzen Vorbereitungszeit. Minister 
Androsch hat immer wieder behauptet, daß 
für die Umstellung ein Jahr notwendig sei. 
Jetzt soll ein halbes Jahr genügen. Auch hier 
zweimal die "Arbeiter-Zeitung" als Beweis 
dafür, daß unsere Behauptung l1ichtig ist. 

In der Ausgabe vom 9. März 1972 : "Hollands 
Ringen mit der Mehrwertsteuer" I bericht,et die 
"AZ" über eline Studienreise von österre:ichi
schen Ministern, Beamten und Mitgliedern von 
Interessengemeinschaften. Mit dies'en Äuße
rungen - und es wurden sicherlich jene ge
fragt, die Ihrer Partei nahestehen - hat dann 
die "Arbeiter-Zeitung" eine Abhandlung ge
schrieben. 

"Die Niederlande schienen die besten Vor
aussetzungen mitzubr:ingen, das Problem zu 
meistern. Etwa zwei Jahre intensiver Vorar
beiten und Aufklärung der Bevölkerung waren 
der Umsatzsteuerreform vorangegangen. Das 
Gesetz war mit allen betroffenen Gruppen 
eingehend diskutiert worden . . .  " - Zwei 
Jahre eingehend diskutiert! 

Was ist in Osterreich ? Das Gesetz ist jetzt 
noch 'IlIicht kundgetan. (Bundesrat Doktor 
R e i e  h I: Bei uns diskutiert man schon seit 
19671) Aber man kann nicht über ein Gesetz 
diskutieren, dessen Inhalt man letztlich nicht 
kennt. Das waren alles mehr oder weniger 
Blitzlichtaufnahmen auf die kommende Ma
terie, aber nicht genau und konkret erläutert. 
W!ir können nur über ein Gesetz ;aufklären, 
das fertig ist. Und wie viel geändert wurde, 
haben wir ja im Zuge der Verhandlungen 
im Finanzausschuß selbst miterlebt. 

Nun zu Belgien. Einen Tag später, 
10. März, die "Arbeiter-Zeitung" ; 

am 

"Belgien hat die neue Umsatzsteuer, die 
sogenannte Mehrwertsteuer, am 1 .  Jänner 
1971  eingeführt. Und Belgien gilt im inter
nationalen Vergleich gewissermaßen als 
Musterknabe. Denn Belgien hat nur etwa 
2 Prozent Pre1issteigerungen als Folge der 
Umsatzsteuerreform zu verzeichnen." 

"Auch Belgien hat sich auf die Einführung 
der Mehrwertsteuer sorgfältig vorbereitet. 
Jahrelang wurde verhandelt, dann das Gesetz 
beschlossen, das ursprünglich am 1 .  Jänner 
1970 in Kraft treten sollte, und dann wurde, 
weil der Zeitpunkt nicht günstig schien und 
die Vorarbeiten noch nicht hinläng1ich abge
schlossen waren, die Einführung in letzter 
Minute neuerlich um ein Jahr, und zwar auf 
den 1 .  Jänner 1 97 1 ,  ver.schoben. 

Belgien war ,Musterknabe' bei der Mehr
wertsteuereinführung" , also ein Vielfaches 
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mehr an Vorbereitungszeit und Diskussions- Fdn:anzmil1'Lster -, ich glaube, da kann sich 
möglichkeit als lin Osterreich. wohl jeder österreichische Wähler selber den 

"Da man feststellte, daß der sogenannte 
,mechanische Effekt' der Mehrwertsteuer 
Preiserhöhungen ,im Ausmaß von mehr als 
2 Prozent auslösen müßte, wurden Steuer
sätze herabgesetzt." 

Nun darf ich, sehr geehrter Herr Vorredner, 
auch die "Finanznachrichten" , Horst Knapps 
Broschüre, zitieren. Es ist die Aussendung 1 9  
vom 5 .  Mai 1972. Hier bezieht sich 
Knapp auf Äußerungen des belgischen Pro
fessors Frank, der ein bekannter Sozialist ist 
und der praktisch dort Gebärvater und Nähr
vater der Mehrwertsteuer war und auch heute 
noch ist. 

Frank - so zitiert Knapp wörtlich - sagte. 
"nicht die Pr,eisadm'inistratllon hat den ent
scheidenden Beitrag zur Vermeidung eines 
Mehrwertsteuerpreisschocks geleistet. Dieser 
kam vom , Fiskus, der bewußt 'einen gewich
tigen Einnahmeverzicht leistete." 

Kreisky sagte, es wäre noch mehr drinnen 
gewesen. Hier wird das Gegenteil gemacht, 
obwohl Belgien laut "Arbeiter-Zeitung" der 
"Musterknabe" ist. 

"Einen sehr bedeutsamen Beitrag zur Preis
stabilität nannte Professor Frank auch den 
Umstand, daß man erstens den Einführungs
termin in eine dafür günstige Konjunktur
phase legte und zweitens durch die dadurch 
notwendig,e Verschiebung ein volles Jahr für 
eine umfangreiche Aufklärungstätigkeit dazu
gew.ann." 

Wie unser F1nanzminister mit Milliarden 
zu jonglieren versteht - "Salzburger Nach
richten" vom 14.  Jun1 1 912, ich habe mich nicht 
versprochen: nicht Millionen, sondern Mil
liarden! -: "Androsch berichtigt Exportförde
rung. Industrie wies Fehler zwischen 2,4 und 
6,6 M'illiarden Schilling nach." 

Reim darauf machen. 

Im übrigen ist nicht uninteressant zu wis
sen, daß der prominente Experte der Arbei
terkammer Wien, der Geschäftsführer des 
Wirtschaftsbeirates und Sekretär der Wiener 
Arbeiterkammer Dr. Hans Reithof,er in einem 
Vortrag bestät1igt hat, daß der Finanzmin'i
ster aus der beabsichtigten InvestJitionssteuer 
Mehreinnahmen von hohen Milliardenbeträ
gen erzielen würde. Dr. Reithofer spr,icht von 
"etwa zehn Milliarden Schilling aus der Inve
stitionssteuer, die nicht für die Umstellung 
gebraucht werden", also nicht gebraucht wer
den für die Entlastung der Altvorräte. 

Die Arbeiterkammer Wien - einer ihrer 
prominentesten Sprecher - sagt das. Ich 
glaube, dazu ,ist nichts mehr zu sagen, denn 
in diesem Falle kann man diesem Mann wirk
!:ich vollinhaltlich glauben. Daß :seine Partei 
keine große Freude damit haben wird, wenn 
er Kreisky, Androsch und Co. derartig wider
legt, dafür werden wir auch Verständnis auf
bringen. 

Nun einige Nachweise, wie unaufrichtig, 
wie beispj,ellos die SPO die Sportvereine und 
Sportfunktionäre Osterreichs im Zusammen
hang mit der Mehrwertsteuer bezugnehmend 
auf die Wahlversprechungen bei den letzten 
Wahlgängen zum besten hält. Ich braudle 
hier nicht zu wiederholen, was bei den dama
ligen Wahlen versprochen wurde, wie öster
reichlische Spitzensportler vor den SPO-Wahl
karren gespannt wurden. Wie sch:aut ,es jetzt 
in Sachen Mehrwertsteuer in bezug auf den 
österre'ichischen Sport aus? 

Da kann man wohl nur sagen, Kreisky hat 
viel versprochen. Das "Versprechen" müßte 
man vielleicht so auslegen: Er hat sich viel 
versprochen. Er hat " sich versprochen" ,  es 
sind keine Versprechungen, das wäre viel
leicht noch irgendwie ein Alibi für die SPO, 
also ein Versprecher. Das "Versprechen" kann 
man so und so auslegen. 

In der ersten Regierungsvorlage, dem Mini
sterialentwurf, hieß es im § 10 Absatz 2 Zif
fer 1 2, "die Leistungen der Körperschaften, 
Personenvereinigungen und Vermögensmas
sen, die gemeinnützigen, mildtätigen oder 
kirchlichen Zwecken dienen (§§ 34 bis 38 der 
Bundesabgabenordnung) " kommen für den 
halben Satz in Frage. 

"Die Bundessektion Industrie in der Wirt
schaftskammer wies Montag Finanzminister 
Hannes Androsch nach, daß bei der mit der 
FPO getroffenen Vereinbarung über die Mehr
wertsteuer für die Exportförderung nicht, wie 
behauptet, 6,6 MiUiarden Scbilling, sondern 
höchstens 2,4 Milliarden Schilling zur Ver
fügung stehen würden. Der Fin:anzminister 
gab das in einem Gespräch mit der Industrie 
auch zu und erklärte, di'e versprochenen 
6,6 Milliarden Schilling für die Exportwirt
schaft flüssigzumachen, allenfalls durch eine 
Verlängerung der Exportmaßnahmen von zwei 
auf vier Jahre oder auch länger." Diese gemeinnützigen Vereinigungen wur

Was das für ein Huschpfuschgesetz sein den laut Erläuternden Bemerkungen mit Zir
muß, wenn man sich in einem einzigen Fak- kusveranstaltungen, mit Schießbudenbesit
turn um 4,2 Milliarden irrt - und das unser zern, mit Schaustellern und ähnlichem mehr 
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gleichgestellt. Sie Zirkusartisten gleichzustel
len, darüber wird unser hochverehrter Herr 
Dozent sehr glücklich sein, weil dann allenfalls 
auch die österreichischen Slalomspitzenläufer, 
wie er damals s agte, in den begünstigten 
Steuers atz k ommen, die ja seiner Ansicht nach 
Zirkusartisten sind. 

Die Erläuternden Bemerkungen zu dieser 
Regierungsvorlage bezeugen so deutlich die 
innere sportfeindliche Einstellung der derzei
tigen Regierungspartei: (Widerspruch bei der 
SPtJ.) Ich zitiere die Erläuternden Bemerkun
gen. Schauen Sie sich Ihre Regierungsvorlage 
an ! Ich kann Ihnen wohl keinen besseren 
Gefallen tun, als Ihre Werke zu zitieren. (Bun
desrat W a 1 1  y: Ich schlage Ihnen dafür einen 
Hundertmeterlauf vor!) Ich k:ann Ihnen ja 
damit einige Arbeit ersparen . 

Die Umsätze gemejnnütziger Institutionen : 
das Vorliegen der Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahme dieser Begünstigung ist nach 
den Bestimmungen der Abgabenordnung zu 
beurteilen. Bin klarer Fall. 

Nicht begünstigt sind daher zum Beispiel 
gesangliche, k abarettistische oder tänzerische 
Darbietungen ;im Rahmen einer Tanzbelusti
gung oder einer sportlichen Veranstaltung. 
Sportliche Veranstaltungen werden mit Tanz
belustigungen gleichgeisteIlt. W'enn im Rah
men einer sportlichen Veranstaltung eine 
kabarettistische Darbietung oder so etwas 
Ähnliches stattfindet, dann müssen beide den 
vonen Steuersatz bezahlen. Das war .in der 
Regierungsvorl:age. Es hat sich zwischenzeit
lich Gott sei Dank nach den massiven Pro-

Moto-Cross-Club Montfort Feldkinh, der seit 
Jahren Weltmeisterschafts- und Europamei
sterschaftsläufe im Seitenwagenmotocross 
durchführt. Wir kommen finanziell nur des
wegen über die Bühne, weil wir die gesamte 
Bewirtschaftung auf dem Platz mit Hilfe der 
eigenen Funktionäre, deren Frauen und vieler 
Sportfreunde ehrenamtlich durchführen. Nur 
so ist es möglich, trotz beachtlicher Eintritts
gelder die Kosten zu decken. 

Nun heißt es aber im Gesetz "gemeinnüt
zig" und "Körpersportförderung" . Ob Moto
Cross ein Körpersport ist, ist sehr, sehr frag
lich. Wenn dieser Sportverein die 16 Prozent 
bezahlen muß, dann dürfen wir also hoffen . . .  

(Bundesrat P r  e c h t 1: Da brauchen Sie die 
größte Kondition, mehr als jeder Leistungs
sportler!) J;a, Sie werden etwas davon ver
stehen ; wahrscheinlich kennen Sie es nur vom 
Fernsehen ! Ich hin zehn Jahre lang Funktio- . 
när! Ihrer Auffassung nach ist also zu hoffen, 
daß auch der Moto-CfOIss-Sport Osterreichs 
künftighin ebenso wde die anderen gemein
nützigen Vereine von der Mehrwertsteuer 
unecht entlastet wird. (Bundesrat Leopo1-
dine P o  h 1: Nur die Funktionäre verstehen 
etwas davon!) Dieser Moto-Cross-Club Mont
fort Feldkirch hat innerhalb von z·ehn Jahren 
über 750.000 S an Abgaben entrichtet ; an 
Getränkesteuer - weil wir es selber bewJrt
schaften - , an Vergnügungssteuer, an Kriegs
opferabgabe, an Umsatzsteuer, an Inseraten:
steuer, ohne einen Groschen von der öffent
lichen Hand zu erhalten, weil wir die Plätze, 
die Wiesen, die wir benutzen, selber bezah
len müssen. Ein Großteil dieser Gelder kommt 

testen sehr Vlieler österreichischer Institutio- aus dem Ausland, weil in Deutschland und in 
nen und Sportvereine einiges geändert. der Schweiz Moto-Cross-Sport viel größer ge

Ich glaube, man hätte sich sehr viel Ärger 
ersparen können und sehr viel Unsicherheit 
in der Zukunft wäre den österreichischen 
Sportfunk'bionären erspart geblieben , wenn 
man im Unterausschuß des Finanz- und Bud
getausschusses dem OVP-Antrag stattgegeben 
hätte, in dem beantragt wurde, dem § 6 die 
Ziffer 14 anzufügen, worin es heißt, daß Um
sätze der Sportvereine mehrwertsteuerfrei 
sind, eine unechte Befreiung ohne Vorsteuer
abzug, "wenn die Einnahmen vorwiegend zur 
Deckung der Kosten verwendet werden". Denn 
dieses teuflische Wort "Gemeinnützigkeit" 
läßt alle Möglichkeiten offen, es hängt weit
gehend von der Interpretation des Gesetzes, 
von den Verordnungen und Erläuterungen ab, 
die in absehbarer Zeit - so darf man doch 
hoffen - über die Bühne gehen werden. 

Nur ein konkretes Beispiel, das ich selber 
zehn Jahre hindurch erlebe: In Vorarlberg 
gibt es einen Motorsportklub namens MCCM, 

schrieben wird als bei uns. Dieser Verein hat 
beschlossen, wenn die Mehrwertsteuer in 
einer Höhe von 16  Prozent kommt, heuer den 
letzten Weltmeiste:r.schaftslauf, überhaupt die 
letzte Veranstaltung durchzuführ·en. 

Ich gebe Ihnen den guten Rat: Bewegen 
Sie den F!inanzminister dazu, daß er den Sport 
herausnimmt, da alle ehrenamtlichen Funk
tion äre Geld und Zeit opfern, ohne einen 
Groschen davon zu haben, nur das Risiko 
tragen. Wenn diese Sportv·ereine nicht aus
genommen werden, trägt er dazu bei, daß die 
publikumswirksamen Mannschafts- und Lei
stungsspitzensportarten in OsterreidJ. den 
Todesstoß erhalten. (Beifall bei der OVP.) 

Ich darf dazu noch erwähnen, daß bei der
artigen MotoIisportveranstaltungen praktisch 
kein Vorsteuerabzug gegeben ist, da die Start
gelder, weil j a  die Fahrer aus aller 
Welt zusammenströmen, einen Haufen Geld 
ausmachen. Die Fahrer müssen dann in Form 
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von Pre'isgeldern honor.iert werden. Es gibt 
also keinen Vorsteuerabzug. Das bedeutet 
gegenüber dem bisherigen Zustand praktisch 
fast eine Verdreifachung der Umsatzsteuer. 
Das darf nicht geschehen! Das können Sie 
dem österreich1schen Sport und den Sport
funktionären nicht antun! 

Aus dem Bericht des Pinanz- und Budget
ausschusses des Nationalrates, 382 der Bei
lagen des Nationalrates, ist zu entnehmen, 
warum über Drängen der österreichiischen 
Sportorgarrisationen, der Bundessportorgani
sationen Kreisky, Androsch und Genossen nUll 
doch dem Sport einige kleine Konzessionen 
gemacht haben. 

Zu § 6 Z. 15 heißt es:  

"Für die Leistungen von gemeinnützigen 
Vereinigungen ist in der Regierungsvorlage 
unter gewissen Voraussetzungen grundsätz
lich der ermäßigte Steuersatz von 8 Prozent 
vorgesehen . . .  

Was kam aber, welche Änderung im Gesetz? 
Hier heißt es weiter: 

"Aus Gründen der Verwaltungsverein
fachung für die große Zahl von Sportvereinen 
ist nunmehr unter den gleichen Voraus
setzungen für die Umsätze von gemein
nützigen Vereinigungen, deren satzungs
mäßiger Zweck die Ausübung oder Förderung 
des Körpersportes ist, eine unechte Befreiung 
vorgesehen.' . 

Hoffentlich bleibt es dabei, und zwar auch 
dann, wenn die Auslegung nach den Erlässen 
und Verordnungen klar ist. Es wäre fürchter
lich, wenn die Osterreichische Bundes-Sport
organisation in ihren Hoffnungen bitter ent
täuscht würde. Die Osterreichische Bundes
Sportorganisation, die eine betont neutrale 
Einrichtung ist, schrieb, nachdem ich schon vor 
einem J a.hr in Vorarlberg über verschiedenste 
Sportvereine, über den Landessportbeirat ein
stimmige Beschlüsse herbeigeführt und immer 
wieder an den Gesetzgeber appelliert hatte, 
ja nicht den Sport mit der Mehrwertsteuer zu 
belasten und ihn nicht damit praktisch umzu
bringen, mit Brief vom 5. Juni 1 912 an mim :  

"Auf Grund unserer Erhebungen auf Ver
einsebene sind wir zur Uberzeugung gelangt, 
daß für die Sportvereine eine ,unechte Steuer
befreiung' die beste Lösung darstellen würde. 
Es haben diesbezüglich Besprechungen rrüt den 
drei Parlamentsklubs stattgefunden und hat 
die letzte Besprechung zu dem Ergebnis ge
führt, daß man sich der Meinung der Oster
reichischen Bundes-Sportorganisation ange
schlossen hat." 

Also Sportvereine mehrwertsteuerfrei, 
selbstverständlich unecht, ohne Vorsteuer
abzugsmöglichkeiten zu haben. Mehr kann 
man nicht erreichen. 

Nun fürchten wir aber folgendes:  Es geht 
um das Wort "gemeinnützig". Die Bundes
abgabenordnung interpretiert in den §§ 34 
bis 38 die Gemeinnützigkeit. Sie bietet einen 
Riesenspielraum. Auch im deutschen Mehr
wertsteuergesetz ist das Wort "gemeinnützig'� 
enthalten. Trotzdem zahlen dort alle Bundes
ligavereine - Fußball, Eishockey - die volle 
Mehrwertsteuer, allerdings nur 1 1  Prozent. 
Dabei muß man feststellen, daß der Sport in 
Deutschland viel mehr gefördert wird als in 
Osterreich und daß dort nicht Vergnügungs
steuer und was zum Teufel es noch alles gibt, 
Inseratensteuer für Sponsoren und so fort 
gefordert wird. 

Wenn also bei uns eine ähnliche Inter
pretation wie in Deutschland erfolgt - unser 
Gesetz ist ja weitgehend ein Abklatsch des 
deutschen Gesetzes -, muß man befürchten, 
daß bei uns die Bundesligavereine zum Hand
kuß kommen können. (Bundesrat S c  h i p  a n  i :  
Man kann doch nicht Profis mit  Amateuren 
verwechseln, sonst würde dieser Vergleich 
nicht passen!) Sie wissen genau, daß auch in 
Osterreich Unterligavereine, Oberligavereine 
zum Teil AusUfnder beschäftigt haben, die 
spielberechtigt sind. (Bundesrat S c h i  p a n i :  
Bei uns gibt es keine Profis im Fußball!) 

Mein Gott: "Profi' "  Manchmal ist nur 
ein einziger dabei, zum Beispiel bei der 
Eishockeybundesliga. Auch im Fußball sind 
zwei Ausländer erlaubt, das sind Profis. Auf 
Grund dieses Tatbestandes, daß ein Profi oder 
zwei oder mehr Profis in der Mannschaft sind, 
könnte man, wenn man nicht sportfreundlieh 
orientiert ist, den betreffenden Verein über 
die Mehrwertsteuerklinge springen lassen. 
De.s ist meine Sorge. 

Daher habe ich eine Bitte an den Finanz
minister. Herr Minister (zu Bundesminister 
Dr. Staribacher gewendet), bitte, tragen Sie es 
ihm vor. Ich weiß, Ihr Name hat beim Eis
hockey einen guten Ruf: S t a ribacher -
S t a dlau! (Bundesminister Dr. S t a  r i
b a  c 11 e r: Ich kann nichts dafür! Ich bin nicht 
verwandt! - Heiterkeit.) Ich darf daher huffen, 
daß Sie Ihrem Ministerkollegen diese Ange
legenheit sozusagen wärmstens befürwortend 
überbringen werden. 

Warum muß man argwöhnisch sein? Was 
die "Arbeiter-Zeitung" beziehungsweise die 
spa für Etappen in Sachen Mehrwertsteuer 
für die Sportvereine eingelegt hat, das ist 
ja wirklich ein Witz der Weltgeschichte. 
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Die "Arbeiter-Zeitung" vom 3. März dieses ist es der , .SP-Initiative" gelungen, Ver-
Jahres schreibt: besserungen für die Sportvereine durch

zusetzen. 
"Mehrwertsteuer: Freigrenze tür Sport-

vereine angehoben. Die Befürdltung von 
Sportfunktionären, durch die bevorstehende 
Änderung des Umsatzsteuersystems könnte 
es zu einer Besteuerung tausender kleiner 
Amateursportvereine kommen - der Gesetz
entwurf über die Mehrwertsteuer sieht 
bekanntlich für Sportvereine den halben 
Normalsteuersatz vor" - das stimmt nicht, 
denn es heißt "gemeinnützige Sportvereine",  
nicht "Sportvereine", wie es  hier heißt -, 
"konnte SP-Abgeordneter Lane Donnerstag bei 
einem Gespräch mit einer Delegation der 
Bundessportorganisation zerstreuen: Lane 
betonte, daß bereits jetzt für Leistungsumsätze 
von jährlich mehr als 1 8.000 S die Sport
vereine umsatzsteuerpflichtig sind. Nun soll 
durCh Anhebung der Freigrenze eine Erleich
terung für Sportvereine geschaffen werden." 

Nach der Regierungsvorlage wäre eine An
hebung auf 24.000 S vorgesehen gewesen. Ja 
welchem Sportverein ist gedient, wenn er nur 
eine Freigrenze bis 24.000 S Umsatz im Jahr 
hat? Alle publikumswirksamen Sportvereine 
wären hier also nicht hineingefallen. Trotz
dem macht man solche Sprüche wegen dieser 
kleinen Anhebung von 18.000 S auf 24.000 S! 

Die "Arbeiter-Zeitung" vom 1 8. April 1 972 
berichtet über die Jahreshauptversammlung 
des OsterreicbisChen Fußball verbandes, wo 
Präsident Dr. Gerö, auch ein politischer 
Intimus von Kreisky, AndrosCh & Co. , unter 
anderem sagte: 

"Da eine Kostenerhöhung dureh die Ein
führung der Mehrwertsteuer im Jahre 1973 
unvermeidlich ist, muß der Fußballsport ander
weitig entlastet werden. (Dr. Gerö konkret : 
,Wir wehren uns dagegen, daß auch Sponsor
beträge versteuert werden sollen. ' )"  

Also damals, am 1 8. April, war die SPO 
noch nicht bereit, sich in Richtung OVP-Antrag 
zu bemühen, die Gemeinnützigkeit auch auf 
Sportarten auszudehnen, die dem Körpersport 
dienen. 

Zuerst waren 8 Prozent drin, und erst später, 
nach besagtem 18. April, ist man gemäß § 6 
auf null Prozent Mehrwertsteuer gegangen. 

Die "AZ" ferner zum Sport: 

"Verbesserungen tür Sportvereine. SP
Initiative bringt Vorteile durch Mehrwert
steuer." (Bundesrat W a 1 1  y: Jetzt haben Sie 
es!) "SP-Initiative" I Obwohl die SPO Schritt 
für Schritt genötigt und gezwungen werden 
mußte, hier sportliche Vernunft anzunehmen, 

Hier heißt es:  

"Das mit 1 .  Jänner 1973 in Kraft tretende 
Mehrwertsteuergesetz werde für die gemein
nützig geführten Sportvereine wesentliche 
steuerliche und verwaltungsmäßige Ver
besserungen bringen, erklärte .. und so 
weiter. Es war wieder Lane. 

Ich lese hier: 

"Der Mehrwertsteuergesetzentwurf sah für 
gemeinnützige Sportvereine den halben 
Steuers atz in der Höhe von 8 Prozent vor. Die 
Bundes-Sportorganisation hat aus Gründen der 
Verwaltungsvereinfachung eine unechte 
Steuerbefreiung für Sportvereine verlangt. Der 
SPO-Klub werde einen entsprechenden 
Abänderungsantrag einbringen, führte Lanc 
weiter aus," 

Sie wissen: Lane hat einem Teil der OVP
Forderungen im Unterausschuß zum Durch
bruch verholfen. So sah die SPO-Initiative 
aus. Die SPO mußte also dazu praktisch 
genötigt werden. 

Nun komme ich zu einem konkreten wirt
schaftspolitischen Problem: Kleines Walsertal, 
Jungholz. Für diese beiden Enklaven in Oster
reich in Richtung Deutschland sind weit
gehende Sonderverhältnisse gegeben - das 
sind Zollausschlußgebiete -, ähnlich wie 
Osterreich Sonderverhältnisse bezüglich EWG
Arrangement in Richtung EWG-Staaten hat. 
Ich glaube, man kann hier fast eine gewisse 
Parallele finden: AuCh wir in Osterreicb 
können nur zu einem Sondervertrag mit der 
EWG und niemals zu einer totalen EWG
Mitgliedschaft kommen, wie Sie ja alle wissen. 

Der Bürgermeister des Kleinen Walsertales, 
das eines der besten Steuergebiete Osterreichs 
ist - es ist eines jener Gebiete, die die 
größte Steuerkopfquote in Osterreich 
haben -, hat in Eingaben an das Ministerium 
und in Stellungnahmen zur Regierungsvorlage 
immer wieder zum Ausdruck gebracht, daß 
die WirtsChaftstreibenden des Kleinen WaIser
tales in einem ständigen direkten Wettbewerb 
mit der Bundesrepublik Deutschland stehen. 
Die höheren sozialen Belastungen, die die 
Leute dort zu tragen haben, die Sondersteuer. 
beispielsweise bei alkoholischen Getränken, 
und die höheren Mehrwertsteuersätze führen 
zu einer wettbewerbsmäßigen Benachteili
gung, die im Fremdenverkehr, aber auCh in 
allen anderen Gewerbesparten unerträgliche 
Belastungen mit sich bringt. 
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Nicht nur der unterschiedliche Steuersatz, 

sondern auch die seitens des Ministeriums 
damals in der Vorlage zur Verhandlung mit 
Deutschland in Aussicht genommene ver
waltungsmäßige Behandlung der Vorsteuer
abzüge wären verwaltungsmäßig praktisch 
kaum durchzuführen gewesen. 

Mittelberg laut Brief vom 8. 3. dieses Jahres 
besonders auch hinsichtlich der nach Deutsch
land exportierenden Firmen beim Vertrag 
berücksichtigt worden sind." 

Es ist dem Bürgermeister des Kleinen 
Walsertales bis heute trotz mehrmaliger 
Urgenzen nicht gelungen, festzustellen, inwie
weit den berechtigten Wünschen, den Lebens
interessenswünschen des Kleinen Walsertales 
auf Änderung des Staatsvertragsentwurfes 
entsprochen wurde. 

Man ist sich im Kleinen Walsertal darüber 
im klaren, daß aus verfassungsmäßigen Grün
den ein unterschiedlicher Steuersatz nicht 
möglich ist. So muß natürlich in einem Staats
vertrag die gesetzliche Voraussetzung dafür 
geschaffen werden, daß der Unternehmer des 
Kleinen Walsertales nicht schlechter gestellt 
ist als die Unternehmer im österreichischen 
Wirtschaftsraum. 

Für die nach der Bundesrepublik Deutsch
land exportierenden Betriebe wird im Sinne 
unserer Stellungnahme - der Stellungnahme 
des Kleinen Walsertales - eine Sonderrege
lung erwartet. Wird diesem Wunsch nicht ent
sprochen, so ist mit der Abwanderung der 
exportierenden Betriebe mit Sicherheit zu 
rechnen. Das ist die Stellungnahme des Klei
nen Walsertales. 

Einem Fernschreiben vom 9. dieses Monats 
an den Finanzminister ist folgendes zu ent
nehmen: 

"Einer Pressenotiz der ,Vorarlberger Nach
richten' vom 6. dieses Monats entnehme ich" 
- so der Bürgermeister des Kleinen Walser
tales -, "daß die Unterzeichnung des Ab
kommens zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Republik Usterreich über 
die Umsatzbesteuerung des Waren- und 
Dienstleistungsverkehrs zwischen den Zoll
ausschlußgemeinden und der Bundesrepublik 
Deutschland beschlossen wurde. 

Die Gemeinde Mittelberg" - Mittelberg ist 
der Sitz des Bürgermeisters; man sagt statt 
Kleines Walsertal oft auch Gemeinde Mittel
berg - "ist bis heute trotz umfassender 
Stellungnahme vom 8. 3. und Erinnerung vom 
15. 5. 1 972 über die endgültige Fassung des 
Vertrages nicht informiert worden. Für die 
Wirtschaft des Tales sind einschneidende, ja 
existenzgefährdende Konsequenzen nicht aus
geschlossen, sodaß das Interesse am Inhalt 
dieses Vertrages verständlich ist. 

Ich bitte Sie, sehr verehrter Herr Minister, 
mich möglichst kurzfristig darüber zu infor
mieren, inwieweit die Wünsche der Gemeinde 

Vielleicht bekommt der Bürgermeister einen 
netten Kartengruß aus Moskau! 

Nun, was sagten die "Vorarlberger Nach
richten" am 6. Juni zu dieser Materie'? 

"Wir wollen wissen, woran wir sindl Das 
Kleine Walsertal verlangt endlich Klarheit 
über Mehrwertsteuerregelung. Wesentliche 
Anliegen im Zusammenhang mit der Mehr
wertsteuer scheinen unberüCksichtigt zu blei
ben. ,So wenig Verständnis und Entgegen
kommen haben wir bisher noch bei keiner 
anderen Stelle gefunden', stellt Bürgermeister 
Fritz fest, der die Bewohner des Kleinen 
Walsertales vor allen Dingen durch die Tat
sache brüskiert sieht. daß es das Finanz
ministerium nicht einmal der Mühe wert 
gefunden hat, die wiederholten Anfragen zu 
beantworten. So wissen die Kleinwalsertaler 
bis heute nicht darüber Bescheid, ob ihren 
Einwänden Rechnung getragen wurde."  

Dann noch eine Notiz der "Vorarlberger 
Nachrichten", über deren Schreibweise in den 
letzten Jahren sich die Regierungspartei 
bestimmt nicht beklagen kann: 

"Androsch antwortet nicht. 

,Wenn Sie mit einem Mandatar persönlich 
sprechen wollen, dann rufen Sie die Telefon
nummer . . .  ' Solche und ähnliche Inserate 
haben . heute bereits ihren festen Platz in der 
Offentlichkeitsarbeit der SPO, die sich immer 
wieder für ,mehr Transparenz in der Politik' 
stark gemacht hat. In der Praxis sieht dies 
leider anders aus : Die Gemeinde Mittelberg, 
die Anfang Februar eine Stellungnahme zu 
der für das Zollausschlußgebiet geplanten 
Mehrwertsteuerregelung abgegeben hat, war
tet seither vergeblich auf eine Antwort des 
Finanzministers. Trotz mehrmaliger Urgenz 
fand es Androsch bis heute nicht der Mühe 
wert, die dringenden Anfragen der Klein
walsertaler mit einer Antwort zu würdigen. 
obwohl er wissen muß, daß von dieser Ant
wort die Existenz so manchen Betriebes ab
hängen kann. Uber die Zeitung mußten die 
Kleinwalsertaler erfahren, daß die Unter
zeichnung des Abkommens mit der Bundes
republik Deutschland, durch das die Doppel
besteuerung vermieden werden soll, beschlos
sen wurde. Bis heute aber weiß man nicht, 
wie dieses Abkommen wirklich aussehen wird. 
Wo bleibt die Transparenz, Herr Minister'?u 

Herr Minister I Ich appelliere an Sie:  Ver
suchen Sie. Ihren Kollegen dahin . gehend zu 
bewegen, daß er endlich dem Kleinen Walser-
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tal wenigstens eine Antwort zukommen läßt, EWG-Arrangement bekommen, und dort 
und daß er nicht die ganze Bevölkerung eines werden es nur etwa 10 Prozent sein. In 
so schaffensfreudigen Tales derartig brüskiert. Deutschland sind es nur 1 1  Prozent. 
(Beifall bei der OVP.) 

Wie sprach der VOEST-Betriehsrat Ruhal
tinger beim Informationsgespräch sozialisti
scher VOEST-Betriebsräte? "Genossen, es ist 
nicht zu fassen, daß heute die Schwarzen 
gegen die SPO-Regierung unsere Arbeits
plätze und unsere Betriebe verteidigen 
müssen." 

Nun ist die OVP dazu aufgerufen und über
all, wo es möglich ist, bereit, das Volk gegen 
die rote Inflations- und Teuerungspolitik zu 
schützen. Die Genossen werden sich immer 
mehr an die Versprechungen Kreiskys er
innern - und das nun zu meinem verehrten 
Vorredner -: Wir garantieren stabile Preise. 
Der Hausfrau muß es wieder Freude machen, 
einkaufen zu gehen. 

Kreisky, Kollege Vorredner, sagte in der 
monocoloren OVP-Regierungszeit bei einem 
Stadtgespräch in Linz : Was geht uns das 
Ausland an? - Das war bei 3,2 Prozent 
Teuerung. (Zwischenruf bei der SPO.) Ja, das 
ist importiert. Damals sagte Kreisky: Was 
geht uns das Ausland an? Wir leben in Oster
reich I 

Wir in Osterreich reden groß von Inte
gration. Integration kann aber ganz sicher 
keine Einbahnstraße sein. Ich glaube, wenn 
man beim Gespräch über Europalöhne ernst 
genommen werden will, sollte man auch bei 
der Besteuerung und bei den Sozialabgaben 
irgendwie integriert vorgehen. Mit soviel 
höheren Sozialbelastungen und mit soviel 
Mehrwertsteuer-, Umsatzsteuerbelastungen 
werden Europalöhne wahrscheinlich kaum zu 
verwirklichen sein. 

Die SPO-Regierung - ich glaube, das habe 
ich jetzt anhand von sozialistischen und neu
tralen Aussagen hinlänglich bewiesen - hat 
mit dieser Form der Mehrwertsteuer nicht den 
verantwortungsvollen, sondern den bequemen 
Weg gewählt. Er dient nicht dem Konsumen
ten, auch nicht der Wirtschaft, sondern dem 
Finanzminister, der zum überhöhten Steuer
satz durch die Selbstverbrauchsteuer, durch die 
mangelnde Entlastung der Vorräte und 
anderes mehr den Osterreichern viel mehr 
Geld als bisher aus der Tasche ziehen wird. 
Und dazu kann eine Volkspartei ihr Ja nicht 
geben. (Beifall bei der OVP.) 

Gott sei Dank leben wir heute noch in Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: 

Osterreich _ allerdings unter anderen Vor- Zum Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Böck. 
Ich erteile es ihm. zeichen: von 3,2 auf 6 Prozent, möglicherweise 

noch mehr. (Bundesrat W a  1 1  y: Wie kommen 
Sie auf 6 Prozent? - Bundesrat B ü r k J e: Da 
sind wir schon darüber!) Es ist zum Teil schon 
darüber. Wir haben aber laut Nemschak Hoff
nung, daß die Teuerung bis Ende des Jahres 
vielleicht sogar wieder auf 4 Prozent herunter
geht. 

Nun noch ein Wort. Die SPO hat gelegent
lich durchblicken lassen und zum Teil konkret 
gesagt, daß die Einführung der Mehrwert
steuer zum 1 .  1 .  1 973 praktisch eine unabding
bare Voraussetzung sei, um mit der EWG ins 
reine zu kommen. 

Das ist nicht wahr. Italien hat schon dreimal 
verschoben; vielleicht im Juli nächsten Jahres 
wird das . dort Wirklichkeit werden. Allerdings 
nicht 1 6  Prozent, sondern 1 2  Prozent, zum Teil 
6 Prozent, und nur bei Waren, die der Spezial
verbrauchsteuer unterliegen, 18 Prozent. Der 
Normalsatz ist aber 12 Prozent. 

England läßt sich Zeit. In England wird 
derzeit kaum sonderlich scharf an einer Mehr
wertsteuerverwirklichung gearbeitet. Sie 
kommt frühestens im Jahre 1974. In der 
Schweiz wahrscheinlich erst im Jahre 1 975. 
Die Schweiz wird auch ein uns ähnliches 

Bundesrat Böck (SPO) : Herr Vorsitzender I 
Herr Bundesministerl Sehr geehrte Damen und 
Herren ! Ich werde etwas kürzer sprechen als 
mein Vorredner und nur einige . . . (Bundesrat 
B ü r k 1 e: Bravo! Das wäre nettf) Das hätten 
Sie Ihrem Nachbarn auch sagen können. Aber 
es macht nichts. Ich werde nur einige Probleme 
aus der heutigen Diskussion und auch aus der 
Vergangenheit aufzeigen. 

Kollege Goess war darüber verbittert, daß 
die Regierung nicht mit der OVP das Gesetz 
gemacht hat. 

Darf ich hier feststellen - und das wird 
niemand bestreiten, auch von Ihrer Seite 
nicht -, daß die Regierung schon lange Zeit 
immer wieder die Versicherung abgegeben 
hat, daß sie dieses Gesetz im Parlament auf 
die brei,testmögliche Basis stellen möchte. 
(Bundesrat B ü r k 1 e: Jawohll) Warum es 
nicht dazu gekommen ist, wissen Sie persön
lich besser als ich (Heiterkeit bei der OVP), 
weil Ihre Leute nicht mehr bereit waren . . . 

(Bundesrat Dr. P i  t s c h m a n  n: Das wissen 
Sie besser!) Ich komme schon noch drauf, 
Kollege Dr. Pitschmann! Ich komme schon 
noch drauf. 
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Back 
Eine kleine KlarsteIlung zur Rede des Kol

legen Goess. Sie hat heute gar nicht dazu
gehört. Sie gehört erst zu einem späteren 
Punkt, nicht aber jetzt. Aber er hat es 
gebracht, also darf ich schon eine Antwort 
darauf geben: Die angekündigte und kom
mende Steuerreform ist ein Kind der OVP. 
Sinngemäß hat er es so gesagt. 

Darf ich in diesem Kreis nicht laut, aber 
doch vernehmliCh sagen, von wo das kommt. 
Das sind einheitliChe BesChlüsse aller Frak
tionen des 'OsterreichisChen Gewerkschafts
bundes. Erst nachher hat siCh die Oster
reichische Volkspartei diesen Argumenten 
angeschlossen. 

Aber nicht nur das, sondern die OVP als 
Oppositionspartei hat mit der Lizitations
politik begonnen und diese sachlich fundierten 
Argumente des OGB zu überbieten versucht. 
Das nur zur Klarstellung, damit nicht durch 
das Protokoll eine völlig falsche Textierung 
herauskommt. 

Kollege Goess hat davon gesprochen, daß 
die SPO dieses Gesetz eigentlich für die 
Massen hätte machen müssen, daß es aber 
heute gegen die Massen geht mit dem Gedan
ken der SPO-Führung: Die Masse bildet sich 
sowieso kein Urteil mehr über die Probleme. 
(Bundesrat Dr. G o  e s  s: Damit spekuliert ihr 
jal) Sinngemäß hat er das gesagt. Nun gar so 
urteilslos dieser Begriff ist geprägt 
worden - ist · die Masse nicht. (Bundesrat 
S c  h r e i n  e r: 0 ja, in der letzten Zeit schon!) 
Wenn die letzte Zeit nur drei Tage sind, dann 
dürften Sie vielleiCht recht haben, aber wenn 
man als letzte Zeit ein Jahr nimmt, nicht. Ich 
denke noCh immer an den Herbst des vergan
genen Jahres, da hat das Volk, die Masse des 
österreichischen Volkes doch ein Urteil ge
sprochen, und das war eindeutig. Vollkommen 
eindeutig war dieses Urteil, sehr zur Uber
raschung Ihrer Parteifreunde. (Bundesrat 
Dr. G 0 e s  s: Sie will sich nicht hinters Licht 
führen lassen! - Bundesrat Dr. P i t s c h
m a n  n: Sie kann noch dazulernenl) 

Ich bin noch immer beim Kollegen Goess. 
Er hat von den Terminen, die gesetzt wurden, 
gesprochen, vom Tempo, das die Bundes
regierung bestimmt hat, von Fristen, die 
gesetzt wurden, und er hat das verurteilt 
und gesagt, das dürfte nicht sein. 

Ich bitte den Herrn Vorsitzenden, mir zu 
gestatten, auch etwas zu zitieren wie mein 
Vorredner : XI. Gesetzgebungsperiode des 
Nationalrates. Protokoll der 1 8. Sitzung, 
6. Juli 1966, Zeit: Alleinregierung der OVP. 
Hier spricht ein Mann folgendes :  

"Meine Damen und Herren ! Es wird Ihnen 
nicht passen, wenn ich das sage, aber nehmen 
Sie bitte zur Kenntnis :  Das Tempo bestimmen 
wir ! Wir haben dazu am 6. März 1 966 vom 
Volk den Auftrag bekommen." 

Niemand Geringerer als Dr. Withalm hat 
das ausgesprochen. Ich glaube daher, daß die 
Feststellung des Herrn Kollegen Goess ent
weder danebengeht oder bestätigt, daß man 
dasselbe auch in Anspruch nehmen darf, was 
ein anderer tut. (Bundesrat Dr. G 0 e s  s: Er 
hat nicht gesagt, die Fristen setzen wir, son
dern das Tempo, das Arbeitstempo bestimmen 
wir!) Fristen oder Termin, das ist doch das 
gleiChe. (Weitere Zwischenrufe.) 

Meinem Kollegen Heger - er ist ebenfalls 
niCht hier - darf ich auch eines sagen. Man 
soll es sich nicht so leicht machen mit der 
Argumentation. ICh komme sonst ganz gut mit 
ihm aus, wir streiten ein bißchen, aber wir 
vertragen uns ganz gut. Aber es so auszu
sprechen: Ja, weil wir nicht mitgetan haben 
und unsere Argumente und Terminfragen 
nicht anerkannt wurden, ist es schleCht!,  das 
geht auch nicht. Ich stelle die Gegenfrage : Ist 
nur gut, was von der OVP kommt? Das wäre 
dann praktisch die Folgerung aus der Argu
mentation des Kollegen Heger. Ich darf also 
auch hier sagen: Ein bisserl Mäßigung in der 
Ausdruck.sform I 

Aber vor zwei Tagen hat mir einer Ihrer 
Kollegen in einer Ausschußsitzung gesagt: 
Man muß ja so etwas dazu sagen, man braucht 
j a  Zwischenrufe, man muß ein paar Argumente 
hineinhauen, das ist j a  das Salz der Sitzungen. 
Das ist das Richtige, was wir brauchen. 

Nach diesen kurzen Bemerkungen zu den 
Vorrednern, die notwendig waren, wenn sie 
auch manchmal nicht direkt mit der Materie 
zu tun gehabt haben, nur einige grundsätzliche 
Worte zu dieser Gesetzesvorlage. 

Wir stellen fest: Zumindest auf finanz
politischem Gebiet stellt diese Gesetzes
vorlage die größte Änderung dar, die wir in 
der Zweiten Republik durchführen. Das allein 
sollte für uns Grund sein, diese Materie sach
lich und ruhig zu behandeln. 

Der große Streitpunkt, der auch heute 
wieder vorgebracht worden ist, ist die Höhe 
des Prozentsatzes : Kollege Dr. Pitschmann hat 
Prozentsätze von 13, 1 4  und 15 Prozent 
genannt. Dazu darf ich eindeutig festhalten, 
daß das Osterreichische Institut für Wirt
schaftsforschung mit Professor Nemschak an 
der Spitze, von dem man sicherlich nicht be
haupten kann, daß er uns mehr nahe steht als 
Ihnen - das Gegenteil ist der Fall -, hat 
eindeutig 15 Prozent errechnet; aber diese 
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von uns wird das können. Wir werden auch 
nicht zwei Jahre später feststellen können, 
ob der 1 .  1 .  1973 der günstigste Termin war 
oder ob ein anderer Termin besser gewesen 
wäre, weil wir nicht wissen werden, welche 
Auswirkungen der 1 .  1 .  1972 oder der 1 .  1 .  1974 
gehabt hätten. Hier kann man nur sachlich 
abwägen und sich auf das Gutachten und auf 
die Meinung jener stützen, die ständig mit der 
Materie zu tun haben und deren Beruf es ist. 
Und hier darf Professor Nemschak von Ihnen 
nicht desavouiert werden. 

1 5  Prozent zu einem Zeitpunkt, in dem noch 
nicht alles bezüglich der Befreiungen und hal
ben Sätze abgesprochen worden war. Bei einer 
Erweiterung dieser Punkte, also wenn wir 
noch mehr hineingenommen hätten, nämlich 
alles das, was j ede einzelne Interessensgruppe 
in Osterreich beantragt hat, ist es selbst
verständlich, daß wir 80 Prozent Befreiungen 
und halbe Sätze hätten und daß dann nur ein 
paar den vollen Satz zahlen würden. Dann 
aber hätte der volle Satz nicht 1 6, sondern 
wahrscheinlich weit über 20 Prozent betragen 
müssen. Wenn also 15 Prozent errechnet wur- Darf ich noch etwas zur Hand nehmen, die 
den von einem �ann, . 

den Sie sicherlich aner- Erläuternden Bemerkungen zum Gesetz selbst. 
kenn:n, und bel weiterer �ufstockung der Gleich im Punkt 1 unter "Vorbemerkungen" 
BefreIUngen und halben Satz

.
e 1 6

. 
Proz

.
ent wird in einern Satz, allerdings in einem sehr 

herauskommen, kann man
. 

SIcherlIch mcht 
I langen, alles dargelegt, was dazu zu sagen ist, �avon sprechen, . daß das sC��Imm�r gew�rden außer man geht auf Einzelheiten ein. Hier 

IS
.
t. (Der V o r  s 1 t z

.
e n d  e ubermmmt WIeder heißt es eindeutig, und dem brauche ich gar 

dJe Verhandlungsleltung.) nichts mehr hinzuzufügen: 
Ich glaube auch, daß die Verantwortlichen "Die immer stärker werdende Kritik an dem 

für dieses Gesetz, nicht nur der Minister, seit mehr als drei Jahrzehnten in Osterreich 
sondern auch alle seine Mitarbeiter im Mini- geltenden Allphasen-Bruttoumsatzsteuer
sterium und die Experten, die zugezogen wur- system und die großen Fortschritte, die i n  
den, vor der Begutachtung, i n  der Aus- Richtung einer Harmonisierung der Umsatz
arbeitung und sicherlich auch nach der Begut- steuer in den einzelnen europäischen Staaten 
achtung sehr gut abgewogen haben, welche - insbesondere im Rahmen der EWG -
Befreiungen und welche halben Sätze man bereits erzielt worden sind, lassen es notwen
noch zugestehen kann. 

I 
dig erscheinen, dem Beispiel anderer Staaten 

Ein weiterer Vorwurf Ihrerseits, nicht nur I zu folgen und auch 
.. 
in Osterreich auf :in 

heute hier, sondern auch im Nationalrat und Umsatzsteuersy�tem uber�ugehen, das SIch 

sonstwo: man habe alles zu lange liegen we�er auf de
t

� mners
w
taatl

t
iChen noch auf �

l
�n 

lassen. Das letzte Mal hat man wieder gesagt, zWIsc�enstaa hche� et bewerb nachtel �g 

man habe alles zu überhastet durchgeführt. Ich auswlfkt und somIt . den �nforderungen, �Ie 

muß fragen: Wo bleibt hier die Konsequenz? von der modernen Fmanzwissenschaf� an eme 

(Bundesrat H e  i n z i n g e r: Der goldene Umsatzsteu�� �estellt werden, weItgehend 

Mittelweg! - Bundesrat Dr. P i  t s c h m a n n: Rechnung tragt. 

Zwischen Juni 1 97 1  und Ende Jänner 1972 Ich glaube, dieser erste Satz in den Erläu
ist ein zu langer Zeitraum! Juni 1971 war die ternden Bemerkungen sagt alles, was dazu als 
Begutachtungsfrist zu Ende; seither habt ihr Grundlage dienen kann. 
alles liegen lassen!) Zwischendurch wurden 
alle jene Probleme bereinigt, die in der Begut
achtung zum Ausdruck kamen. Das wissen Sie 
von allen anderen Gesetzen ebenfalls. Bei 
manchen geht es schneller, weil die Materie 
einfacher ist und nur wenige Punkte abzu
sprechen sind. Hier aber geht es um weit
tragende Dinge. 

Sie nicht, wir nicht und alle Betroffenen 
nicht, vom Erzeuger, Produzenten, Konsumen
ten über alle hinweg, werden die Schwierig
keiten der Umstellung bezweifeln. Die sind 
vorhanden! Und gerade weil die Schwierigkei
ten mit einer so großen Umstellung vorhan
den sind, die in der Geschichtsepoche Oster
reichs in dieser Form erstmalig auftreten, ge-

Ein von Ihnen sehr umstrittener Punkt ist rade deshalb darf man zu dieser Materie keine 
der Termin des Inkrafttretens. Ich zitiere parteipolitisch-taktische, sondern eine wirklich 
wieder Professor Nemschak. Sie machen es mir sachliche Einstellung an den Tag legen. Hier 
ja sehr leicht. Auch Professor Nemschak hat ist der Appell meiner Meinung nach an alle 
schon lange vorher erklärt und es mehrmals Beteiligten zu richten, angefangen vom Letzt
bekräftigt: Der 1 .  1 .  1 973 ist der günstigste verbraucher bis hinauf zur Erzeugung und Ge-
Termin. winnung von Materialien. 

Und jetzt eine echt sachliche Frage an alle : Sie bemängeln den Prozentsatz, von Ihrer 
Glauben Sie, meine sehr geehrten Damen und Seite vielleicht mit Recht, wenn man nur die 
Herren, daß irgend jemand den wirklich gün- Zahlen sieht und nicht die Verhältnisziffer :  
stigsten Termin feststellen kann? Niemand 1 1 6  Prozent, e s  ist noch gar nicht ausgesprochen 
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worden, vielleicht habe -ich es überhört. Wie 
viele Länder haben einen Satz festgesetzt, aber 
teilweise schon wieder nach oben geändert, 
weil er zu gering war. Man darf aber nicht 
vergessen, daß diese anderen Länder damals, 
bei der Umstellung, eine weit geringere Um
satzsteuer gehabt haben. Es gab Länder mit 
4 und 41/2 Prozent Umsatzsteuer. Wenn man 
das umlegt und sagt: drei mal vier oder drei 
mal viereinhalb, dann kommt man mit dem 
Multiplikator drei auf eine Zahl, die bei uns, 
auf drei umgelegt, auch zu 1 6  führt, denn 
drei mal fünfeinhalb ist eben 1 61/2. Darüber 
kommen wir nicht hinweg. Wenn auch der 
Prozentsatz 1 6  hoch erscheint, in der Relation 
zu den anderen Ländern ist er praktisch 
gleich. (Bundesrat Dr. P i  t s c h m a n  n: Der 
österreichische Steuerzahler ist nicht ver
wöhnt/) Und wenn ich dazu noch jene nehme, 
die bis jetzt nicht 51/2 Prozent, sondern 6, 1 Pro
zent bezahlt haben, wird es noch krasser. 

Heute und im Nationalrat vorige Woche 
wurde mehrmals der Vorwurf von Ihrer Seite 
erhoben, daß dieses Gesetz wirtschaftsfeind
lich ist. 

Ich darf nur zwei Dinge herausgreifen, die 
sehr markant sind und die mir persönlich 
sehr gut gefallen: Die besondere Erleichterung 
und Vereinfachung beim Export. Wir haben 
viele Firmen, die damit zu tun haben, die sich 
bis jetzt raufen und schlagen mußten, um zu 
ihren Begünstigungen zu kommen. Hier eine 
klare, eindeutige Abgrenzung, wie es heute 
gehen soll, also eine vollkommene Besser
steIlung. 

Was wir alle nicht übersehen dürfen : Es 
heißt im Gesetz "Verbrauchsteuer" , in 
Klammern gesetzt, es ist eine echte Verbrauch
steuer. Die Mehrwertsteuer ist jetzt nur mehr 
zu bezahlen, wenn die Ware echt verbraucht 
wird. Wenn sie nicht abgesetzt wird oder vor
zeitig verdirbt, entsteht kein Verbrauch und 
daher entfällt auch die Entrichtung der Steuer. 

Hier entfällt ein ganz gewisser Teil des 
Unternehmerrisikos, das bei uns in Osterreich 
nicht sehr groß ist. Die österreichischen Unter
nehmer sind sehr zahm und zaghaft, bevor 
sie auf irgend etwas eingehen. Aber hier war 
ein echtes Risiko vorhanden, das damit besei
tigt ist und im einzelnen den Beteiligten doch 
in irgend einer Form dadurch einen finan
ziellen Vorteil bringt. 

Ein Vorwurf, der bei verschiedenen Fest
stellungen vorige Woche im Hohen Haus 
und auch heute wieder erhoben wurde : Die 
Einbringung der Regierungsvorlage hatte so 
viele Fehler und die Regierung war nicht 
bereit, diese Fehler abzuändern. 

Sind Abänderungen zwischenzeitlich durch
geführt worden, wurde das wieder bekrittelt 
und wieder als schlecht bezeichnet. Man bringt 
etwas ein, das man abändern muß. Etwas Kon
sequenz wäre manchmal in der Diskussion 
notwendig. Ich weiß, Sie haben es j etzt etwas 
schwer, Sie sind es nicht gewohnt, die Oppo
sitionsrolle zu spielen, aber konsequent und 
sachlich soll man doch bleiben. 

Ich habe mir im Nationalrat die Rede Ihres 
Parteifreundes Dr. Zittmayr angehört und 
kann ihn als Beweis führen. Er sagte sinn
gemäß: Wir stimmen deshalb gegen diese 
Vorlage, weil die unserer Meinung nach posi
tiven Abänderungsvorschläge der OVP von 
den Vertretern der Regierungspartei im Aus
schuß nicht zur Kenntnis genommen wurden. 

Gleich im nächsten Satz aber - hören Sie 
jetzt gut zu, Sie können es dann im Protokoll 
der Sitzung des Nationalrates vom vorigen 
Donnerstag nachlesen - stellte Zittmayr fest, 
daß es erfreulich für uns ist, daß sich SPO 
und FPO soweit entschieden haben, nahezu 
alle Vorschläge der OVP in ihre Vorschläge 
einzubauen. 

Was ist jetzt geschehen? Hat man gar nichts 
zur Kenntnis genommen oder haben die 
anderen zwei Parteien diese Anträge ein
bezogen? (Bundesrat S c  h r e i n  e r: Nahezu 
alle stammen von der OVP, aber nicht alle 
OVP-Anträge wurden berücksichtigt! Das 
haben Sie jetzt falsch zitiert!) Ich habe das 
gesagt, was Dr. Zittmayr im Nationalrat 
gesagt hat. Sie waren j a  nicht dort, ich bin dort 
gesessen und habe es mir angehört. (Bundesrat 
S c  h r e i n  e r: Ich habe es mir im Radio ange
hört!) Im Radio waren nur ein paar Minuten 
davon. Idl habe mir aber die ganze Rede 
angehört. 

Man soll hier schon irgend etwas tun. Wenn 
man zuerst gesagt hat: Lange liegen lassen 
ist ein Fehler, überhastet machen ist ein 
Fehler. Alles wird als Fehler bezeichnet. Ich 
muß wirklich fragen: Wo bleibt die Konse
quenz? 

Vielleicht gestatten Sie mir eine Frage und 
ein kleines Wortspiel dabei. Was ist denn 
überhaupt der Unterschied zwischen Konse
quenz und Inkonsequenz? Man kann das kurz 
und mit den gleichen Worten ausdrücken. 
(Bundesrat H e i n  z i n g e r: Konsequent sind 
Ihre Versprechen, inkonsequent Ihre Hand
lungen!) Nein, ich kann das anders sagen. 
Konsequenz heißt:  H e u  t e so, m o  r g e n  so! 
Inkonsequenz - was wir j etzt in vielen 
Punkten von Ihrer Seite gehört haben -
heißt: Heute s 0, morgen s o! Das sind die 
gleichen Worte und bedeuten die Antwort 
auf beides. Das kann man heute auf Ihre 
Feststellungen sicherlich umlegen. 

759 
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Ich. darf auch. noch etwas feststellen, sonst 

komme ich. in den Verruf, immer nur für eine 
Seite zu reden. Manchmal wird mir vor
geworfen, ich rede für alle. Ich darf feststellen, 
daß Osterreichs Unternehmer zum größten Teil 
anständig sind. Das wollen wir eindeutig fest
halten. 

Und gerade deshalb, glaube ich, soll man 
jene Unternehmer, die sich dauernd außer
halb der gesetzlichen Bestimmungen stellen, 
die sich dauernd außerhalb der AbmadJ.ungen 
und Empfehlungen der Paritätischen Kom
mission für Preis- und Lohnfragen stellen, 
zwingen, die gesetzlich und moralisch bin
denden Bestimmungen endlich einmal einzu
halten. Mehr, meine Damen und Herren, wol
len wir Sozialisten von einer Preiskontrolle 
gar nicht haben. Weil es eben unmöglich ist, 
eine direkte und konkrete Preiskontrolle bei 
diesen unzähligen Geschäften, bei diesen un
zähligen Waren durchzuführen. Man kann 
stichprobenweise etwas tun. 

Aber eines wollen wir: Gegen jene Außen
seiter in der Wirtschaft - da können auch 
Sie sich nicht dagegen stellen -, die auf 
keinen Fall wollen, die alles ignorieren, end
lieh einmal vorgehen zu können. Hier müssen 
auch Sie zustimmen, daß wir eine Preis
regelung und eine Preiskontrolle zumindest 
vorübergehend in verstärkter Form erhalten. 
(Bundesrat S c  h r e i n  e r: Wenn Sie von 
Außenseitern reden, meinen Sie schon in 
erster Linie die Regierung! Die ist der ärgste 
Preistreiber/ - Heiterkeit.) Jene Außenseiter, 
die ich nicht zu den guten Unternehmern zähle. 

Ich darf zum Schluß kommen. Ich habe ver
sprochen, es dauert nicht lange. Von allen 
Beteiligten wird Verständnis vorausgesetzt. 
Verständnis für die Notwendigkeit der Um
stellung, Verständnis insbesondere im Hin
blick auf die Umstellung im europäischen 
Raum, auf die angestrebte Einbeziehung 
Osterreich.s in das europäische Wirtschafts
system. Beides, meine Damen und Herren, 
glaube ich, läßt nur hoffen und erwarten, 
daß die schwierige Situation in sicherlich 
wenigen Monaten nach der Umstellung im 
Interesse der österreichischen . Wirtschaft und 
im Interesse der österreichischen Bevölkerung 
bereinigt werden kann. Dazu sollen wir, 
glaube · ich, alle mithelfen und nicht mit
meckern: (Beifall bei der SPtJ.) 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesminister Dr. Staribacher. Ich 
erteile es ihm. 

Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie Dr. Staribacher: Hohes Hausl Meine 
Damen und Herren I Ich möchte, soweit An-

fragen direkt an den Finanzminister gerichtet 
wurden, den zu vertreten ich heute hier die 
Ehre habe, doch versuchen, darauf einzugehen. 

Herr Abgeordneter Dr. Pitschmannl Die un
echte Befreiung des Sports ist im Gesetz genau 
festgelegt. Damit sind alle Bedenken, die Sie 
geäußert haben, glaube ich, hinfällig bis auf 
das Problem der Gemeinnützigkeit. Hier kann 
ich Ihnen versidlern, daß das das Ministerium 
genauso handhaben wird, wie es das in der 
Vergangenheit gemacht hat. Es wird also 
keine Verschlechterung eintreten. Wie Sie 
wissen, wird das zum Unterschied zum Bei
spiel von der deutschen Bundesrepublik sehr, 
sehr großzügig gehandhabt. 

Was die Frage des Doppelbesteuerungsab
kommens im Kleinen Walsertal betrifft, kann 
ich Ihnen versichern, daß die Bundesregierung 
am 6. 6. dieses Doppelbesteuerungsabkom
men im Ministerrat beschlossen hat. Ein dies
bezügliches Schreiben ist auch schon an den 
Herrn Bürgermeister Fritz unterwegs. 

Die Wünsche, die die Kleinwalsertaler 
geäußert haben und die von österreichischer 
Seite gern unterstützt worden wären, haben 
halt nicht die Zustimmung der Bundesrepu
blik gefunden. Da es sich hier um ein inter
national abzuschließendes Doppelbesteue
rungsabkommen gehandelt hat, konnten wir 
nicht nur die österreichischen Wünsche durch
setzen, sondern mußten auch den deutschen 
Wünschen Rechnung tragen, soweit diese zum 
Beispiel Steuerlücken aufgezeigt und erklärt 
haben, sie akzeptieren den Fortbestand dieser 
Bestimmungen nicht. So mußten also gemein
same Bestimmungen gefunden werden. Das 
ist j etzt tatsächlich geschehen. 

Was die Frage des Herrn Abgeordneten 
Heger wegen der Getränkesteuer betrifft, so 
ist richtig, daß dieses Problem noch im Herbst 
besprochen und verhandelt werden wird. Ich 
bin überzeugt davon, man wird eine befrie
digende Lösung finden. Nur muß noch einiges 
geklärt werden, zum Beispiel, daß nicht Be
dienungsgeld von der Mehrwertsteuer gerech
net werden kann, sondern daß man das ganze 
Problem Getränkesteuer, diverse Zuschläge, 
Bedienungsgeld und so weiter neu kalkulie
ren muß. Diesbezügliche Verhandlungen wer
den im Herbst aufgenommen werden. 

Was die Problematik der Strafen betrifft, 
so wurde Ihren Bedenken mit einer Entschlie
ßung des Nationalrates, die einstimmig ange
nommen wurde, weitestgehend Rechnung ge
tragen. 

Was der Herr Abgeordnete Wally und auch 
andere Abgeordnete zum Einführungstermin 
meinten, so möchte ich doch darauf hinwei
sen, daß nach den jetzt bekannten Prognose-
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methoden und der Entwicklung der Konjunk
tur der 1 .  1 .  1 913 der beste Zeitpunkt ist. Es 
ist richtig, daß man in fünf oder zehn Jahren 
vielleidlt sagen wird, daß das nicht der rich
tige Zeitpunkt war. 

Wir werden auch zu diesem Zeitpunkt ein 
verhältnismäßig sehr hohes Wirtsmaftswams
tum haben gegenüber den 1,8 Prozent im 
Jahre 1 970, gegenüber den 5,5 Prozent im 
Jahre 1911  und gegenüber den simerlich mehr 
als 4 Prozent, wie zuerst prognostiziert, aber 
mit 5 Prozent zu erwartendem Wachstum. Wir 
haben eine gewisse geringere Abschwächung, 
die aber wesentlich höher als im westeuropä
ischen Raum ist. Man sagt nicht umsonst, wir 
hätten diesmal eine Rezession ausgelassen. 
Aber es ist anzunehmen, daß 1 974 im Zuge 
der westeuropäischen Konjunkturentwick
lung ein weiterer Konjunkturaufstieg auch in 
Osterreich zu verzeichnen sein wird. Daher 
ist der " schlechteste" Konjunkturzeitpunkt, 
der noch wesentlich besser ist als jeder andere, 
der 1 .  1 .  1973. Deshalb ist das vom konjunk
turpolitisc."'len Standpunkt absolut richtig und 
der einzige Zeitpunkt, den die Regierung ge
funden hat. Deshalb hat sie sich dazu ent
schlossen. 

Was nun die Frage betrif"!t, ob uns die 
EWG zwingt oder nicht: Die EWG zwingt 
uns bei all den Verhandlungen zu überhaupt 
nichts. 

Aber vergessen Sie doch nicht, meine Damen 
und Herren, daß es nicht so ist, daß die EWG 
ganz einfach erklärt: Ihr müßt die Mehrwert
steuer einführen! Sondern in den Verhand
lungen im Rahmen der EWG und noch viel 
stärker im Rahmen der EFTA ergibt sich das 
Problem der Uberkompensation, was bekannt
lich ausländische Vertretungen behaupten. Ich 
will gar nicht auf die innenpolitische Proble
matik eingehen, daß der einzelne Unterneh
mer sagt, so etwas hat es gegeben. Das dürfte 
man, selbst wenn es der Fall gewesen wäre, 
nicht zugeben, weil man dann alle meine 
Amtsvorgänger Lügen straft, die immer wie
der erklärt haben, solche Uberkompensatio· 
nen gibt es nicht. 

Aber daß im Rahmen der EFT A und 
auch der EWG, wenn es kein grenzneutrales 
Umsatzsteuersystem gibt, diese weiteren An
griffe gestartet worden wären, steht fest, und 
in letzter Konsequenz kann es dazu kommen 
- bei kleineren Staaten ist diese Gefahr viel 
größer -, daß Grenzausgleiche verlangt wer
den. Da brauche ich Ihnen, meine Herren von 
der Wirtschaft, nicht zu sagen, was das für den 
Unternehmer bedeutet, nicht zu wissen, wann, 
nicht zu wissen, auf welche Waren, und nicht 
zu wissen, in welcher Höhe gegebenenfalls ein 

Grenzausgleich verrechnet wird. Es ist daher 
selbstverständlich, wenn wir mit der EWG 
durch diese Freihandelszonenregelung in ein 
Nahverhältnis kommen, daß wir eine ent
sprechende auch grenzneutrale Umsatzsteuer 
haben müssen. 

Eine weitere Frage, die immer wieder zur 
Debatte steht, ist die Höhe des Steuersatzes. 
Hier kann ich nur sagen, daß die Untersudmn
gen des Wirtschaftsforschungsinstitutes ein
wandfrei ergeben haben, daß, wenn man alle 
Ausnahmen, die der Nationalrat beschlossen 
hat, kalkuliert, 1 6  Prozent aufkommensneutral 
sind, also nicht einkommensteuer-, sondern 
aufkommensneutral. Ich würde aber sagen, 
das wird so lange ein Streit um Worte sein, 
bis sich in den nächsten Jahren, um nimt zu 
sagen. Jahrzehnten, herausstellen wird, wie 
die wirklichen Einnahmen des Bundes in die
sem Falle sein werden. 

Was die Frage nach der Wettbewerbsneu
tralität betrifft, so ist diese Mehrwertsteuer 
absolut wettbewerbsneutral. 

Sie sagen, die kleinen Unternehmungen, 
seien es Landwirte oder Gewerbetreibende, 
würden dadurch benachteiligt. Genau das 
Gegenteil ist der Fall, weil nämlich gerade 
jetzt die Möglichkeit besteht, die vertikalen 
Vorteile zu nützen. Vorher haben die Großen 
diese Vertikalnützung gehabt und sich Um
satzsteuerphasen erspart, die es in Hinkunft 
nicht mehr gibt. Damit wird eine wirkliche 
Neutralität Platz greifen, wie das bei der 
jetzigen Umsatzsteuer noch nie möglich ge
wesen ist. 

Auch ich will mich nicht lange verbreiten, 
ich möchte daher nur eines zum Schlusse 
sagen: Diese neue Umsatzsteuer hat alle die 
Vorteile, von denen in Wirklichkeit auch die 
große Oppositionspartei schon vor langem der 
Meinung war, daß sie der österreichischen 
Wirtschaft zugute kommen sollten - inter
nationale Perspektive, nationale Perspektive. 

Wenn man allein die Auswirkungen auf 
das Preisniveau berücksichtigt, gibt es natür
lich Warengruppen, die billiger werden, und 
Warengruppen, die teurer werden. 

Natürlich gibt es für den Unternehmer Nach
teile, Umstellungsschwierigkeiten und so wei
ter. was auch zu berücksichtigen ist. Es gibt 
Vorteile, wie zum Beispiel Finanzierungsvor
teile, die jedes Unternehmen dadurch haben 
wird. 

Ich glaube aber, im großen und ganzen kann 
man sagen. daß Osterreich mit der Schaffung 
dieses Gesetzes, international und national 
gesehen, einen richtigen Schritt gemacht hat. 
Darum hat sich die Bundesregierung dazu ent-
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schlossen, jetzt und in diesem Umfang diese 
Gesetzesvorlage dem Hohen Hause zuzulei
ten und heute dem Bundesrat zur Beschluß
fassung vorzulegen. (Beifall bei der SPO. -

Bundesrat Dr. H e  g e r: Was ist mit den Klein
und Kleinstunternehmern?) 

hang zwischen der Entwicklung der Preise, 
des Einkommens und der Löhne ist, glaube 
ich, unbestritten. Wir haben ja heute bereits 
bei den beiden vorhergehenden Tagesord
nungspunkten intensive Betrachtungen zu die
ser Relation gehört. 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand Bundesrat Prechtl hat auch dazu seine Aus-
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. führungen gemacht und gemeint, die Preise 

Wird ein Schlußwort gewünscht? _ Dies ist . steigen nicht nur in Osterreich, sondern sie 
nicht der Fall. steigen auch im gesamten Ausland. 

Die Abstimmung über die beiden Gesetzes
beschlüsse erfolgt getrennt. 

Bei der getrennt durchgeführten A b s t i m
m u n g beschließt der Bundesrat, gegen die 
beiden Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates 
- bezüglich des Gesetzesbeschlusses über die 
Einführung des Umsatzsteuergesetzes 1 912, so
weit er der Beschlußfassung des Bundesrates 
unterliegt - k e i n  e n E i n  s' p r  u c h zu er
heben. 

3. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 14. Juni 1912 betreUend ein Bundesgesetz 
über die Ermäßigung der Einkommensteuer 
(Lohnsteuer) für das Kalenderjahr 1912 (114 

der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
3. Punkt der Tagesordnung. Das ist der vor
gezogene Punkt 28 : Bundesgesetz über die 
Ermäßigung der Einkommensteuer (Lohn
steuer) für das Kalenderjahr 1972. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Bednar. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Bednar: Hohes Haus! Durch 
diesen Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
soll die Einkommensteuer (Lohnsteuer) für das 
zweite Halbjahr des Kalenderjahres 1972 um 
360 S ermäßigt werden. Bei veranlagungs
pflichtigen Personen ist die im Steuerbescheid 
festzusetzende Einkommensteuer entsprechend 
zu verringern. Bei Lohnsteuerpflichtigen er
folgt die Berücksichtigung dieses Betrages ab 
Juli 1912 unmittelbar bei der Einhebung der 
Lohnsteuer durch den Dienstgeber. 

Der Finanzausschuß hat mich beauftragt, im 
Hohen Hause den A n t r a g  zu stellen, gegen 
diesen Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
keinen Einspruch zu erheben. 

Vorsitzender: Ich danke dem Herrn Bericht
erstatter. 

Zum Wort hat sich Herr Bundesrat Ing. 
Gassner gemeldet. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Ing. Gassner (OVP) : Herr Vor
sitzender! Herr Minister! Hoher Bundesrat! 
Meine Damen und Herren! Der Zusammen-

Ich darf dazu sagen, daß wir der Meinung 
sind, die Preise steigen in Osterreich etwas zu 
viel. 

Und wenn man sich daran erinnern kann, 
so haben vOr einigen Jahren, so bis zum 
1 .  März 1910, auch die sozialistischen Wirt
schafts experten die Meinung vertreten, daß 
eine Preissteigerung von mehr als 3 Prozent 
zu viel wäre. Nur hat sich, seit die Soziali
stische Partei die Verantwortung im Staate 
trägt, anscheinend bei den Wirtschaftsexper
ten der Sozialisten ein Meinungswandel er
geben. 

Aber das ist j a  an sich nicht Gegenstand 
der heutigen Betrachtungen, sondern nur die 
Ausgangsbasis dafür, festzustellen, daß es 
durch die steigende Steuerprogression not
wendig ist, sich permanent darüber zu unter
halten, in welcher Relation die Belastung des 
gesamten Einkommens und des Lohnes gemil
dert werden kann, und die Frage zu stellen: 
In welchem Ausmaß ist diese Besteuerung 
gerechtfertigt, in welchem Ausmaß ist es not
wendig, die progressive Steigerung der Lohn
und Einkommensteuer zu vermindern? 

Wir wissen, daß Preissteigerungen selbst
verständlich das Verlangen nach sich ziehen 
- sowohl bei den Selbständigen als auch bei 
den Unselbständigen -, ihr Einkommen zu 
vermehren. Das ist auch vollkommen begrün
det, das ist auch vollkommen richtig. 

Wir sind jedoch gerade nach der letzten 
Preisentwicklung der Meinung, daß damit 
natürlich auch ein wesentlich stärkeres Stei
gen der Löhne verbunden ist, daß damit auch 
die Einkommen stärker steigen, aber daß 
damit auch eine sehr ungerechtfertigte maß
gebliche Steigerung der Steuer verbunden ist. 
Wir haben dies wiederholt gesagt, auch die 
Freunde der sozialistischen Fraktion im Bun
desrat und Nationalrat und in einigen anderen 
Gremien. Wir glauben, daß man diese Dinge 
zu lange hinausgeschoben hat, und sind 
mit den von der sozialistischen Regierung 
vor allem terminiich vorgelegten oder in Aus
sicht gestellten Anträgen, wenn wir so sagen 
wollen, nicht einverstanden. 
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Dies umsomehr, Hoher Bundesrat, als wir 
feststellen müssen, daß die Preise und damit 
auch die Löhne, Einkommen und im Rück
schluß wieder die verstärkte Steuerbelastung 
mit der Steuerprogression in der Steuer
kurve in den letzten zwei Jahren der SPO
Regierung sehr wesentlich gesteigert wurden, 
j a  daß sich die Preissteigerung auf das Dop
pelte erhöht hat. In den letzten 15 Jahren 
- und das ist j a  nachweisbar - hat es nie 
zwei Jahre hintereinander gegeben, in denen 
die Preissteigerung mehr als 4 Prozent aus
gemacht hat. Hier kassiert der Finanzminister 
permanent mehr. 

Mir ist schon verständlich, daß der Finanz
minister nichts dagegen einzuwenden hat, 
wenn er Mehreinnahmen hat. Aber wir haben 
j a  die Aufgabe, Hoher Bundesrat, die Inter
essen der gesamten Bevölkerung und nicht die 
Interessen des Finanzministers zu vertreten. 
Wir haben die Aufgabe, diese Probleme auf
zuzeigen und zu sagen, wie wir uns solche 
Lösungen vorstellen können. 

Bereits im Herbst 1911  hatte im Nationalrat 
die UVP-Fraktion einen Antrag auf Steuer
senkung eingebracht. Die Sozialistische Partei 
war dagegen. Das hat uns eigentlich sehr, 
sehr gewundert, da Herr Bundeskanzler 
Kreisky in seiner Regierungserklärung am 
21. April 1 910 folgendes gesagt hat - ich 
zitiere -: 

"Eine Konsolidierung des Budgets ist zu
nächst mit einem gänzlichen ersatzlosen Aus
laufen der befristeten Sonderabgaben unver
einbar; jedoch wird die aus ökonomischen 
und sozialen Gründen erforderliche Progres
sionsmilderung bei der Lohn- und Einkom
mensteuer für untere und mittlere Einkommen 
zum 1 .  Jänner 1 91 1 "  - hören und staunen 
Sie, Hoher Bundesrat! - "vorgenommen wer
den, um zu vermeiden, daß die durch die 
Geldwertveränderung bedingten Lohn- und 
Einkommenserhöhungen in unvertretbarem 
Ausmaß weggesteuert werden." 

Darauf warten wir, Hoher Bundesrat. Wir 
warten auf die Durchführung dessen, was Herr 
Bundeskanzler Kreisky in seiner Regierungs
erklärung am 21. April 1910 gesagt hat. (Bei
fall bei der avp. --:- Bundesrat B ü r k 1 e: Da 
können wir lange warten!) 

gesagt hat, zu dem, was der sozialistische 
Finanzminister nunmehr, ich kann gar . nicht 
sagen, tut, ich würde sagen, nicht tut. 

Wir haben auch dazu in den Arbeitnehmer
vertretungen einige Anträge beschlossen; im 
OGB zum Beispiel beim letzten Gewerk
schaftskongreß einstimmig einen Antrag zum 
Problemkreis Wirtschaftspolitik. Dort können 
wir als einstimmigen Beschluß folgendes 
lesen: "Eine schrittweise aber konsequente 
Reform der direkten Besteuerung in Oster
reich." 

Diese Forderung wurde aufgestellt. Es 
wurde ferner gesagt: 

"Darüber hinaus ist durch regelmäßige Ver
änderungen im Steuertarif und bei den Steuer
frei- und Absetzbeträgen dafür Sorge zu tra
gen, daß die Steuerbelastung an die Entwick
lung der Kaufkraft angepaßt wird, damit bloß 
nominelle (aber nicht reale) Einkommenserhö
hungen nicht progressiv besteuert werden." 

Und was geschieht? Ich frage Sie, Hoher 
Bundesrat: Wo ist die Reaktion darauf? Wo 
geschehen die entsprechenden Dinge? 

Ich darf auch dazu aus der OGB-Presseaus
sendung Nationalrat Hofstetter zitieren. In 
dieser Presseaussendung des OGB ist zu lesen: 

"Die mit 1 .  Jänner 1 911 in Kraft getretene 
Steuerreform hat diese Entwicklung zwar vor
übergehend gebremst, wenn es aber nicht zu 
neuerlichen Veränderungen in der Steuer
gesetzgebung kommt, wird sie ab nächstem 
Jahr" - also dem Jahr 1912 - "wieder mit 
voller Kraft in Erscheinung treten." 

Jetzt frage ich Sie : Wo sind die Aktivi
täten? Wo ist das, was man angekündigt hat? 
"VA werden diese Dinge durchgesetzt? (Zwi
schenrufe bei der avp.) 

Oder ich darf aus Antrag 36 zum Gewerk
schaftskongreß der Gewerkschaft der Eisen
bahner zitieren: 

"Die weiterhin bestehende, steil ansteigende 
Progression der Lohnsteuer führt dazu, daß 
bei Erhöhungen des Lohn- beziehungsweise 
Gehaltsbezuges auch schon im Falle der Durch
schnittseinkommen empfindliche und lei
stungsfeindliche Marginalbelastungen auftre
ten. "  

Und weiter : 
Mein Kollege - fast hätte ich gesagt: "Der Bundeskongreß fordert deshalb den 

Freund - Vizepräsident Böck hat gemeint, Bundesvorstand auf, für eine neuerliche Lohn
wir wären im Bereich der Mehrwertsteuer steuerreform, die eine Milderung der Progres-
inkonsequent. sion beinhaltet, einzutreten. 

Gestatten Sie mir die Behauptung : Mir fehlt Einer derartigen Progressionsmilderung 
auch hier die Konsequenz der Durchführung käme im Hinblick auf die anhaltende Geld
dessen, was der sozialistische Bundeskanzler wertverdünnung und deren Auswirkungen auf 
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das Realeinkommen der Arbeitnehmer beson
dere Bedeutung zu. Darüber hinaus würde 
eine solche Maßnahme zur Nachfragesteige
rung in den unteren und mittleren Einkom
mensschiChten und damit zur Erhaltung der 
Konjunktur beitragen." (Bundesrat B ü .r k 1 e: 
Was sagt der Kollege Prechtl dazu?) 

Das war ein Antrag der Gewerkschaft der 
Eisenbahner. Sie wissen das. Wir waren 
dabei. Wir haben diese Dinge mitbeschlossen. 
In diesem Antrag steht das Bekenntnis oder 
das Eingeständnis, wenn Sie so wollen, drin
nen, daß eine Geldwertverdünnung vorhan
den ist. 

Nun stellt sich tatsächlich die Frage : Warum 
geschieht das alles nicht? Ich habe bereits ge
sagt, daß der Finanzminister und die Soziali
stische Partei - hier die sozialistische Regie
rung - daran interessiert ist, Mehreinnah
men zu bekommen, also keine Steuerreform 
durchzuführen. 

Ein Kollege von der OVP hat im National
rat erklärt, diese Nichtdurchführung der 
Steuerreform bedeutet, daß eben das Budget
defizit verringert wird. Aber hier ist es ' nicht 
unsere Aufgabe, dafür Vorsorge zu treffen, 
wie der Finanzminister sein Budgetdefizit ver
ringert. Wir sind der Meinung, daß damit 
Hunderttausenden asterreichem eine gerecht
fertigte Verminderung der Steuerlast vorent
halten wurde. 

Nun haben wir diesen Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates vor uns liegen, eine sogenannte 
Vorleistung auf die nächsten sechs Monate in 
der Höhe von 360 S. Wenn ich daran erinnere, 
daß Bundeskanzler Kreisky bereits im April 
1 970 gesagt hat, daß diese Steuererleichterung 
kommen muß - ich könnte jetzt auch Aus
sagen des Finanzministers dazu zitieren -, 
und wenn wir j etzt sagen: Zwei Jahre sind 
seither vergangen I , und wenn wir die näch
sten sechs Monate des Jahres 1972 noch dazu
nehmen, dann sind das insgesamt 30 Monate, 
und es ist nicht, wie manche in der Offentlich
keit glauben, eine Vorleistung auf die näch
sten sechs Monatel Ich würde sagen: Es ist 
eine Vorleistung für 30 Monatel Dann schauen 
diese sogenannten 60 S pro Monat schon 
wesentlich anders aus. Wenn man die 360 S 
auf 30 Monate umlegt, dann ist eine Vorlei
stung von 12 S im Monat gegeben. Und das, 
Hoher Bundesrat, scheint mir doch sehr, sehr 
gering, das scheint mir sehr, sehr wenig zu 
sein. 

Vielleicht noch einen Aspekt dazu: Wir 
haben seitens der OVP-Fraktion im National
rat dazu einen Antrag gestellt, nämlich den 
Antrag, daß man die 360 S nicht nur jenen 
gibt, die Lohn- und Einkommensteuer bezah-

len, sondern daß wir auch familienpolitische 
Uberlegungen anstellen und daß wir dem 
Alleinverdiener zusätzlich noch einmal 360 S 
geben, also dem Alleinverdiener insgesamt 
720 S, und je Kind 120 S dazu. Das schiene 
uns sehr, sehr gerechtfertigt zu sein, umso
mehr gerechtfertigt, als ich auch dazu aus 
Beschlüssen des OGB-Bundeskongresses zitie
ren darf, die wohl vielleicht nicht direkt etwas 
damit zu tun haben, mit denen aber doch 
zur Familienpolitik etwas sehr Wesentliches 
gesagt wurde, zum Beispiel im Familienpoli
tikantrag des Bundesvorstandes des OGB 
- einstimmig auf dem Kongreß beschlos
sen -: "Weitere Erhöhung der Beihilfen nach 
einem sozial gestalteten System." Hier hätte 
man bei der Vorleistung etwas tun können I 

Oder denken wir an die Anträge 30 und 33, 
die von den Fachgewerkschaften gestellt wur
den. Ich zitiere nur einen kurzen Ausschnitt 
der Gewerkschaft der Privatangestellten: 

"Erhöhung des Freibetrages für die nicht
berufstätige Ehegattin - gestaffelt nach der 
Zahl der unversorgten Kinder und dem Ein
kommen - für alleinverdienende Familien
erhalter." 

Wo ist das in dieser Vorlage berücksich
tigt?, frage ich Sie. Nichts ist geschehen I (Bun
desrat B ü r k 1 e: Nichts!) Nur 360 S wird 
jenen gegeben, die Steuer bezahlen. 

Im Antrag 33 heißt es : 

"Der Osterreichische Gewerkschaftsbund 
wird aufgefordert, geeignete Schritte zu unter
nehmen, um die Voraussetzungen für die Ge
währung des Alleinverdienerfreibetrages nach 
dem Einkommensteuergesetz sowie die Höhe 
desselben zu verbessern beziehungsweise an
gemessen zu erhöhen." 

Das wurde einstimmig beschlossen. Nichts 
ist geschehen! 

Ich darf doch noch einmal Bundeskanzler 
Kreisky ganz kurz zitieren. (Zwischenruf des 
Bundesrates S c h i  p a n  i.) Bitte, Kollege Schi
pani? (Bundesrat B ii I k 1 e: "Hunderttausend 
Wohmzngen" I) Bitte? 

Ich zitiere nur einmal noch den Herrn Bun
deskanzler aus der Regierungserklärung vom 
27. April 1970, also an sich nichts Konkretes, 
das direkt mit dieser Steuerreform zusammen
hinge, aber - ich finde leider nicht allzuviel 
zur Familienpolitik in dieser Regierungserklä
rung - wo er zu familienfördernden Maßnah
men sagt: 

"Eltern von Kleinkindern und von Kindern, 
denen eine über die Ptlichtschule hinausge
hende schulische Ausbildung gewährt wird, 
sollen besondere Förderungsmaßnahmen zu
gute kommen." 
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Ich frage Sie : Wo sind diese Förderungs
maßnahmen? Hier hätte man doch die Chance 
gehabt, wenn man schon eine Miniminivorlei
stung von 360 S durch 30 Monate gibt, doch 
etwas für den Alleinverdiener zu tun, etwas 
für die Kinder zu tun, nämlich 720 S plus 
je Kind 1 20 S zu geben! (Bundesrat B ü r k I e: 
Man hat einen Staatssekretär dafür instal
liert! Das ist immerhin etwas!) Herr Kollege 
Bürkle, sehr richtigl 

Aber ich weiß schon: Kollege Seidl, du 
wirst, glaube ich, nach · mir dazu sprechen. Ich 
kenne ein Argument, das auch im Nationalrat 
gekommen ist. Man wird von "Lizitation" 
sprechen. Man wird sagen, wir lizitieren. 

Wenn man unter Lizitation versteht, daß 
konkrete familienfördernde Maßnahmen 
durchgeführt werden sollen, dann sind wir 
gern für eine Lizitationspolitikl (Beifall bei 
der OVP. - Bundesrat Hella H a  n z 1 i k: 
Aber erst seit zwei Jahren sind Sie dafür/) 

Nein, nein! Ich könnte Ihnen auch dazu 
genug Zitate bringen. Aber es ist natürlich 
schwierig, die Verantwortung zu tragen, und 
dann wird immer versucht, zurückzublenden 
und zu fragen, was vorher geschehen ist. Aber 
jetzt haben Sie die Möglichkeit, all das durch
zuführen, was Sie j ahrelang selbst verlangt 
haben, was Sie j ahrelang an Forderungen auf
gestellt haben. Aber nur ein Wort zur Lizi
tation. (Zwischenrufe bei der OVP. - Bundes
rat Hella H a  n z 1 i k: Wir werden in vier 
Jahren mehr machen als Sie in 20 Jahren!) 
Ich bin überrascht! Wir warten auf diese In
itiativen. Heute hätten Sie Gelegenheit gehabt, 
zu diesem Gesetz, zu dieser Miniminivorlei
stung, das konkret zu tun! 

Wenn der Vorwurf der Lizitation kommen 
wird, so darf id1 dazu noch ein Beispiel brin
gen, um das vorwegzunehmen: Die soziali
stischen Nationalräte haben am 5. Juni 1 966 
auch einen Antrag eingebracht. Sie wissen es 
selbst. Wir haben das nachgerechnet und auch 
vorgelegt: dieser Lizitationsantrag, wenn Sie 
so wollen, ging auf 10 Milliarden Schilling! 

Hoher Bundesrat! Wir hätten es gern ge
sehen, wenn wir wirklich mi t dieser Novelle 
etwas für die Familie hätten tun können, wenn 
wir gerade j etzt dem Familienvater eine 
kleine Erleichterung hätten bringen können. 
Sie haben das abgelehnt. (Bundesrat W a 1 1  y: 
Aber auch die Schulbücher!) Auch das ! Kol
lege WaHy! Wir waren nicht gegen die Schul
bücher. Wir werden es auch nicht sein, son
dern nur über die Finanzierung, über das 
Woher und das Wie muß man reden. 

Wir hätten es also sehr, sehr begrüßt, wenn 
man mit dieser Novelle in diesem Sinne etwas 
getan hätte. Wir haben uns überlegt, Ihnen 

dazu einen Entschließungsantrag auf den 
Tisch zu legen. Wir waren aber der Meinung, 
daß das unsere Kollegen im Nationalrat be
reits getan haben und daß ich heute nur er
kläre, daß wir es selbstverständlich gern ge
sehen hätten, wenn etwas getan worden wäre, 
und daß wir es äußerst bedauern, daß Sie das 
nicht getan haben. 

Wir hätten gern mehr als bisher den Men
schen in den Mittelpunkt der Politik gestellt 
gesehen. Sie haben leider eine Nivellierung 
durchgeführt: alle bekommen 360 S, gleich · ob 
mehr oder weniger in der Familie sind. Wir 
hätten es gern gesehen, wenn man darauf 
Rücksicht genommen hätte. 

Da es j edoch eine Leistung für die Bevölke
rung in diesem Staate ist, wenn auch eine 
ungerechtfertigt geschichtete Leistung, werden 
wir dem Antrag des Berichterstatters unsere 
Zustimmung geben. (Beifall bei der tJVP.) 

Vorsitzender: Ich begrüße die inzwischen 
im Hause erschienene Frau Staatssekretär 
Karl. (Allgemeiner Beifall.) 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Seidl. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Seidl (SPtJ) : Hohes Hausl Ver
ehrter Herr Vorsitzender I Verehrter Herr 
Minister! Verehrte Frau Staatssekretär! Werte 
Damen und Herren! Ich habe heute seit neun 
Uhr mit großer Aufmerksamkeit die Diskus
sion verfolgt und habe auch verschiedene 
interessante Feststellungen machen können. 

Ich habe zum Beispiel feststellen können, 
daß bei dem vorangegangenen Tagesord
nungspunkt in eine Ausführung so hinein
gestreut war, die Lösung oder einzelne Lösun
gen seien unter dem Druck. des aGB erfolgt. 
Ich konnte jetzt bei meinem verehrten Herrn 
Vorredner feststellen, daß es so dargestellt 
wurde, als hätte der aGB die gesamte Zeit 
nichts durchgebracht. Es liege ein Haufen von 
Anträgen vor, aber die einzelnen Forderungen 
wären nicht zu rea.lisieren gewesen. 

In diesem Zusammenhang hat mein Kol
lege Gassner auch angeführt, daß diese Vor
leistung doch so gering wäre und daß fami
lienfördernd überhaupt nichts gemacht wor
den sei. Er vergißt dabei - ich glaube, be
wußt; völlig bewußt -, daß eine Lohnsteuer
reform in der Höhe von 1 ,2 Milliarden Schil
ling getroffen wurde, daß für junge Ehepaare 
15.000 S bezahlt wurden, daß Schülerfreifahr
ten mit ungefähr 300 Millionen Schilling gege
ben wurden, daß die Bücheraktion 600 Mil
lionen Schilling kostet und so weiter. Da 
könnte man noch und noch aufzählen. 
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Man wird also Argumente gegen Argu
mente finden, man wird Listen gegen Listen 
finden. (ZwischenruJ des Bundesrates 
S c  h r e i n  e r.) Aber Verehrter I Sie haben die 
Möglichkeit - es wird Sie niemand daran 
hindern -, sich zum Wort zu melden. Wir 
würden dann sehr angestrengt auch Ihren 
Ausführungen folgen. 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates beinhaltet die sogenannte Vor
leistung auf die kommende Einkommensteuer
reform 1973, die natürlich manches auch auf 
den verschiedensten Sektoren der sozialen Be
dürfnisse und der familienfördernden Situa
tion, ebenfalls im Rahmen der Reform, in 
einem bestimmten Ausmaß zum Ausdruck 
bringen wird. 

Damit wurde aber eine Forderung des 
Osterreichischen Gewerkschaftsbundes, daß es 
ab Mitte 1 972 zu einer steuerlichen Entlastung 
kommen soll, voll erfüllt. Mein Vorredner hat 
davon gesprochen, daß es doch keine sechs 
Monate seien, sondern 30 Monate. Ich habe 
mich nur gewundert, daß er nicht auch die 
Monate der OVP-Alleinregierung dazugezählt 
und auch diese Monate geltend gemacht hat. 

Durch die Tatsache aber, meine sehr ver
ehrten Damen und Herren, daß es sich hier 
um eine steuerliche Vorleistung handelt, wird, 
glaube ich, sehr deutlich zum Ausdruck ge
bracht, daß die neue, die kommende Ein
kommensteuerreform 1 913 Wirklichkeit wird 
und auch dort entsprechende positive Maß
nahmen aufscheinen werden. 

Seit Anfang Jänner 1 972 fanden im Bundes
ministerium für Finanzen laufend Verhand
lungen über eine Reform der Lohn- und Ein
kommensteuer statt. Diese Verhandlungen 
gingen auf die Initiative des Osterreichischen 
Gewerkschaftsbundes zurück. An diesen Ver
handlungen nahmen die Steuerexperten der 
vier Interessenvertretungen teil. Sie konnten 
alle ihre Argumente bringen. Sie wurden 
weitgehend - weitgehend I - bei den Ver
handlungen berücksichtigt. 

Die konsequenten Bemühungen des Oster
reichischen Gewerkschaftsbundes bei den Ver
handlungen über die kommende Steuerreform 
gehen in die Richtung, eine gerechtere Ver
teilung der Steuerlasten zu erreichen. Aus 
diesen Bemühungen darf nicht der Schluß ge
zogen werden, daß die Gewerkschafter viel
leicht etwa steuerfeindlich eingestellt wären.

' 

Wir wissen sehr, sehr genau, daß Steuern 
notwendig sind. Gerade wir sind uns der Tat
sache bewußt, daß die Bevölkerung im all
gemeinen und die Arbeitnehmer im besonde
ren vom Staat, von den Ländern und von den 

Gemeinden steigende Leistungen erwarten. Es 
ist uns auch klar, daß eben diese Leistungen 
finanziell zu verkraften sein müssen. 

Es ist doch für jeden klar erkennbar, daß 
den Leistungen, die nur von der Offentlichkeit 
erbracht werden können, immer größere Be
deutung beigemessen wird. Dazu gehören zum 
Beispiel die Erziehung, das gesamte Erzie
hungswesen, das gesamte Schulwesen, die 
Altersversorgung, das Sicherheitswesen, das 
Verkehrswesen, der Umweltschutz und so wei
ter. Ich könnte diese Liste noch weiter fort
setzen, eine Liste, wo man ganz maßgebend 
auf die Leistungen von Bund, Länder und Ge
meinden angewiesen ist oder von ihnen sehr 
viel erwartet. 

Diese Leistungen erbringen der Staat, die 
Länder und die Gemeinden zum großen Teil 
mit Hilfe jener Gelder, die ihnen als Steuer
einnahmen zufließen. Die Steuerbelastungs
quote des Bruttosozialprodukts steigt in allen 
Industriestaaten. Diese Steigerung kann man 
seit ungefähr 100 Jahren feststellen. Bürger
liche Kritiker haben in den einzelnen Phasen 
dieser Entwicklung sehr oft behauptet, daß 
die Steuerbelastung das absolute Maximum 
erreicht hat und eine weitere Steigerung nicht 
mehr möglich ist. 

Es ist selbstverständlich einzusehen, daß 
sich diese Entwicklung der Besteuerung 
- diese Entwicklung, die ich aufgezeigt 
habe - in anderen Industriestaaten auch auf 
Osterreich auswirkt und daß wir uns ganz 
einfach einer solchen Entwicklung nicht ent
ziehen können. 

Wir sind aber nicht bereit, verehrte Damen 
und Herren, zur Kenntnis zu nehmen, daß im 
Rahmen der Steuer in Osterreich eine immer 
deutlicher werdende Verschiebung der Steuer
lasten zum Nachteil der Arbeitnehmer erfolgt. 
Die Gewerkschaften haben den Umstand nicht 
aus den Augen verloren, daß nicht nur die 
direkten Steuern, sondern auch die indirek
ten Steuern bei der Beurteilung der Vertei
lung der Lasten beachtet werden müssen. Die 
indirekten Steuern, die in die Preise ein
gehen, werden von der Bevölkerung viel 
weniger registriert oder zur Kenntnis genom
men und daher nicht so als Belastung empfun
den. Man darf aber dabei nicht übersehen, 
daß gerade diese Steuern einen sehr erheb
lichen Umfang angenommen haben und daß 
es gerade bei indirekten Steuern wesentlich 
schwerer ist, eine soziale Staffelung zu errei
chen. 

Man muß also immer sehr genau das Ver
hältnis der direkten zu den indirekten Steuern 
prüfen, und man muß sie in ihrer Gesamtheit 
betrachten. 
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Die Entwicklung der Staatseinnahmen aus 
den wichtigsten direkten Steuern beweist mit 
aller Deutlichkeit - jeder einzelne von Ihnen 
hat die Chance und die Möglichkeit, dies 
genau zu prüfen -, daß es in Osterreich im 
letzten Jahrzehnt zu einer deutlichen Ver
schiebung der Steuerlasten, und zwar von den 
Gewinnsteuern der Unternehmer zu der Lohn
steuer der Arbeitnehmer gekommen ist. Diese 
Entwicklung machte sich besonders stark seit 
dem Jahre 1 968 bemerkbar. 

Dies ist vielleicht auch einer der Haupt
gründe dafür, daß der Osterreichische Ge
werkschaftsbund mit Vehemenz eine Steuer
reform verlangt. Der vorliegende Gesetzes
beschluß des Nationalrates über die Ermäßi
gung der Einkommensteuer beziehungsweise 
der Lohnsteuer für das Kalenderjahr 1912 geht 
auf den Antrag der Abgeordneten Erich Hof
steUer und Genossen zurück. Sie können das 
nachsehen: Beilage zu den stenographischen 
Protokollen, Antrag 36/ A. 

Für die Arbeitnehmer ergibt sich also nun 
folgende Regelung : Wenn die Einkommen
steuer durch Steuer abzug vom Gehalt bezie
hungsweise vom Lohn erfolgt, hat der Arbeit
geber die für den Arbeitnehmer einzubehal
tende Lohnsteuer samt Beiträgen und der Son
derabgabe im Monat Juli 1 972 um 360 S zu 
kürzen. Beträgt die Steuerschuld beim Juli
bezug weniger als 360 S, so ist im Monat 
Juli 1 912 keine Steuer zu zahlen. Die Diffe
renz zu dem Betrag von 360 S ist auf den 
nächsten Monat zu übertragen. Wer also zum 
Beispiel im Juli 1912 nur 120 S an Steuer zu 
zahlen hätte, zahlt im Juli 1 972 keine Steuer. 
Auf Rechnung der folgenden Monate gehen 
noch 240 S über. Dies geht so weiter, bis der 
Betrag von 360 S aufgebraucht ist. Wer diese 
360 S bis zum Dezember 1 972 nicht zur Gänze 
ausnützen konnte, kann einen Jahresausgleich 
beantragen und damit die Summe von 360 S 
auf das ganze Jahr 1972 verteilen. 

Durch diese Vorleistung verzichtet der Staat 
auf Einnahmen von rund 1 ,2 Milliarden Schil
ling aus der Einkommen- und Lohnsteuer. 
Ich habe' schon betont, daß die Steuerent
lastung ab Mitte 1912 der Forderung des 
Osterreichischen Gewerkschaftsbundes voll 
nachkommt. 

Im Plenum des Nationalrates hat der Herr 
Abgeordnete Sandmeier gesagt, daß es unge
recht sei, daß die Vorleistung für ein berufs
tätiges Ehepaar ohne Kinder j e  360 S beträgt, 
während ein Alleinverdiener mit fünf Kindern 
schlechter behandelt wird. 

Wir haben nachgeredmet und folgendes 
festgestellt : Bei einem monatlichen Bruttoein
kommen von 6500 S würde ein Alleinverdie-

ner mit fünf Kindern nach dem abgelehnten 
Antrag um keinen Groschen mehr bekommen 
als nach dem vorliegenden Gesetzesbeschluß, 
den wir zu behandeln haben. Wir sehen, daß 
auch diese Argumente und dieser Antrag ins 
Leere gehen. 

Der Herr Abgeordnete Dr. Broesigke war 
der Meinung, die Vorleistung als Pro zent
anteil an der SteuersdlUld zu konstruieren, 
um damit einem sozialen Verlangen gerechter 
zu werden. 

Wieder ein Beispiel dafür : Bei einem 
Monatsbezug von 5000 S würde die Steuer
ersparnis bei einer 20prozentigen Steuersen
kung für einen Ledigen 1 63 S im Monat brin
gen, für einen Alleinverdiener 96 S, bei einem 
Kind 66 S, bei zwei Kindern 38 S, bei drei 
Kindern 12 S im Monat betragen. 

Bei steigenden Einkommen würde die 
Steuerersparnis umso größer werden. Ob das 
gerechter und sozialer ist, müßte man einer 
Beurteilung unterziehen. Ich persönlich bin 
nicht der Meinung, daß das eine soziale 
Lösung wäre. 

Der festgelegten Vorleistung, mit der wir 
uns zu beschäftigen haben. liegt der Gedanke 
zugrunde, daß man die Steuerprogression bei

, den Teuerungen in irgendeiner Form abgelten 
oder ausgleichen soll. Diese Maßnahme hat 
nichts mit Sozialpolitik zu tun, und man kann 
auch bei bestem Willen auf diese Art keine 
vernünftige Sozialpolitik herbeiführen. Die 
Sozialpolitik muß auf anderen Gebieten wirk
sam gestaltet werden. 

Es gibt aber Sprecher der Oppositionsseite, 
die wirklich nicht mehr wissen, was sie von 
der Bundesregierung alles fordern sollen. 
Diese Sprecher vergessen ganz oder wollen 
sich ganz einfach nicht mehr daran erinnern, 
daß unter der OVP-Regierung der Anteil der 
Gesamtschulden am BruUonationalprodukt 
ständig zugenommen hat. 

Ich habe an Hand einer Aufzeichnung fest
stellen können, daß die Finanzschulden des 
Bundes im Jahre 1966 noch 10,9 Prozent des 
BruUonationalproduktes betrugen, jedoch im 
Jahre 1967 auf 12 ,1  und im Jahr 1 968/69 auf 
13 ,1  Prozent , anstiegen. Erst im Jahre 1 970 
konnte die sozialistische Regierung erstmals 
eine Reduktion vornehmen, und zwar auf 
1 2,6 und 1 97 1  sogar auf 1 1 , 1  Prozent. 

Diese Finanzpolitik der sozialistischen 
Regierung wird auch von neutralen Beob
achtern, wie zum Beispiel in den "Salzburger 
Nachrichten" vom 4. März 1 972, positiv beur
teilt. Auch neutralen Beobachtern dämmert es 
langsam, daß Finanzminister Dr. Androsch ein 
Garant für eine kluge, sparsame und gerechte 
Finanzpolitik ist. 
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Finanzminister Dr. Androsch hat die Details 
der kommenden Lohn- und Einkommensteuer
reform vorgelegt. Jeder konnte sich bereits 
mit ihr beschäftigen. Die Grundsätze des 
Osterreichischen Gewerkschaftsbundes für 
diese Steuerreform sind vom Finanzminister 
weitestgehend berücksichtigt worden. Wir 
sind zuversichtlich, daß bei der kommenden 
Reform eine gerechtere und auch in positivem 
Sinne fühlbare Lösung Platz greifen wird. 
Meine Fraktion wird dem vorliegenden Ge
setzesbeschluß des Nationalrates die Zustim
mung geben. (Beifall bei der SPO.) 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi
gung der vorliegenden Niederschrift die Er
lassung eines besonderen Bundesgesetzes im 
Sinne des Artikels 50 Abs. 2 Bundes-Verfas
sungsgesetz zur Uberführung des Vertrags
inhaltes in die innerstaatliche Rechtsordnung 
nicht erforderlich. 

Im Auftrage des Finanzausschusses stelle 
ich den A n t r a g, gegen diesen Beschluß des 
Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton 
(der soeben die Verhandlungsleitung über
nommen hat) : Zum Wort hat sich niemand 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand gemeldet. 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wünscht der Berichterstatter ein Schluß
wort? - Dies ist nicht der Fall. 

Wir schreiten daher zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r u e h  zu 
erheben. 

4. Punkt: BeschluD des Nationalrates vom 
30. Mai 1972 betreffend eine 8. Nieder
sduiH (Proces-Verbal) betreffend die Ver-
längerung der Deklaration über den vorläufi
gen Beitritt Tunesiens zum GATT (767 der 

Beilagen) 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s t j m m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu erheben. 

5. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 31. Mai 1972 über ein Bundesgesetz be
treffend unentgeltliche VeräuDerungen von 
unbeweglichem Bundesvermögen (768 der Bei-

lagen) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Wir 
gelangen nun zum 5. Punkt der Tagesordnung: 
Bundesgesetz betreffend unentgeltliche Ver-

' 

äußerungen von unbeweglichem Bundesver
mögen. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Schwarz-
Vorsitzender: Wir gelangen nun zum mann. Ich bitte um den Bericht. 

4. Punkt der Tagesordnung: Verlängerung der 
Deklaration über den vorläufigen Beitritt 
Tunesiens zum GA TI. 

Berichterstatter ist Frau Bundesrat Hermine 
Kubanek. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatterin Hermine Kubanek: Herr 
Minister! Herr Vorsitzender I Hoher Bundes
rat! Die 7. Niederschrift über den vorläufigen 
Beitritt Tunesiens zum GATT war mit 3 1 .  De
zember 197 1  befristet. Da dem Beitritt Tune
siens zum GATT noch immer Schwierigkeiten 
entgegenstehen, sieht die über Beschluß des 
GATT-Rates zur Unterzeichnung aufgelegte 
8. Niederschrift die Verlängerung der vorläu
figen Mitgliedschaft Tunesiens bis zum 31 . De
zember 1913 vor. 

Osterreich führte im Jahre 1910 Waren im 
Werte von 92,6 Millionen Schilling nach Tune
sien aus. In derselben Zeit importierte Oster
reich aus diesem Land Waren im Werte von 
13,3 Millionen Schilling. Es entspricht dem 
handelspolitischen Interesse Osterreichs, die 
Anwendbarkeit der Bestimmungen des GA TI 
auf den Warenaustausch mit Tunesien auch 
weiterhin sicherzustellen. 

Berichterstatter Schwarzmann: Hoher Bun
desrat! Durch den vorliegenden Gesetzes
beschluß des Nationalrates wird der Bundes
minister für Finanzen ermächtigt, mehrere Lie
genschaften (Kirchen- und Klostergebäude so
wie Pfarrhöfe) , die von der römisch-katholi
schen KirChe genutzt werden, unentgeltlich zu 
veräußern. Zwecks Instandsetzung und künf
tiger Instandhaltung der zu übertragenden 
Baulichkeiten leistet der Bund an die Ge
schenknehmer zuhanden der Erzdiözese Wien 
einen einmaligen Geldbetrag in der Höhe von 
1 0  Millionen Schilling. 

Nach den Erläuterungen der Regierungsvor
lage unterliegen von dem gegenständlichen 
Gesetzesbeschluß nur die Bestimmungen des 
§ 2 und des § 3, soweit er sich auf die Voll
ziehung des § 2 bezieht, im Sinne des Arti
kels 42 Abs. 5 Bundes-Verfassungsgesetz dem 
Einspruchsrecht des Bundesrates. 

Im Auftrage des Finanzausschusses stelle 
ich den A n  t r a g, gegen diesen Gesetzes
beschluß des Nationalrates, soweit er dem Ein
spruchsrecht des Bundesrates unterliegt, kei
nen Einspruch zu erheben. 
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Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Ich Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Wir 
danke dem Herrn Berichterstatter für den Be- gelangen zum 7. Punkt der Tagesordnung: 
ridlt. Änderung des Bundesgesetzes über das Aus

Zum Wort hat sich niemand gemeldet. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates - soweit er der Beschlußfas
sung des Bundesrates unterliegt - k e i n  e n 
E i n  s p r u c h zu erheben. 

6. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 31. Mai 1912 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Glücksspielgesetz neuerlich ge-

ändert wird (769 der Beilagen) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Wir 
kommen zum 6. Punkt der Tagesordnung: 

maß der Lehrverpflidltung der Bundeslehrer. 

Berichterstatter ist Frau Bundesrat Hermine 
Kubanek. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatterin Hermine Kubanek: Hoher 
Bundesrat I Durch den vorliegenden Gesetzes
besdlluß des Nationalrates soll die Lehrver
pflichtung der Lehrer an Ubungsschulen der 
Pädagogischen Akademie von 21 Wochenstun
den auf 20 Wochenstunden herabgesetzt wer
den. 

Weiters soll das Ausmaß der Lehrverpflich
tung der Lehrer am Bundes-Blindenerzie
hungsinstitut in Wien und am Bundes-Taub
stummeninstitut in Wien von 22 Wochenstun
den auf 21 Wochenstunden verringert wer
den. 

Ferner soll eine Streichung von Unterrichts
Beridlterstatter ist Herr Bundesrat Wally. gegenständen an Berufspädagogischen Lehr-

Idl bitte um seinen Bericht. anstalten erfolgen. 

Neuerliche Änderung des Glücksspielgesetzes. 

Beridlterstatter Wally: Herr Vorsitzender I 
Sehr verehrte Frau Staatssekretär I Werte 
Damen und Herren I Durch den vorliegenden 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates soll es 
dem Bundesminister für Finanzen ermöglicht 
werden, die Bewilligung zum Betrieb einer 
weiteren Spielbank in Osterreich zu erteilen, 
wenn die im Gesetz geforderten sonstigen 
Voraussetzungen erfüllt werden. Die Zahl der 
Spielbanken soll damit von bisher insgesamt 
sieben auf insgesamt acht erhöht werden. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung am 20. Juni 1972 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Haus zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Ich stelle daher im Namen des Finanzaus
schusses den A n  t r a g, gegen den vorliegen
den Gesetzesbeschluß keinen Einspruch zu er
heben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Ich 
danke für den Bericht. 

Zum Wort hat sich niemand gemeldet. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Im Auftrage des Finanzausschusses stelle 
ich den A n  t r a g, keinen Einsprudl zu er
heben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Idl 
danke der Frau Berichterstatterin für ihren 
Bericht. 

Zum Wort hat sich niemand gemeldet. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu 
erheben. 

8. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 31.  Mai 1912 über ein Bundesgesetz be
b'efiend die Ubernahme der Bundeshaitung 
für Anleihen, Darlehen und sonstige Kredite 
der Oster:reidlischen Elektrizitätswirtschafts
Aktiengesellsd:laft (Verbundgesellschaft) und 
der Sondergesellscbaften (Energieanleihe-

gesetz 1972) (111 der Beilagen) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Wir 
gelangen zum 8. Punkt der Tagesordnung: 
Energieanleihegesetz 1972. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r u c h 
erheben. 

der Beridlterstatter ist Herr Bundesrat Schwarz-
des mann. Ich bitte um den Bericht. 

z u  

1. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 31.  Mai 1912 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Bundesgesetz über das Ausmaß 
der Lehrverpflichtung der Bundeslehrer ge-

ändert wird (770 der Beilagen) 

Berichterstatter Schwarzmann: Hoher Bun
desratl Durdl den vorliegenden Gesetzes
beschluß des Nationalrates wird der Bundes
minister für Finanzen ermächtigt, namens des 
Bundes für vom Verbundkonzern im In- und 
Ausland durchzuführende Kreditoperationen 
unter bestimmten Voraussetzungen im Namen 
des Bundes die Haftung als Bürge und Zahler 
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zu übernehmen. Durch die aufzunehmenden 
Anleihen, Darlehen und sonstigen Kredite sol
len eine Fertigstellung der Werke Schönau 
und Zemm sowie die Finanzierung anderer 
Bauvorhaben und des ersten österreichischen 
Kernkraftwerkes ermöglicht werden. 

Nach den Erläuterungen der Regierungsvor
lage unterliegen von dem gegenständlichen 
Gesetzesbeschluß nur die Bestimmungen der 
§§ 6 und 7 sowie die des § 8, soweit er sich 
auf die vorgenannten Bestimmungen bezieht, 
dem Einspruchsrecht des Bundesrates. 

Ich stelle somit namens des Finanzausschus
ses den A n t r a g, gegen diesen Gesetzes
beschluß, soweit er dem Einsprumsremt des 
Bundesrates unterliegt, keinen Einspruch zu 
erheben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Ich 
danke dem Herrn Berichterstatter für seinen 
BeridIt. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes
rat Bürkle. Ich erteile ihm das Wort. 

Bundesrat Bürkle (OVP) : Herr Vorsitzender! 
Frau Staatssekretär! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Diese Vorlage ist im 
Plenum des Nationalrates vom Vertreter der 
FPO deswegen kritisiert worden, weil sie 
besagt, daß die Anleihe, für die der Bund also 
haftet, auch für die Finanzierung des Anteils 
verwendet werden könne, den die Verbund
gesellschaft am Atomkraftwerk Zwentendorf 
habe. 

Die Frage ist also : Woher und wie soll in 
Zukunft elektrische Energie gewonnen wer
den? Aus einem Dampfkraftwerk, das rau
chende Schlote haben wird? Das wird nicht 
möglich sein, weil es immer Leute geben wird, 
die sagen: Das kommt nicht in Frage, die Luft 
ist an sich schon genügend verschmutzt! Aus 
Flüssen und Bächen, die dann im Zuge dieses 
Ausbaues zum Teil trockengelegt werden 
müssen? Da wird es auch wieder Leute geben, 
die sagen: Kommt nicht in Frage, das ist 
unmöglidIl Die Landschaft ist sowieso schon 
genug beeinträchtigt I Man kann sie durch 
diese Trockenlegung nicht total zerstören. 

Und dann kommt eben noch die letzte, die 
Gewinnung von elektrischer Energie aus der 
Kernspaltung, die als besonders gefährlich 
hingestellt wird. 

Ich frage also: Woher sollen wir in Zukunft 
in diesem Lande, dessen Energiebedarf jähr
lich um beinahe 10 Prozent steigt, das heißt, 
wo sich der Energiebedarf in zehn Jahren bei
nahe verdoppelt, die notwendige Energie neh
men, die wir brauchen, um unsere WirtsdIaft 
in Gang zu halten, um unser tägliches Leben 
so gestalten zu können, wie wir es in den 
letzten Jahren gewohnt waren? 

MidI interessiert - darum habe ich mich 
eigentlich auch zum Wort gemeldet - das 
Problem des Atomkraftwerkes deswegen ganz 
besonders, weil wir in Vorarlberg im Augen
blick in einer ganz besonderen Situation ste
hen. 

Es ist schwierig, in einer Zeit, in der eine Die Nordostschweizerische Kraftwerke-Ak-

gewisse Umwelthysterie, würde ich sagen, tiengesellschaft, zu der wir an sich vom Lande 

Platz gegriffen hat, zu diesem Thema zu reden. her gesehen ein ausgezeichnetes Verhältnis 

Ich gebe zu, daß das Problem des UmweIt- haben, hat die Absicht, im schweizerischen 

schutzes und die Fragen, die dabei aufgetre- Rheintal, links vom Rhein, etwa 5 km Luft

ten sind, von uns allen vielleidlt etwas zu linie von der Stadt Feldkirch entfernt, ein 

spät erkannt wurden. Atomkraftwerk zu errichten. In Vorarlberg ist 

Die Folge davon ist nach meiner Auffas-
die Sorge ob dieser Absicht sehr groß. 

sung, daß eine gewisse Uberbewertung, ich In SidItweite des Atomkraftwerkes, dessen 
sage : Hysterie, dieses Problems Platz gegrif- Kühltürme übrigens etwa 160 m hoch werden 
fen hat. Man sollte aber Probleme gerade der sollen, wohnen in der Vorarlberger Rheintal
Energiebeschaffung sachlich betramten und Bandstadt etwa 1 20.000 Menschen, alle im 
beurteilen, denn sonst sind diese Probleme unmittelbaren Einzugsbereich - Strahlungs
nicht zu lösen. bereich, müßte man fast sagen - dieses ge-

planten Atomkraftwerkes. Diese Mensmen 
Elektrische Energie ist zweifellos die sau- türmten selbstverständlich, durdI die Strah-

berste Energie, die es gibt. Die Art, sie zu lung aus dem Kraftwerk gefährdet zu wer
erzeugen, ist allerdings verschieden. Ganz den. Die Sorge der Verantwortlichen geht 
sauber ist sie dann, wenn sie aus Wasserkraft . auch in Richtung auf das angewärmte Kühl
erzeugt wird. Aber auch bei der Erzeugung wasser, das aus den Kühltürmen wieder in 
von elektrischer Energie aus Wasserkraft mel- den Flußlauf des Rheins geht und damit wie
den sich im Zuge der jetzigen Umweltschutz- der in den Bodensee kommen würde. 
kampagne, die überall auftritt, Stimmen, die 
verhindern wollen, daß noch mehr Bäche und Die Vorarlberger haben sich unter Führung 
Flü1?se trockengelegt werden, weil das eben der Regierung bis jetzt gegen die Absichten 
nicht schön sei. der Schweizer gewehrt. Wir haben protestiert, 
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wir haben Gespräche in Sankt Gallen und in 
Bern geführt. Aber zwischen Vorarlberg und 
der Schweiz befindet sich eine Bundesgrenze, 
und wir können daher denen drüben nicht 
befehlen, was sie auf ihrem Hoheitsgebiet tun. 
Das internationale Recht scheint noch nicht 
so weit ausgestaltet zu sein, daß es dem einen 
Nachbarn die Möglichkeit gibt, Immissionen 
von anderen zu verhindern. 

Wir haben uns daher als kleines Land 
selbstverständlich an den Bund und an den 
Bundesminister für Auswärtige Angelegenhei
ten gewendet und haben selbstverständlich 
auch die Frau Bundesminister Dr. Leodolter 
als dafür zuständige Frau Minister zu Hilfe 
gerufen. In Beantwortung einer parlamenta
rischen Anfrage hat die Frau Minister Leodol
ter am 1 3 . 6. dieses Jahres erklärt : 

"Was die Frage einer möglichen gesund
heitlichen Gefährdung der Vorarlberger Be
völkerung durch den Betrieb des geplanten 
Schweizer Atomkraftwerkes Rüti anlangt, darf 
darauf hingewiesen werden, daß auch in der 
Schweiz die Errichtung von Kernkraftwerken 
unter Beachtung der international anerkann
ten Sicherheitsnormen erfolgt. Es ist daher 
nicht anzunehmen" - beachten Sie die vor
sichtige Formulierung -, "daß die Vorar!
berger Bevölkerung durch das geplante Kern
kraftwerk einer über die natürliche Hinter
grundstrahlung hinausgehenden Strahlen
belastung infolge des Betriebes des genannten 
Kernkraftwerkes ausgesetzt sein wird." 

Nichtssagender und weniger abwehrend 
könnte man eine solche Haltung nicht formu
lieren. Ich gebe zu, daß die Frau Minister in 
dieser Anfragebeantwortung dann auch noch 
erklärt hat, daß sie die Bedenken der Vorar!
berger Bevölkerung im grenznahen Raum für 
beachtlich halte und daß sie daher mit dem 
Bundesminister für Auswärtige Angelegen
heiten wegen der Kontaktaufnahme mit den 
zuständigen schweizerischen Stellen Bespre
chungen führen werde. 

Auch das ist nichtssagend. Die Vorarlberger 
Landesregierung hat schon lange mit den zu
ständigen Stellen sowohl in Sankt Gallen als 
auch in Bern Kontakt aufgenommen. Hier 
hätte ganz klar und deutlich gesagt werden 
müssen, daß man diese Bedenken - wie heißt 
das hier so schön? - nicht nur für "beacht
lich" hält, sondern daß man auch in großer 
Sorge ist ob dieser Entwicklung. 

Diese Antwort hat klarerweise im Lande 
Vorarlberg die Bevölkerung in keiner Weise 
befriedigt oder etwa gar beruhigt. So leicht 
sollte es sich eine Frau Minister, die für den 
Umweltschutz und die Gesundheit des Volkes 
verantwortlich ist, nicht machen. Die Tatsache 

ist unbestreitbar, daß bei Atomkraftwerken 
auch schon Unfälle vorgekommen sind. Ich 
denke etwa an England, an die atomverseum
ten Kühe und an die atomverseuchte Milch. 
Die Folgen waren also ganz klar zu erkennen. 

Wenn heute von Atomwissenschaftlern und 
den Verfechtern des Baues von Atomkraft
werken behauptet wird: Wir haben eine 
100j ährige Erfahrung im Hinblick auf das, was 
ein Atomkraftwerk ausstrahlt I, so ist das eine 
so euphoristische Darstellung, daß man eigent
lich nur lachen kann. Sicher werden auf der 
ganzen Welt so viele Atomkraftwerke in Be
trieb sein, daß sie zusammen 700 Jahre in Be
trieb sind. Aber zu sagen, man habe 700 Jahre 
lang Erfahrungen damit gemacht, was den 
Betrieb von Atomkraftwerken betrifft, ist 
eigentlich irreführend. 

Meine Damen und Herren! Gerade im Falle 
Rüti müßte von seiten des Bundes und der 
zuständigen Frau Minister etwas geschehen. 
Man muß mit den Schweizern härter verhan
deln, als das bisher geschehen ist. Ich darf 
sagen, daß uns mit den Schweizern ein be
sonders herzliches und ein wirklich gutnaCh
barliches Verhältnis verbindet. Wir wären 
wirklich sehr unangenehm berührt, wenn die
ses gute Verhältnis dadurch getrübt würde, 
daß unsere Einwendungen einfam übersehen 
werden. 

Nach meiner Auffassung müßte siCh für das 
geplante Atomkraftwerk im Schweizerland 
irgendwo in einem Gebirge, . in einem Tal ein 
Platz finden lassen, wo die Gefahr der Strah
lung auf Menschen minimal ist, wo unter Um
ständen überhaupt keine Gefahr gegeben ist, 
weil sie eben von hohen Bergen abgefangen 
wird. Die Zuleitung des notwendigen Kühl
wassers und der Abtransport der Energie 
könnten doch überhaupt kein Problem sein. 

Ich möchte abschließend sagen, daß es not
wendig ist, auch für unser Volk und auch 
gesamteuropäisch gesehen dafür zu sorgen, 
daß die notwendige Energie, die sauberste, 
die elektrische Energie in entsprechendem 
Ausmaß Volk und Wirtschaft zur Verfügung 
steht. Das ist einfach notwendig. 

Aber es muß auch alles unternommen wer
den, daß die noch vorhandenen Wasserkräfte 
- und es sind gar nicht mehr so viele unge
nützt, wie man manchmal meint - bei mög
lichster Schonung der Landschaft ausgenützt 
werden und daß dort, wo andere Möglichkei
ten der Energiebeschaffung nicht möglich sind, 
Atomkraftwerke so situiert werden, daß sie 
keine direkte Bedrohung eines geschlossenen 
Siedlungsgebietes darstellen. Zwentendorf 
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liegt ja immerhin weiter von Wien weg als 
etwa das geplante Rüti vom Ballungsraurn 
des Vorarlberger Rheintales. 

Meine Damen und Herrenl Weil diese heu
tige Vorlage den Bau von Wasserkraftwerken 
insbesondere fördert, stimmen wir dieser Vor
lage gerne zu. Ich hoffe nur, daß die Gespräche 
über die Energiebeschaffung auch in Zukunft 
gerade im Hinblick auf Wasserkraftwerke 
- ich denke an Oberösterreich, ans Zillertal 
und so weiter - ohne Hysterie und in einer 
sachlichen Atmosphäre geführt werden kön
nen, wobei selbstverständlich - auch das 
wäre meine Forderung - der Schutz des Men
schen immer vorangehen müßte. (Beifall bei 
der avp.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: 
Zum Wort hat sich ferner gemeldet Herr Bun
desrat Bednar. Ich erteile ihm das Wort. 

Bundesrat Bednar (SPO) : Hoher Bundesrat I 
Mein Vorredner hat hier sehr geschickt durch 
dieses Gesetz auf ein Problem hingewiesen, 
das ja sicherlich nicht nur Vorarlberg, son
dern wahrscheinlich auch ganz Osterreich be
trifft, vielleicht viele andere Staaten der Welt. 
Das Thema - ich weiß nicht, ob ja oder 
nein - hätte eigentlich auf der Umweltschutz
konferenz in Stockholm eine große Rolle spie
len müssen. 

Ich habe es nur nicht ganz fair gefunden, 
daß in diesem Zusammenhang die Frau Bun
desminister zitiert wurde, weil sie keine Gele
genheit hat, dazu in der Sitzung Stellung zu 
nehmen. 

Aber das Problem an siro, der Bau der 
Atomkraftwerke, ist vorhanden, und ich ver
stehe die Sorge der Vorarlberger Bevölke
rung. Aber es so auszulegen, weil dort viele 
Tausende Menschen vielleicht gefährdet sind 
- es ist sicherlich richtig, daß man hier noch 
keine so lange Praxis hat, daß man hier voll
kommene Garantie hat, daß nichts passiert; 
in Zwentendorf weniger, aber man soll so 
nicht argumentieren -, wenn durch Fehler 
oder durch Maßnahmen, die nicht gesetzt wur
den, oder durch Unerfahrenheit beim Bau von 
Atomkraftwerken MensChenleben gefährdet 
sind: Hier ist es, glaube ich, unwesentliCh, 
ob dadurch Hunderttausende oder nur Tau
sende oder einige Hunderte gefährdet sind. 

In diesem Zusammenhang glaube ich über
haupt, daß man das als eine Angelegenheit der 
Außenpolitik betrachten sollte, wenn in den 
internationalen Vereinbarungen über den Bau 
von . Atomkraftwerken keine entsprechenden 
Vereinbarungen zustande gekommen sind. 

Ich selbst wollte mich eigentlich mehr mit 
der Materie dieses Bundesgesetzes befassen, 
mit dem der Finanzminister ermächtigt wer
den soll, Bundeshaftung für Anleihen, Dar
lehen und sonstige Kredite der Verbundgesell
schaft und der Sondergesellschaften zu über
nehmen. 

In den Erläuternden Bemerkungen zum Ge
setz wird festgestellt, daß gemäß dem 2. Ver
staatlichungsgesetz aus 1941 die Verbund
gesellschaft unter anderem die Aufgabe hat, 
den Ausgleich zwischen Erzeugung und Bedarf 
im Verbundnetz herbeizuführen und zu die
sem Zweck Verbundleitungen zu errichten und 
zu betreiben sowie den Bau und Betrieb von 
Großkraftwerken samt zugehörigen Leitungen 
durch bestehende oder zu errichtende Sonder
gesellschaften zu veranlassen. Wie umfang
reich und vielfältig diese Aufgabe ist, kann 
durch die in den vergangenen 25 Jahren fest
zustellende Entwicklung der verstaatlichten 
Elektrizitätswirtschaft veranschaulicht werden. 

Auf Grund von Feststellungen der Fach
leute bedarf die österreichische Elektrizitäts
wirtschaft zur Erfüllung dieser ihr gestellten 
Aufgaben bedeutende finanzielle Mittel, die 
derzeit auf jährlich mehr als 5 Milliarden 
geschätzt werden. Die gemeinWirtschaftliche 
Tätigkeit der verstaatlichten Elektrizitätswirt
schaft läßt aber eine al,lsschließliche Finan
zierung des Ausbauprogramms über den 
Strompreis allein nicht zu. Die Elektrizitäts
wirtschaft muß unter Aufwendung der Kosten 
auf diesem Gebiet weiterhin die Aufgabe er
füllen, der österreichischen Wirtschaft, aber 
auch der gesamten österreichischen Bevölke
rung jederzeit die erforderliche Strommenge 
zur Verfügung zu stellen. 

Zur Feststellung der erforderlichen Strom
menge sind verschiedene Faktoren maß
gebend, die deshalb teilweise sehr erschwe
rend sind, weil nicht zu jeder Zeit, also Winter 
und Sommer, Tag- und Nachtzeit die gleiche 
Strommenge zur Verfügung zu stellen ist. 

Dazu kommt noch die Tatsache, daß der im 
Sommer aus Laufkraftwerken aufgebrachte 
Strom in der Winterperiode zumindest teil
weise aus anderen Anlagen geführt werden 
muß. Wir haben es im vergangenen Sommer 
erlebt, daß durch die Trockenheit des Som
mers die Stromzufuhr aus Laufkraftwerken 
sehr stark zurückgegangen ist und auch hier 
eine genaue Prognose über den Stromver
brauch nicht leicht möglich ist. 

Wenn man den Prognosen für den Strom
bedarf der Zukunft entsprechen will, so wird 
sich der Strombedarf - das hat auCh Bundes
rat Bürkle erwähnt - im Lauf eines Jahr
zehnts verdoppeln. Daß hiezu bedeutende In-
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vestitionen notwendig sein werden und der 
mit jährlich über 5 Milliarden hiefür zu bezif
fernde Aufwand sicherlich nicht zu hoch gegrif
fen ist, wird allseits anerkannt werden. Die 
Offentlichkeit wird diesem Problem das not
wendige Verständnis entgegenbringen und 
hat dies auch schon durch ihre Bereitwillig
keit bei der Zeichnung von Energieanleihen 
in der Vergangenheit mehrmals bewiesen. 

Die dem Finanzminister mit diesem Bundes
gesetz zu erteilenden Ermächtigungen sind 
daher eine unbedingte Notwendigkeit, um der 
österreichischen Elektrizitätswirtschaft die 
Möglichkeit und die Mittel zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben zu geben. 

Wenn man mit einem kurzen Blick auf die 
Vergangenheit feststellt, daß beispielsweise 
die Bewohner der Stadt Wien zum ersten 
Male vor rund 90 Jahren, im Jahre 1880 Gele
genheit hatten, die praktische Anwendung der 
Elektrizität zu sehen, im Jahre 1881 erstmals 
die Wiener Oper elektrisch beleuchtet wurde 
und daneben die vorerst langsame, aber stete 
Aufwärtsentwicklung in der Verwendung des 
elektrischen Stromes betrachtet, so muß man 
dabei feststellen, daß damals am Anfang jede 
Voraussage über eine derartige Entwicklung 
als utopisch bezeichnet worden wäre. 

Unsere Eltern oder Großeltern haben abge
sehen von der in den letzten Jahren so raschen 
Aufwärtsentwicklung in der Anwendung der 
elektrischen Energie auf dem Gebiete der In
dustrie, des Gewerbes und der Verkehrsunter
nehmungen auch von den Möglichkeiten der 
Anwendung in fast jedem einzelnen Haushalt 
kaum einen Begriff gehabt. 

Wenn heute die elektrische Beleuchtung aus 
einer Wohnung nicht mehr wegzudenken ist, 
so wird in absehbarer Zeit auch der Kühl
schrank, die Elektroheizung, die Wasch
maschine und vieles andere ein nicht mehr 
wegzudenkender Bestandteil eines Haushal
tes sein. 

Die für die Kreditoperationen notwendige 
Bundeshaftung ist deshalb eine erforderliche 
Garantie für die Fortsetzung der Entwicklung 
auf all diesen Gebieten. Der Bau von Kraft
werken, seien es Lauf-, Speicher-, kalorische 
oder Atomkraftwerke, ist eine gesamtwirt
schaftlidle Notwendigkeit und kann nur durch 
Beistellung bedeutender finanzieller Mittel 
fortgesetzt werden. 

Wünscht der Berichterstatter ein Schluß
wort? - Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates - soweit er der Beschlußfas
sung des Bundesrates unterliegt - k e i n  e n 
E i n  s p r  u c h zu erheben. 

9. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 14. Juni 1912 betreUend ein Bundesgesetz, 
mit dem die Dienstpragmatik geändert wird 
(Dienstpragmatik-Novelle 19'12) ('156 der Bei-

lagen) 

10. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 14. Juni 1912 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Gehaltsgesetz 1956 geändert wird 
(24. Gehaltsgesetz-Novelle) ('161 der Beilagen) 

1 1 .  Punkt: Gesetzesbescbluß des Nationalrates 
vom 14. Juni 19'12 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Vertragsbedienstetengesetz 1948 
geändert wird (20. Vertragsbediensteten-

gesetz-Novelle) ('162 der Beilagen) 

12. Punkt: Gesetzesbesdlluß des Nationalrates 
vom 14. Juni 1912 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem die Bundesforste-Dienstordnung 
geändert wird (4. Novelle zur Bundesforste-

Dienstordnung) ('163 der Beilagen) 

13. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 14. Juni 19'12 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Dorotheums-Bedienstetengesetz 

geändert wird ('164 der Beilagen) 

14. Punkt: Gesetzesbesc:hluß des Nationalrates 
vom 14. Juni 1912 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Hochschulassistentengesetz 1962 
geändert wird (9. Novelle zum Hoc:hsc:hul-

assistentengesetz) (165 der Beilagen) 

15. Punkt: GesetzesbeschluB des Nationalrates 
vom 14. Juni 1912 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Pensionsgesetz 1965 geändert 
wird (3. Pensionsgesetz-Novelle) ('166 der Bei-

lagen) 

16. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 14. Jun1 1912 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem die KunsthochsdJ.ul-Dienstordnung 
abgeändert wird (1. Novelle zur Kunsthodl-

schul-Dienstordnung) ('15'1 der Beilagen) Aus all diesen dargelegten Gründen wird 
meine Fraktion für den Antrag des Bericht
erstatters stimmen. (Beifall bei der SPO.) 

11. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: vom 14. Juni 1912 betreffend ein Bundesgesetz, 

Zum Wort hat sich niemand mehr gemeldet. mit dem das Landeslehrer-Dienstgesetz geän-
Die Debatte ist geschlossen. dert wird ('158 der Beilagen) 
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18. Punkt: Gesetzesbescbluß des Nationalrates der öffentlich Bediensteten um 12 Prozent in 
vom 14. Juni 1972 betreffend ein Bundesgesetz. vier Jahresetappen beginnend ab Juli 1 972 
mit dem das Heeresgebührengesetz geändert vor. 

wird (159 der Beilagen) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Wir 
gelangen nun zu den Punkten 9 bis 1 8  der 
Tagesordnung, über die eingangs beschlossen 
wurde, die Debatte unter einem abzuführen. 

Es sind dies : 

Dienstpragmatik-Novelle 1 912, 

24. Gehaltsgesetz-Novelle, 

Weiters enthält die Vorlage eine Neurege
lung der Nebengebühren einschließlich einer 
Uberstundenvergütung sowie die Einführung 
einer ruhegenußfähigen Dienstzulage im Be
reich der allgemeinen Verwaltung. 

Im Auftrag des Finanzausschusses stelle ich 
den A n  t r a g, gegen diesen Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates keinen Einspruch zu erhe
ben. 

Weiters berichte ich über die 20. Vertrags-
4. Novelle zur Bundesforste-Dienstordnung, bedienstetengesetz-Novelle. 
Änderung des Dorotheums-Bediensteten-

20. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle, 

gesetzes, 

9. Novelle zum Hochschulassistentengesetz, 

3. Pensionsgesetz-Novelle, 

1 .  Novelle zur Kunsthochsdml-Dienstord-
nung, 

Änderung des Landeslehrer-Dienstgesetzes 
und 

Änderung des Heeresgebührengesetzes. 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates enthält Dienstzeit- und Bezugs
regelungen für den Bereich des Vertrags
bedienstetengesetzes, die den Bestimmungen 
der Dienstpragmatik-Novelle 1 912 und der 
24. Gehaltsgesetz-Novelle entspredlen. 

Vorgesehen ist weiters, daß die für Bundes
beamte geltenden Regelungen der Neben
gebühren und Verwaltungsdienstzulagen sinn
gemäß auch für Vertragsbedienstete zu gelten 
haben. 

Berichterstatter über Punkt 9 ist Frau Bun
desrat Dr. Anna Demuth. Ich bitte um die 
Berichterstattung. Auch dazu stelle ich namens des Finanz

Zuvor möchte ich noch den im Hause soeben ausschusses den A n t r a g, keinen Einspruch 

erschienenen Herrn Bundesminister Lütgen- zu erheben. 
dorf begrüßen. (Allgemeiner Beifall.) 

Berichterstatterin Dr. Anna Demuth: Meine 
Damen und Herren! Herr Vorsitzender! Durch 
den vorliegenden Gesetzesbeschluß des Natio
nalrates soll die Dienstzeit im Öffentlichen 
Dienst neu geregelt werden. Grundsätzlich ist 
eine regelmäßige Wochendienstzeit von 
42 Stunden und ab 1 .  Jänner 1975 eine solche 
von 40 Stunden vorgesehen. Bei Uberstunden 
soll ein Anspruch auf Zeitausgleich bezie
hungsweise auf finanzielle Abgeltung festge
legt werden. Auch soll die Einführung der 
gleitenden Dienstzeit ermöglicht werden. 

Ferner berichte ich über die 4. Novelle zur 
Bundesforste-Dienstordnung. 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates soll entsprechend der 
Bezugsregelung im öffentlichen Dienst auf 
Grund der 24. Gehaltsgesetz-Novelle ab Juli 
1972 auch für den Bereich der Bundesforste
Dienstordnung eine 12prozentige Erhöhung 
der Bezugsansätze in vier Jahresetappen er
folgen. 

Der Finanzausschuß hat auch diese Vorlage ' 
behandelt. Ich stelle in seinem Namen den 
A n  t r a g, keinen Einspruch dagegen zu erhe
ben. 

Ferner soll das Dorotheums-Bediensteten
gesetz geändert werden. 

Namens des Ausschusses für Verfassungs
und Rechtsangelegenheiten stelle ich somit 
den A n  t r a g, gegen den vorliegenden Geset
zesbeschluß des Nationalrates keinen Ein
spruch zu erheben. Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Ich des Nationalrates soll entsprechend der 

danke für den Bericht. Bezugsregelung im öffentlichen Dienst auf 

Berichterstatter über die Punkte 1 0  bis 1 5  
Grund der 24. Gehaltsgesetz-Novelle ab Juli 
1912 auch für den Bereich des Dorotheums

ist Herr Bundesrat Schickelgruber. Ich bitte Bedienstetengesetzes eine 1 2prozentige Erhö-
um die Berichterstattung. hung der Bezugsansätze in vier Jahresetappen 

Berichterstatter SchiCkelgruber: Ich berichte erfolgen. 

vorerst über die 24. Gehaltsgesetz-Novelle. Einstimmiger Beschluß beziehungsweise 
Der vorliegende Gesetzesbeschluß des A n  t r a g  des Finanzausschusses, dagegen 

Nationalrates sieht eine Anhebung der Bezüge i keinen Einspruch zu erheben. 
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9. Novelle zum Hodlschulassistentengesetz : r A n  t r a g, gegen diesen Gesetzesbeschluß 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates soll entsprechend der 
Bezugsregelung im öffentlichen Dienst auf 
Grund der 24. Gehaltsgesetz-Novelle ab Juli 
1972 auch für den Bereidl des Hochschulassi
stentengesetzes eine 12prozentige Erhöhung 
der Bezugsansätze in vier Jahresetappen er
folgen. 

Vorgesehen ist auch, daß Vertragsassisten
ten, sofern sie zu verantwortlicher Mitarbeit 
bei Lehrveranstaltungen herangezogen wer
den, hinsichtlich der Kollegiengeldabgeltung 
mit den Hochschulassistenten gleichgestellt 
werden. 

keinen Einspruch zu erheben. 

Änderung des Landeslehrer-Dienstgesetzes : 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates soll die Teilnahme von 
Besuchssdlullehrern an vorgeschriebenen Lehr
bespredlungen dem Besuchssc:hulunterricht 
gleichgehalten werden. In gleicher Weise sol
len auch die Lehrbesprechungen im Rahmen 
der Ausbildung zum Sonderschullehrer, zum 
Lehrer an Polytechnischen Lehrgängen und 
zum Berufsschullehrer behandelt werden. 

Weiters sollen, einem Erkenntnis des Ver
fassungsgerichtshofes entsprechend, die Be
stimmungen über das Ausmaß der Lehrver
pflichtungen der Lehrer an Sonderschulen neu 
gefaßt werden. 

Einstimmiger Beschluß beziehungsweise 
A n t r a g  des Finanz ausschusses, dagegen 
keinen Einspruch zu erheben. Ferner soll die Pensionsbeitragsregelung für 

Der letzte Gesetzesbeschluß, über den ich zu Landeslehrer auch auf die gemäß § 3 des 
referieren habe, betrifft die 3. Pensionsgesetz- Nebengebührenzulagengesetzes zu entrichten-
Novelle. den Pensionsbeiträge ausgedehnt werden. 

Durdl den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
sollen das Pensionsrecht der Bundesbedien
steten an die Bestimmungen des Bundesgeset
zes vom 30. Oktober 1970, BGBl. Nr. 342, über 
die Neuordnung der Rechtsstellung des unehe
lichen Kindes angepaßt und die unehelichen 
Kinder eines männlidlen Beamten in pensions
rechtlicher Hinsicht den ehelichen Kindern 
gleidlgestellt werden. 

Im Auftrag des Finanzausschusses stelle ich 
den A n  t r a g, der Bundesrat wolle beschlie
ßen, gegen diesen Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Ich 
danke dem Herrn Berichterstatter für seine 
Berichte. 

Beridlterstatter über die Punkte 16 bis 1 8  
ist Frau Bundesrat Dr. Anna Demuth. Ich bitte 
um die Berichterstattung. 

Berichterstatterin Dr. Anna Demuth: Bericht 
zur 1 .  Novelle zur Kunsthochschul-Dienstord
nung. 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates sollen die Bezugsansätze 
in der Kunsthochschul-Dienstordnung entspre
chend der Bezugsregelung im öffentlichen 
Dienst auf Grund der 24. Gehaltsgesetz
Novelle ab Juli 1912 in vier Jahresetappen 
um 1 2  Prozent erhöht werden. Die bisher 
im § 3 Abs. 4 enthaltene Rundungsbestim
mung soll entfallen, da vorgesehen ist, die 
Etappenbeiträge gemeinsam mit den zu ihnen 
gebührenden Teuerungszulagen zu runden. 

Namens des Ausschusses für Verfassungs
und Redltsangelegenheiten stelle ich den 

Namens des Ausschusses für Verfassungs
und Rechtsangelegenheiten stelle ich den 
A n  t r a g, gegen den vorliegenden Gesetzes
beschluß keinen Einspruch zu erheben. 

Änderung des Heeresgebührengesetzes : 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates sollen vor allem das Tag
geld und die Dienstgradzulage, die beide 
zuletzt im Jahre 1 967 festgelegt wurden, im 
Hinblick auf die seither eingetretenen Ände
rungen der Lebenshaltungskosten erhöht wer
den, und zwar ist vorgesehen, das Taggeld 
für Wehrmänner, Chargen und Unteroffiziere 
von 1 2  S auf 20 S sowie für Offiziere von 
24 S auf 40 S täglich zu erhöhen. Die Dienst
gradzulagen sollen verdoppelt werden. 

Namens des Ausschusses für Verfassungs
und Rechtsangelegenheiten stelle ich den 
A n  t r a g, auch gegen diesen Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates keinen Einspruch zu erhe
ben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Ich 
danke der Frau Berichterstatterin für ihre Be
richte. 

Wir gehen nunmehr in die Debatte 
ein, die über die zusammengezogenen Punkte 
unter einem abgeführt wird. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes
rat Seid!. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Seidl (SPO) : Hohes Haus! Ver� 
ehrt er Herr Vorsitzender ! Verehrter Herr 
Minister ! Frau Staatssekretär! Werte Damen 
und Herren! Der Verhandlungsausschuß 
beziehungswe:ise das Verhandlungskomitoee 
der Gebietskörperschaften Bund, Länder und 

760 
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Gemeinden, der Städtebund und der Ge- Staat seine Mitarbeiter ständig gut bezahlen. 
meindebund unter dem Vorsitz des Bundes- Aber er soll darüber hinaus diese Mitarbeiter 
kanzlers Dr. Kreisky und der Verhandlungs- eng an sich binden. 
ausschuß der vier Gewerkschaften des öffent
lichen Dienstes unter dem Vorsitz des Abg'e
ordneten zum Nationalrat Robert Weisz haben 
am 2. September 1911  eine Vereinbarung über 
die Gestaltung der Besoldung der öffentlich 
Bediensteten für die Jahre 1912 bis einschließ
lich 1975 abg-esdllossen. 

In Erfüllung dieser Vereinbarung hat die 
Bunde,sregierung dem Hohen Haus eJ.ine Reihe 
von Gesetzesvorlagen zugeleitet, die wir heute 
als Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates vor 
uns lieg-en haben. Es sind dies Gesetzesnovel
len zum Gehaltsgesetz 1956, zum Vertrags
bedienstetengesetz 1948, zum Dorotheums
Bedienstetengesetz, zur Bundesforste-Di enst
ordnung, zum Hochschulassistentengesetz, zum 
Pensionsgesetz, zum Gehaltsüberleitungs
gesetz und zur Dienstpragmatik der Bundes
beamten. 

M'it den vorliegenden Gesetzesbeschlüssen 
werden besoldungs- und auch dienstrechtHche 
Probleme einer Lösung zugeführt. Der dienst
rechtliche Teil des Ubereinkommens findet 
seinen Niederschlag in der Novelle zur Dienst
pragmatik. 

Ich möchte mich vorerst mit der Dienst
pragmatik der Bundesbeamten beschäftigen. 
(Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. E c k e r  t 
übernimmt die Verhandlungsleitung.) 

Zuerst €!inige grundsätzliche Bemerkungen 
zu dieser Rechtsvorschrift. Die Dienstpragma
tik ist neben dem Gehaltsüberleitungsgesetz 
die gesetzl'iche Grundlage für das Dienstrecht 
des öffentlich-rechtlich Bediensteten, also des 
Beamten. Diese Dienstpragmatik stammt, wenn 
auch da und dort novelliert und durch andere 
Rechtsvorschriften heute schon vielfach dero
giert, aus dem Jahre 1914. Insbesondere die 
eigentlichen dienstrechtlichen Bestimmungen, 
wie zum Beispiel die Rechte, die Pflichten, die 
disziplinäre VerantworHichkeit und die ver
antwortliche Stellung des Beamten, gehen auf 
den Stammtext der Dienstpragmatik aus dem 
Jahre 1914  zurück. 

Ich sage ganz deutlich: Ich bekenne mich 
zum Beamtenrecht, ich bekenne mich zu einer 
'
Dienstpragmatik, möchte aber hier auch gleich
zeitig eine Lanze für eine zeitgemäße, für eine 
moderne Dienstpragmatik, die eben in unsere 
demokratische Republik paßt, brechen. 

In einer engen Bindung an den Staat und 
ohne falsch verstandene Vorrechte darf die 
Fortentwicklung des Arbeitsrechtes am Beam
ten nicht spurlos vorübergehen. Damit habe 
ich aber bereits auch das Stichwort zu der 
vorliegenden Novelle zur Dienstpragmatik 
gegeben. 

Jeder kann den Erläuternden Bemerkungen 
entnehmen, daß es gute und wichtige Gründe 
gab, den öffentlichen Dienst von dem in Kraft 
getretenen Arbei tszei tg'esetz auszunehmen. 
Die im Dienste und im Interesse der Offent
llichkeit begründeten Sonderverhältnisse las
sen es ganz einfach nicht zu, daß der öffent
lich Bedienstete den Rechtsvorschriften, die die 
Arbeitsz'eit für die Pmvatwirtschaft regelten, 
unterworfen wird, . seien es die Sozialberufe, 
die Verkehrsbetriebe, die Exekut'ive, die Leh
rer, die Landesverteidigung, seien es viele, 
viele andere Berufssparten des öffentlichen 
Dienstes, die hier genannt werden könnten. 
Ihre Aufgabenstellung und ihre zeitliche Er
füllung orientieren sidl nach den Bedürfnqssen 
unserer heutigen Gesellschaft. 

Andererseits soll aber auch der öffentlich 
Bedienstete an der allgemeinen Arbeitszeit
verkürzung teilhaben und Uberstunden und 
Mehrleistungen abgegolten bekommen. Die 
Dienstpragmatik selbst umschreibt die Dienst
pflicht des Beamten mit den für daJS vergan
gene Jahrhundert sicherlich passenden Wor
ten, daß nämlich der Beamte seine Amts
tätigkeit Illach den Erfordernissen des Dienstes 
über die Amtsstunden hinaus auszudehnen 
hat und daß ihm die sonntägige Ruhe nur 
insoweH zu ermögLichen ist, als dies lIl'it den 
unabweisbaren Erfordernissen des Dienstes 

Trotz verschiedener Änderungen der ver'einbart werden kann. 

Dienstpragmatik 'ist das Beamtenrecht noch 
:immer im Zeitgeist der vergangenen Monar
cbie; ,im Zeitgeist der Jahrhundertwende ver
haftet, entspricht daher nicht mehr der heubi
gen demokratischen Gesellschaftsordnung. 

Auch in unserer heutigen Zeit des oft leider 
nur materiellen Denkens, der Kommerziati
sierung aller Lebensbereiche, kann vor allem 
ein moderner Sozialstaat seine engsten Mit
arbeiter nicht nur kaufen. Sicherlich soll ein 

Im Jahre 1920 wurde die wöchentl:iche 
Arbeitszeit mit 42 Stunden fiestgesetzt, das 
heißt also sechs Tage zu je sieben Stunden. 
Das hat aber den öffentlich Bediensteten 
jedoch nicht davor bewahrt, daß er !im Rahmen 
seiner DienstleJ.istung durch Jahrzehnte hin
durch ein größeres Ausmaß von wöchentlichen 
Arbeitsstunden leisten mußte. Für die Mehr
stunden gab es keinen Anspruch auf eine 
Uberstundenvergütung. 
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Nun hat es der Verhandlungsausschuß der 
vier Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes 
zuwege gebracht, schrittweise Verkürzung·en 
der Wochenarbeitszeit durdlzusetzen. Heute 
sind wir bei 42 Stunden, die gesetzlidl aber 
sdlon im Jahre 1920 festgelegt waren, aber 
in der Zwisdlenzeit spurlos verschwunden 
sind. Die für 1975 vorgesehene Arbeits�eit
verkürzung auf 40 Wochenstunden bedurfte 
aber einer gesetzlidlen Regelung. 

Die heutige Novelle zur Dienstpr.agmatik 
stellt diese gesetzliche Regelung dar und ist 
gleichzeitJig die Grundlage für den im Gehalts
gesetz zum erstenmal festgelegten Rechtsan-

. spruch auf eine echte Vergütung von tatsäch
lich geleisteten Uberstunden. 

Und damit, meine verehrten Damen und 
Herren, bin ich bei dem Problem der Besol
dung. Ich habe schon am Anfang meiner Aus
führungen erwähnt, daß das Verhandlungs
komitee der Gebietskörperschaften und der 
Verhandlungsausschuß der vier Gewerkschaf
ten des öffentlichen Dienstes eine Verein
barung über die Gestaltung der Besoldung 
für doie Jahre 1972 bis einschließlich 1975 
abgeschlossen haben. 

Die Bundesreg,ierung hat zunädlst die 
24. Gehaltsgesetz-Novelle eingebracht, um die 
termingeredlte Auszahlung der am 1 .  Juli, 
also am kommenden Ersten, 1972 fälligen Be
züge sicherzustellen. Wenig,e Tage später war 
es audl gelung,en, zwisdlen Regierung und 
den Gewerksdlaften des öffentlichen D.ienstes 
in einer Reihe anderer besoldungsredltlicher 
Punkte ein Einvernehmen zu erzielen, sodaß 
eine weitere Novelle zum Gehaltsgesetz dem 
Parlament zuging, :analog dazu natürlich die 
Novelle zum Vertragsbedien:stetengesetz. 

Nun zuerst zu den Bezügen, die am 1 .  Juli 
1972 eine Verbesserung erfahren. Am Rande 
möchte ich nur bemerken, daß das auch inter
essant 'ist für Abgeordnete zum Nationalrat 
und Mitglieder des Bundesrates. In vier Jah
res etappen beginnen am 1 .  Juli 1972 und 
enden am 1. Juli 1975 die Bezugsverbesserun
gen, und zwar werden die Gesamtbezugsver
besserungen 12 Prozent ausmadlen. In den 
vor1:iegenden Novellen .sind bereits di·e vollen 
Ansätze, di'e am 1 .  Juli 1975 wirksam werden, 
enthalten. Das heißt also, wir gehen in Etap
pen erst zu jenen Bezügen, die bereits im 
Gesetzesbeschluß enthalten sind. 

Wenn man für einen so langen Zeitraum 
Bezugsregulierung.en vereinbart, dann, glaube 
ich doch, ist es selbstverständlich, daß dies 
ohne '€ine Wertsicherung nicht erfolgen kann. 
Das hat für beide Seiten, Dienstgeber und 
Dienstnehmer, Vor- und Nachteile, aber mehr 
Vor- als Nachteile. 

Erstens einmal kann der Bund, können die 
Länder und die Gemeinden schon im vorhinein 
richtig budgetieren, weil sie die Größe auf 
dem Personalsektor kennen. Auf der anderen 
Seite wieder hat es den Vorteil, nicht all
jährlich ständig zu Gehaltsverhandlungen, zu 
Gehaltskämpfen antreten zu müssen. Daher 
ist Wertsicherung dn einem so großen Zeit
raum zwingend notwendig. 

Der Vollzug der Wertsicherungsvereinba
rung erfolgt im Wege von Teuerunglszulagen
verordnungen der Bundesregierung im Ein
vernehmen mit dem Hauptausschuß des 
Nationalrates, die alljährlich zu erlassen sind . 

Am 1 .  Juli 1912 ist die erste Etappe der 
Bezugserhöhung im Ausmaß von 3 Prozent 
fäHig. Zu der erhöhten Bezugsbasis kommt 
eine Teuerungszulage von 3 Pro�ent. Das 
ergibt eine effektive Erhöhung der Bezüge am 
1 .  Juli 1 972 im Ausmaß von 6,6 Prozent. 

Die Wertsicherung sieht vor, daß ab 1. Juli 
1973 zu den neuen, um 3 Prozent

' 
erhöhten 

Bezügen eine Neufe,stsetzung der Teuerungs
zulage erfolgt. Der Durdlscbnittswert der Ver
braucherpreisindizes vom Oktober 1970 bis 
September 191 1  ist dem Durchschnittswert von 
Oktober 1 91 1  bis September 1972 gegenüber
zustellen. Der sich dar.aus ergebende Prozent
satz stellt die Höhe der Teuerungszulage dar. 
Dazu hat der Finanzm.inister noch eine Teue
rungsvorauszahlung in der Höhe von 2,5 Pro
zent zu leisten. 

Nach dem gleichen System wird am 1. Juli 
1914 und am 1 .  Juli 1915 verfahren. Immer 
aber ist der Basiswert für die Berechnung 
der Teuerungszulage der Durchschnittsver
braucherpreisindex vom Zeitraum Oktober 
1910 bis September 197 1 .  

Bin moderner Staat braucht eine fortschritt
liche und leistungsfähige Verwaltung. Diese 
ist nur dann möglich, wenn die Träger der 
Verwaltung - und das sind die öffentlich 
Bediensteten - nach einer gründlichen Aus
bildung und ständigen Weiterbildung hohe 
Leistungen für den Staat und für unsere Ge
samtheit erbringen. Solche Leistungen können 
vom öffentlich Bediensteten natürlich nur ver
langt werden, wenn man auch auf der anderen 
Seite, auf der Seite des Dienstgebers, bereit 
ist, leistungsgerecht zu entlohnen. 

Mit den vorliegend'€n Gesetzesbeschlüssen 
zum Gehaltsgesetz und zum Vertragsbedien
stetengesetz 1948 soll nun das Nebengebüh
renrecht der öffentlich Bediensteten nach dem 
Grundsatz leistungsgerechter Besoldung neu 
geregelt werden. 
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Ich beg<inne nun mit dem Problem der quan
titativen Mehrle'istung, der sogenannten Uber
stunden. Im § 16 des Gehaltsgesetzes ist nun 
festgelegt, daß künftighin dem Beamten ein 
Rechtsanspruch auf eine artgemessene Ver
gütung gegeben ist. Dabei ist auch auf die 
Novelle zur Dienstpragmatik bezüglich des 
Arbeitszeitausmaßes Rücksicht zu nehmen. 

Für jede Uberstunde, die der öffentlich Be
dienstete über Anordnung leistet, gebührt ihm 
somit, wenn er nicht binnen Monatsfrist diese 
Mehrleistung in Freizeit abgegolten erhält, 
eine Uberstundenbezahlung. Diese besteht aus 
einer Grundvergütung in der Höhe des Stun
denanteils am Monatsbezug - natürlich ohne 
Haushaltszulage - plus einem Uberstunden
zuschlag in der Höhe von 50 Prozent. Für 
Uberstunden in der Nachtzeit - das ist zwi
schen 22 Uhr und 6 Uhr - beträgt der Zu
schlag 1 00 Prozent, an Sonn- und Feiertagen 
für die erste bis achte Stunde 100 Prozent, 
ab der neunten Stunde 200 Prozent. 

Ich weiß, daß gerade in den letzten Tagen 
darüber in der Gewerkschaft der öffentlich 
Bediensteten eine heiße Diskussion entbrannt 
ist. Diese Verwaltungsdienstzulage muß man 
in einem großen gewerkschaftspolitischen Zu
sammenhang sehen. Den Gewerkschaften des 
öffentlichen Dienstes ist es im Laufe der 
Jahre gelungen, nicht nur fühlbare allgemeine 
Bezugserhöhungen zu erkämpfen, sie konnten 
auch bedeutsame strukturelle Aufwertungen 
herbeiführen. Es kam einmal in dieser und 
einmal in jener Besoldungsgruppe zu starken 
besoldungsrechtlichen Umschichtungen. 

Aber wie immer man die Dinge in Relatio
nen sehen, bejahen oder kritisieren mag, für 
die Beamten der allgemeinen Verwaltung und 
in handwerklicher Verwendung, für die Ver
tragsbediensteten der Schemata I und II ent
stand im Laufe der Jahre der unleugbare Ein
druck, daß sie mit Ausnahme der allgemeinen 
Bezugserhöhungen leer ausgingen und in Re
lationen ins Hintertreffen gelangten. 

Bedienstete, die turnusweise an Sonn- und Bei den bereits erwähnten Verhandlungen 

Feiertagen Schicht- und Wechseldienste ver- über das Besoldungsübereinkommen 1 97 1  

sehen müssen, ohne daß sie dabei eine Uber- wurde daher für die Beamten der allgemeinen 

stunde leisten, erhalten pro Stunde einen Verwaltung und in handwerklicher Verwen

Sonn- und Feiertagszuschlag in der Höhe von dung und für die Vertragsbediensteten der 

1 ,5 vom Tausend des Gehalts der V. Dienst-

I 
Entlohnungsgruppen I und II die Verwal

klasse zweite Gehaltsstufe plus der jeweili- tungsdienstzulage vereinbart. Diese Verwal

gen Teuerungszulage. tungsdienstzulage ist keine Nebengebühr, son

Weiters werden verlängerte Arbeitszeit
pläne durch Pauschalvergütungen, Journal
dienste durch Journaldienstgebühren, Bereit
schaftsdienste durch Bereitschaftsentschädi-
gungen, Erschwernisse in der Dienstverrich
tung durch Erschwerniszulagen, Risiko für 
Leben und Gesundheit durch Gefahrenzulagen 
und so weiter abgegolten. Das ist für viele in 
der privaten Wirtschaft gar nichts Neues, im 
öffentlichen Dienst aber doch das erstemal 
sehr konkret und deutlich gesagt. 

Im Besoldungsübereinkommen vom 2. Sep
tember 1971 zwischen dem Verhandlungskomi
tee der Gebietskörperschaften und dem Ver
handlungsausschuß der vier Gewerkschaften 
des öffentlichen Dienstes war die Neuregelung 
von Vergütungen für Mehrleistungen verein
bart. Wenn nun in den vorliegenden Gesetzes
novellen das gesamte Nebengebührenrecht 
eine Neuregelung erfährt, so geht dies über 
das erwähnte Ubereinkommen bereits hinaus. 

Das Ubereinkommen enthält aber noch 
eine ganz wichtige Vereinbarung, und zwar 
eine Vereinbarung über die Verwaltungs
dienstzulage. Sie ist in § 30 des Gehalts
gesetzes aufgenommen. 

dern Bestandteil des Monatsbezuges. Sie ist 
im § 3 als Monatsbezugsteil angeführt, ist 
daher 14mal jährlich auszubezahlen und ist 
auch ruhegenußfähig. Die Verwaltungsdienst
zulage und die anderen von mir genannten 
Gebühren treten mit 1 .  Dezember 1972 in 
Wirksamkeit. 

Wenn auch die Gewerkschaften für eine 
Reihe von Bestimmungen einen früheren 
Wirksamkeitsbeginn wollten, gelang es ande
rerseits in der Verhandlung mit Bundeskanzler 
Dr. Kreisky und Finanzminister Doktor 
Androsch, die Verwaltungs dienstzulage auf 
den 1 .  Dezember 1972 vorzuziehen und die 
Sonn- und Feiertagsvergütung ebenfalls ab 
1 . Dezember 1972 sicherzustellen. So gesehen, 
konnten die Gewerkschaften der öffentlich Be
diensteten den Wirksamkeitstermin im Hin
blick auf den Gesamtabschluß akzeptieren. 

Verehrte Damen und Herrenl Wenn Sie 
gegen die vorUegenden Gesetzesnovellen k�i
nen Einspruch erheben, dann ist ein weiterer 
sehr wesentlicher Schritt in Richtung einer 
leistungsgerechten Besoldung für die öffent
Hch Bediensteten getan. Mit dem Inkrafttre
ten der vorliegenden Gesetzesnovellen ist 
auch ein Punkt der Regierungserklärung der 
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sozialistischen Bundesregierung erfüllt und 
gleichzeitig ein den öffentlich Bediensteten 
gegebenes Versprechen eingelöst. 

Als nächste große Aufgabe liegt die Neu
kodifiZ'ierung, aber auch die Modernisierung 
des gesamten Dienstrechtes der Bundesbedien
steten vor uns. Ich bin überzeugt, daß auch 
diese lin der Regierungserklärung enthaltene 
Verheißung im Zusammenwirken mit den vier 
Gewerk.schaften des öffentlichen Djenstes noch 
in dieser Legislaturperiode iihre Re;al�sierung 
erfahren wird. 

Meine Fraktion gibt den vorliegenden 
Gesetzesbeschlüssen die Zustimmung. (Beifall 
bei der SPO.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. Eckert: 
Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Mayer. Ich erteile ihm dieses. 

Bundesrat Mayer (OVP) : Werter Herr Vor
sitzender! Geehrter Herr Minister! Geehrte 
Frau Staatssekretär! Hoher Bundesrat ! Meine 
Damen und Herren I Die nun zur Beratung 
stehenden Gesetzesbeschlüsse des Nat'ional
rates bilden eigentlich ein großes Paket und, 
man kann sagen, eine geschlossene Einheit 
von Ro6gelungen Idienstrechtlicher und besol
dungsrechtlicher Natur für die öffentlich Be
diensteten, sowohl der B�amten laIs auch der 
Vertragsbediensteten. 

Mein Vorredner, der Herr Kollege Seidl, hat 
in guter Sachkenntn1s ausgesprochen gute Er
läuterungen der Verhandlungen und schließ
lich auch der Auswirkungen dieser Gesetzes
vorlagen gegeben, wobei zu den sachbezoge
nen Ausführungen, zu den Verhandlungs- und 
Abhandlungsergebnissen nichts mehr zu sagen 
ist. Aber idl glaube, es ist notwendig, diese 
Dinge hinsichthich der Abwicklung doch noch 
etwas näher zu betradlten. 

Ich stimme in allen Punkten dem zu, was 
Kollege Seidl über die Entwicklung des Dienst
rechtes und der Dienstpragmatik sagte. Wir 
wollen hoffen, daß damit ein gewisser Grund
stein gelegt 'ist, um die 1C1Jienst- und arbeits
rechtlichen Verhältnisse des öffentlichen 
Dienstes einer zeitgemäßen Abwicklung zu 
unterwerfen. 

Was den besoldungsrechtHchen Teil seiner 
Ausführungen betrifft, mödlte ich sagen, daß 
wir Anfang Mai dieses Jahres doch sehr be
stürzt waren, als die 24. Gehaltsgesetz-Novelle 
von der Regierung nur mit den Absdlnitten 
des Besoldungsabkommens dem Parlament 
vorgelegt wurde und alle anderen Fragen, die 
der Nebengebühren und Zulagen, die in einem 
Zusammenhang damit stehen - das hat Kol
lege Seidl selbst erklärt -, nicht dabei waren. 

Ich glaube, es war ein guter und tatkräftiger 
Einfluß des Bundessektionstages des Oster
reidlisdlen Arbeiter- und Angestelltenbundes,  
der diese gewerkschaftlichen Abmachungen 
mit der R,egierung dahin gehend unterstützt 
hat, daß doch eine weitere Regierungsvorlage 
unter dem damaligen Titel ,,26. Gehaltsgesetz
Novelle" zur 24. vorgelegt und nun dn einem 
im Nationalrat behandelt werden konnte, 
sodaß auch die Fragen der Mehrdienstleistun
gen und der Uberstunden gemeinsam betrach
to6t werden konnten und auch einer, ich möchte 
fast sagen, gemeinsamen Gesetzeswerdung 
unterliegen. 

Wo ist nun e'igentlich der Ausgangspunkt? 
Im Jahre 1 967 war es erstmals möglich, unter 
Finanzminister Dr. Schmitz von den Gewerk
schaften her zu erreichen, daß der öffentliche 
Dienst eine Angleichung der Bezüge an die 
vergleichbaren Bezüge der Industrie aner
kannt bekommt. So wurde damals dieser erste 
Versuch unternommen, . von dem man nach 
Ablauf dieser Funktionszeit, also der vier 
Jahre dieses langfristigen Abkommens sagen 
kann, daß er wirklich geglückt ist und im 
besonderen deswegen geglückt list, weil damit 
auch eine Wertsicherung der einzelnen 
Bezugsetappen oder die Wertsicherung der 
Bezüge der gesamten 100 Prozent gewährlei· 
stet war. 

Die beiden Abkommen, das vom Jahre 1967 
bis zum Jahr 1971 wirkende und das 1 972 
beginnende und 1 975 endende, unterscheiden 
sich im wesentlichen nicht, und wir · sind froh 
darüber, daß 'es auch Idiesmal wieder möglich 
war, ein so bewährtes und langfristiges Ge
haltsabkommen mit dem Verhandlungs
komitee der Gebietskörperschaften durch den 
Verhandlungsausschuß der vier GewerkJscbaf
ten zum Abschluß zu bringen. 

Freilidl - und das wissen wir - waren 
wir damals bestrebt, die Bezugsrichtlinien
etappen nicht unbedingt auf ein Jahr zu er
strecken, es endete damals immer mit elf 
Monaten, während wir gerne einen 1. Jänner 
für den Wdrksamkeitsbeginn gehabt hätten. 
Das ist uns leider bei diesen Verhandlungen 
nicht gelungen, und die Etappen werden nun 
jeweils vom Jahre 1912 biJs auf das Jahr 1975 
genau mit Jahresablauf 1. Juli bis 1. Juli 
des nächsten Jahres laufen. 

Es ist auch ein Punkt nicht erfüllt worden, 
nämlich daß eine Abrechnung der Wertsidle
rungsklausel oder der WertSlicherungsmaßnah
men mit dem 1 .  Jänner 1912 hätte erfolgen 
sollen. Dafür haben wir damals eine geringe 
Vorleistung erreicht. 
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Nun, die letzte Bezugsregelung war am 
1 .  Juli 191 1 .  Seit dieser Bezugsregelung hat 
sich Vefischiedenes getan. Es ist vor allem 
eine von uns damals sicher nicht vorauszu
sehende und von uns nicht erwartete Preis
steigerung eingetreten, die bisher nicht abge
golten ist und zweifellos einen großen Auf
stau gebildet hat, der nun am 1 .  Juli 1912 
mit dem Wirksamwerden dieses neuen 
Gehaltsabkommens abgegolten werden sollte, 
aber leider Gottes nicht in jener Wirkung 
abgegolten werden kann, ials dies zum Zeit
punkt der Verhandlung beabsichtigt war. 

Diese Dinge müssen wir wirklich tiefgrün
dig betrachten, weil es mich sehr befremdete, 
von Regi'erungsseite einmal hören zu müssen: 
Wenn auf die Preissteigerungen Bezug genom
men wird und der Eintritt der Maßnahmen 
mit 1 .  Juli zu wenig ersdleint, dann kann 
man ja dieses Abkommen wieder kündigen. 

So leicht darf man sich solche Dinge nicht 
machen, betreffen sie doch einen großen Pro
zentsatz der gesamten Di-eI1lStnehmerschaft in 
Osterreich und auch einen wesentlichen Faktor 
dieser Dienstnehmerschaft. 

Ich sage das nicht als Vorwurf, sondern 
lediglich als eine feststellende Tatsache, daß 
dann, wenn vielleicht noch einmal davon ge
sprochen würde, daß man das aufkündigen 
könnte, iauch mit einer 'entsprechenden Ein
heitlichkeit der Abwehr vorgegangen werden 
kann. 

Oder denken wir dar an, daß wir doch 
darauf aufmerksam gemacht werden, daß 
durch verschiedene Tariferhöhungen Teuerun
gen eingetreten Isind. Zum Beispiel : Die Eigen
leistung zum Fahrtkostenzusmuß ist auch mit 
1 .  Jänner 1972 auf 185 S gestiegen. Das sind 
alles Dinge, die vom stehenden Bezug des 
Jahres 1911 ganz gewaltig zehren. 

Die Haushaltszulage ist seit etwa acht Jah
ren - ich glaube, ich habe die richtige Jahr
zahl gefunden - eingefroren und nicht mehr 
verändert worden. Das gibt einen Rückschlag 
auf die Familien, die dadurch eine bezugs
rechtliche Einbuße erHtten haben. 

Aber ich möchte noch einmal betonen, daß 
ich dies gar nicht vorwurfsvoll oder hektiisch 
anbringen will, aber mit einer bestimmten 
Sorge untermauern will, daß wir versuchen 
müssen, daß dieses Bezugsabkommen allen
falls jenen Wert behält, den das vorherige 
Bezugsabkommen wirkl!idl erfüllt hat. 

Zu den anderen Maßnahmen, die mit den 
rein besoldungsrechHichen Bestimmungen und 
Zulagen in Zusammenhang stehen: Das ist die 

VerwaltungsdieDiStzulage. Die Verwaltungs
dienstzulage wollten wir, weil wir das als 
Gewerkschafter aus bestimmten Erkenntnissen 
heraus und aus Vergleichen mit anderen Zu
lagenträgern als unbedingt notwendig erach
tet haben. Wir freuen uns darüber, daß auch 
diese Frage geregelt ist. 

Ich werde nicht 'in den Fehler verfallen und 
nun sagen: Nun sind Zulagen anderer Berufs
gruppen des öffentlichen Dienstes entwertet 
worden. Nein, dort, sage ich, wird es 'ein 
weiterer Anhaltspunkt für die Veränderung 
solcher Zulagen in anderen Bereichen sein. 

Wenn ich schon dabei bin, möchte ich gleich 
einen Hinweis geben. Bei den Exekutivkörpern 
zum Beispiel hat man die Dienstzulage in der 
IV. Dienstklasse .immer so hingestellt, daß 
es ein Ausgleich sein soll, weil man über die 
IV. Dienstklasse in die V. Dienstkl:asse mit 
dem sogenannten Fachdienst oder mit den 
dienstführenden Beamten nicht hineinkommt. 

Durch die Verwaltungsdienstzulage wird 
nun die Möglichkeit bestehen, dieses Argu
ment fallenzulassen und dadurch zu ersetzen, 
daß die V. Dienstklasse aufgemacht werden 
muß, um wieder eine Gleichstellung mit den 
anderen zu finden. Da wird ein-es das andere 
ergeben. Man könnte noch einige Gruppen 
des öffentlichen Dienstes aufzeigen, die in 
der Zukunft :auf .solche Regelungen warten. 
Ich bin auch nicht der Meinung, daß dieses 
Abkommen uns an weiteren Verhandlungen 
stört oder daß diese nicht durchgeführt werden 
sollten. Ich glaube, das fällt absolut in diesen 
Bereich herein. 

Nun zur Verwaltungsdienstzulage selbst. 
Dort, glaube !ich, ist einiges nicht ganz durch
dacht worden, wie es im öffentlichen Dienst 
überhaupt schwer ist. Ich nehme eine Gruppe, 
wie sie die Bezirk.sschul:inspektoren sind, .di-e 
sidlerlich absolut als Verwaltungsbeamte an
zusehen sind, weil ,ihre Tätigkeit, die sie bei 
den Bezirksh:auptmannschaften vollziehen, 
wirklich keine andere ,ist als eine die Schulen 
kontrollierende und sonst eine absolute Ver
waltungstätigkeit. Kollege Seidl ! Du wirst 
auch noch zur Uberzeugung kommen, wenn 
du dich ganz genau davon vergew.isserst, daß 
es so ist. (Bundesrat W a 1 1  y: Ein bißehen 
Pädagogik ist bei den Bezirksschulinspektoren 
schon dabei /) 

Sicherlich, das ist eine Grundvoraussetzung. 
Aber Verwaltungstätigkeiten werden zweifel
los auch von Vornherein-Pädagogen ausgeübt 
wenden müssen. Das sind einmal die Bezirks
schuI'inspektoren. Ich sage ja gar nicht, daß 
man :sie absichtlich übersehen hat, aber man 
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hat wieder einmal - wie es im öffentlichen 

I 
eben von Regierungssei�� h�r vera\n.�wortl�ch 

Dienst öfter der Fall ist - diese Dinge zu ist, die Einkommensverhaltmsse der offenthch 
wenig genau betrachtet. Bediensteten geschmälert werden und dadurch 

das Gehaltsabkommen schwächer und unwirk
samer gemacht wird, daß darüber hinaus jene 
Gruppen der BezirksschuI.inspektoren, der 
Exekutivbeamten ab der VI. Dienstklasse und, 
soweit es möglich ist, die OffiZ!i.ere des Bun
desheeres mit in die Verwaltungsdienstzulage 
einbezogen werden, um bei Wirks:amwerden 
dieser Maßnahmen auch noch davon beteilt 

-zu werden. (Beifall bei der OVP.) 

Wenn man einen anderen gleidlwertigen 
Ausweg zur Abgeltung dieses Verwaltungs
dienstes findet, dann muß es nidlt unbedingt 
die Verwaltungsdienstzulage sein. Aber sie 
soll dann zumindest :in einer Höhe und in 
e'iner Form sein, daß sie nicht wieder Aus
brüche für andere ermöglicht, sondern daß sie 
vielmehr eine beruhigende Gleidlstellung mit 
den anderen herbeizuführen geeignet ist. 

Noch zwei Gruppen möchte deh diesem Fra
genkomplex anschließen, weil ich schon ein
mal - ich glaube, es war be.i der letzten Bun
desratssitzung - bei der Heeresdienstzulage 
darauf hingewiesen habe, daß man die Berufs
offiziere ab der VI. Dienstklasse bei der Ver
waltungszulage wahrscheinlich vergessen 
wird. Zuerst hat man immer darauf hingewie
sen daß es vorwiegend auch Verwaltungs
dienst ist. Als man jetzt über diesen Verwal
tungsdienst geredet hat, hat man doch wieder 
keinen Platz für sie gefunden. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. Edtert: 
Zum Wort hat sich Herr Bundesrat Rempl
bauer gemeldet. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Remplbauer (SPO) : Sehr geehrter 
Herr Bundesminister! Sehr geschätzte Frau 
Staatssekretär I Hoher Bundesrat! Zu den Aus
führungen meines unmittelbaren Vorredners, 
des Herrn Bundesrates Mayer, möchte ich nur 
drei ganze kurze Sätze sagen: Erstens: Ob es 
tatsächilich auf die Initiative, wenn eine gesetzt 
wurde, seitens des OAAB zurückzuführen ist, 
daß nun die maßgeblichen Forderungen in den 
Gehaltsgesetz-Novellen berücksichtigt sind, Aber noch ausdrücklicher wurde diese Argu-
das wage ich, vorsichtig ausgedrückt, zumin

mentation bei den W 1 -Beamten aller Wache-
dest zu bezweifeln. (Bundesrat M a y e I: Wir 

exekutivkörper gebracht. Dort wurde bei den 
sind davon überzeugtI) Bitte sehr, nic.."1ts 

letzten Verhandlungen um dlie Dienstzulage 
dagegen einzuwenden. Niemandem soll seine 

bis zur V. Di'enstklasse ganz, ganz konkret Uberzeugung genommen werden. Zweitens :  
gesagt, daß ab der VI. Dienstklasse im wesent- Die Abgeltung der Teuerung, von der die 
lichen - und ich möchte jetzt sagen, Kollege Rede war, ist im Einvernehmen vereinbart 
Wall

.
y, daß es in dem ,einen Fall Pä�ag

.
ogik worden. Und drittens : Regierung und Regie-

und 1m anderen Fall absoluter ExekutIvdienst t . d k ' eh  r n'cht an eI'ne Ku" n  . .. . . . rungspar e,1 en en 51 e I -
1st - fur d!le Bel:ange des ExekuhvdIe�stes i di un des zweiten Gehaltsabkommens. 
und der Aufrechterhaltung der öffentlIchen 

g g 

Ruhe, Ordnung und Sicherheit selbstverständ- Aber nun darf ich zu zwei Fragen Stellung 
lich VerwaltungstäNgkeiten auszuführen sind. nehmen, zu zwei Gesetzentwürfen, die nun 
Diese werden doch wohl einbezogen werden in Verhandlung stehen: zur 24. Gehaltsgesetz
müssen. Dem Vernehmen nach sind Gespräche Novelle und zur Änderung des L:andeslehrer
im Gange. Aber es wird notwendig sein, doch Dienstgesetzes. 
konkret darauf hinzuweisen. Und wenn man 
schon einmal dieses Argument gebraucht und 
anerkannt hat, daß ab der VI. Dienstklasse 
vorwiegend Verwaltungsdienst verrichtet 
wird, dann . muß das :auch dann, wenn konkret 
in die Tasche zu greifen ist, gelten. 

Wir von der OVP-Frakbion stimmen gerne 
diesem Gesamtpaket zu, well wir darin eine 
terminmäß'ige Erfüllung aller dieser abgehan
delten Fragen sehen und weil wir auch mate
riell bis auf diese einzelnen Schwierigkeiten, 
auf die ich hingewiesen habe, auch dort sehen, 
daß unsere Wünsche zum größt�n Teil erfüllt 
wurden. 

Wir müssen aber einer Zustimmung gleich
zeitig die Forderung ,an die Regierung an
schließen, in Zukunft dafür zu sorgen, daß 
nicht durch weitere Tariferhöhung, wo man 

Der Entwurf der Gehaltsgesetz-NoveHe ent
hält unter anderem - wie bereits heute ange
klungen - eine wesentliche Verbesserung 
betreffend die Gewährung eines Fahrtkosten
zuschusses. Die bisherige Regelung schloß vor 
allem diejenigen Beamten aus, die ke,in öffent
liches Verkehrsmittel benützen konnten. 

Nun gibt es viele Beamte und vor allem 
viele Lehrer, die ein hohes Maß an Fahrtaus
lagen haben, jedoch eiri öffentliches Verkehrs
mittel zwischen 'ihrem nächstgelegenen Wohn
sitz und ihrer Dienststelle nicht benützen kön
nen, weil es ein solches dort konkret unter 
Umständen nicht gibt. 

Viele dieser Lehrer benützen daher ihren 
privaten PKW, um die Wegstrecke vom 
Wohnort zum Dienstort zurückzulegen. Die 
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Benützung eines eigenen PKW liegt dabei 
oft auCh im Interesse des Dienstgebers, da 
sonst in der Besetzung der Dienstposten, der 
LehrersteIlen vor allem in entlegeneren 
Dienstorten unüberwindbare SChwierigkeiten 
auftreten würden. Es ist also bisher nicht sel
ten der Fall gewesen, daß gerade die Beamten 
und die Lehrer, die höChste Fahrtauslagen zu 
tragen haben, keine Vergütung erhielten. 

Der § 20 b dieser Gesetzesvorlage sieht nun 
vor, daß die monatlichen Fahrtauslagen auch 
dann vergütet werden, wenn ein öffentliches 
Beförderungsmittel zwischen der nächstgele
genen Wohnung und der Dienststelle nicht 
in Betracht kommt. Die monatlichen Fahrtaus
lagen hiefür sind nach den billigsten für Per
sonenzüge zweiter Klasse in Betracht kom
menden Fahrtkosten zu ermitteln. Dies stellt 
- so meine ich - eine bedeutende Verbesse
rung dar, die ich positiv und namens der Kol
legenschaft dankend vermerken möchte. 

Und zur Verwaltungsdienstzulage : ein 
Wunsch und eine Forderung der Gewerkschaft, 
Jahre alt, immer wieder verhandelt und in 
dieser Regierungsvorlage und Gesetzesvor
lage verwirklicht. Erlauben Sie mir; sehr 
geehrte Damen und Herren, daß ich von dieser 
Stelle aus eine Dankadresse an die Bundes
regierung richte, die mit dieser großzügigen 
Regelung viel Verständnis für die Beamten
schaft gezeigt hat. 

Auch wir Lehrer wissen, daß nicht alle 
Wünsche auf einmal erfüllt werden können. 
Wir bekennen uns dazu und erklären uns 
mit den Beamten der allgemeinen Verwaltung 
solidarisch, daß die Gewährung der Verwal
tungszulage eine Art von Nachziehverfah
ren, möchte ich sagen, in bezug auf andere 
Gruppen des öffentlichen Dienstes darstellt. 

Wir Lehrer kennen in keiner Weise einen 
Neidkomplex. Wir haben jedoch den Wunsch 
- und den möchte ich anmelden -, als Ab
geltung für viele Verwaltungsarbeiten, die 
dem Lehrer neben seinen pädagogischen und 
lehramtlichen Pflichten und vor allem neben 
seinen Erziehungsaufgaben zusätzlich aufer
legt sind und werden, eine analoge Regelung 
zu erhalten, etwa durch die Gewährung einer 
Schuldienstzulage oder wie immer man das 
bezeichnen möchte eine Abgeltung zu ver
suchen. 

Die Verwaltungsdienstzulage - das ist 
heute ausgeführt worden - stellt praktisch 
eine Gehaltserhöhung dar, wird mit dem Ge
halt 14mal angewiesen und ist ruhegenuß
fähig. Wir Lehrer haben ein starres Gehalts
system, das keine Aufstiegsmöglichkeiten und 
keine Beförderungsmöglichkeiten etwa wie bei 

der allgemeinen Verwaltung kennt. Deshalb 
sind auch die Gehaltsansätze im Gehalts
schema, verglichen mit denen der allgemeinen 
Verwaltung, immer etwas höher gewesen und 
sind es auch jetzt. 

Darf ich nur zwei Verwendungsgruppen der 
Lehrer herausgreifen und die Gehaltsansätze 
im Hinblick auf die Verwaltungsdienstzulage 
und die Verwendungszulage den vergleich
baren Bezügen der allgemeinen Verwaltung 
gegenüberstellen. Ich möchte hier nicht so sehr 
für die Bezirksschulinspektoren sprechen, son
dern für niedrigere Verwendungsgruppen 
innerhalb der Lehrerschaft. Wenn ich nun etwa 
einen Volksschullehrer bei Berufseintritt, der 
nun immerhin zusätzlich zur Matura vier Se
mester Pädagogische Akademie zu absolvieren 
hat und die Lehramtsprüfung als Abschluß
prüfung abzulegen hat, mit einem B-Beamten 
der allgemeinen Verwaltung vergleiche, dann 
schauen die Ansätze - sie stehen in der 
Gesetzesvorlage, Sie können es mitverglei
chen - etwa so aus : 5036 S erste Gehaltsstufe 
für einen Volksschullehrer. 

Ich muß das mit der zweiten Gehaltsstufe 
der allgemeinen Verwaltung vergleichen, weil 
ja der Beamte der allgemeinen Verwaltung 
bereits zwei Jahre im Dienst ist. Die zweite 
Gehaltsstufe macht dort 4493 S aus. 

Wir sehen daraus, daß der Volksschullehrer 
bei Berufseintritt gegenüber dem Beamten der 
allgemeinen Verwaltung im Bezugsansatz um 
543 S voranliegt. Wenn wir nun die Verwal
tungsdienstzulage bei der allgemeinen Ver
waltung in Rechnung stellen, so ergibt das 
plus 420 S und die Relation ist nun eine 
wesentlich ungünstigere für den Volksschul
lehrer. Der Unterschied macht nur mehr 1 23 S 
aus. 

Und ich vergleiche hier noch eine Verwen
dungsgruppe bei den Lehrern, die L 3-Lehrer. 
Das sind alle Arbeitslehrer, vor allem auch 
Fremdsprachenlehrer, 3777 S in der ersten Ge
haltsstufe bei den L 3-Lehrern ; C-Beamter 
- vergleichbar - 3498 S. Das Plus für den 
L 3-Lehrer macht 279 S aus. Wenn wir die 
Verwaltungsdienstzulage einrechnen, ergibt 
sich ein Minus von 141 S beim Berufseintritt 
der L 3-Lehrerin, der Arbeitslehrerin oder des 
Femdsprachenlehrers, und die bisher aner
kannte Relation ist nicht mehr gegeben. Auch 
von diesem Gesichtspunkt her erscheint eine 
entsprechende Lösung berechtigt. 

Eine weitere wesentliche Verbesserung 
stellt die im § 30 a vorgesehene Verwendungs
zulage dar. Diese Regelung sieht vor, daß 
jedem Beamten eine ruhegenußfähige Ver
wendungszulage gebührt, wenn er dauernd in 
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erheblichem Ausmaß Dienste verrichtet, die 
einer höheren Verwendungsgruppe zuzuord
nen sind. Diese Verwendungszulage wird mit 
ganzen oder halben Vorruckungsbeträgen der 
Dienstklasse und der Verwendungsgruppe be
messen, der der Beamte angehört. Sie kann 
bis zu drei, in einem besonderen Fall bis zu 
vier Vorrüdmngsbeträge ausmachen. Ich 
glaube, daß wir feststellen dürfen, daß das 
eine begrüßenswerte und eine großzügige Re
gelung ist. 

Wie schaut das nun bezogen auf die Lehrer 
aus - ein Vergleich noch bitte -: ein 
B-Beamter in der 4. Gehaltsstufe verglichen 
mit einem Volksschullehrer der 3. Gehalts
stufe. Der B-Beamte bekommt 4954 S, der 
Volksschullehrer 5539 S, also ein Plus von 
585 S für den Volksschullehrer. Wird nun die
ser Volksschullehrer höher verwendet, macht 
er beispielsweise Dienst an der Hauptschule, 
ohne die besonderen Prüfungsvoraussetzun
gen, Anstellungserfordernisse zu erfüllen, 
dann bekommt er eine starre Zulage von 283 S. 
Das macht dann beim Volksschullehrer 5822 S 
aus. Der Verwaltungsbeamte bekommt zu den 
4954 S nun 420 S Verwaltungsdienstzulage und 
drei Vorrückungsbeträge, die im konkreten 
Fall 691 S ausmachen, und hat somit einen 
Bezug von 6065 S, das heißt (Zwischenruf 
bei der SPO) - das ist durchgerechnet, alle 
Ansätze stehen in der Ges-etzesvorlage -, der 
Lehrer in höherer Verwendung hat vergleich
bar um 243 S wentiger. 

Derzeit ist also ein zweifaches Nachziehver
fahren für die Lehrer vorzusehen: im Hinblick 
auf die Verwaltungsdienstzulage und im Hin
blick auf die Verwendungszulage. 

Ich bitte die Damen und Herren um Ver
ständnis, wenn ich die Gelegenheit heute be
nutze, um ein Problem der Lehrerschaft auch 
hier lin dieser Körperschaft aufzuzeigen. Wir 
erklären uns selbstverständl'ich mit den ande
ren Sparten des öffentlichen Dienstes solida
risch, und .ich betone es nochmals, daß di·ese 
Regelung für einige BerufSisparten ein längst 
fäHiges Nachziehverfahren darstellt. Die 
bezugsrechUichen Verbesserungen sind zu 
begrüßen. Eine analoge Regelung für die Leh
rer ersCheint jedo� erfordedich. 

Wenn die vom Amtsführenden Präsidenten 
des Landesschulrates für Oberösterreich ver
tretene Auffassung richtig ist - und iCh habe 
keinen Grund, diese Auffassung zu bezwei
feln -, dann sind allein in Oberösterreich 
2600 Lehrerdienstposten nicht besetzt. Wenn 
es möglich war, daß der UnterriCht bei diesem 
exorbitanten Lehrermangel aufrechterhalten 
werden konnte, so ist das der PfliChtschul-

lehrerschaft zu danken, unter der so mancher 
unter Hintanstellung s,einer Gesundheit im 
Interesse der Offentlichkeit mehr als seine 
Pflicht getan hat. 

Kurz zur Änderung des Landeslehrer-Dienst
gesetzes. Das LDG ist in seiner Grundkonz'ep
tion für alle Landeslehrer ein gutes Gesetz, 
weil es ein bundeseinhe'iUiches Dienstrecht für 
alle Pflichtschullehrer gebracht hat. 

Die Änderungen, die in der heute zu 
beschließenden Gesetzesvorl:age vorgesehen 
sind, finden die Zustimmung der Landeslehrer. 
Es w.ird damit eine gewisse Rechtsunsidler
heit beseitigt, die dadurch entstanden 1st, daß 
der Verwaltungsgerichtshof in einem Erkennt
nis vom 15. März 1971 den § 37 lit. b des LDq 
als verfassungswidrig aufgehoben hat. Allein 
deshalb mußte eine Novellierung der genann
ten Gesetzesstelle mit Wirkung vom 29. Fe
bruar 1 972 erfolgen. 

Die Gesetzesvorlage bringt aber auch nicht 
unwesentliche Verbesserungen - das möchte 
ich ausdrücklich bekennen - für Besuchsschul
lehrer und für Sondersdlullehrer, die in Ver
handlungen der Gewerkschaft mit Verwaltung 
und Regierung erzielt werden konnten. 

Schließ.1ich war die Anwendung des Neben
gebührenzulagengesetzes auf die Landeslehrer 
durch eine Ergänzung des § 48 Abs. 1 LDG 
einzubauen. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Die Tätig
keit der Landeslehrer als BesuchsschuUehrer 
wurde bisher nur durch eine Dienstzulage 
gemäß § 59 Abs. 10, 1 1  und 12 GG 1 956 
abgegolten, die als unzureichend und dem 
Arbeitsaufwand und der Arbeitsintensität 
nicht entsprechend zu beurteilen war. Allein 
im Hinblick auf die verantwortungsvolle Auf
gabe der Lehrerausbildung forderten die 
Besuchsschullehrer immer wieder zu Recht 
eine leistungsgerechte Abgeltung. 

Dem wird nun insofern entsprochen, als 
nunmehr auch die Zeit, die diese Lehrer neben 
der reinen Unterridltserteilung und Unter
richtstätigkeit durch vorgeschriebene Lehrbe
sprechungen mit den Studierenden aufbringen 
müssen, gesondert berücksichtigt wird und auf 
die Lehrverpflichtung anzurechnen ist. 

Insbesondere wegen des Mangels an der 
nötigen Zahl von Ubungsschullehrern muß die 
schulpraktische Ausbildung auch an sonstigen 
Pflichtschulen erfolgen. An diesen Schulen sind 
sogenannte Besuchsklassen eingerichtet. 

Bisher fand die Teilnahme der Besuchsschul
lehrer an den Lehrbesprechungen - Vor- und 
Nachbesprechung der Lehrübungen der Studie
renden - keine besondere Berücksichtigung. 
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Remplbauer 

Nunmehr wird die Teilnahme der Besuchs
schullehrer an diesen Lehrbesprechungen dem 
Unterricht der Ubungsschullehrer an Pädagogi
schen Akademien gleichgehalten. 

Diese Regelung ist allein aus Gründen des 
Gleichheitsgrundsatzes erforderlich und bringt 
eine echte finanzielle Verbesserung für eine 
Reihe von Besuchsschullehrern. 

Ubernimmt nun ein Besuchsschullehrer in 
der Volksschule ein Kustodiat zusätzlich 
- Lehrmittelsammlung, Bücherei, Schulwerk
stätte, Turnsaaleinrichtung oder etwa die 
Lehrküche - oder muß er eine zusätzliche 
Unterrichtserteilung, bedingt durch Lehrer
mangel etwa, übernehmen, so wirkt sich die 
Berücksichtigung der Teilnahme an Lehrbe
sprechungen auch finanziell entsprechend aus. 
Vor allem durch die auf Grund der 4. Schul
organisationsgesetz-Novelle als Schulversuche 
an Pädagogischen Akademien zu führenden 
Ausbildungslehrgänge für das Lehramt an 
Hauptschulen - die institutionalisierte Haupt
schullehrerausbildung : sechs Semester! - für 
das Lehramt an Polytechnischen Lehrgängen 
und an Sonderschulen ist der Besuchsschul
unterricht insbesondere an Hauptschulen nun 
in größerem Ausmaß erforderlich. 

Es mußte daher dafür Vorsorge getroffen 
werden, daß bei den Hauptschullehrern an 
Besuchsklassen neben der besoldungsmäßigen 
Gleichstellung mit den Ubungsschullehrern an 
Pädagogischen Akademien durch die erwähnte 
Dienstzulage auch die Teilnahme an den Lehr
besprechungen in analoger Weise w.ie bei den 
Ubungsschullehrern berücksichtigt wird. Die 
vorgesehene Ergänzung wird sich für diese 
Verwendungsgruppe der Lehrer im Regelfall 
als Mehrdienstle'istungsvergütung audl finan
ziell auswirken. 

Infolg-e des Klassenlehrerprinzips an Volks
schulen wird der Besuchsschulunterricht an 
diesen Schulen jeweils nur an einer Klasse, 
der Besudtsschulklasse, geführt. Auf Grund 
des Fachlehrersystems an den Hauptschulen 
ist es notwendig, daß die Studierenden der 
Pädagogischen Akademie mH dem Besuchs
lehrer von Klasse zu Klasse wandern, an 
denen er während eines Vormittags unter
richtet. Deshalb auch die unterschiedliche For
mulierung im Gesetzentwurf. 

Die vorgesehene Ergänzung hat .auch für all
fällige zukünftige Besuchsschullehrer an Son
derschulen und Polytechnischen Lehrgängen 
Bedeutung, weil das Gesetz auch für diese 
Gruppen Anwendung findet. 

ziehungswei,se ein Uberweisungsbetrag an den 
Bund zu leisten. Dies gilt auch hinsichtlJch 
der Pensions beiträge im Sinne des § 3 des 
Nebengebührenzulagengesetzes. Das ist im 
vorliegenden Gesetzentwurf ebenfalls berück
sichtigt. 

Zusammenfassend darf festgestellt werden, 
daß mit der uns vorliegenden Änderung des 
LDG einerseits Unrecht beseitigt wird und 
andererseits berechtigte Wünsche und Forde
rungen eines Teiles der Pflichtschullehrerschaft 
echt erfüllt werden. 

Wenn ich einen offenen Wunsch, besser 
gesagt, eine Forderung, die derzeit :auch ver
handel t wird, noch anmelden darf für eine 
zukünftige Regelung, so die, daß auch dem 
Volksschullehrer eine Ordinariatsstunde, die 
Klassenführungsstunde, gewährt und in die 
Lehrverpflichtung eingerechnet wird. 

Die Volkssdmllehrer sind die einzige 
Gruppe, die für die Führung der Klasse und 
die damit verbundene Arbeit ke'in Äquivalent 
haben, fühlen sich zu Recht benachteiligt und 
verlangen die Gleichstellung in dieser Hinsicht 
mit den anderen Verwendungs gruppen inner
halb der Pflichtschullehrerschaft. Es wird Auf
gabe der Bundessektion Pflichtschullehrer sein, 
diese Wünsche durchzusetzen. 

Abschließend darf ich dazu feststellen, daß 
wir dem vorliegenden Gesetz gern zustimmen, 
sehen wir doch dar,in -einen weiteren Schritt 
zu dienst- und besoldungsrechtlicher Verbes
serung für einen großen Kreis aller Landes
lehrer, die unter erschwerten, ja mandlmal 
improvisierten Umständen vor allem draußen 
auf dem Lande, aber audl in der Stadt ver
antwortungsbewußt und nicht limmer ent
sprechend bedankt im Inter-esse unseres 
Staates, im Interesse der Eltern und im Inter
esse unserer Jugend ihre Pflicht tun. (Beifall 
bei der SPO.) 

Vorsitzender (der die Leitung der Verhand
lungen übernommen hat) : Zum Wort gemeldet 
hat sie.." Herr Bundesrat PreindI. Ich erteile 
es ihm. 

Bundesrat Preindl (OVP) : Herr Vorsitzen
der ! Verehrte Mitglieder der Bundesreg.ierung ! 
Hoher Bundesrat I Mein Vorredner, Bundesrat 
Remplbauer, hat sich hauptsächlich mit den 
Problemen der Lehrerschaft beschäftigt. Ich 
möchte wieder alle Gruppen des öffentlichen 
Dienstes in den Mittelpunkt meiner Ausfüh
rungen stellen und zum Fahrtkostenzuschuß 
noch einige Worte sagen. 

Bei der Anredmung von Vordienstzeiten Der Fahrtkostenzuschuß war eine sehr wich-
für die Bemessung des Ruhegenusses list ein tige Errungenschaft im Bereich des Bundes
besonderer Pensionsbeitrag zu entrichten be- dienstes. Leider Gottes ist es uns nicht ge-
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lungen, den Bigen:anteil, den der Beamte und 
der Vertragsbedienstete seIhst zu tragen hat, 
auf das Ausmaß zu reduzieren, daß eine echte 
Hilfe für den Bedi-ensteten daraus geworden 
wäre. 

etwas bringen, wird es wieder, wie es schon 
einmal war, AltaIt-, Neualt-, Altneu- und Neu
pensionisten geben. Das, glaube ich, ist etwas, 
w,as wir Gewerkschafter wirklich aufgreHen 
müßten und was dann auch die Regierung 
bere:itw.migst entgegenehmen sollte, damit wir 

Seit 1 .  Jänner 1912 wurde nun dieser Eigen- auch diese Kollegen, die ja schließlich auch 
anteil von 1 30 S auf 185 S erhöht. Kollege zum Aufbau Osterreichs ihren großen Anteil 
Remplbauer hat gesagt, daß die neue Fassung geleistet haben, berücks'ichtigen. 
des § 1 6  für die Bediensteten des Bundes auf 
dem Land draußen Vorteile gebracht hat. Ich Erlauben Sie mir zum Schluß noch eine 

stimme ihm zu, aber rein theoretisch. Denn tedmische Bemerkung. Ich habe bei Durdlsicht 

für einen großen Teil der Bundesbediensteten von 365 der Beilagen festgestellt - ich glaube, 

gerade auf dem Land draußen wird durch die das dürfte ein Tippfehler sein -, daß im 

Hinaufsetzung des Eigenanteils diese sehr § 17 Abs. 2, wo auf die Grundentschädigung 

günstige Bestimmung praktisch illusorisch. ' Bezug genommen wird, der Hinweis auf , , §  1 6  
Abs. 3 "  lauten müßte und nicht . .  § 16  Abs. 4". 

Wenn heute gesagt wurde, daß jenen Be
diensteten des öffentlichen Dienstes, die kein 
öffentliches Verkehrsmittel zur Erreichung 
ihres Dienstortes zur Verfügung haben, eine 
Abgeltung gegeben wird, so möchte ich dem 
nur gegenüberstellen, daß die Fahrkarte zwei
ter Klasse, wobei man noch dazu alle Er
mäßigungen ausnützen muß, niemals die 
Kosten eines privaten Fahrzeuges . . . (Bundes
rat R e m  p I  b a u  e r: Sie hilft aber vielen 
Beamten!) Aber sehr viele sind noch ausge
schlossen. 

Ich bin ein langjährti.ger Gewerkischafter. Ich 
weiß, daß man nicht immer hundertprozentig 
seine Vorstellungen, seine Wünsdle durch
bringt. Aber wenn Kollege Remplbauer eine 
Dankadresse an die Bundesregierung ausge
sprochen hat, so wäre ich 'eher dafür, eine 
DankadresS€ an die bei den Fraktionen der 
vier Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes 

Jch danke. (Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist damit ge
schlossen. 

Wünschen die Berichterstatter ein Schluß
wort? - Sie verzichten darauf. 

Die Abstimmung über diese zehn Gesetzes
beschlüsse erfolgt getrennt. 

Bei der getrennt durchgelührten A b s t i m
m u n g beschließt der Bundesrat, gegen die 
zehn Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates 
k e i n  e n E i n  s p r U c h zu erheben. 

19. Punkt: Gesetzesbesmluß des Nationalrates 
vom 14. Juni 1972 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Volksabstimmungs gesetz 

1962 geändert wird (748 der Beilagen) 

auszusprechen, die sich bestimmt bemüht Vorsitzender: Damit gelangen wir nun zum 
haben, das Beste, das Maximalste zu erreidlen. 19. Punkt der Tagesordnung: Änderung des 
(Beifall bei der OVP.) VolksabF' " -umungsgesetzes 1962. 

An dem ganzen Dienstrechtskomplex, an 
den Gesetzesvorlagen, die uns heute zur 
Kenntnis gebracht wurden, stört mich noch 
eines, und das sehr. Diesbezüglich möchte ich 
alle Gewerkschafter, aber audl die Bundes
regierung auffordern, den nädlsten Schritt 
ebenfalls positiv zu tun. 

Wir haben wohl für die aktiven Bedienste
ten des Bundes sehr viel erreidlt. Auf der 
Strecke geblieben isind ,die Pensionisten, denn 
mit den Zulagen werden sie so, wie die 
Gesetzeslage jetzt ist, zum großen Teil nicht 
zu erfassen sein. Wir sind j a  schon auf dem 
Weg, wieder Altpensionisten und Neu
pensionisten zu haben, und wenn wir so 
weitergehen und wenn wir für diese Pensioni
sten, zu denen auch w.ir in kürzerer oder 
in längerer Zeit einmal gehören werden, nicht 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Doktor 
Fruhstorfer. Ich bitte um den Bericht. 

Beridlterstatter Dr. Fruhstorfer: Hoher Bun
desrat! Durch den vorliegenden Gesetzesbe
sd:lluß des National:r;ates sollen Bestimmungen 
des Volksabstimmungs gesetzes an Vorsdlrif
ten der NatJionalrats-Wahlondnung 1 911 ange
paßt werden. Audl soll die Zuredlnung der 
Stimmen von Wahlkartenwählern an den 
Wahlkreds, in dem die Wahlkarte ausgestellt 
wurde, k-eine Anwendung finden, da das bei 
einer Volksabstimmung ohne Belang ist. 
SchließI.idl erfolgt auch eine Korrektur der 
Anfechtungsbestimmungen. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts
angelegenheiten hat die gegenständliche Vor
lage in seiner Sitzung vom 20. Juni 1 972 
in Verhandlung genomm-en und e'instimmig 
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beschlossen, durch mich zu b e a n t r a g  e n, 
gegen diesen Gesetzesbeschluß keinen Ein
spruch zu erheben. 

Vorsitzender: Danke, Herr Berichterstatter. 

Ich begrüße den inzwischen im Hause er
schienenen Herrn Bundesminister für Inneres 
Rösdl. (Allgemeiner Beifall.) 

Zum Wort hat sich niemand gemeldet. 

Wär schreiten daher zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu 
erheben. 

20. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
14. Juni 1972 betreffend ein Ubereinkommen 
zur Verminderung der Staatenlosigkeit samt 

Erklärungen (749 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
20. Punkt der Tagesordnung: Ubereinkommen 
zur Verminderung der Staatenlosigkeit. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Doktor 
Gisel. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Dr. Gisei: Herr Minister! 
Hohes Haus! Das vorliegende Ubereinkommen 
verpflichtet die Vertrags staaten, allen Perso
nen, die auf ihrem Hoheitsgebiet geboren und 
seit Geburt staatenlos sind, unter bestimmten 
Voraussetzungen di·e Staatsangehörigkeit zu 
verleihen. 

Es enthält weiters Bestimmungen, durch die 
vermieden werden soll, daß Personen durch 
den Verlust der Staatsangehörigkeit eines 
Vertragsstaates staatenlos werden. 

Das vorliegende Abkommen bedarf einer 
bundesgesetzlichen Regelung, die der 
Nationalrat in seiner Sitzung vom 14. Juni 
1972 durch Beratung und Abstimmung einge
leitet hat. 

Der AUiSschuß für Verfassungs- und Rechts
angelegenheiten hat die gegenständliche Vor
lage ·am 20. Juni 1972 jin Verhandlung ge
nommen und einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch 
zu erheben. Ich lege Ihnen diese Empfehlung 
als A n  t r a g  vor, und bitte Sie um Ihre 
Zustimmung. 

Vorsitzender: Danke, Herr Berichterstatter. 

Zum Wort hat sich niemand gemeldet. 

Wir schreiten daher zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu erheben. 

21. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
15. Juni 1972 betreffend einen Notenwechsel 
gemäß Artikel 2 Absatz 1 lit. b des Ausliefe
rungsvertrages zwischen der Republik Uster
reich und dem Vereinigten Königreich von 
Großbritannien und Nordirland vom 9. Jänner 
1963 in der Fassung des Protokolls vom 
15. Jänner 1969 samt Anhang (750 der Bei-

lagen) 

Vorsitzender: Wir . gelangen nun zum 
2 1 .  Punkt der Tagesordnung: Notenwechsel 
gemäß dem Auslieferungsvertrag mit Groß
britannien. 

Berichterstatter ist Frau Bundesrat Doktor 
Demuth. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatterin Dr. Anna Demuth: Der am 
12. August 1970 in Kraft getretene Ausliefe
rungsvertrag zwischen der Republik Oster
reich und dem Vereinigten Königreich von 
Großbritannien und Nordirland ist auf Oster
reich, auf das Gebiet des Vereinigten König
rekbes von Großbritannien und Nordirland, 
die Kanalinseln, die Insel Man und jedes 
andere Gebiet anzuwenden, für dessen zwi
schenstaatliche Beziehungen die Regierung 
ihrer Britannischen Majestät verantwortlich 
ist und auf welches die Anwendung dieses 
Vertrages im Einvernehmen mit den Ver
tragsparteien ausgedehnt wird. Einem Wun
sche Großbritanniens entsprechend, soll nun
mehr der Anwendungsbereich des Ausliefe
rungsvertrages auch auf die britischen Uber
seegebiete ausgedehnt werden. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi
gung des vorliegenden Notenwechsels die Er
lassung eines besonderen Bundesgesetzes zur 
Uberführung des Vertragsinhaltes in die 
innerstaatliche Rechtsordnung im Sinne des 
Artikels SO Abs. 2 Bundes-Verfassungsgesetz 
nicht erforderlich. 

Namens des Ausschusses für Verfassungs
und Rechtsangelegenheiten stelle ich den 
A n t r a g, gegen diesen Beschluß des 
Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Vorsitzender: Danke für den Bericht. 

Zum Wort hat sich niemand gemeldet. 

Wir schreiten daher zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates ke i n e n E i n  s p r u e h  zu erheben. 

22. Punkt: DesmluS des Nationalrates vom 
15. Juni 1972 betreffend einen Notenwemsei 

. 

zwischen der Republik österreich und dem 
Königreich Swaziland betreffend die Weiter
anwendung des österreichisch-britismen 
Rechtshllfeabkommens vom 31.  März 1931, 

BGBI. Nr. 45/1932 (751 der Beilagen) 
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Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
22. Punkt der Tagesordnung : Notenwechsel 
mit dem Königreich Swaziland betreffend die 
Weiteranwendung des österreichisCh-briti
sehen ReChtshilfeabkommens. 

Berichterstatter ist ebenfalls Frau Bundesrat 
Dr. Demuth. Ich bitte um den Bericht. 

BeriChterstatterin Dr. Anna Demuth: Der 
Geltungsbereich des österreichisch-britischen 
Rechtshilfeabkommens vom 3 1 .  März 1931  
wurde a m  16. April 1932 auf das damalige 
Protektorat Swaziland ausgedehnt. Am 6. Sep
tember 1968 hat Swaziland als Königreich 
Swaziland seine Unabhängigkeit erhalten. 

DurCh den vorliegenden NotenweChsel er
klärt sich die Republik Osterreich und das 
Königreich Swaziland bereit, die Rechte und 
Verpflichtungen des österreichisCh-britischen 
ReChtshilfe abkommens gegenseitig weiterhin 
anzuerkennen und als bindend zwischen den 
beiden Staaten zu betraChten. 

Berichterstatter Windsteig: Herr Bundes
minister! Herr Vorsitzender! Meine Damen 
und Herren! Der Auslieferungsvertrag zwi
schen der Repubbik Osterre.iCh und der Bundes
republik Deutschl;and wird mit dem Inkraft
treten des Europäischen Auslieferungsüber
einkommens im Verhältnis zwischen den bei
den Staaten seine Wirksamkeit verlieren. 

Der vorliegende bilaterale Zusatzvertrag 
soll die Vorteile des schon bisher bestehenden 
unmittelbaren Geschäftsverkehrs zwischen 
dem Bundesminister für Justiz einerseits und 
dem deutschen Bundesminister der Justiz be
ziehungsweise den deutschen Landesjustizver
waltungen and·erseits erhalten und die im 
multilateralen Abkommen nicht oder nur in 
Grundzügen behandelten FIIagen ergänzend 
regeln. 

Dem Nationalrat erschJien bei der Genehmi
gung des vorliegenden Vertrages die Erlas
sung eines besonderen Bundesgesetzeis im 
Sinne des Artikels 50 Abs. 2 Bundes-Verfas-

Dem Nationalrat ersChien bei der Genehmi-
sungsgesetz zur Uberführung des Vertrags-
inhaltes !in die innerstaatliche Rechtsordnung 

gung des vorliegenden Notenwechsels die Er-
nicht erforderlich. 

lassung eines besonderen Bundesgesetzes im. 
Sinne des Artikels 50 Abs. 2 Bundes-Ver- Namens des Aussdlusses für Verfassungs
fassungsgesetz zur Uberführung des Vertrags- und ReChtsangelegenheiten stelle ich den 
inhaltes in die innerstaatliChe Rechtsordnung A n  t r a g, gegen die Vorlage keinen Ein-
nicht erforderliCh. spruch zu erheben. 

Namens des Ausschusses für Verfassungs- Vorsitzender: Danke für den BeriCht. 
und Rechtsangelegenheiten stelle ich den 

Ich begrüße den inzwischen im Hause er-
A n t r a g, gegen diese Vorlage keinen Ein-

sChienenen Herrn Bundesminister für Justiz 
spruch zu erheben. 

Vorsitzender: Danke für den Beridlt. 

Zum Wort hat siCh nie:r.nand gemeldet. 

Wir sChreiten daher zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k e i n  e n E i n  s p r u  c h zu erheben. 

23. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
15. Juni 1972 betreffend einen Vertrag zwi
schen der Republik Osterreich und der Bundes
republik Deutschland über die Ergänzung des 
Europäischen Auslieferungsübereinkommens 
vom 13. Dezember 1957 und die Erleichterung 

seiner Anwendung (752 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
23. Punkt der Tagesordnung: Vertrag mit der 
Bundesrepublik Deutschland über die Ergän
zung des EuropäisChen Auslieferungsüberein
kommens und die Erleichterung seiner An
wendung. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Wind
steig. Ich bitte um den Bericht. 

Dr. Broda. (Allgemeiner Bei/al1.) 

Zum Wort hat sich niemand gemeldet. 

Wir schreiten daher zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu erheben. 

24. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
15. Juni 1972 betreffend einen Vertrag zwi� 
schen der Republik. österreich und der Bundes� 
republik Deutschland über die Ergänzung des 
Europäisdlen Ubereinkommens über die 
Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 1959 
und die Erleichterung seiner Anwendung 

(753 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
24. Punkt der Tagesordnung : Vertrag mit der 
Bundesrepublik DeutsChland über die Ergän
zung des Europäischen Ubereinkommens über 
die Rechtshilfe in Strafsachen und die Er
leichterung seiner Anwendung. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Doktor 
Fruhstorfer. ICh bitte um den Beriebt. 
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Berichterstatter Dr. Fruhstorfer: Hoher Bun
desratl Der Vertrag zwischen der Republik 
Osterreich und der Bundesrepublik Deutsch
land über die Rechtshilfe in Strafsachen wird 
mit dem Inkrafttreten des Europäischen Uber
einkommens über die ReChtshilfe in Straf
sachen im Verhältnis zwischen Ost'erreich und 
der Bundesrepublik Deutschland seine Wirk
samkeit verlieren. 

Der vorliegende Vertrag soll die Vorteile 
des zw.ischen den beiden Staaten vereinbarten 
Geschäftsverkehrs zwischen den zuständigen 
Behörden der beiden Staaten erhalten und 
weitere Vereinfachungen gegenüber dem 
Ubereinkommen ermöglich'en. Auch sollen be
stimmte, im multilateralen Ubereinkommen 
nicht oder nur in Grundzügen behandelte 
Fragen ergänzend geregelt werden. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts
angelegenheiten hat die gegenständliche Vor
lage in seiner Sitzung vom 20. Juni 1972 .in 
Verhandlung genommen und e.instimmig be
schlossen, durch mich zu b e a n t r a g  e n, 
gegen diesen Beschluß keinen EiIllSpruch zu 
erheben. 

Vorsitzender: Ich danke für den Bericht. 

Änderung des Privatschulgesetzes. 

Berichterstatter über beide Punkte ist Herr 
Bundesrat Windsteig. Ich bitte um die Bericht
erstattung. 

Berichterstatter Windsteig: Herr Bundes
ministerl Hoher Bundesrat! Durch das vor
liegende Vertragswerk soll das Ausmaß der 
Zuschüsse des Bundes für die katholischen 
Schulen von derzeit 60 Prozent auf 100 Prozent 
des Lehrerpersonalaufwandes erhöht werden. 
Der Staat wird den katholischen Privoatschulen 
alle ,erforderlkhen Lehre:dienstposten zur 
Verfügung stellen, soweit das Verhältnis 
zwischen der Zahl der Schüler und der Zahl 
der Lehrer im wesentlichen jenem an öffent
lichen Schulen gle.icher oder vergleichbarer Art 
und Lage entspricht. Für den Zeitraum vom 
1 .  September 1971  bis zum 31 .  August 1 972 
ist an Stelle der Erhöhung der Zuschüsse 
die Leistung eines Pauschalentgeltes an die 
katholische Kirche in der Höhe von 106,2 Mil
Honen Schilling vorgesehen. 

Dem National�at ersdl:ien bei der Genehmi
gung des vodiegenden Vertragswerkes die 
Erlassung eines besonderen Bundesgesetzes 
im Sinne des Artikels 50 Abs. 2 Bundes-Ver-

Ich begrüße den im Hause erschienenen fassungs gesetz zur Uberführung des Vertrags
Herrn Bundesminister für Unterricht und inhaltes in die innerstaatliche Rechtsordnung 
Kunst Dr. Sinowatz. (Allgemeiner Beifall.) nicht erforderlich. 

Zum Wort hat sich niemand gemeldet. 

Wir schreiten daher zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g . beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu erheben. 

25. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
30. Mai 19'12 betreffend einen Zusatzvertrag 
zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik 
österreich zum Vertrag zwischen dem Heili
gen Stuhl und der Republik Usterreich zur 
Regelung von mit dem Schulwesen zusammen
hängenden Fragen vom 9. Juli 1962 samt 

Protokoll (754 der Beilagen) 

26. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 30. Mai 1972 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Privatschulgesetz ge-

ändert wird '(755 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zu den 
Punkten 25 und 26 der Tagesordnung, über 
die eingangs beschlossen wurde, die Debatte 
unter einem abzuführen. 

Es sind dies: 

Zusatzvertrag zum Vertrag mit dem Heili
gen Stuhl zur Regelung von mit dem Schul
wesen zusammenhängenden Fragen und 

Namens des Ausschusses für Verfassungs
und Rechtsangelegenheiten stelle iCh den 
A n  t r a g, gegen diesen Heschluß des 
Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Der Bericht über den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates vom 30. Mai 1972 betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Privatschul
gesetz geändert wird, lautet wie folgt: 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates lSollen allen mit Offentlich
ke.itsre cht ausgestatteten konfessionellen 
Privatschulen die zur Erfüllung des Lehrplanes 
erforderlichen Lehrerdienstposten in vollem 
Ausmaße zur Verfügung gestellt werden. Das 
Verhältnis zwischen der Zahl der Schüler und 
der Zahl der Lehrer muß allerdings im wesent
Lichen jenem an öffentlichen Schulen gleicher 
oder vergleichbarer Art und Lage entsprechen. 
Bisher wurde vom Bund der Lehrerpersonal
aufwand dieser Schulen zu 60 Prozent ge-
tragen. 

Für den Zeitraum vom 1 .  September 1971  
bis 31 .  August 1972 wird z u  den bisher ge
währten Teilsubventionen zum Personalauf
wand den katholischen Privatschulen ent
sprechend dem Protokoll zum Zusatzvertrag 
zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik 
Osterrefch ein Pauschalbetrag von 106,2 Mil-
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lionen SchiUing und für die ev:angelischen 
Privatschulen ein solcher von 3,1  MilHonen 
Schilling geleistet werden. 

Namens des AUS5dlusses für Verfassungs
lNld Rechtsangelegenheiten stelle ich den 
A n  t r a g, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates vom 30. Mai 1 972 keinen Ein
spruch zu erheben. 

Vorsitzender: Danke, Herr Berichterstatter. 

Wir gehen nunmehr in die Debatte ein, die 
über die zusammengezogenen Punkte unter 
einem abgeführt wird. 

Zum Wort gemeldet hat sich Frau Bundesrat 
Edda Egger. Ich erteile es ihr. 

Bundesrat Edda Egger (OVP) : Herr Bundes
minister! Hoher Bundesrat! Es ist selbstver
ständlich, daß wir die vorliegende Novel1ie
rung begrüßen und ihr gerne unsere Zustim
mung geben, wird doch damit eine Frage 
geregelt, deren Lösung dringend notwendig 
war und die den Betroffenen künftig die Er
füllung ihrer Aufgaben im Schulwesen er
leichtern wird. 

Voraussetzung dieser Erleichterung ist 
natürlich eine Handhabung in positivem 
Sinne. Wir erw:arten · diese. Es wird vor allem 
immer wieder das Bemühen sein, die heute 
so schwiel1igen Personalfragen 'in einer guten 
Weise zu lösen. 

Weiters dürfen audl keine übertriebenen 
Anforderungen an Bau und Ausstattung dieser 
Schulen gestellt werden, denn es ist sicher, 
daß auch viele öffentlidle Schulen heute noch 
nicht einem Optimum an Ausstattung ent
spr'echen. Aus den bisherigen Verhältnissen, 
daß die Privatschulen den Lehrerpersonalauf
wand zu einem bedeutenden Teil selbst 
tragen mußten, ist es zu erklären, daß diese 
Schulen in der Ausstattung oft noch nicht 
ganz den letzten Anforderungen entsprechen. 
Hier liegen also noch sehr große Lasten für 
die Privatschulen . und auch für die konfes
sionellen Schulen vor. 

Damit ist im Grunde genommen eine 
Barriere gegeben, die nicht mehr direkt aus
gesprochen werden muß. Müßte man heute 
eine solche Schule neu bauen, dann wären 
dafür so große Mittel aufzuwenden, daß eine 
direkte Binschränkung nicht notwendig wäre, 
um das Verhältnis der öffentlichen zu den 
privaten Schulen nicht zu verändern. Da aber 
di'e Priv.atschulen !immer noch die großen 
Lasten des Baues und der Erhaltung der 
Schulen weiter selbst zu tragen haben, ist 
die öffentliche Hand noch immer Nutznießer 
des privaten Sdlulwesens. 

Sozialistische Redner im Nationalrat haben 
diese Novelle als Schlußpunkt des ehemaligen 
Kulturkampfes begrüßt. Abgesehen davon, 
daß diese Beendigung bereits durch die Schul
gesetze 1962 gegeben war, möchte dch jetzt 
den Blick nicht mehr ,auf die bisherige, son
dern auf die zukünftige Entwicklung ridlten. 
Wohin lenkt dieses nun vorliegende Gesetz 
die Entwicklung? Ist das Gesetz so ausge
wogen und ist es so vollständig, wie wir es 
wünschen würden? 

Meine Damen und Herren I Wenn Sie den 
BeIlicht über die Behandlung des Gesetzes und 
den Gesetzentwurf selbst angesehen haben, 
dann werden Sie daraus ersehen, daß bereits 
im Nationalrat ein gemeinsamer Entsmlie
ßungsantrag ge faßt wurde, daß künftig aum 
die Privatschulen, die von Ländern und Ge
meinden erhalten wenden, in den Genuß der 
hundertprozentigen Subvention des Lehrer
personalaufwandes kommen sollen. 

Herr Nationalrat Bled1a hat in seiner Rede 
gemeint, das sei eine zu weitgehende Forde
rung. Leider wurde ein Antrag der Frau Abge
ordneten Hubinek, der dieser Forderung ent
sprochen hat und sogar noch etwas weiter 
ging, nämlich auch die Privatschulen sonstiger 
Schulerhalter - also über Länder und Ge
meinden hinausgehend - einzubeziehen, ab
gelehnt. 

Wir müssen uns fragen, welche Schulen 
nach den derzeit geltenden Gesetzen als 
Privatschulen gelten. Welche Schulen sind 
also durch dies·e Nichteinbeziehung -in die 
jetzige Regelung betroffen? Es heißt, Privat
schulen sind auch die von Ländern und Ge
meinden erhaltenen mittleren und höheren 
SdlUlen. Wenn also ein Land oder eine Ge
meinde eine mittlere oder höhere Schule mit 
Offentllichkeitsrecht führt, so ist sie, obwohl 
sie eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes 
führt, doch eine Privatschule. Diese mittleren 
und höheren Schulen, von Ländern und Ge
meinden geführt, sind vor allem Schulen des 
berufsbildenden Schulwesens. 

W'ir haben nun in Osterreich ohnedi-es die 
Tendenz, daß das berufsbildende Sdlulwesen 
bis jetzt noch nidlt entsprechend ausgebaut 
wurde. Wir sehen also, daß von dieser un
vollständigen Reg,elung gerade eine Sparte 
betroffen ist, deren wir dringendst im Inter
esse der gesamten Bevölkerung bedürfen. 

Von diesen berufsbildenden Schulen wer
den wieder gerade jene Sparten von Ländern 
und Gemeinden erhalten und geführt, die in 
der heutigen Zeit zu Berufen führen, die 
besonderen Mangel an Personal haben. Das 
sind vor allem die sozialen Fachschulen und 
die Frauenberufsschulen. 
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Wir sehen zum Beispiel, daß es unter den 
Haushaltungsschulen in Osterreich nur 19 gibt; 
die vom Bund, also vom gesetzlichen Schul
erhalter, geführt werden. Dagegen sind es 
75 Haushaltungsschulen, die als Privatschulen 
von konfessionellen OrganiJsationen, von 
Ländern und Gemeinden geführt werden. 

Nicht so kraß ist das Verhältnis bei den 
zwei- und dreij ährigen Fr:auenberufsschulen. 
Ganz kraß ist es hingegen bei den Sozial
schul,en. 

Wlir können daher feststellen, daß die 
heutige Tendenz des Bundes, Schulen nicht 
in seiner Kompetenz zu führen und es privaten 
Schulerhaltern zu überlassen, ob sie diese 
Schulen führen oder nicht, die notwendige 
Entwicklung überhaupt nicht berücksichtigt. 
Diesen Notwendigkeiten wird keineswegs 
Rechnung getragen. 

mehr Schülerheime, mehr Kinderheime, mehr 
Altersheime erwarten, gerade j ene Schulen 
zu fördern, die solch eine Ausbildung ermög
lichen. 

Es ist weiter auch einer der wenigen Aus
bildungswege, die wirklich den Mädchen das 
mitgeben, was sie dann, wenn sie erwachsen 
sind, auch zur Versorgung ihrer Angehörigen 
brauchen würden. (Zwischenrufe bei der SPO.) 
Idl würde mir auch wünschen, meine Damen, 
daß es hauswirtschaftlühen Unterricht zum 
Beispiel für Knaben gibt, wie das bereits in 
manchen westlichen Ländern der Fall ist. 
(Allgemeiner Beifall. - Heiterkeit bei der 
avp. - Bundesrat W a 1 1  y: Für uns ist es 
schon zu spätf) In der heutigen Zeit können 
wir di,e Meinung nicht mehr so ganz teilen, 
daß nur die Frau für die Fiamilienpflichten 
verantwortlich ist. 

Dabei sind diese Schulen absolut überfüllt. Es gibt aber noch einen weiteren Nachteil : 

Dafür möchte ich Ihnen zwei Beispiele nennen: Nicht nur die soZliale Seite ist da zu kurz 

Bei der Bundeslehranstalt in Salzburg und gekommen; -ich könnte Ihnen auch zum Bei

Linz haben wir je 600 bis 700 Anmeldungen spiel sagen, wie willkürlich derzeit die Zu

von Aufnahmewerberinnen. An diesen Schulen teilung von Subventionsposten an solche von 

können aber nur ungefähr j e  200 Schülerinnen Gemeinden geführte Sdlulen ist. Das ist wirk-

aufgenommen werden. 
lich völlig ungleich. 

In der Entwicklung des Schulwesens ist es Ich kann Ihnen das Beispiel von drei 
absolut undemokratisch, diesen Wünschen der Bezirksstädten nennen. Bruck an der Mur 
Eltern und Schüler nicht Rechnung zu tragen. - dort wird eine einklassige Schule geführt -

Außerdem ist diese Regelung unsozial, denn 
wir sehen immer wieder, daß gerade der 
Besuch solcher Schulen für sehr viele Mädchen, 
die aus Elternhäusern mit sehr beschränkten 
Mitteln kommen, aus Elternhäusern, in denen 
es nicht üblich und nicht möglich ist, den 
Mädchen eine längere Schulausbildung zu 
geben, daß also der Besuch einer Haus
haltungsschule oder Sozialschule die erste 
Stufe eines sozialen Aufstieges ist. Ich habe 
das selbst ungezählte Male beobachten kön
nen. Es ist sehr häufig so, daß nach dem 
Besuch dieser Schule der Entschluß ge faßt 
wird, eine weitere Ausbildung vor allem auf 
dem Sozialsektor oder eine andere Ausbildung 
zu machen. Ich kenne das zum Beispiel aus 
dem Mürztal, einem Gebiet, wo wir solche 
Schulen haben - dort ist es eine des Bun
des -, und von dort weiß ich es aus sehr 
häufigen Erfahrungen. 

Wir bekommen - das ist ein weiterer 
sozialer Faktor - gerade aus diesen Schulen 
sehr viel Nachwuchs für Sozialberufe - Kran
kenpflegeberufe und so weiter -, aber auch 
Berufe, die dem Fremdenverkehr oder den 
sozialen Einrichtungen dienen, wie Heimper
sonal und so weiter. Ich glaube, wir hätten 
alles Interesse, wenn wir heute immer wieder 

hat drei Subventionsposten. Eine weitere 
Schule in Sankt Veit an der GI:an mit drei 
Klassen hat vier Subventionsposten. Sie sehen 
schon: drei Klassen, vier Subven1:!ionsposten. 
(Bundesrat W a 1 1  y: Es kommt aber auf die 
Höhe an!) F'eldbadl, -eine oststeiriJsche Stadt: 
drei Klassen, drei Subvenbionsposten. 

Es ist also durdlaus nicht einzusehen, nach 
welchem Schlüssel hier die Subventionsposten 
verteilt wurden. Wäre es hundertprozentig, 
wären sie in die jetzige Regelung einbezogen, 
so wäre das sicher gerechtfertigt. 

Daß damit gerade jene Privatschulen ver
nachlässigt werden, die die Berufsbildung der 
Mädchen fördern würden, ist auch noch zu 
erwähnen, denn wir können ja immer wieder 
feststellen - das ist leider noch eine gesamt
europäische Erscheinung -, daß wir für die 
Mädchen viel zuwenig und eine zu niedrige 
Berufsausbildung insgesamt haben. 

Sie sehen also, dlie Unvollständigkeit dieses 
Gesetzes betrifft wirklich weite Kreise der 
Bevölkerung. Diese Mängel können auch nicht 
durch die konfessionellen Schulen ausgegli
chen werden, denn bier haben wir ja wieder 
di'e Bestimmung, daß diese nicht unbeschränkt 
ausgeweitet werden können. 
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W1ie gesagt: Wir beab

.

Sichtigen nicht, dieses ,: 1962 zwischen dem Heiligen Stuhl und der 
Gesetz zu beeinspruchen, wir sind froh, daß Republik Osterreich eine konkrete vertrag
damit ein erster Schritt gemacht wird, aber liche Grundlage für Zuschüsse, für Subven
es ist unvollständig und unzulänglich. Wir tionen des Staates auch zum Lehrerpersonal
hoffen, daß die Empfehlung, die in dem Ent- aufwand der katholischen Schulen geschaffen 
schlioeßunglSantrag ausgesprochen ist, so bald hatte. Damit, meine Damen und Herren, war 
als möglim realisiert wird. (Beifall bei der ein entscheidender Schritt zur staatlichen Sub
OVP.) ventionierung der konfelSsionellen Schulen ge-

setzt. Ein Besmluß, der die gewiß nicht leichte 
Vorsitzender: Zum Wort gemeldet ist Herr finanzielle Situation der konfessionellen 

Bundesrat Schickelgruber. Ich erteile es ihm. Privatschulen wesentlich verbessert hat. 
Bundesrat SdJ.i.<kelgruber (SPO) : Herr Bun

desminister! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich bin der Meinung, daß man die 
Probleme, die sich bei der Behandlung dieser 
beiden Gesetze ergeben, frei von Emotionen 
behandeln soll, umso mehr, :als man ja zu 
einer einvernehmlimen Lösung gekommen ist. 
Im werde mich bemühen, rein sachlich und 
möglichst objektiv dazu Stellung zu nehmen. 

Als nach langjährigen ergebnislosen Ver
handlungen das Sdlulgesetzwerk 1 962 im 
Hohen Haus verabISmiedet werden konnte, 
sprach man zunächst von einer Sternstunde 
der Pädagogik. Es gab sicher auch gegen
teilige Ansimten; sowohl auf der einen als 
auch auf der :anderen Seite Enttäuschungen 
darüber, daß Uberlegungen, die man nun 
jahrelang in heftigen Diskussionen erhärtet 
hatte, nicht voll zum Zuge gekommen waren, 
die Vorstellungen, wie man sim ausdrückte, 
verwässert und die Zielsetzungen nicht er
reicht worden waren. Es war eben ein Kom
promiß, zu dem man sich durchgerungen 
hatte. Auch die Schulpraxis hat bald gezeigt, 
daß dieses Gesetzeswerk keineswegs voll
ständig und vollkommen war. 

Eine Tatsache aber, meine Damen und Her
ren, glaube ich, ist unbestritten: Mit diesem 
Gesetzesbesmluß wurden auch Fragen einer 
Lösung zugeführt, die sich bei all den vor
angegangenen Verhandlungsrwlden als schier 
unlösbar gezeigt hatten. 

Dazu gehörte unter anderem audl das Pro
blem der konfessionellen Schulen. Hier galt 
es, Ressentiments zu überwinden, die sich auf 
Grund von jahrzehntelanger bitterster Erfah
rung aufgestaut hatten. Aber aum di'e ernst
hafte Sorge, die Förderung der konfessionellen 
Privatsdlulen könnte letzten Endes zu einer 
pädagogisch nicht ver antwort baren Zersplitte
rung des Smulwesens führen, machte dieses 
Problem, wie ich glaube, zu einem heißen 
Eis,en für jeden verantwortungsbewußten 
M!J.Iidatar. 

Es war dies aber audl Vertrauensvorschuß, 
eine Entscheidung, durch die sehr augenschein
!im dokumentiert wunde, daß der Kultur
kampf, der jahrzehntelang mit Erbitterung ge
führt worden war und über dessen Gründe 
und Ursachen ich nun keineswegs redlten 
mömte, überwunden ist und der Verg.angen
heit angehören ,soll. 

Es ist aber sicher anerkennenswert, daß sim 
die Seite, die auf Grund der damaligen poli
tischen Verhältnisse diese Auswirkungen be
sonders zu spüren bekommen hat, als tolerant 
genug bewährte, die schmerzlidlen EIÜnnerun
gen zurückstellte und damit den Weg für 
eine Annäherung und smließlich für eine 
Lösung freimachte. 

Es muß aber auch anerkannt werden, daß 
die Kirme durch ihr Verhalten in Wort und 
T,at diese Annäherung erleichtert beziehung1s
weise ermögliCht hat. 

Staat und Kirme haben ihre Aufgaben. 
Beide Institutionen werden · diesen gestellten 
und selbstgewählten Aufgaben am besten ge
remt werden können, wenn sie sich ihrer 
Grenzen bewußt sind, wenn sie sich gegen
seitig respektieren und dort, wo dies möglich 
ist, sinnvoll ergänzen. 

Heute hat sich der Bundesrat mit zwei An
trägen zu belSchäftigen, die einen weiteren 
Sdlritt in dieser Richtung bedeuten. Hatte man 
1962 das Ausmaß der Zuschüsse für die kon
fessionellen Schulen mit 60 Prozent auf der 
Basis der im Schuljahr 1 961/62 erforderlichen 
Di,enstposten fixiert, so wird nun dieser 
staatliche Zusdluß auf 1 00 Prozent des tat
sämlichen Bedarfes erhöht. Die Grundlage 
dafür bildeten die Gespräche, die Verhand
lungen, die in der Folge mit maßgeblichen 
Vertretern der Kirche geführt worden waren 
und die mit dem am 8. März 1 97 1  unter
zeichneten ZUiSatzvertrag mit dem Heiligen 
Stuhl erfolgreidl abgeschlossen wurden. . 

' 

Im Privatsdtulgesetz 1962 konnte schließ- Meine Damen und ' Herrenl Es war dies 
lich eine einvernehmliche Regelung gefunden ein weiterer Schritt des Entgegenkommens 
werden, namdem der Vertrag vom 9. Juli von besonderer Tragweite, denn dam.it war 

761 
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die Sicherheitsklausel, die 1962 durch die 
Festlegung auf den Lehrerstand von 1961/62 
eingebaut worden war, im Gesetz gefallen. 

Daß die schon damals gehegten Bedenken 
und Befürchtungen wieder auflebten, wie es 
im Nationalrat zum Ausdruck. gekommen list, 
ist umso eher zu verstehen, als von Kreisen, 
die aus parteitaktischen Gründen eine Eini
gung in dieser Frage zwischen Kirche und 
Staat unter einer sozialistischen Regierung 
eben g:ar nicht gerne sehen, weitere zusätz
liche Forderungen präsentiert wurden, Forde
rungen, die vor 1970 von den damals zu
ständigen Ressortchefs selbst abgelehnt wor
den waren. (Bundesrat B ü r k 1 e: Diese Be
hauptung zu beweisen wird Ihnen wahrschein
lich sehr schwerfallen! - Bundesrat Doktor 
S k o t  t o n: Ich zeige Ihnen einen Brief vom 
früheren Minister Koren in dieser Frage, Herr 
Bürk1e!) Es wird sicherlich mögliCh sein, das 
zu beweisen. 

Es ist aber doch, glaube ich, in der Zwischen
zeit gelungen, die Vertrauensbasis zu ver
breitern, sodaß nun der Gesetzesantrag im 
Nationalrat ohne Einschränkung in der vor
Hegenden Fassung einstimmig verabschiedet 
werden konnte. Da nun die Kirche die 
Auffassung, die wir Sozialisten immer ver
treten haben, anerkannt hat, näml.ich daß die 
Ordnung der Schulfragen primär eine Ange
legenheit des Staates ist, und damit eindeutig 
vom Totalitätsanspruch auf Schule und Er
xi-ehung -abgerückt ist, war eine Einigung über 
diese an sich heikle Frage möglich geworden. 

Ich möchte aber hinzufügen: Erleichtert 
wurde diese Entscheidung auch noch durch 
den inneren Wandel, der be:i den meisten 
konfessionellen Schulen deutlich zu verzeich
nen war und ist. Sie haben in der Regel 
die g-esellschafUichen Veränderungen zur 
Kenntnis genommen und sich darauf - das 
sei hier objektiv festgestellt - sehr tolerant 
eingestellt. Ich kann das aus eigener An
schauung von meiner Stadt, in der eine kon
fessionelle Schule mit großer, langjähriger 
Tradition besteht, feststellen. Es gibt - davon 
bin ich überzeugt - auch in anderen kon
fessionellen Schulen nicht mehr die krasse 
soziale Auslese. Kinder geschiedener Eltern, 
außereheliche Kinder, ja selbst Kinder anderer 
religiöser Bekenntnisse werden keineswegs 
mehr kategorisch abgelehnt. 

Meine Damen und Herrenl .Es 1st gut, wenn 
man nicht nur Verständnis . für sich verlangt, 
sondern auch beweist, daß man lSelbst ver
stärndnisbereit ·und tolel1ant ist, und es ist 
nur zu hoffen, dc;Lß sieb an dieser c;Lufgeschlos
senen Haltung auch ,in Zukunft nichts ändert. 

Es war noch ein Argument, das immer 
wieder ins Treffen geführt wurde, und das 
bis zu etinem gewiss-en Grad zu Recht: die 
Pr-ivatrschulen . entlasten den Staat bei seiner 
Verpflichtung, die erforderlichen schulischen 
Ausbildungsmöglichkeiten bereitzustellen. 
Dies trifft sicher für einen Zeitraum zu, in 
dem durch die eklatanten Versäumnisse der 
Vergangenheit ein immenser Nachholbedarf 
besteht, zu dem dann noch die Auswirkungen 
des gestiegenen Bildungsbewußtseins kom
men, sodaß auch bei wesentlich veI1stärkten 
Bemühungen die vorhandenen Lücken in 
nächster Zeit nicht geschlossen werden kön
nen. 

In einem solchen Zeitpunkt spielt im 
GesamtJinteresse sicher auch die Kapazität der 
Privatschulen eine wichtige Rolle. Das kann 
und darf aber nicht zu falschen Schlußfolgerun
gen führen. Die öffentliche Schule soll und 
muß auch bei uns in Osterreich weiterhin 
die Regel bleiben und die private Schule die 
Ausnahme. Der Staat hat _in diesem Sinne 
seinen Verpflichtungen nachzukommen. Ich 
bin bei allem Verständnis, wie jetzt, glaube 
ich, hinlänglich bewiesen worden ist, der 
Meinung - im Gegensatz zu Frau Bundesrat 
Egger, die das anklingen hat lassen -; daß an 
die Ausstattung dieser PI1ivatschulen Mindest
anforderungen gestellt werden müssen, denn 
das ist ja im Interesse der Schüler gelegen. 
(Bundesrat Edda E 9 g e r: Sicher! Das ist ja 
selbstverständlich! Ich meine, das ist so selbst
verständlich, daß man darüber überhaupt kein 
Wort verliertl) Dann hätten Sie es nicht un
bedingt zu betonen brauchen, Frau Kollegin. 

Ich glaube, es ist auch müßig, wie es im 
Nationalrat geschehen 1,gt, darüber zu streiten, 
welche Fraktion den Erfolg der nun vorlie
genden Regelung für sich in Anspruch nehmen 
kann. Es ist ,ein Faktum, daß der Vertrag 
mit dem Heiligen Stuhl 1971 von Bunc,ies
kanzler Kreisky unterzeichnet wurde, und es 
ist eine Tatsache, daß es nicht die o ster
reichische Volkspartei war, die diese Ver
handlung-en erfolgreich abgeschlossen hat. 
(Bundesrat H o f  m a n  n - W e 1 1  e n h o f: Hof
fentlich streiten nicht die Päpste auch einma1!) 

Meine Damen und Herren! Es ist uns 
Sozialisten - aus diesem Grund diese Ein
blendung - nie darum gegangen, durch 
staatliche Leistungen das Wohlwollen der 
Kirdle zu erwerben. Wtr haben unseren Stand
punkt zu den Fragen Religion und Ktrme 
in unserem Parteiprogramm sehr .klar dar,.. 
gelegt. Wir respektieren das Bekenntnis eines 
jeden, und wir achten die Funktion der Kirche. 
Es ist gelungen, bestehende Mißverständnisse 
zu klären und Gegensätze abzubauen. 

311. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)66 von 88

www.parlament.gv.at



Bundesrat - 3 1 1 .  Sitzung - 22. Juni 1972 8825 

Schlckelgruber 

Als ein Ergebnis können nun heute vom 
Bundesrat der Zusatzvertrag zwischen dem 
Heiligen Stuhl und der Republik Osterreich 
und die Novelle zum Privatschulgesetz ver
abschiedet werden. Für die Länder und Ge
meinden, die Pr.iv:atschulen mit Offentlich
keitsrecht unterhalten und dafür - das möchte 
ich auch betonen - beträchtliche Opfer auf 
sich nehmen, .ist es besonders erfreulich, daß 
in diesem Zusammenhang auch eine ent
sprechende Entschließung vom Nationalrat 
einstimmig gebilligt wurde, und ich hoffe, 
daß sie bald realisiert werden wird. 

Die soziaHstische Fraktion wird den beiden 
Beschlüssen die ZusNmmung erteilen. Ich 
danke. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. Eckerl 
(der die Leitung der Verhandlungen über
nommen hat) : Zum Wort hat sich weiter g,e
meldet Herr Bundesrat Dr. Schambeck. Ich 
erteile ihm dieses. 

Bundesrat Dr. Schambeck (OVP) : Herr Vor
sitzenderl  Herr Bundesminister! Hoher Bun
desratl Meine Damen und Herren! Mit der 
Änderung des Privatschulgesetzes im allge
meinen und dem Zusatzvertrag mit dem 
Heiligen Stuhl zum Vertrag zur Regelung von 
den mit dem Schulwesen zusammenhängenden 
Fragen vom 9. Juli 1962 im besonderen wird 
einerseits ein wesentlicher Beitrag zur Aus
führung des Artikels 17 des Staatsgrundgeset
zes, nämlich dem dort verfassungsgesetzlich 
gewährleisteten Grundrecht der Unterrichts
und Erziehungsfreiheit geleistet und anderer
seits, wie schon betont wurde, ein nicht zu 
übersehender Beitrag zu einem guten Verhält
nis von Staat und Kirche in Osterreich er
bracht. 

Die Nutzung der Unterrichts- und Erzie
hungsfreiheit wird dadurch der Kirche und 
den anerkannten Religionsgesellschaften, die 
j a  über kein enormes Vermögen verfügen 
und keine besonderen Erträgnisse haben, des
halb besonders erschlossen, weil ihnen dazu 
die entsprechenden Mittel zur gänzlichen 
Deckung des Personalaufwandes gewährt wer
den, die, wie in den Erläuternden Bemerkun
gen treffend hervorgehoben wird, nicht nur 
die im Bundesfinanzgesetz unter Personalauf
wand veranschlagten Leistungen, sondern 
auch die Reisekostenvergütung für Dienst
reisen und Pauschalvergütungen für Wander

tage und Sch:ikurse umfassen. 
Das Ausmaß der Zuschüsse soll von 60 Pro

zent, wie 1 962 vorgesehen, auf "100 Prozent 
des Lehrerpersonalaufwandes erhöht und nicht 
mehr auf der Grundlage der 1 961 und 1962 
zur Erfüllung des Lehrplanes erforderlichen 
Zahl der Dienstposten, sondern dem jeweili-

gen Bedarf . entsprechend berechnet werden. 
Das ist eine wirksame Hilfe für den Bestand 
der konfessionellen Priv;atschulen besonders 
der katholischen Kirche, was anzuerkennen 
ist, nicht zuletzt auch deshalb, weil damit 
neben dem staatlichen Schulwesen - und 
hier unterscheide ich mich von der Inter
pretation meines Vorredners - nicht allein 
subsidiär, sondern gleichberechtigt, so wie es 
Artikel 17 eben erlaubt, das private Schul
wesen erhalten bleibt und ein bestimmtes 
Konkurrenzverhältnis und eine Ergänzung 
zum istaaUichen Schulwesen darstellt. Wer 
wollte leugnen, daß es in einer ZeU der 
Schulreform - und erlauben Sie mir, Herr 
Bundesminister, als Oppositionspolitiker zu 
sagen, in einer Zeü der Schulreform, in der 
wir aus der Sicht der OVP den Verdacht 
nicht leicht los werden, daß auch da oder 
dort die Gefahr der Manipulation des einen 
'Oder anderen Schulversuches bestehen kann -
sehr wertvoll ist, wenn wir auch das private 
Schulwesen in Osterreidl besitzen. 

Daß dieser Zusatzvertrag und diese Novelle 
zum Privatschulgesetz möglich geworden sind, 
dafür sei dem Herrn Bundesminister für Aus
wärtige Angelegenheiten Dr. Kirchschläger 
sowie dem Herrn Bundesminister für Unter
richt und Kunst Dr. Sinowatz gedankt. Doktor 
Kirchschläger - lassen Sie mich das be
tonen - besonders auch deshalb, weil sich 
Dr. Kirchschläger als einer der ersten dafür 
eingesetzt hat, daß diese Deckung 100 Prozent 
ausmacht. Dr. Sinowatz sei dafür gedankt, daß 
er versucht hat, jene Linie der Schulpolitik 
fortzusetzen, die 1962 Bundesminister Doktor 
Heinrich Drimmel - lassen Sie mich auch 
diesen Namen in Dankbarkeit heute nennen -

beim Schulgesetzwerk begonnen hat. Ich 
möchte ferner sagen, daß damals von 
sozialistischer Seite ein besonderes Ver
ständnis für diese Anliegen bestanden 
hat. Ich möchte aus der damaligen 
Verhandlungsrunde einen nennen, der heute 
nicht mehr lebt, nämlich den damaHgen Präsi
denten des Wiener Stadtschulrates, den ehe
malig·en Abgeordneten zum Nationalrat Dok
tor Neugebauer. 

Hoher Bundesrat! Wir anerkennen damit 
al le , daß eine mündige Kirche in einer Zeit, 
in der die Menschen, umgeben von äußerer 
Sicherheit innerlich dmmer unsicherer werden, 
für den heutigen Menschen eine wichtige Auf
gabe ;in der Seelsorge zu erfüllen hat. In 
einer Zeit geistiger Neuorientierung wollen 
wir auch nicht über.sehen, daß diese mündIge 
Kirrne nach dem Zweiten Va1likanum auch 
in einer Zeit der Pluralität der Weltanschau
ungen und Ideologien eine sehr wichtige Inte-
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grations- und Korrekturfunktion gegenüber 
dem politischen Leben erfüllen kann, ich meine 
ganz konkret die christliche Sozti.allehre mit 
ihren auf die realen Lebensbedürfnisse 
des einzelnen und die Zwecke der Gesell
schaft ausgerichteten Grundsätz·en. Damit soll 
die besondere Stellung der Kirche auch auf 
anderen als dem Schul- und Bildungssektor 
anerkannt werden. 

Hoher Bundesrat ! Der Vorredner Herr Bun
desrat SchJickelgruber hat darauf hingewiesen 
- und das ist mir ein sehr wertvoller Ansatz
punkt, Herr Kollege -, daß slich das Ver
hältnis von Kirche zu Staat sowie der Par
teien zur Kirche geändert hat. Ich möchte aber 
betonen, die Kirche steht allen Parteien in 
gleicher Distanz gegenüber. Nur glaube ich, 
daß nicht alle Parteien der Kirche gegenüber 
:in gleicq.er Distanz stehen. (Widerspruch.) 

In diesem Zusammenhang möchte ich sagen: 
An den Taten werdet ihr sie erkennen! Ich 
hofie daher, daß man die Bedeutung der 
Kirche auch in anderen Fragen anerkennt, 
etwa in Fragen der Strafrech.tsreform. (Beifall 
bei der OVP.) 

Daher habe ich nicht allein als Mitglied 
des Hohen Hauses und nicht allein :als Ange
h öriger e.iner sich derzeit !in Opposition be
findlichen Partei, sondern schlicht als Christ 
den inständigen Wunsch, daß die, wie ich 
hoffe, nur einmal gemachten antiklerikalen 
Äußerungen, die aus sozialistischen Kreisen 
am Villacher Parte.itag im Zusammenhang mit 
Ihrem Vorschlag zur Fristenlösung gemaCht 
wurden, auf die sich. dann der Kardinal Erz
bischof von Wien Dr. König bezogen hat, 
eine einmalige Entgleisung gewesen sind. Ich 
meine damit die damals dort gemachten 
Äußerungen: Wenn sich die Kirche in diesen 
Fragen kritisch äußern sollte, dann könnte 
das Verhältnis von Staat zur Kirche darunter 
leiden. Wir sollten alle zum Ausdruck bringen, 
daß mit dieser Subvention, mit dieser hundert
prozentigen Deckung des Personalaufwandes 
auf keinen Flall die Meinung verbunden wäre, 
als HeBe sich damit die Kirche die ihr ver
fassungsgesetzlich zustehende Meinungs-, 
Glaubens- und Gewissensfreiheit abkaufen. 
Es war ja niemand anderer als der Wiener 
Kardinal, der wenige Tage nach dem Villacher 
SPO-Parteitag sehr deutlich auf diese provo
kanten Äußerungen eine Antwort gegeben 
hat. 

Wir sollten auch auf anderen Gebieten die 
Kirche als e.inen mündigen Gesprächspartner 
anerkennen, wobei es jeder politischen Partei, 
auch der Osterreichischen Volkspartei, unbe
nommen bleibt, in die,ses Gespräch mit mehr 
oder weniger Erfolg e'inzutreten. Wir sollten 

allerdings wirklich froh sein, daß es .in einer 
Zeit, in der so viele materielle Interessen 
vorrangig erscheinen, die Kirche sozusagen als 
einen Seismographen des Gemeinwohldenkens 
auch in dieser Form gibt. 

Gleichzeitig möchte .ich auch darauf ver
weisen, daß mit der Regelung der Vermögens
und der Schulfrage konkordatäre Materien 
von größter Wichtigkeit geregelt wurden, daß 
allerdings noch ein Problemkreis des Konkor
dats einer zeitangepaßten Regelung harrt, 
nämlich das Eherecht. Ich möchte dies auCh 
deshalb besonders betonen, weil der Herr Bun
desminister für Justiz Dr. Broda vor kurzem 
bei der Richterwoche am Attersee sehr lesens
werte und ,ausednandersetzungsbedürftige Vor
schläge erstattet hat, die wir auch aus dieser 
Sicht prüfen sollen. 

Es wäre begrüßenswert, sich auch damit 
auseinanderzusetzen, daß heute, mehr als 
25 Jahre nach Beendigung des Zweiten Welt
krieges noch immer in Osterreich jenes Ehe
recht gilt, das die obligatorische Ziviltrauung 
vorsieht, das in der NS-Zeit eingeführt wurde 
und dem Konkordat widerspricht. Ich meine, 
es wäre begrüßenswert, daß wir heute nicht 
allein in bezug auf die Bestandsicherung der 
Ehe liberal denken. leb. möchte das betonen, 
obgleich ich in meiner Fraktion zu jenen Mit
gliedern des Bundesrates gezählt habe, die 
damals gegen die kleine Strafrechtsreform ge
stJimmt haben. In einer Zeit, in der man liberal 
in bezug auf die Bestandsicherung der Ehe 
denkt und Ehebruch und Ehestörung nicht mehr 
strafbar s.ind, wäre es begrüßenswert, wenn 
man den konkordatären Anspruch im Eherecht 
auch dadurch erfüllt, daß man nicht allein 
liberal in bezug auf die Bestandsicherung, son
dern auch in bezug auf die Eingehung der 
Ehe denkt und die fakultative Ziviltrauung 
in Osterre.ich wieder einführt. 

Gerade lin einer Zeit, in der man sich um 
eine umfassende Ehe- und Familienrechts
reform bemüht, sollten wir uns auch über 
diesen letzten konkordatären Bereich, diesen 
Hauptbereich - ich weiß, es gibt daneben · 
noch einige andere Einzelbereiche, die einer 
Regelung bedürfen -, Gedanken machen. Es 
wäre sehr wünschenswert, daß man auch lauf 
dem Gebiete des Eherechts dem Standpunkt 
der Kirche entgegenkäme. 

Ich darf auch darauf verweisen, daß dieser 
von mir g.erade genannte Wunsch mit über
wältigender Mehrheit von der letzten Wiener 
Diözesansynode deponiert wurde. 

Wir stehen also bei der Regelung des Ver
hältnisses von Staat zu Kirche nicht vor einem 
Abschluß, sondern - ich glaube, das auch 
der Rede des Herrn Buntdesrates Schickel-
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gruber entnehmen zu dürfen - mitten Jn 
einer Entwick.lungsphase, in der wir uns der 
g,anzen Bandbreite dieser Probleme bewußt 
sein sollten. 

Es würde mich und meine Fraktion freuen, 
wenn wir auch der Regelung des Eherechts 
ebenso unsere Zustimmung geben könnten, 
wie wir dies bei der Novelle zum Pr.ivat
schulgesetz und beim gegeDlStändlichen Zu
satzvertrag heute gerne tun. (Beifall bei der 
öVP.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. Emert: 
Ich begrüße den in unserer Mitte erschienenen 
Herrn Vizekanzler Ing. Häuser. (Allgemeiner 
Beifall.) 

Das Wort wünscht Herr Bundesminister 
Dr. Sinowatz. Ich erteile es ihm. 

Bundesminister für Unterriebt und Kunst 
Dr. Sinowatz: Herr Vorsitzender! Hoher 
Bundesrat! Meine Damen und Herren I Es ist 
zwar ein Zufall, aber es sebeint mir doch ein 
sinnvoller Zufall zu sein, daß diese Novelle 
zum Privatschulgesetz fast genau zehn Jahre 
nach der Beschlußfassung über die Schul
gesetze 1962 zustande kommt. Ich glaube, daß 
dies deswegen sinnvoll ist, weil diese Arbeit 
in den Geist dieser Smulgesetze paßt und 
weil hier eine sinnvolle Fortsetzung zu ver
zeichnen ist. 

leb bin davon überzeugt, daß man die Lei
stung des österreichischen Smulwesens nach 
dem Kriege und besonders im letzten J ahr
zehnt niebt allein nach den Leistungen der 
öffentlieben Sebule beurteilen kann, sondern 
daß man dazu zweifellos auch die Leistungen 
des konfessionellen Schulwesens dazuzu
zählen hat. 

Wir leben in einer Zeit, in der sich auch 
das konfessionelle Schulwesen immer mehr in 
das Gesamtschulwesen integriert. Es ist selbst
verständlich, daß diesem Teil der Schule auch 
eine besondere Aufgabe zufällt. Es ist auch, 
wie im glaube, kein Zufall, daß sim in man
chen Bereichen der Schulreform, der Sdml
versuebe die konfessionellen Privatschulen in 
besonderem Maße bewährt haben. 

Ich möchte auch zugeben, daß wir in einigen 
Teilen der Republik heute nicht imstande 
wären, mit dem öffentlidlen Schulwesen allein 
zu Rande zu kommen. Diese Novelle zum 
Privatschulgesetz soll das klar und deutlich 
zum Ausdruck bringen. 

Ich bekenne mich zu dieser Lösung und sehe 
darin einen guten Ansatzpunkt für weitere 
Entwicklungen, aber auch einen guten Ansatz
punkt für eine sehr gute Zusammenarbeit in 
der Zukunft. 

Ich habe mich aber vor allem deswegen 
vor dem Hohen Bundesrat zum Wort gemel
det, um den Dank des Unterrichtsministeriums 
gegenüber der Schule, den Ländern und den 
Gemeinden zum Ausdruck zu bringen. Im bin 
überzeugt davon, daß wir es den Bemühungen, 
die unsere Bürgermeister, die unsere Landes
politiker für das Schulwesen in den letzten 
Jahren und Jahrzehnten aufgewendet haben, 
verdanken, daß wir heute in Osterreich mit 
Stolz auf dieses Schulwesen blicken können. 
Es ist sicherlich so, und ich habe an Ort und 
Stelle folgendes miterlebt: Es ist oft bewun
dernswert, wie in Gemeinderäten kleiner 
Gemeinden große und größte Opfer für das 
Schulwesen gebracht werden, für die Errich
tung der Schulen und für die Bewältigung aller 
Aufgaben der Schule. 

Sidlerlich hat da der Geist einer modernen 
Schule, wie es gerade in der Bundeshauptstadt 
immer wieder auch bereits in den ,Jahrzehnten 
vor dem Krieg der Fall gewesen ist, eine 
Ausstrahlung auf ganz Osterreich ausgeübt. 

Ich darf, verehrte gnädige Frau, wenn Sie 
es erlauben, nur folgendes richtigstelIen : 
Ich glaube nicht, daß es eine Tendenz ist, 
wenn ein Teil des berufsbildenden Schul
wesens heute von den Gemeinden und von 
den Ländern oder von den Religionsgemein
smaften getragen wird. 

Ich glaube vielmehr, daß es sich dabei um 
eine Fehleinschätzung beim Verhältnis des 
berufsbildenden Schulwesens zum allgemein
bildenden Schulwesen in der Vergangenheit 
handelt. Wir sind ja jetzt aus diesem Grund 
dabei, dem berufsbildenden Schulwesen einen 
Vorrang einzuräumen. Das Zehnjahresschul
entwic:klungsprogramm räumt ja deshalb der 
Errichtung und Entwiddung des berufsbilden
den Schulwesens einen Vorrang ein. Wir 
hoffen, daß wir dadurch in den nächsten 
Jahren in die Lage versetzt werden, das, was 
in der Vergangenheit versäumt wurde, schritt
weise und allmählich nachzuholen. 

Zu den Sdmlversuchen möchte ich, weil das 
heute schon angeklungen ist, Herr Bundesrat, 
sagen: Sollten Sie mit dem Begriff "Mani
pulation" einen Scbulversu<h gemeint haben, 
der in den letzten Tagen und Wodlen in Ihrem 
Bundesland, in Niederösterreich, besonders 
diskutiert wurde, dann muß im sagen, daß 
es sich dabei um einen Schulversuch gehandelt 
hat, der nicht im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Unterricht durchgeführt 
wurde und daß wir daher für diesen Schul
versuch keine Verantwortung übernehmen 
können. 

762 
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Ich möchte aber ganz grundsätzlidl sagen, 
daß für uns die Schulversuche das sind, was 
sie sein sollen, nämlich das Bemühen um die 
Entwicklung neuer Formen. Ich will feststellen, 
daß wir mit den Schulversuchen nichts vor
wegnehmen, sondern trachten wollen, damit 
neue Erkenntnisse zu gewinnen und neue 
Voraussetzungen für die Weiterentwicklung, 
für die Modernisierung unseres Schulwesens 
zu schaffen. 

Zum Abschluß, meine Damen und Herren, 
möchte ich sagen: Die fünfziger und sechziger 
Jahre waren in Osterreich auf dem Gebiet 
des Schulwesens von dem Bemühen gekenn
zeichnet, die Vergangenheit zu bereinigen. Ich 
muß sagen, das Schulgesetzwerk 1 962 ist ein 
guter Ausgangspunkt für die Weiterentwick
lung unseres Schulwesens. Ich werde nicht 
versäumen, anläßlich des Zehnjahrestages auf 
die Leistungen der Damen und Herren, die 
damals dafür verantwortlich gewesen sind, in 
entspredlender Form hinzuweisen. 

Ich glaube aber, daß nunmehr die siebziger 
und achziger Jahre, was unsere Schule betrifft, 
dazu dienen sollen, die Zukunft zu bewältigen. 
Ich meine, daß diese Novelle zum Privatschul
gesetz ein Baustein dafür sein könnte. (All
gemeiner Beifall.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. Eckert: 
Zum Wort hat sich niemand mehr gemeldet. 
Die Debatte ist geschlossen. 

Wird ein Schlußwort gewünscht? - Das 
ist nicht der Fall. 

Die Abstimmung über die beiden Beschlüsse 
erfolgt getrennt. 

Bei der getrennt durchgeführten A b s t i m
m u n g beschließt der Bundesrat, gegen den 
Beschluß und den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu 
erheben. 

27. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 30. Mai 1972 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Bundesgesetz über die Nacht
arbeit der Frauen geändert wird ('1'15 der 

Beilagen) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. Eckert: 
Wir gelangen nun zum 21. Punkt der Tages
ordnung: Änderung des Bundesgesetzes über 
die Nadltarbeit der Frauen. 

Beridlterstatter ist Herr Bundesrat Kouba. 
Ich bitte um seinen Bericht. 

Berichterstatter Kouba: Herr Minister I Herr 
Vorsitzender I Meine Damen und Herrenl 
Durch den vorliegenden Gesetzesbesdlluß des 
Nationalrates sollen eine Reihe von Bestim
mungen des Bundesgesetzes über die Nacht-

arbeit der Frauen an die Bestimmungen des 
Arbeitszeitgesetzes, BGBI. Nr. 461/1 969, ange
glidlen werden. 

Weiters soll der Geltungsbereidl geändert 
und eine Erweiterung der Ausnahmen vom 
Nachtarbeitsverbot vorgenommen werden. 
Ferner soll das Ausmaß der Geldstrafen neu 
festgesetzt werden. 

Im Auftrage des Ausschusses für soziale 
Angelegenheiten stelle ich den A n  t r a g, 
gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
keinen Einspruch zu erheben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. h. c. Eckert: 
Zum Wort hat sich Frau Bundesrat Schmidt 
gemeldet. Ich erteile es ihr. 

Bundesrat Elisabeth Schmidt (OVP) : Herr 
Vizekanzler! Herr Vorsitzender!  Hoher Bun
desrat! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren ! Während der OVP-Alleinregierung 
wurde im Jahre 1969 erstmals unter Frau 
Sozialminister Grete Rehor ein modernes 
Gesetz zur Regelung der Nachtarbeit der 
Frauen in Osterreich beschlossen und damit 
dem internationalen Ubereinkommen, das 
Osterreich im Jahre 1950 ratifizierte, Rech
nung getragen und dieses innerstaatlich auch 
erfüllt. Schon seinerzeit wurden einige nun 
in der Novelle zum Ausdruck gebrachte 
Abänderungen in den Ausschüssen diskutiert. 

Hoher Bundesrat I Es ist erfreulich, daß so· 
wohl das bestehende Gesetz als auch die im 
Entwurf vorgesehene N ovellierung auf die 
Konstitution der Frau, deren Gesundheit letzt
lich für eine gesunde Nachkommenschaft den 
Ausschlag gibt, weitestgehend Rücksicht 
nimmt, insbesondere durch die gesetzlich gere
gelte Arbeitszeit, durch gesetzlich vorgeschrie
bene Ruhepausen, aber auch durch die Aus
weitung des Strafrahmens, der vor Gesetzes
übertretungen schützen soll. 

Eine Erweiterung der Ausnahme vom Nacht
arbeitsverbot wurde jedoch durch ver· 
schiedene neue zeitentsprechende Einrichtun
gen, wie zum Beispiel durch den ärztlichen 
Notdienst, 'die Funktaxizentralen, die haupt
sächlich Telephonistinnen beschäftigt haben, 
notwendig. Zahlreiche Ausnahmen vom Nacht
arbeitsverbot der Frauen sind aber auch 
bereits in anderen Gesetzen angezogen, wie 
Krankenpflegegesetz, Hebammengesetz, Haus
besorgergesetz und so weiter. 

Meine sehr geehrten Damen und Herrenl Es 
ist aber auch im Interesse der Frauen gelegen, 
daß das Nachtarbeitsverbot in einem bestimm
ten Rahmen bleibt, da sie sonst Gefahr laufen, 
gewisse Berufe überhaupt nicht mehr ausüben 
zu können. Daher ist eine Erweiterung der 
Nachtarbeit der Frauen zu begrüßen. Sie ist 
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allerdings nur dann möglich, wenn eine Fahr
möglichkeit für jene Arbeitskräfte, die einen 
längeren Anmarschweg von der Wohnung 
zum Betrieb haben, vom Dienstgeber zuge
sichert wird, was ja auch in diesem Gesetz 
verankert ist. 

Die Formulierung im § 4 Absatz 2 ist neu 
und kommt dem langgehegten Wunsch der 
OVP auf Einführung der Teilzeitbeschäftigung 
und einem modernen Arbeitszeitgesetz, das 
sich mit der Teilzeitbeschäftigung befaßt, sehr 
nahe. Mit diesem Passus kommt man nicht 
nur dem Anliegen der Frauen, sondern audl 
dem Wunsche der Wirtschaft, insbesondere 
der Industrie, naCh. Er behandelt die soge
nannte KurzschiCht, die im Anschluß an die 
naCh der betrieblichen Arbeitszeitverteilung 
geltenden Tagesarbeitszeit beginnt und nicht 
mehr als S Stunden täglich und 2S Stunden 
wöchentlich, jedoCh nadl vorheriger Anzeige 
an das Arbeitsinspektorat auch ohne Schicht
wechsei bis längstens 22 Uhr betragen darf, 
in speziellen Fällen sogar bis 23 Uhr. 

DurCh diese gesetzliche Regelung wird den 
Frauen die Möglichkeit geboten, Familien
pflichten und Beruf besser miteinander in Ein
klang zu bringen. Sie können dadurch tags
über bei ihren Kindern sein. Es wäre nur 
wünsChenswert, daß auch die Initiativanträge 
der OVP über die Teilzeitbeschäftigung im 
Nationalrat rasch behandelt und verabschiedet 
werden. (Beifall bei der avp.) 

So erfreuliCh j edoch diese Maßnahmen sind, 
die in diesem Entwurf behandelt werden, so 
unerklärlich erscheint es, daß j ener Abände
rungsantrag, der von Nationalrat Dipl.-Ing. 
Dr. Johanna Bayer und dem Herrn Abgeord
neten Melter eingebracht wurde, bei der SPO 
keine Zustimmung fand. Die beiden Abgeord
neten forderten nämlich, auch die Familien
helferinnen in die Ausnahme vom Nacht
arbeitsverbot der Frauen einzubeziehen. 

Die Familienhelferinnen sind qualifizierte 
Fachkräfte, die in Familienhelferinnenschulen, 
in FachsdlUlen für Sozialarbeit, ausgebildet 
wurden. In der Steiermark wurden bereits 
300 ausgebildet und davon sind ungefähr 80 
im Einsatz. Die Caritas hat in Osterreich 1 62 

solcher Helferinnen eingesetzt, die sowohl bei 
Todesfällen als auch im Krankheitsfall der 
Mutter oder bei Kur- und Genesungsaufent
halten als sogenannte Aushilfsmutter zur Be
treuung der Familie, vor allem aber zur Be
treuung der Kinder zur Verfügung stehen. 
Diese Helferinnen stehen im Angestelltenver
hältnis und müssen Mutterstelle vertreten. Die 
Nachfrage nach solchen Familienhelferinnen ist 
sehr groß, und es können die Wünsche leider 
vielfach nicht erfüllt werden. 

In Niederösterreich werden von der nieder
österreichischen Landesregierung an landwirt
schaftlichen Fachschulen Mädchen als Dorf
helferinnen ausgebildet, die ähnlich den 
Familienhelferinnen, j edoch nur in landwirt
schaftlichen Betrieben eingesetzt werden. 
Diese müssen nicht nur die Arbeit der Bäuerin 
verrichten, sondern auch deren Kinder 
betreuen. 

Die Familienhelferinnen beziehungsweise 
auch Dorfhelferinnen sollen während der 
Nacht grundsätzlidI keine Tätigkeit ausüben. 
Es ist aber oft unvermeidlich, daß diese, wenn 
sie Mutterstelle vertreten und ein Kind oder 
ein Familienmitglied erkrankt ist, ja auch 
wenn die Mutter selbst erkrankt ist, zu Hilfe
leistungen auch nachts herangezogen werden. 
Es bleibt dann nicht nur beim fallweisen 
Beruhigen eines Kindes, sondern es muß dieses 
auch entsprechend versorgt und betreut 
werden. Ich erinnere nur an die herkömm
lichen Krankenhilfsdienste, wie zum Beispiel 
Wickel geben, Tee kochen, Medizin verab
reichen, ja oft auch den Arzt herbeiholen, 
Medikamente besorgen und so weiter. 

Die hier anwesenden Kolleginnen, die 
Mütter sind, werden selbst aus ihrer Erfahrung 
wissen, wie oft sie nachts ihre Kinder, wenn 
sie krank waren, betreuen mußten, und 
werden mir dies bestätigen. 

Es ist daher unvermeidbar, daß eine 
Familien- beziehungsweise Dorfhelferin auch 
fallweise nadIts solche Hilfsdienste verrichten 
muß. Die kranken und abwesenden Mütter 
könnten sich darauf verlassen, daß ihre 
Familie gut versorgt ist und im Krankheits
falle eines Kindes auch entsprechend gesorgt 
wird. In solchen Fällen ist es aber auch unmög
lich, vorher das Arbeitsinspektorat zu ver
ständigen. 

Aus den angeführten Gründen hätte die 
OVP die Einbeziehung der Familien- bezie
hungsweise auch der Dorfhelferinnen in die 
Ausnahme vom Nachtarbeitsverbot begrüßt. 

Meine Damen und Herrenl Wenn man schon 
ganz genau nach dem Buchstaben des Gesetzes 
vorgeht, müßte man uns Politikerinnen auch 
in die Ausnahmen des Nachtarbeilsverbotes 
der Frauen miteinbeziehen. So ulkig es klin
gen mag, es ist tatsächlich so. Wir sollen nun 
besteuert werden, demnach sollten wir die 
gleichen Rechte wie alle anderen Berufstätigen 
genießen. Versammlungen und Sitzungen 
beginnen oft erst spät abends und enden auch 
des öfteren erst des Nachts. 

Hinzu kommt häufig eine lange Anfahrt bis 
zu 'einem Ausmaß von zwei Autostunden. 
Es kommt oft vor, daß wir eine ganze Woche 
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hindurch nicht vor elf Uhr abends heim- - auch hier stimme ich mit Ihnen überein -, 
kommen, besonders wenn man eine große daß Frauen eine Reihe von Berufen nicht mehr 
Organisation oder eine Landesorganisation zu ausüben könnten. 
führen hat. Doch, meine Damen, wir dürfen Es ist aber medizinisch erwiesen, daß Arbeit 
den Bogen nicht überspannen, denn wir während der Nacht mehr Tribut von der 
Frauen, die wir uns mit Politik befassen, sind Gesundheit eines Menschen und besonders 
in erster Linie Idealistinnen und tun das auch der Frauen fordert als die Arbeit bei Tag. 
gerne. Daher muß eine Frauenschutzgesetzgebung 

Hoher Bundesrat! Da die Änderung des auch als ein echter Teil einer Familienpolitik 
Bundesgesetzes über die Nachtarbeit der angesehen werden. Allerdings ist die Fest
Frauen trotz der Ablehnung der SPO, die legung jener Berufe, die in das Nachtarbeits
Familienhelferinnen in die Ausnahme vorn verbot einbezogen werden sollen, äußerst 
Nachtarbeitsverbot der Frauen einzubeziehen, schwierig. 
Verbesserungen sowohl für die berufstätigen Angesichts der Entwicklung von Technik 
Frauen als auch für die Wirtschaft bringt, und Medizin werden die Nachtarbeitsverbote 
wird die OVP der Gesetzesänderung ihre Zu- für Frauen ständig neu überdacht und geregelt 
stimmung geben. (Beifall bei der OVP.) werden müssen. Immer schon wurde nicht 

Vorsitzender (der inzwischen die Verhand
lungsleitung übernommen hat) : Zum Wort 
gemeldet hat sich weiters Frau Bundesrat 
Kubanek. Ich erteile es ihr. 

nur von der OVP, sondern auch von den 
Frauen, die außer ihrem Beruf noch die 
Familie zu betreuen und Familienpflichten zu 
erfüllen haben, der Wunsch nach mehr Teil
zeitbeschäftigung erhoben. Wir haben schon 

Bundesrat Hermine Kubanek (SPO) : Hoher vor acht Jahren eine Enquete darüber abge
Bundesrat ! Sehr verehrte Damen und Herren I halten und diese begreiflichen Wünsche der 
Das waren sicherlich sehr charmante Aus- Frauen besprochen. Aber Sie wissen genauso 
führungen meiner geschätzten Vorrednerin. Es gut wie wir, daß dabei auch arbeitsrechtliche 
gibt ja verschiedene Materien, bei denen wir I Bedenken in Betracht gezogen werden müssen. 
Frau�n aller politischen Ric�tungen uns Auch die von Ihnen hervorgehobene Frau 
gememsam treffen (Bundesrat B u r  k I e: Auch Minister Rehor die ich persönlich auch sehr 
wir Männer manchmal! - Heiterkeit), und verehre weil ich weiß daß sie eine ausge
darauf möchte ich zu sprechen kommen. sproche�e Gewerksch�ftlerin ist, hat auf 

Die vorliegende Novelle zum Bundesgesetz diesem Sektor nicht sehr viel tun können. 
über die Nachtarbeit der Frauen, zu der ich Wir hoffen nun, daß als eine Auswirkung 
die Ehre habe hier zu sprechen, berücksichtigt dieser Novelle diesem Wunsch der Frauen 
vor allem Änderungen - wie das heute schon nach mehr Teilzeitbeschäftigung von der ; 
angeklungen ist -, die durch das Arbeits- Industrie her Rechnung getragen werden kann 
zeitgesetz eingetreten sind. Grundsätzlich muß und daß mehr Teilzeitarbeitsplätze zur Ver
auch heute bei dieser Novelle wieder gesagt fügung gestellt werden können. 
werden - das hat meine sehr geschätzte Vor- Nun möchte ich zu dem kommen, was Sie 
rednerin auch getan -, daß Nachtarbeit für erwähnt haben, daß im Nationalrat von der 
Frauen nur dort erlaubt sein soll, wo sie Frau Abgeordneten Dipl.-Ing. Bayer und 
unbedingt erforderlich ist und wo man ohne Herrn Abgeordneten Melter in einem Ab
sie nicht auskommen kann. änderungsantrag gefordert wurde, daß auch 

Ebenso bin ich der MeiIiung, daß das Ver
bot der Nachtarbeit für Frauen nicht allein 
im Interesse der berufstätigen Frauen gelegen 
ist. Dieses Verbot wird selbstverständlich auch 
der gesellschaftlichen Verpflichtung der Frau 
als Mutter gerecht, weil für die Entwicklung 
eines Neugeborenen, j a  für die gesamte Ent
wicklung eines Menschen die Kraft, die die 
Mutter ihrem Kinde geben kann, entscheidend 
ist. Nervöse und überforderte Mütter sind 
kaum in der Lage, ein nervlich und physisch 
gesundes Kind zur Welt zu bringen. Daher 
braucht eine Gesellschaft, we11Il sie gesund 
und intakt bleiben soll, als Grundvoraus
setzung gesunde Mütter. Trotzdem sind wir 
einsichtsvoll genug und wissen, daß der 
Schutz nicht so weit ausgedehnt werden kann 

die Familienhelferinnen in die Ausnahme vom 
Nachtarbeitsverbot miteinbezogen werden. 

Der Beruf einer Familienhelferin kann nicht 
mit der Beschäftigung in einer Krankenanstalt 
oder als Hebamme verglichen werden. Außer
dem fällt ihre Arbeitszeit überwiegend und in 
der Regel in die Vormittagsstunden zwischen 
8 und 14 Uhr. Sollte aber ihre Anwesenheit 
im Hause des Dienstgebers auch während der 
Nacht, wenn zum Beispiel, wie Sie ausgeführt 
haben, ein krankes Kind oder ein Säugling 
zu betreuen ist, erforderlich sein, ist es doch 
das Selbstverständlichste von der Welt, daß 
die Heimhelferin fallweise einen Säugling 
oder ein krankes Kind beruhigt. Man soll aber 
daraus keine Tätigkeit während der Nacht 
ableiten. 
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Die Ausnahme vom Nachtarbeitsverbot 
kann ein Vorteil sein, kann aber für Dienst
nehmerinnen auch einen Nachteil bringen. 
Gerade beim Beispiel der Familienhelferin 
werden die Nachteile offensichtlich. Die 
Familienhelferin müßte dann in den späten 
Abendstunden wahrscheinlich auch nähen und 
bügeln, und sie wäre verpflichtet, das unter 
allen Umständen zu tun, wenn sie in diese 
Ausnahme einbezogen ist und der Dienstgeber 
e� verlangt. Das ist der Grund, warum wir 
diesem Antrag nicht beitreten konnten. 

Frauen, die sich für diesen Beruf ent
scheiden, sind ohnehin sehr große 
Idealistinnen. Die Nachfrage nach ihnen ist 
in allen Gemeinden und einschlägigen Hilfs
organisationen - auch wir in der "Volks
hilfe" haben eine Reihe von solchen Frauen 
beschäftigt - sehr groß. Wir könnten viel, 
viel mehr Frauen brauchen, die sich diesem 
Beruf zuwenden. Es ist ohnehin ein Mangel
beruf, und wir müßten vielmehr alles tun, 
daß dieser Beruf für Frauen auch erstrebens
wert wird. Denn die jungen Mädchen, die aus 
einer Frauenberufsschule kommen, werden sich 
nicht so sehr für diesen Beruf interessieren. 

Hier muß ich Ihnen, liebe Frau Kollegin, 
sagen: Ich habe sehr viele Schwierigkeiten mit 
Absolventinnen dieser Schulen, weil sie nach
her alle in ein Büro · gehen wollen, für diese 
Berufstätigkeit aber nicht vorgebildet sind. 
Die Ausnahme vom Nachtarbeitsverbot würde 
sicherlich das Gegenteil bewirken, nämlich daß 
wir für diese Berufssparte weniger Frauen 
bekämen. 

Was hätte dieses Gesetz auch für einen 
Sinn, wenn wir nach und nach für sämtliche 
Frauenberufe Ausnahmebestimmungen vom 
Nachtarbeitsverbot für Frauen schaffen 
würden? 

Auch ich hätte das Beispiel der Politikerin 
angezogen, denn Sie haben wirklich recht, 
man müßte auch das fast überdenken, wenn 
wir noch weitere Ausnahmebestimmungen 
schaffen. Die Arbeitszeit verlängert sich ja 
bei  Nationalrätinnen umso mehr, j e  mehr die 
Opposition ihre Einwände darbringt und umso 
mehr sie es ist, die die Sitzungsdauer mit 
ihren langen Einwänden fast über das gesetz
lich erlaubte Maß hinaustreibt. 

Vorsitzender: Zum Wort hat siCh niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist damit 
geschlossen. 

Wünscht der Berichterstatter ein Schluß
wort? - Dies ist nicht der Fall. 

Wir schreiten daher zur Abstimmung. 
Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 

Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu 
erheben. 

28. Punkt: Gesetzesbesmluß des Nationalrates 
vom 30. Mai 19'12 betreffend ein Bundesgesetz 
über den Schutz des Lebens, der Gesundheit 
und der Sittlichkeit der Arbeitnehmer (Arbeit-

nehmerschutzgesetz) ('1'16 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
28. Punkt der Tagesordnung : Arbeitnehmer
schutzgesetz. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Liedl. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Liedl: Hoher Bundesrat! 
Herr Minister! Der vorliegende Gesetzes
beschluß des Nationalrates hat einen dem 
allgemeinen Stand der Technik und Medizin 
entsprechenden Schutz des Lebens und der 
Gesundheit der Arbeitnehmer bei der beruf
lichen Tätigkeit zum Ziel. 

Geregelt werden insbesondere die An
forderungen und Maßnahmen hinsichtlich der 
Arbeitsräume, sanitären Einrichtungen, die 
Schutzausrüstungen der Arbeitnehmer und 
dergleichen. 

Vorgesehen ist weiters die Bestellung von 
Sicherheitsvertrauenspersonen, die den 
Arbeitgeber bei der Durchführung der ihm 
obliegenden Vorsorge für den Schutz der 
Arbeitnehmer unterstützen sollen. Bei 
größeren Betrieben sollen überdies sicher
heitstechnische und betriebsärztliche Dienste 
eingerichtet werden. 

Im Auftrage des Aussdmsses für soziale 
Angelegenheiten stelle ich den A n  t r a g, 
gegen diesen Gesetzesbeschluß keinen Ein
spruch zu erheben. 

Vorsitzender: Danke für den Bericht. 
Abschließend möchte ich doch noch darauf 

hinweisen, daß wir Sozialisten die in diesem Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Böck. Ich bitte. Gesetz vorgesehenen Verbesserungen . begrü-

ßen. Vor allem begrüßen wir, daß die Weg- Bundesrat Böm (SPO) : Herr Vorsitzender I 
sicherung zum Arbeitsplatz und vom Arbeits- Herr Vizekanzler! Sehr geehrte Damen und 
platz zur Wohnung dem Dienstgeber mit Herren! Die Gesundheit ist nach wie vor das 
dieser Gesetzesnovellierung zur Verpflichtung I höchste Gut der Menschen. Diese Gesundheit 
gemacht wird. Wir geben daher sehr gerne I zu erhalten, lohnt sidl. Dies müßte eigentlich 
dieser Novelle unsere Zustimmung. (Beifall 11 das Motto für das zur Behandlung stehende 
bei der SPtJ.) Gesetz sein. . 
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Ursprünglich war alles, was der Gesund
erhaltung, dem Schutz des Lebens und dem 
Schutz der Sittlichkeit gewidmet war, in 
der Gewerbeordnung verankert. Im Verlauf 
der Jahrzehnte hat sich dies als nicht mehr 
zweckmäßig erwiesen, und man hat schritt
weise einige Punkte herausgenommen und sie 
in eigenen Gesetzen verankert. Ich denke dabei 
an das Sonn- und Feiertagsruhegesetz, an das 
Gesetz über den Mutterschutz, über die Berufs
ausbildung, das Arbeitszeitgesetz und viele 
andere mehr. 

Dieses zur Behandlung stehende Gesetz 
schreibt bindend vor : Es ist alles vorzukehren, 
damit die fortschreitende Technik und der Aus
bau der Mechanik niCht zu Unfällen führt. 
Standort und Absicherung von Maschinen, 
Geräten, Transportmitteln und ähnlichen 
müssen so gewählt werden, daß die höchste 
Sicherheit geboten ist. 

Darüber hinaus sind Maßnahmen zu setzen, 
die auf medizinisdler Ebene, insbesondere 
aber in bezug auf die Arbeitshygiene die Ge
sundheit der Arbeitnehmer schützen. Bei Aus
übung bestimmter Tätigkeiten muß eine Uber
prüfung der gesundheitlichen Eignung der ein
zelnen Arbeitnehmer erfolgen. 

Wir alle wissen, daß es eine Tatsache ist, 
daß es in jedem Beruf, aber auch in jedem 
Betrieb eigene, spezielle Gefahrenstellen gibt. 
Das Gesetz sieht daher zu Recht vor, daß 
für Neueintretende in den Betrieben eine 
Informationspflicht über diese Gefahrenstellen 
besteht. Wir wissen aus der Statistik, daß 
Neueintretende in Betrieben viel mehr gefähr
det sind als solche, die sich schon traditions
gemäß in einem Betrieb bewegen können. 

Zur Sicherung der Gesunderhaltung der 
Arbeitnehmer ist es auCh selbstverständlich, 
daß die richtige Arbeitskleidung und, wenn 
nötig, auch eine zweckentsprechende Schutz
ausrüstung geboten wird. Beides muß den 
Arbeitsvorgängen im Betrieb angepaßt sein, 
um nicht dadurch - wie man es in der Ver
gangenheit des öfteren festgestellt hat - noch 
zusätzliche Gefahrenquellen für Unfälle 
heraufzubeschwören. 

deren der Unterkünfte, wo solche notwendig 
sind. Hier entsprechen in den wenigsten 
Fällen die sanitären Anlagen. Meist sind zu 
wenig vorhanden, und wenn sie vorhanden 
sind, dann müssen sie meist von beiden 
Geschlechtern gemeinsam benützt werden. 

Es gibt nahezu überall zu wenig Wasch
gelegenheiten, insbesondere j edoch zu wenig 
Möglichkeit der Bereitstellung des Warm
wassers. 

Umkleideräume finden wir immer wieder so 
vor, daß sich Männer und Frauen im gleichen 
Raum morgens und abends umziehen müssen. 
Dies sind Tatsachen, die leider auch heute 
noch allzu oft vorkommen. 

Ganz besonders schlimm steht es aller
dings - das ist für mich ganz besonders 
tragisch, weil es ja meine Berufsgruppen am 
meisten betrifft - um die Unterkünfte. Dabei 
spreche ich nicht von jenen Unterkünften, 
die betriebs- oder baustellenbedingt von mor
gens bis abends benützt werden - auch hier 
könnte man einen Roman schreiben -, son
dern ich spreche von jenen Unterkünften, in 
denen sich die Menschen zumindest von Mon
tag früh bis Freitag nachmittag aufhalten 
müssen. 

Wenn in so einer Unterkunft für sechs Per
sonen ein Wasserkübel vorhanden ist, wenn 
in kleinen Räumen sechs Personen in drei 
Doppelbetten schlafen müssen, dann kann man 
wahrlich nicht mehr von hygienischen Zu
ständen sprechen. In diesen Räumen ist selbst
verständlich viel zuwenig Luft vorhanden und 
keine verschließbaren Schränke stehen zur 
Verfügung. Ich könnte diese Reihe von Nicht
erfüllung der Pflichten seitens der Arbeitgeber 
lange fortsetzen. 

Die Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter 
hat bereits im Jahre 1960 auf diese Mißstände 
hingewiesen. Wir höben damals einige tau
send Bücher herausgegeben, ein Schwarzweiß
buch, wie wir es genannt haben. Wir haben 
nicht nur die negativen Dinge aufgezeigt. Hier 
haben wir Seite für Seite das Negative und 
Positive einander gegenübergestellt. Auch 
das hat es ja schon 1960 gegeben: Unterkünfte, 
Sanitäranlagen, wie sie nicht sein dürfen und 
wie sie sein sollten. Das haben wir damals 
bereits aufgezeigt. 

Seit der Zeit sind zwölf Jahre vergangen. 
Wir müssen leider feststellen, daß das da und 
dort noch keine Früchte getragen hat. 

Ein besonderes Kapitel ist die Vorsorge 
der Ersten Hilfeleistung und der Bereitstellung 
von Feuerlöschgeräten in den Betrieben. Bei
des ist nahezu schon zur Selbstverständlichkeit 
geworden. Allerdings noch nid.lt ausreichend 
ist in den Betrieben die Ausbildung derer, 
die damit zu tun haben. Sie ist wohl vor
handen, kommt aber in vielen Fällen bei 
Gefahrenmomenten nicht zum Tragen. Ith war erst vor zwei Monaten drei Tage 

Nun ein ganz besonderes Kapitel. Es betrifft lang in einem Bundesland auf Betriebs
die Reinlichkeit und die Instandhaltung der besuchen und habe die Möglichkeit gehabt, 
Betriebe, der Aufenthaltsräume und im beson· mit Arbeitern, Betriebsräten, Firmenchefs oder 
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leitenden Angestellten zu sprechen. Ich habe 
mir auch nie nehmen lassen, in einem Betrieb 
die Unterkünfte zu besuchen. 

Was ich dort gesehen habe, spottet j eder 
Beschreibung. Ich mußte an Ort und Stelle 
drohen: Wenn das in 14 Tagen nicht abgestellt 
ist, gehe ich damit in die Offentlichkeit. 

Das war Mitte April 1 972. Ich kann dieses 
Photo herumreichen, es ist in einer Unter
kunft aufgenommen, die so aussieht. Es ist 
eine Schande, ein solches Bild in die Hand zu 
nehmen. Wenn das noch 1 960 gewesen wäre, 
könnte man zur Tagesordnung übergehen. 
Aber leider war das 1 972 und kein Einzelfall, 
wie ich überhaupt feststellen mußte, daß in 
diesem Bundesland gerade die Frage der 
Unterkünfte im Vergleich zu anderen Bundes
ländern katastrophal gelöst ist. (Ruf bei der 
tJVP: Welches Bundesland war das? -
Bundesrat S c  h r e i n  e r: Welcher Betrieb ist 
das?) Vielleicht verlangen Sie auch noch den 
Namen dieser Firma, damit ich mich ein
sperren lassen kann. Das Bundesland kann 
ich sagen, damit ist nichts vertan, denn es 
ist schon abgestellt, heute ist es anders. Das 
war die Steiermark. Dieses konkrete Bild 
und die anderen, die ich noch habe, stammen 
aus der Steiermark. Wir haben das gleich an 
Ort und Stelle erledigt. 

Solche Unterkünfte mit den dazugehörigen 
Sanitäranlagen, wo die Leute SO m durch den 
Kot im Hof waten müssen, um zu Wasser zu 
kommen, damit sie sich morgens waschen 
können, sind eine Katastrophe. 

Ich bin j edoch weit davon entfernt, diese 
Situation zu verallgemeinern. Neben diesen 
schlechten katastrophalen Verhältnissen darf 
ich eindeutig hier feststellen, daß es auch viele 
Betriebe gibt, die gute Sanitäranlagen und 
gute Unterkünfte haben, ich stehe nicht an 
zu sagen, vorzügliche Unterkünfte. (Bundes
rat Dr. H e g e  r: Das sind fast alle, die gute 
Sanitäranlagen haben! Gehen Sie in meine 
Betriebe!) 

Ich darf an dieser Stelle auch die Fest
stellung treffen - das ist das Bittere dabei -, 
daß in manchen Betrieben Werkzeug und 
Material immer noch besser geschützt werden 
als die Arbeitskraft. Auch das ist eine Tat
sache. So lange wir von diesem Prinzip nicht 
wegkommen, wird es im Grundsätzlichen 
wahrscheinlich zu keiner Verbesserung 
kommen. 

Es wird nur dazu führen, daß unsere 
Arbeiter nach wie vor nicht das echte Pen
sionsalter erreichen können und vorzeitig 
Invalidenpensionen in Anspruch nehmen 
werden müssen. In dieser Hinsicht sieht das 
zur Behandlung stehende Gesetz vor, daß bei 
wiederholter Ubertretung von Bestimmungen 
dem Betrieb die Beschäftigung von Arbeit
nehmern untersagt werden kann - eine sehr 
harte Bestimmung. 

Gestatten Sie mir, in diesem Hohen Hause 
als Gewerkschafter einen Wunsch auszu
sprechen. Das zur Behandlung stehende Gesetz 
zum Schutze des Lebens, der Gesundheit und 
der Sittlichkeit der Arbeitnehmer enthält 
neben den vielen Absicherungen für die 
Arbeitnehmer auch, Sanktionen und Straf
bestimmungen gegen die Arbeitgeber. Möge 
es der Fall sein, daß diese letzteren im Inter
esse der Arbeitnehmer, aber auch im Interesse 
aller nie zur Anwendung kommen mögen. 
(Beifall bei der SPtJ.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 

Wünscht der Berichterstatter ein Schluß
wort? - Dies ist nicht der Fall. 

Wir schreiten daher zur Abstimmung. 
Bei der A b s t i m m u n g beschließt der 

Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu 
erheben. 

29. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
30. Mai 19'12 betreffend ein Internationales 
Freibord-Ubereinkommen von 1966 samt 

Anlagen ('177 der Beilagen) 
Herr Kollege Hegerl Für Ihre Tätigkeit und 

wohin Sie kommen, mag das stimmen, daß Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
Ihre Ausführungen richtig sind. Aber glauben 29. Punkt der Tagesordnung: Internationales 
Sie mir das in meiner Funktion als Vor- Freibord-Ubereinkommen von 1 966. 

sitzender j ener Gewerksdlaft, wo diese Dinge 
noch am ärgsten im argen liegen. Ich könnte 
Ihnen manches aus eigener Erfahrung sagen. 
Ich bin bereit, Ihnen bei der nächsten Sitzung 
Photos aus allen Bundesländern zu zeigen, 
ich habe Berge davon. Ich bin nur glücklich, 
daß im Laufe der Jahre vieles Beanstandete 
korrigiert werden konnte. Dieses Gesetz seIl 
mit dazu beitragen. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Wagner. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Wagner: Hoher Bundesrat! 
Ich berichte namens des Ausschusses für wirt.,. 
schaftliche Angelegenheiten über den Beschluß 
des Nationalrates vom 30. Mai 1 972 betreffend 
ein Internationales Freibord-Ubereinkommen 
von 1 966 samt Anlagen. 
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Wagner 
Der Ausschuß für wirtschaftliche Angelegen

heiten hat die gegenständliche Vorlage in 
seiner Sitzung vorn 20. Juni 1972 in Ver
handlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für wirtschaftliche Angelegenheiten 
somit durch mich den A n t r a g, der Bundes
rat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
30. Mai 1912 betreffend ein Internationales 
Freibord-Ubereinkommen 

'
von 1966 samt 

Anlagen wird kein Einspruch erhoben. 
Vorsitzender: Danke. 

Zum Wort hat sich niemand gemeldet. 
Wir schreiten zur Abstimmung. 
Bei der A b  s t i m  m u n g beschließt der 

Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k e i n  e n E i n  s P I U c h zu erheben. 

30. Punkt: Besdlluß des Nationalrates vom 
·30. Mai 19'12 betreffend Schlußakte der Inter
nationalen Konferenz von 1960 zum Schutz 
des mensdllichen Lebens auf See samt Inter
nationalem Uberelnkommen von 1960 zum 
Schutz des menschlidlen Lebens auf See mit 
Anhang (Anlage A) und Regeln zur VerhOtung 
von Zusammenstößen auf See (Anlage B) 

(778 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen zum 30. Punkt 
der Tagesordnung: Schlußakte der Inter
nationalen Konferenz von 1 960 zum Schutz 
des menschlichen Lebens auf See samt Inter
nationalem Ubereinkommen von 1960 zum 
Schutz des menschlichen Lebens auf See und 
Regeln zur Verhütung von Zusammenstößen 
auf See. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Wagner. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Wagner: Hoher Bundesratl 
Ich berichte namens des Ausschusses für wirt
schaftliche Angelegenheiten über den Beschluß 
des Nationalrates vom 30. Ma:i 1912 betreffend 
Schlußakte der Internationalen Konferenz von 
1960 zum Schutz des menschNchen Lebens auf 
See samt Internationalem Ubereinkommen 
von 1960 zum Schutz des menschlichen Lebens 
auf See mit Anhang (Anlage A) und Regeln 
zur Verhütung von Zusammenstößen auf See 
(Anlage B) . 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi
gung des vorliegenden Abkommens die Er
lassung eines besooderen Bundesgesetzes !im 
Sinne des Artikels SO Abs. 2 B-VG zur Er
füllung des Vertragswerkes erforderUch. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für wirtschaftliche Angelegenheiten 
somit durch mich den A n  t r a g, der Bundes
rat wolle beschließen, gegen diesen Beschluß 
des Nationalrates wird kein Einspruch 
erhoben. 

Vorsitzender: Danke. 
Zum Wort hat sich niemand gemeldet. 
Wir schreiten daher zur Abstimmung. 
Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 

Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k e i n  e n E i n s P r u c h zu erheben. 

31. Punkt : Gesetzesbescbluß des Nationalrates 
vom 30. Mai 1972 betreffend ein Bundesgesetz 
zur Erfüllung des Internationalen Uberein
kommens von 1960 zum Schutz des menseb
lichen Lebens auf See. der Regeln zur Ver
hütung von Zusammenstößen auf See sowie 
des Internationalen Freibord-Ubereinkommens 

von 1966 (779 der Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
3 1 .  Punkt der Tagesordnung : Bundesgesetz 
zur Erfüllung des Internationalen Uberein
kommens von 1960 zum Schutz des mensch
lichen Lebens auf See, der Regeln zur Ver
hütung von Zusammenstößen . auf See sowie 
des Internationalen Freibord-Ubereinkommens 
von 1 966. 

Auch hier ist Herr Bundesrat Wagner 
Berichterstatter. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Wagner: Der Nationalrat 
hat anläßlich der Genehmigung der gegen
ständlichen Ubereinkommen beschlossen, daß 
diese durch die Erlassung von besonderen 
Gesetzen gemäß Artikel 50 Abs. 2 B-VG zu 
erfüllen sind. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für wirtschaftliche Angelegenheiten 
somit durch mich den A n  t r a g, der Bundes
rat wolle beschließen, gegen den vorliegenden 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates keinen 
Einspruch zu erheben. 

Vorsitzender: Danke, Herr Berichterstatter. 
Zum Wort hat 'sich niemand gemeldet. 
Wir schreiten zur Abstimmung. 
Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 

Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r u  c h zu 
erheben. 

32. Punkt: Gesetzesbesdtluß des Nationalrates 
vom 30. Mai 1972 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Wohnbauförderungsgesetz t 968 

geändert wird (780 der Beilagen) 
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Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
32. Punkt der Tagesordnung : Änderung des 
Wohnbauförderungsgesetzes 1 968. 

Beridlterstatter ist Herr Bundesrat Krempl. 
Idl bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Krempl: Hohes Haus! Durch 
den vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates sollen die Grundsätze der 
Wohnbauförderung neu gestaltet werden. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
SdlUß für wirtsdlaftliche Angelegenhei ten 
somit durch mich den A n  t r a g, der Bunde,srat 
wolle beschließen : 

Gegen den Gesetzesbesdlluß des National
rates vom 30. Mlai 1972 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Wohnbauförderungs
gesetz 1 968 geändert wird, w.ird kein Ein
spruch erhoben. 

Vorsitzender: Danke. 
Zum Wort gemeldet hat sidl Herr Bundes

rat Timthal. Ich erteile es ihm. 
Bundesrat Tirnthal (SPO) : Herr Vor

sitzender! Sehr geehrter Herr Vlizekanzler! 
Verehrte Damen und Herren! Mit der 
Änderung des Wohnbauförderungsgesetzes 
1968. das heute zur Beratung steht. wird die 
seit Jahren beistehende rückläufige Tendenz 
im Wohnungsbau aufgehalten und die Grund
lag·e für eine Erhöhung der Wohnbauleistung 
gelegt. 

Die Probleme, die sidl im Zusammenhang 
mit dieser Gesetzesänderung ergaben. wurden 
im Geiste konstruktiver Zusammenarbe.it aller 
im Parlament vertretenen Parte'ien gelöst. 
60 Stunden lang wurde im Ausschuß beraten. 
Jedes Mitglied hatte reidlilidl Gelegenheit. 
zu den einzelnen Problemen Stellung zu 
nehmen. Die Regierungspartei list den Wün
sroen der Opposition so weit entgegen
gekommen, aLs diese Wünsdle nicht dem 
Grundgedanken des Gesetzes .. Mehr Wohnun
gen zu besseren Bedingungen" zuwiderNefen. 

Sdlon vor den Wahlen hat die SPO darauf 
verwiesen, daß bei der angespannten Budget
lage fi!idlt erwartet werden kann. zusätzlidle 
Mittel aus diesem Budget zu bekommen. Es 
mußte daher ein anderer Pinanzierungsweg 
gefunden werden, nämlidl 45 Prozent öffent
lidle Mittel, 45 Prozent Kapitalmarktmittel 
und 10 Prozent Eigenle.istungen. (Vorsitzen
der-Stellvertreter Dr. S k o t  t o n übernimmt 
wieder die Verhandlungsleitung.) 

Im Unteraussdluß gab es nur sachliche Ge
spräche. In der Nationalratsdebatte wurde 
dann von den OVP-Rednern das parte'ipoli
tische Fenster weit aufgestoßen und kräftig 

anti sozialistische Propaganda g·emacht. Sehr 
arg wurde dann in einet Belangsendung der 
OVP argumentiert, .in der behauptet wurde. 
die Abänderungsvorsroläge der Volkspartei 
hätten die Gesetzesnovelle soweit verändert, 
daß nun wirklidl mehr und billigere Woh
nungen gebaut werden könnten. 

Der Ubergang von der Sachlkhke'it im Aus
sdluß zur Demagogie in der OVP-Belang
sendung ist typisdl für die zwiespältige Hal
tung der großen Oppositionspartei in so vielen 
politischen Fragen. 

Geradezu grotesk war die Aussage von 
Dr. Gruber im Nationalrat. daß mit der 
NoveUierung des WQhnbauförderungsgesetzes 
1 968 die Leistung der Regierung Klaus aner
kannt wird. 

Meine Damen und Herren! Das Wohnbau
förderungsgesetz 1968 war kein tauglidles 
lIliStrument, um den Wohnbau ankurbeln zu 
können. (Heiterkeit des Bundesrates 
B Ü r k 1 e.) In dieser Zeit. meine Damen und 
Herren, gab es eine Baulücke, in dieser Zeit. 
Herr Kollege Bürkle - das war zumindest bei 
uns in der Steierma,rk so -, geriet die Bau
wirtschaft in die größte Krise seit 1945. 
(Bundesrat H e  i n z i n g e r: Das ist eine 
Raubersgeschichte!) Das war so. Fragen Sie 
nach. Herr Kollegel Ich bin ja genaUiSo Steirer 
w,ie Sie! Wir können uns dann nadlher unter
halten, Herr Kollege! (Neuerlicher Zwischen
ruf des Bundesrates H e  i n z i n g e r.) 

Meine Damen und Herren! Es ist nicht so 
sehr quantitative Wohnungsnot, die uns alle 
drückt. Es 'ist vielmehr die Notwendigkeit der 
qualitativen Verbesserung der Wohnungen. 
die uns immer w.ieder zwingt, den Wohnungs
neubau zu forcieren. 

Daß es in Osterreich nodl rund 400.000 Woh
nungen ohne Wasser und WC gibt. daß die 
Mehrzahl aller Wohnungen nodl immer aus 
der Zeit vor 1919  stammt und daß ein Viertel 
der Wohnungen in Häusern untergebracht 
sind. die vor 1880 errichtet wurden, soll die 
quaHtative Wohnungsnot besonders unter
strekhen. 

Dabei sei freimütig gesagt, daß die QuaNtät 
nirgends billig ist und daß auch wir Sozialisten 
der Meinung sind. daß jeder, der eine große, 
schöne und moderne Wohnung haben will. 
:auch ber-eit sein muß, etwas dafür auszugeben. 
(Bundesrat B ü r k 1 e: Diese Erkenntnis kommt 
25 Jahre zu spätI) Als soziale Absidlerung, 
Herr Kollege Bürkle. wurde zum Ausgleich 
von Härtefällen die Subjektförderung ausge
baut. 
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Timthai 
Maßgebend für die Gewährung und Berech

nung einer Wohnbeihilfe ist die Anzahl der 
Familienmitglieder, die benötigt·e Nutzfläche 
und die Höhe des Familieneinkommens. Auf 
die Gewährung der Wohnungsbeihilfe besteht 
Rechtsanspruch, wenn die gesetzlichen Vor
aussetzungen gegeben sind. 

Meine Damen und Herren I Mlit diesem 
Wohnbauförderungsgesetz wird auch wieder 
einmal ischlagend bew,iesen, daß die von der 
OVP stets so lautstark verkündete Eigentums
feindlichkeit der Soziallisten blanker Unsinn 
ist. Eigenheime, Eigentumswohnungen, aber 
auch Genossenschaftswohnungen werden zu 
gleichen Bedingungen gefördert. Jedes 
Bundesland soll nach den Wünschen seiner 
Bevölkerung die Mittel verteilen können. 

Durch die Novellierung des Gesetzes aus 
dem Jahre 1 968 werden nicht nur die 
Förderungsbestimmungen für den Wohnungs
bau zum Vorteil für die Wohnungssuchenden 
bedeutend verbessert und eine Reihe von 
Mängeln des alten Gesetzes behoben. Die 
Neufassung dieses Gesetzes wird durch die 
Einfügung von zwei Bestimmungen auch zu 
einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor. Diese 
Bestimmungen lauten : 

1 .  Den Bundesländern wird die Möglichkeit 
eingeräumt, die zur Verfügung stehenden 
Förderungsmrittel !innerhalb eines Zeitraumes 
von fünf Jahren zu vergeben, und 

2. sind alle Bundesländer beauftnagt, für 
den gleichen Zeitraum Wohnbaupläne zu 
erstellen und auch di,e Finanzierung vorzu
legen. 

Dadurch kann der erforderliche Bedarf nach 
regionalen Gesichtspunkten und industrie
politischen Erwägungen festgelegt werden. 
Nach einem mittelfristigen Plan kann man 
vorher auf die erforderliche Infrastruktur 
Rück soi cht nehmen. Entscheidend ,ist dabei 
allerdings auch, daß Flächennutzungspläne 
erstellt wellden, wenn sie nicht schon vor
handen sind. 

Für die Bauwirtschaft Slind damit ebenfalls 
die Voraussetzungen für ein pla'llvolles Vor
gehen gegeben. Das Bauvolumen ist bekannt, 
die regionalen Schwerpunkte sind fixiert. Auch 
die Bauwirtschaft soll nun ein Konzept 
erstellen, in dem Kapaz.ität, Inv.estitionen und 
voraussichtliche Auslastung sinnvoll über
einstimmen sollen. 

Ein solches Konzept könnte d.ie Winter
arbeitslosigkeit ;auf ein Minimum herab
drücken. Außerdem würde durch eine bessere 
Nutzung der Baumasch!inen und aller Bau
geräte, durch eine günstigere Auslastung der 

vorhandenen Kapazität der Fixkostenanteil 
sinken. Dies bedeutet aber nichts anderes, 
als daß bei einem Zusammenwirken aller auf
gezeigten Komponenten auch die Baupre'ise 
wesentlich günstiger gestaltet werden könn
ten. 

Für sehr bedeutsam halte ich auch die 
Bestimmung im § 2 Abs. 1 Z. 8, daß bei der 
baulichen Ausführung auch der Einbau von 
abgasarmen Heizungsanlagen in Wohnbauten 
als Beitrag gegen die Umweltverschmutzung 
- in diesem Fall als Beitrag zur Reinhaltung 
der Luft - Berücksichtigung findet. Denn es 
nützt nichts, mit einem Milliardenaufwand . die 
verseuchte Luft, den verschmutzten Fluß zu 
reinigen, den Lärm zu bekämpfen und die 
verstreuten Abfälle zu beseitigen, wenn nicht 
erstrangig und sofort vorbeugende Maß
nahmen zur Verhütung einer weiteren Um
weltverschmutzung gesetzt werden. Vor
beugen ist besser als Heilen und auch weitaus 
billiger. 

Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang 
auch auf die Förderung von Einrichtungen, 
die sich mit der Forschung auf dem Gebiete 
des Wohnungsbaues befassen. Dabei wird den 
Umweltschutzproblemen sicherlich besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen sein. 

Die Novellierung des Wohnbauförderungs
gesetzes 1 968 bringt den Wohnungs suchenden 
Vorteile, ist auch für die cBauwirtschaft von 
eminenter Bedeutung und ist auch für eine 
umfassende Umweltplanung wichtig. 

Es ist nur zu hoffen - und hier möchte 
ich mit den Worten unseres Bautenministers 
Moser sprechen -, daß diesem Gesetz bald 
auch ein Bodenbeschaffungs- und Assa
nierungsgesetz folgen wird, damit jene Grund
lagen geschaffen werden können, die unsere 
Städte und Gemeinden für eine sinnvolle Ent
wicklung so dringend benötigen. 

Die sozialistische Fraktion stimmt der 
Novellierung des Wohnbauförderungsgesetzes 
1 968 gerne zu. Ich danke für Ihre Aufmerk
samkeit. (Beifall bei der SPo.) 

Vorsitz'ender-Stellvertreter Dr. Skotton: 
Zum Wort gemeldet hat sich weiters Herr 
Bundesrat Knoll. Ich erteile ihm das Wort. 

Bundesrat Knoll (OVP) : Herr Vorsitzender! 
Herr Minister! Sehr geehrte Damen und Her
ren! Die Novelle zum Wohnbauförderungs
gesetz 1968 wurde im Nationalrat einstimmig, 
also auch mit den Stimmen der Opposition, 
der OVP, beschlossen. Vier Abänderungsan
träge, davon drei von der OVP, wurden von 
der Regierungspartei abgelehnt. Das ist der 
Sachverhalt, mit dem wir uns heute zu be
schäftigen haben. 
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Knoll 

Für uns von der OVP ergibt sich nun die 
Frage : Warum stimmen wir dieser Novelle 
zu? 

Grundsätzlich können wir heute feststellen, 
daß die SPO gegenüber ihrer Ansicht von 
1 967 eine Kehrtwendung gemacht hat. Sie hat 
das Stammgesetz 1967, das sogenannte 
Kotzinagesetz, das Wohnbauförderungsgesetz 
1 968, gegen das sie seinerzeit stimmte, mit 
dieser Novelle anerkannt. Das sei hier ein
deutig festgestellt. 

Ich möchte rückblendend die Frage stellen: 
Was hat uns das Stammgesetz im Wohnbau 
an Neuerungen gebracht? 

im Wohnbau nichts mehr übriggeblieben ist, 
obwohl in den nächsten Jahren mehr Bundes
einnahmen in der Höhe von 10 bis 1 2  Milliar
den Schilling zu erwarten sind. Sie geben aber 
aus dem ordentlichen Haushalt für den Wohn
bau nichts her. 

Sie haben 1 961 von einer Diktatur beim 
Länderschlüssel gesprochen. Und heute? Eine 
Abänderung des Länderschlüssels wurde nicht 
vorgenommen, obwohl die FPO einen Abände
rungsantrag eingebracht hat. Der wurde nie
dergestimmt. Also wieder eine Kehrtwendung 
in der gesamten Wohnbaupolitik und eine 
Anerkennung unserer seinerzeit vorgebrach
ten Begründungen. . Es wurden erstens die drei Arten der Wohn

bauförderung, also drei Fonds, zu einer '-\Tohn
bauförderung zusammengelegt, und die Förde
rung wurde den Ländern übertragen. 

Sie haben seinerzeit von einer Uberforde
rung des Kapitalmarktes gesprochen, als die 
OVP angegeben hat, daß eine 30prozentige 

Es wurde an Stelle der Objektförderung zur Kapitalbeteiligung vorgenommen werden soll, 
Subjektförderung übergegangen. wie es im Wohnbauförderungsgesetz 1 968 der 

Die Darlehen wurden mit 60 Prozent des Fall war. Heute haben wir eine 45prozentige 

Gesamtbedarfes festgelegt bei 1 0 Prozent Kapitalbeteiligung. 
., 

Eigenmittelleistung und einer Verzinsung von Das alles waren also die Ablehnungsgründe, 
1 Prozent auf 50 Jahre. die Sie seinerzeit vorgebracht haben und die 

Die Einführung der Wohnbeihilfen für Fami- heute nicht mehr drinnen sind. 
lien mit kleinem Einkommen wurde festgelegt. 

Das sind die wesentlichen Ridlt1inien, die 
neuen Züge der Wohnbauförderung 1 968. 

Dieses Gesetz hat, wie bereits erwähnt, die 
SPO seinerzeit abgelehnt. Sie hat im wesent
lichen neun Ablehnungsgründe angegeben und 
22 Abänderungsanträge gegen dieses Gesetz 
eingebracht. Was ist von diesen neun Ableh
nungsgründen und 22 Ab änderungs anträgen 
übriggeblieben ? Fast nichts oder gar nichts. 

Wir können heute zum Beispiel feststellen, 
daß gerade die SPO, die seinerzeit beim Wohn
bauförderungsgesetz 1968 eine höhere Sockel
finanzierung verlangt hat - wir haben seiner
zeit 60 Prozent vorgeschlagen, die SPO war 
für 70 Prozent -, nunmehr nach dem ersten 
Vorschlag 40 Prozent und mit diesem vorlie
genden Gesetzesantrag immerhin 45 Prozent 
Darlehen gewährt. Das ist also eine komplette 
Kehrtwendung und Abwendung von dem, was 
Sie früher begehrt haben. (Zwischenrufe bei 
der SPO.) 1961 haben Sie 70 Prozent verlangt, 
jetzt geben Sie 45 Prozent her! 

Sie haben 1 967 mehr Mittel für den Wohn
bau aus dem ordentlichen Haushalt verlangt. 
35 Prozent haben Sie gefordert; das wären 
1 ,2 Milliarden Schilling gewesen. Heute, 1 972, 
gibt es keinen Zuschuß, keine Aufstockung der 
Mittel aus dem ordentlichen Haushalt. Das ist 
die Änderung, die Sie vorgenommen haben. 

Sie haben gesagt : Der 'Wohnbau hat Vor
rangl Das haben Sie immer wieder behauptet. 
1 972 müssen wir feststellen, daß vom Vorrang 

Ein Punkt ist vielleicht geblieben. Das war, 
daß zuviel Geld für den Eigenheimbau und 
zuviel Geld für den Eigentumswohnungsbau 
aufgebracht würde und daß die Bestimmungen 
gefallen sind, daß zwei Drittel für den Eigen
heimbau und den Eigentumswohnungsbau ver
wendet werden müssen. Das haben Sie fallen
gelassen. Diese Ansicht verteidigen Sie noch 
heute. Man müßte sich fragen: Ist das Ver
mögensbildung in Arbeitnehmerhand ? 

Zu den Abänderungsanträgen zur seiner
zeitigen Novelle wäre auch noch etwas zu 
sagen. Es ist vielleicht ein Punkt, den Sie in 
der neuen Novelle festgehalten haben: daß in 
Zukunft die Zusammensetzung des Wohnbau
förderungsbeirates - das ist nämlich das ein
zige - bei den Ländern nach der Zusammen
setzung des Landtages und nicht nach der der 
Landesregierung erfolgen soll . Das sind die 
Änderungen in der Novelle. 

Im Nationalrat hat die Osterreichische 
Volkspartei einen Abänderungsantrag einge
bracht, und zwar, daß es bei der Zweidrittel
aufteilung bleiben soll, weil wir immer für 
das Privateigentum eingetreten sind und eine 
Studie ergeben hat, daß 90 Prozent in Oster
reidl, die in Eigenheimen wohnen, glücklich 
und zufrieden sind, daß 5 1  Prozent, die in 
Eigentumswohnungen wohnen, glücklich und 
zufrieden sind, 36 Prozent in Genossenschafts
wohnungen sind glücklich und zufrieden und 
3 1  Prozent in Mietwohnungen sind glücklich 
und zufrieden. Ich glaube, das begründet unse-
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ren Antrag, und das haben Sie abgelehnt. An
scheinend wollen Sie, daß Privateigentum nicht 
gefördert wird und daß der Usterreicher eben 
nicht glüCklicher und zufriedener wohnt. 

Einen lichtbliCk gibt es : Es war vor kurzem 
in Linz im Landtag - ich habe es selbst ge
hört, ich war anwesend - eine Wohnbauförde

weichen werden, daß daher mehr Fremdkapital 

in Anspruch genommen werden muß. Es müs

sen mehr Zinsenzuschüsse gewährt werden. 

Aus dem Fonds müssen mehr Zusmüsse ge
leistet werden. Das Ende wird sein, daß die 
Fondsbelastungen größer werden und somit 
weniger gebaut werden kann. 

rungsdebatte. Da hat der SPO-Betriebsrats- Nach unseren Berechnungen wird das Wohn

obmann von der VOEST Abgeordneter bauvolumen bis 1 980 um 40.000 Wohnungen 

Schützenberger erklärt - ich sage das sinn- weniger ergeben, als dies nach der Wohnbau

gemäß -: Wir von der VOEST bauen förderung 1968 der Fall wäre. Wir könnten 

viele Dienstwohnungen und Betriebswohnun- nach dem alten Gesetz von 1 972 bis 1 981 den 

gen; es mag sie keiner mehr, alle Bau von 466.640 Wohnungen fördern, nach 

wollen ein Eigenheim, daher mehr MitteI l 
dem neuen Gesetz ,:erde� �s ��r mehr 

für den Eigenheimbau, für die sogenannten 428.81 0  Wohnungen sem. WIr smd uberzeugt 

"Häuslbauer" ! - Dieser Mann hat das im davon, daß uns hier die Zukunft recht geben 

Landtag erklärt und hat bereits die Idee der wird. (Der V o r  s i t z e n  d e übernimmt wie

Osterreichischen Volkspartei anerkannt. Wir der die Verhandlungsleitung.) 

hoffen, daß diese Idee auch in diesem Hause Ich komme bereits zum Schluß. Wir stimmen 
und auch im großen Hause noch einmal ein- dieser Novelle zu. Warum? Weil die SPt) bei 
kehren wird. den Verhandlungen in den Ausschüssen des 

Die SPO begründet ihre Novelle damit, daß 
sie nun ein Wahlversprechen erfüllt habe, 
nämlich mehr Wohnungen zu bauen. Sie haben 
seinerzeit angegeben, daß Sie 5000 Wohnun
gen mehr bauen wollen. Was sind die Tat
sachen? 

Es wurden - das steht fest - noch nie 
so viele Wohnungen gebaut wie gerade in 
der Zeit der OVP-Alleinregierungl Die Wohn
bau statistik für das Jahr 1970 hat ergeben, 
daß eine Minderleistung von 4000 Wohnungen 
vorhanden war (Zwischenrufe bei der SPOj 
- das war gerade in Wien -, und 1 972 wer
den es 2500 Wohnungen weniger sein, die 
gebaut werden sollten. 

Nationalrates Teile der OVP-Wünsche berüCk.
sichtigt hat, weil die SPO das Stammgesetz 
1967 - das sei hier ausdrüCklich betont -- mit 
dieser Novelle anerkannt hat, weil durch den 
Ausbau der Wohnbeihilfen den Schwachen ge
holfen wurde, weil die Qualität der Wohnun
gen steigt, weil familiengerechtere Wohnun
gen gebaut werden, weil die Diskriminierung 
des Eigentums hintangehalten wird und weil 
der Weg, der 1967 von uns begangen wurde, 
richtig ist. (Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesminister für Bauten und Technik 
Moser. Ich erteile es ihm. 

Bundesminister für Bauten und Technik 
Mein Vorredner, der Herr Bundesrat Tim- Moser: Meine sehr geehrten Damen und Her

thaI, hat angegeben, daß eine rüCkläufige Ten- ren des Hohen Bundesrates! Als unsere Zweite 
denz festzustellen ist. Das stellen wir seit zwei . Republik an ihrem Beginn stand, da spielten 
Jahren fest l Das muß hier auch deponiert wer- drei Probleme fast bei jeder Sitzung der ge
den. Seit zwei Jahren, seit die SPO an der setzgebenden Körperschaften eine dominie
Regierung ist, ist eine rückläufige Tendenz im rende Rolle: Das eine Problem: war, wie die 
Wohnbau festzustellen. (Beifall bei der OVP. I Bevölkerung ausreichend mit Nahrung ver
- Bundesrat W a 1 1  y: Aber die AUSWirkUn- 1 sorgt werden könnte, es war das Problem, wie 
gen von 19661) die Bevölkerung mit Kleidung versorgt wer-

Sie behaupten weiters, daß mit dieser i den 
.. 
könnte, un? es war das Problem, wie die 

Novelle das Bauvolumen sicherlich zunehmen I B:volkerung mIt Wohnungen versorgt werden 

wird. Das ist, glaube ich, auch ein Trugschluß, I konnte. 

und dazu ist auch etwas zu sagen: Diese Er-

I 
Während schon vor längerer Zeit die beiden 

weiterung des Bauvolumens gibt es nur ein- erstgenannten Probleme, nämlich die Fragen 
mal, und zwar, wenn Sie die Zuschüsse, die I der Ernährung und der Bekleidung, als gelöst 
Darlehen von 60 Prozent auf 45 Prozent herab- bezeichnet werden konnten, ist in Wahrheit 
setzen, aber Sie berücksichtigen nicht, daß der I ein Problem bis heute nicht gelöst : das ist 
Wohnbau auf Grund der bereits beschlossenen I das Wohnungsproblem. Es nimmt daher nicht 
Lohnerhöhungen teurer wird, daß die Mehr- I wunder, wenn diese Frage immer wieder die 
wertsteuer ab 1 973 eine Erhöhung der Bau- I gesetzgebenden Körperschaften beschäftigt 
kosten bringen wird, daß also mehr MitteI l und beschäftigen muß. Ich glaube, für uns alle 
aufgebraucht werden, daß die Genossenschaf- i ist es kein Geheimnis, daß noch immer zu 
ten im wesentlichen auf den Kapitalmarkt aus- l wenig Wohnungen gebaut werden. 

311. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)80 von 88

www.parlament.gv.at



Bundesrat - 31 1 .  Sitzung - 22. Juni 1972 8839 

Bundesminister Moser 

Es ist daher auCh selbstverständlich, so I 
meine ich, daß sidl in der Regierungserklärung 
zu diesem Thema entsprechende Darstellungen 
finden und daß die Regierungserklärung 
gerade dem sozialen Wohnungsbau einen ent
spredlenden vorrangigen Platz einräumt. 

Meine Damen und Herren! Ich bin davon 
überzeugt, daß mit der Verabschiedung dieser 
zur Beratung stehenden Novelle dieser Punkt 
der Regierungserklärung als erfüllt bezeich
net werden kann. Am Beginn der Beratungen 
standen doch zwei Aufgaben vor uns, nämlich 
die Aufgabe, in der Zukunft mehr Wohnungen 
als bisher zu bauen, und zweitens, diese so ge
bauten Wohnungen zu günstigeren Bedingun
gen als heute an den Konsumenten abgeben zu 
können. 

Ich darf Sie an die Auseinandersetzungen 
um dieses Problem erinnern: Ich freue mich, 
auch hier sagen zu können, daß in einer sach
lichen, nüchternen und leidenschaftslosen, 
aber außerordentlich intensiven Beratung des 
zuständigen Ausschusses des Nationalrates 
schließlich eine Einigung in dieser Frage er
zielt werden konnte, wobei ich vermerke, daß 
in diesen Beratungen die Grundkonstruktion 
der Regierungsvorlage nicht verändert worden 
ist. 

Ich persönlich halte nichts von einem Streit, 
der in die Vergangenheit zurückgreift. Man 
wäre versucht zu fragen: Warum ist alles das, 
was heute geschieht, nicht schon vor fünf, 
sechs oder mehr Jahren geschehen? Das hilft 
uns bei diesen Fragen sicherlidl nicht weiter. 

Ich darf auf den Debattenbeitrag des Herrn 
Bundesrates Knoll eingehen. Er meinte, wir 
hätten 35 Prozent seinerzeit bei den Beratun
gen über die Wohnbauförderung 1 968 als Bun
desbeitrag verlangt. 

Ich bitte, audl daran erinnern zu dürfen, daß 
in dem vor den Wahlen des Jahres 1 970 ver
öffentlichten Wohnbauprogramm . der heutigen 
Regierungspartei in Kenntnis der Budgetsitua
tion, die sich uns in den Jahren 1 968 und 1 969 
dargeboten hat, von einem solchen Bun
desbeitrag keine Rede mehr war, weil wir 
keine Illusionisten sind. Keiner der in der 
heutigen Regierungspartei Tätigen konnte da
mals wissen, daß nach den Wahlen 1 970 diese 
Partei Regierungspartei sein werde. 

Wenn hier die Bestimmung bekrittelt wird, 
zwei Drittel dieser Mittel seien für Eigenheime 
und Eigentumswohnungen und ein Drittel für 
Genossenschafts- und Mietwohnungen zu 
reservieren, so haben wir immer den Stand
punkt vertreten, daß politische Verantwortung 
nicht nur der Bundesgesetzgeber zu tragen 
hat, sondern ebenso und in gleichem Ausmaß 
auch der Landesgesetzgeber, die Landtage und 
die Landesregierungen. 

Wir haben immer den Standpunkt vertreten : 
Wenn in einem Bundesland mehr Nachfrage 
nach Eigenheimen und Eigentumswohnungen 
vorhanden sein sollte und es auch im Interesse 
der Entwicklung dieses Bundeslandes er
wünscht ist, diese Rechtsform der Wohnungen 
zu fördern, dann sollen die Länder nicht mit 
einer Zäsur innerhalb der Mittel eingeschränkt 
sein. Dann sollen sie eben mehr als zwei Drit
tel der Mittel für diesen Typ der Wohnungen, 
für diese Rechtsform der Wohnungen verwen
den können. 

Wenn aber anderenorts umgekehrt größere 
Nachfrage nach Genossenschafts- oder Miet
wohnungen herrsdlt, dann sollen nicht Förde
rungsanträge deshalb zurückgewiesen oder um 
ein, zwei oder drei Jahre verschoben werden, 
weil das eine Drittel der vorhandenen Mittel 
bereits zugesichert war. 

Es wurde gesagt, daß die Tendenz im Woh
nungsbau seit zwei Jahren rückläufig ist. 

Meine Damen und Herren! Ich bin im Besitze 
der Statistik nicht nur der letzten zwei Jahre, 
sondern auch der Statistiken ab dem Jahre 
1965 und insbesondere ab dem Jahre 1967. 

Bedenken Sie, daß wir in Osterreidl eine 
durchsdlnittliche Baudauer von etwa 24 Mona
ten im Wohnungsbau haben. Wenn also im 
Jahre 1971 Wohnungen fertiggestellt wurden, 
dann wurden sie nicht im Jahre 1 970, sondern 
bereits im Jahre 1 969 gefördert. 

Bedauerlicherweise weist die Statistik aber 
tatsächlidl - und zwar nicht nur in Wien und 
Kärnten, wie das behauptet wurde, sondern 
auch in Niederösterreich, in Oberösterreidl, 
in Salzburg, in der Steiermark und in Tirol 
- eine rückläufige Tendenz auf. Das ist kein 
Vorwurf. Ich sage das ausdrücklich. Ich stelle 
nüchtern fest: Seit dem Jahre 1 967 ist eine 
rückläufige Tendenz festzustellen. 

Dieses Gesetz, das nun auch hier vom Bun
desrat verabschiedet werden wird, setzt sich 
ja zum Ziel, diese rückläufige Tendenz umzu
kehren, also in Zukunft mehr Wohnungen als 
bisher bauen zu können. Die Verhandler im 
Unter ausschuß des Bautenausschusses des Par
lamentes, die Sprecher im Abgeordnetenhaus 
und die Aussendungen der politischen Parteien 
dazu sagen übereinstimmend, daß mit dieser 
neuen Finanzierungsmethode, die wir nun ein
führen, in der Zukunft tatsädllich erheblich 
mehr Wohnungen als bisher gebaut werden 
können. 

Was nun die Mehrwertsteuer anlangt, so 
darf ich darauf verweisen, daß doch im Rah
men der Beratungen über die Mehrwertsteuer, 
gerade was den Neubau von Wohnungen an
langt, eine Form gefunden wurde, die für den 
Konsumenten außerordentlich erfreulich ist, 
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weil nämlich durch die Anwendung des halben 
Mehrwertsteuersatzes tatsäC:.�lich eine Be
günstigung des Konsumenten eintritt, sodaß 
auch auf diesem Wege ein Beitrag zur Ver
billigung der Mieten in der Zukunft geleistet 
werden kann. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Die Bundesregierung ist der Meinung, daß 
diese Wohnbauförderungsgesetznovelle nur 
ein erster Schritt ist und siCh die ganze Frage 
der Wohnungspolitik nicht etwa in einem 
Wohnbauförderungsgesetz allein erschöpfen 
kann. Wir sind daran, auch Verbesserungen 
etwa im Bereiche des Wohnungsverbesse
rungsgesetzes - wie ich hoffe, noch in der 
Frühj ahrssession des Parlamentes und auch im 
Bundesrat - beschließen zu lassen. 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
33. Punkt der Tagesordnung: Bericht der Bun
desregierung betreffend Elektronische Daten
verarbeitung im Bundesbereich, Erhebungsbe
richt 197 1 ,  Bedarfsprognose 1 97 1  bis 1 974. 

Berichterstatter ist Frau Bundesrat Doktor 
Demuth. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatterin Dr. Anna Demuth: Der 
vorliegende Bericht enthält eine Darstellung 
über den Stand von elektronischen Datenver
arbeitungsanlagen im Bundesbereich sowie 
eine detaillierte Vorschau über den geplanten 
Computereinsatz bis 1914. 

Der Bericht behandelt unter anderem die 
Entwicklung der Computertechnologie für die 
öffentliche Verwaltung, die organisatorische 
Einordnung der EDV in der öffentlichen Ver
waltung, EDV-Koordination und Kooperation, 
Auswertung der Erhebung des Istzustandes 
und der Bedarfsprognose bis 1 974 (Stand Mai 
1911) ,  Vorschläge für weitere EDV-Vorgangs
weise sowie die Instrumente der EDV -Koordi-

Vor allen Dingen haben die Beratungen nun 
auch über eines wohl der wichtigsten woh
nungspolitischen Gesetze . begonnen, nämlich 
über die Fragen der Stadterneuerung und der 
Stadtentwicklung oder, wenn Sie wollen, der 
Ortserneuerung und der Ortsentwicklung, um 
nicht bereits wieder eine Zäsur etwa der nation. 

Größe nach anzudeuten. Ferner enthält der Bericht auch einen Uber-

Erst wenn das alles vom Hohen Hause be- blick über die EDV -Aktivitäten der einzelnen 
Ressorts, des wissenschaftlidl-akademischen schlossen sein wird, haben wir ein Instrumen

tarium geschaffen, das vor allen Dingen den 
Inhabern von schlechten, abgewohnten. und 
ungesunden Wohnungen und den Wohnungs
suchenden eine echte Chance bietet, in abseh
barer Zeit in moderne, gesunde, aber auch in 
preislich günstige Wohnungen umsiedeln zu 
können, und zwar in preislich so günstige 
Wohnungen, daß niCht die Frage des Ein
kommens allein beim Bezug einer solchen 
Wohnung die entscheidende Rolle spielt. 

Ich glaube, daß wir alle zusammen doch 
kein anderes Ziel verfolgen können und dür
fen, als j enen mit den Mitteln, die die Allge
meinheit aufbringt, zu helfen, die aus eigenem 
nicht imstande sind, sich helfen zu können. 
(Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist damit geschlos
sen. 

Wünscht der Berichterstatter ein Schluß
wort? - Dies ist nicht der Fall. 

Wir schreiten daher zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  8 p r u e h  zu er
heben. 

33. Punkt: Bericht der Bundesregierung betrei
fend Elektronische' Datenverarbeitung im Bun
desbereich, Erhebungsberlcht 1971, Bedarfs
prognose 1 971 bis 1974 (111-34 und 760 der 

Beilagen) 

Bereiches und der Betriebe. 

Angeschlossen sind dem Bericht ferner 
mehrere Beilagen, unter anderem auch eine 
Ubersicht über die installierten EDV-Anlagen 
im Bundes bereich. 

Namens des Ausschusses für Verfassungs
und Rechtsangelegenheiten stelle ich den A n
t r a g, den gegenständliChen Bericht der Bun
desregierung zur Kenntnis zu nehmen. 

Vorsitzender: Danke. 

Ich begrüße den inzwischen im Hause er
schienenen Herrn Staatssekretär Dr. Veselsky. 
(Allgemeiner Beifall.) 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Ing. Spindelegger. Ich erteile ihm dieses. 

Bundesrat lng. Spindelegger (OVP) : Herr 
Vorsitzender I Herr Staatssekretär I Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Der Bericht der 
Bundesregierung gibt uns eine Darstellung 
über den derzeitigen Stand der elektronischen 
Datenverarbßitungsanlagen im Bundesbereich 
und über die Bedarfsprognose der kommenden 
Jahre. 

Im allgemeinen kümmert sich heute die 
Offentlichkeit nicht sonderlich um diese Mate
rie, weil sie momentan noch nicht persönlich 
betroffen wird. Aber es wird die Zeit nicht 
allzu lange vergehen, bis dieser Gegenstand 
jedermann angehen wird. Ich. glaube daher, 
daß dieses Sachgebiet mit größter Aufmerk
samkeit zu verfolgen sein wird, weil derjenige, 
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der im Vollbesitz dieses Instrumentariums ist, 
eine Art von MonopolsteIlung einnehmen 
kann. 

Der Bericht führt sehr viele Probleme auf 
und an. Leider werden aber noch keine Ant
worten über Termine und Lösungen gegeben. 
Ich möchte auf einige wenige Hauptproblerne 
eingehen, die mir für die weitere Entwicklung 
besonders wichtig erscheinen. 

Da ist einmal das Personalproblem. Es stellt 
sich die Frage: Wird es notwendig sein, viele 
oder nur Einzelpersonen an diesen Anlagen 
einzuschulen, und welche Vorbildung für diese 
Berufssparte wird notwendig sein oder ver
langt werden? Sollen für Personen, die diese 
Anlagen zu betreuen und zu bedienen haben, 
Sonderverträge ausgearbeitet werden, oder 
wird jedes einzelne Ministerium eigene Richt
linien über die Bestellung von so hochquali
fizierten Bediensteten auszuarbeiten haben? 

Wir von der Osterreichisdlen Volkspartei 
glauben, daß hier eine einheitliche Vorgangs
weise, die gesetzlich geregelt werden müßte , 
vorzuziehen sei. 

Eine weitere Frage ist die Dienststellung 
des Personals. Wir haben in anderen Sparten 
in der Hauptsache Vertragsbedienstete mit 
Sondervertrag. Bei den EDV-Anlagen handelt 
es sich aber um so gewichtige Informations
konzentrationen, bei denen natürlidl das 
Staatsgeheimnis und die Amtsversdlwiegen
heit eine wesentliche Rolle spielen werden, 
daß es zu überlegen wäre, ob Personen, die 
künftig damit arbeiten sollen, nur mit einem 
Sondervertrag zu gewinnen wären oder ob 
man sie in größere Beamtenpflichten nehmen 
sollte. 

Ein weiteres Problem ist die Beauftrugung 
von Firmen mit dieser Materie. Im Laufe des 
letzten Jahrzehnts ist es privaten Firmen ge
lungen, auf diesem Gebiet MonopolsteIlungen 
einzunehmen. Im Bericht selbst spricht man 
auf Seite 20 davon, daß die IBM 82 Prozent 
wertmäßigen Firmenanteil im Bundesbereich 
hat. Auch andere Firmen haben Anteile, so
daß sich hier gewisse Konkurrenzen bereits 
abzeidlnen. Es erhebt sich die Frage, ob man 
bei der IBM in der hochprozentigen Anteil
nahme bleiben oder die anderen Firmen stär
ker zur Mitarbeit heranziehen wird. 

Bei der Vergabe von Aufträgen an private 
Firmen entsteht bei jenen Bediensteten, die 
damit beschäftigt sind, eine Kombination von 
Sachwissen und Amtswissen. Sind diese Per
sonen nun verpflichtet, ihr Amtswissen ge
heimzuhalten 'I Kann das · überprüft werden be
ziehungsweise welche Möglichkeiten und Vor
kehrungen bestehen, die notwendige Sicher
heit der Weitergabe von Informationen hint-

anzuhalten? All diese Fragen werden noch 
sehr gut ausdiskutiert werden müssen, um 
hier eine absolute Sicherheit zu gewäh.rleisten. 

Auf Seite 10 Punkt 2.5 ist die Rede von 
einem stufenweisen Vorgehen und als lang
fristiges Hauptziel die Schaffung eines Bundes
informationssystems angegeben. Hiezu wäre 
die Frage aufzuwerfen: Wer wird zu so einem 
Informationssystem Zugang haben? Nur das 
Parlament oder auch andere Institutionen be
ziehungsweise andere Vereinigungen oder 
Gruppen? Ich glaube, daß vor allen Dingen 
die Länder und Gemeinden, soweit es mit 
ihren Kompetenzen im Zusammenhang steht, 
eine Einschaumöglichkeit erhalten müßten. 

Es wird daher notwendig sein, eine Art von 
EDV-Vollziehungsgesetz zu schaffen, wo all 
diese Möglichkeiten gesetzlich geregelt wer
den. Weiters müßten der Datenschutz sowie 
der Schutz des einzelnen vor dem Mißbrauch 
von Daten durch Personen, die über Daten 
verfügen, eingebaut sein. Ein weiterer eminent 
wichtiger Teil des Gesetzes müßte sich auch 
mit der Sicherstellung und dem Schutz der 
Privatsphäre befassen. 

Damit komme ich schon zum Schluß meiner 
Ausführungen und darf sagen, daß die Oster
reichische Volkspartei diesen Bericht zur 
Kenntnis nehmen wird, aber glaubt, besonders 
darauf hinweisen zu müssen, daß die Elektro
nische Datenverarbeitung im Bundesbereich 
keine MonopolsteIlung der Regierung oder 
eines Ministeriums sein kann, sondern eine 
echte Informationsquelle für jeden einzelnen 
Staatsbürger. (Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesrat Dr. Reich!. Ich erteile ihm 
dieses. 

Bundesrat Dr. Reichi (SPO) : Herr Vorsitzen
der! Herr Staatssekretär! Hoher Bundesrat! Im 
wesentlichen bin ich mit dem einverstanden, 
was mein Vorredner gesagt hat. Er ist Techni
ker. Ich möchte zu diesem Problemkreis von 
einem anderen Standpunkt Stellung nehmen. 

Wenn ich mich zu diesem Tagesordnung,s
punkt zum Wort gemeldet habe, so nicht des
halb, weil ich mir einbilde, ich könnte mich 
mit den technologischen Fragen eines so 
schwierigen Problems auseinandersetzen. Da
zu habe ,ich weder die Voraussetzungen noch 
die

' 
Kenntnisse. Es sind die politischen 

Aspekte, über die ich hier einiges ,sagen 
möchte. In diesem Zusammenhang möchte ich 
nur auf jene Fragestellung hinweisen, die uns 
in einer Studie der OECD vom Jahre 1971 
begegnet und die auch in einigen Kommissio
nen des Europarates behandelt wurde. 

Zum Beispiel haben der Kollege Dr. Goess 
und ich einige Male Gelegenheit gehabt, die 
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Computer- und EDV-Problemabik vom Stand
punkt der europäischen Gemeindepol�tik zu 
hören. Oft haben kleinere Städte EDV-Anla
gen gekauft, die zum Arbeiten nicht ausreich
ten und nur finanzielle Schwier.igkeiten mach
ten. Dazu möchte man sagen: Zum Arbeiten 
zu wenig und zum Zahlen zu viel. 

Hier möchte man von seiten des Europarates 
mit Iseinen Organisationen, wie dem Rat der 
Gemeinden Europas oder der Europäischen 
Gemeindekonferenz, den Gemeinden zur Seite 
stehen. 

Zweifellos haben uns die Erscheinungen der 
dritten industriellen Revolution fasziniert und 
gefesselt. Der Weg, den man von der klassi
schen Physik über die Elektliizität zur Elektro
nik gegangen ist, war spannend. Aber gewisse 
Einzelheiten ;in der Röhrentechnik, jn der Tran
sistorentedmik oder in der Laserraketen- und 
Weltnaumtedmologie sind nur mehr für den 
Fachidioten begreifbar, und der hat sehr oft 
den Blick. auf das Ganze schon längst verloren. 
Aus dieser Tatsache ergeben sich Spannungs
rnomente, Gefahren und Konflikte mit der 
Natur des Menschen. Es ist die Aufgabe der 
Politik, dafür zu sorgen, daß die Verbindung 
des Menschen zur Natur nicht zerstört wird, 
daß das Ewigmenschliche nicht verlorengeht. 

Einige jener Probleme, die das Computer
zeitalter mit sich bI1ingt und die den PolJit!iker 
berühren, sind folgende : 

Wie weit ist die öffentliche Verwaltung dar
auf vorbereitet, mit dem ungeheuren Tempo 
des Emeuerungsprozesses, der sich in unserer 
Zeit vollzieht, Schritt zu halten? 

Wir sehen aus dem vorliegenden Bericht 
über Elektronische Datenverarbeitung im Bun
desbereich, daß man sich sehr bemüht, die 
Dinge in den Griff zu bekommen. Auch die 
Bedarfsprognose zwischen 1 97 1  und 1 974 be
weilst, daß man sich mit der Entwicklung der 
Computertechnologie gründHeil auseinander
gesetzt hat. 

Eine andere Frage, die auch im OECD-Be
richt behandelt wird, ist jene nach der An
passung geschichtlich gewordener Verwlal
tungssysteme an das Computerzeitalter. Denn 
wir in Osterreich dürfen nicht übersehen, daß 
unsere Verwaltung in ihrem Kern auf die Zeit 
Maria Theresias zurückgeht und von Männern 
geschaffen wurde, deren Statuen um das Maria 
Theresien-Denkmal flankiert sind, welches 
zwischen . den bei den Burgmuseen in Wien 
steht. Teile unserer Verwaltungsformen gehen 
sogar noch auf �aiser Maximilian I. zurück, 
der als letzter Ritter am Anfang der Neuzeit 
steht. 

Hier muß man natürlich immer wieder sagen, 
daß auf unsere Verwaltung die Schwerkraft 

der Geschichte Wlirkt, daß hier die Schwerkraft 
der Tradition wirksam wird. Es gibt viele 
Menschen, die der Meinung sind, man müsse 
sich .in unserem Zeitalter mit Geschichte nimt 
auseinandel1setzen. Früher einmal war man der 
Meinung, Geschichte sei die Lehrmeisterin der 
Menschen. Das hat man v-ielle:icht schon ver
gessen. Aber es bleibt uns nichts anderes 
übrig. Kffiner kann aus seiner Vergangenheit, 
keiner kann aus seiner Geschichte aussteigen. 
DClis kommt natürlich auch hier immer wieder 
zum Ausdruck.. 

Es gibt Fachleute im OECD-Bere'idJ. und im 
Europarat, die der Meinung sind, daß man für 
den technisch-ökonomismen Bereich der Daten
verarbeHung klare Definitionen hat, daß man 
aber die politischen Probleme nicht voll erfaßt 
hat. 

Halten wir uns vor Augen, daß die öffent
liche Verwaltung doch etwas mehr dst als 
Dienstleistung, daß in ihr Macht list, die vom 
Wähler verliehen wird, so können wir die 
Spannungsfelder erkennen, die aus der Beherr
smung der Computertechnik entstehen. 

Hier bin im der Meinung, daß unser födera
lisUsches System lin Osterreich, also das 
Gleichgew.icht von Zentralismus und Dezentra
lismus doch von großem Vorteil 'ist. Dieses 
Gleichgewicht kann uns a,uch im Zeitalter der 
dr,itten industriellen Revolution die Freihedts
sphäre des Mensmen sichern helfen. Diese 
Freiheitssphäre ist dann in Gefahr, wenn man 
die Möglichkeit des Mißbrauches technischer 
Einrichtungen nicht aus der Welt smafft. 

Der Begriff Privatsphäre bedeutet in Oster
reich etwas anderes als ,in Schweden oder in 
England, und er bedeutet etwas anderes in 
China und in der Sowj etunion. Wir kennen 
den Begriff Pri"V1atsphäre im wirtschaftlimen 
Bereich, wir kennen ihn im seelischen Bereich, 
und wir kennen ;ihn im familiären Berelich. Wir 
haben in Osterreich ganz besondere Vorstel
lungen davon. Deshalb begrüße ich das, was 
auf den Seiten 1 1  und 12 des Berimtes steht, 
in dem ein Plan über gesetzliche Normen über 
Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre 
entwickelt wird: 

Schutz vor unerlaubten Zugriffen zu Daten 
und Schutz vor deren unerlaubter Verände
rung; 

Schutz des Individuums vor möglichem Miß
brauch von Daten durch Personen, die über 
Daten verfügen; 

. 

Smutz vor unerlaubter Wiedergabe von 
Daten ; 

M,ißbr:auch eines Informationsmonopols und 
so weiter. 
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Dr. Reidll 

In einem demokratischen Staat wird man schungspotential der europäischen Universi
sich sehr gründlich mit dieser Problematik aus- täten zur Verfügung gehabt hätten? 
einandersetzen müssen. Da bin iCh auch mit 
me'inem Vorredner absolut einer Meinung. 

Technische Gegenstände sind wertfrei. Sie 
sind nicht gut, und sie sind auch nicht böse. Das 
Messer kann nicht gut, es kann auch nicht böse 
sein. Aber der Mensch, der technische Gegen
stände, der das Messer gebraucht, kann gut 
se'in, er kann natürlich auch böse sein. 

Es iist selbstverständliCh, daß ein Industde
staat am Fortschritt der Technolog,ie teilneh
men muß. Es muß auch jeder europäische Staat, 
der siCh zu den Grundsätzen der Europarats
konventionen bekennt, mithelfen, das soge
nannte Gap, den technologischen Abstand 
zwischen den � USA und Europa, zu vermindern. 
Wenn die Amerikaner - das habe ich 1n 
einem Bericht gelesen - 60.000 EDV-Anlagen 
haben und wir rin Europa 30.000, so kann man 
daraus manches ablesen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich darauf 
verweisen, daß eigentlich der Ausgangspunkt 
des Computerzeitalters Wien gewesen ist. Ich 
möd1te darauf aufmerksam machen: In dieser 
Woche wurde auch ein Fernsehber.icht über die 
sogenannte neopositivistisChe Schule gebracht. 
Di'ese neopositivistiIsche Schule, die !in der Zeit 
zwischen 1930 und 1 938 an der Wiener Uni
versität gelehrt hat, hat eigentlich die Mssen
schaftlichen Grundlagen für das Computerzeit
alter gesChaffen. Das soll man manches Mal 
auch unterstreichen. Ich sage das deswegen, 
weil diese Tatsachen be'i den engl1isch .spre
chenden Völk,ern bekannt sind; sie sind aber 
nicht in Osterreich bekannt. 

Meine Damen und Herren I Wie einstens in 
der Antike die Römer von den Griechen profi
tierten, so haben in unserer Zeit die Russen 
und AmeIlikaner von den europäischen For
schungsstätten profitiert. Dieser Vergleich mit 

Grundsätzlich müssen wir den quantitativen dem griechischen Lehrer, der als Sklave den 
Fortschritt bejahen. Aber als Politiker müssen Römer unterrichtet hat, könnte uns melancho
wir immer wieder darauf verweisen, daß auch I.isch stimmen, aber er könnte uns auCh ermu
der qualitative Fortschritt forciert werden tigen, in Europa die entsprechenden Konse
muß. Hinter dem qualitativen FortschI'!itt steht quenzen zu ziehen. 
als treibende Kraft die Humanitätsidee. Es ist 
die Aufgabe der Politiker, dafür zu sorgen, Dem vorliegenden Bericht geben wir unsere 
daß die Humanitätsidee auch im Computer- Zustimmung. Ich habe mich bemüht, ihn mit 
zeitalter ihre Kraft beibehält. Denn wir wollen dem gleichen Tempo zu absolvieren wie mein 
nicht, daß in Zukunft ein Computer über einen KoUege KnolI. (Allgemeiner Beifall.) 

Computerbericht eine Rede hält. Wir wollen, Vorsitzender: Zum Wort gemeldet hat sich 
daß auch .in Zukunft ein Mensch über einen Herr Staatssekretär Dr. Veselsky. Ich erteile 
Computerbericht sprid1t. es ihm. 

Bevor ich zum Schluß komme, möchte im 
allen Beamten und Fachleuten danken, die 
an der Elektronischen Datenverarbeitung ·in 
Osterreich mitgearbeitet haben. Sie haben eine 
schwere, 'Schwere Aufgabe zu erfüllen, und 
sie haben sie bisher gut erfüllt. 

Im Nationalrat hat Abgeordneter Wuganigg 
zum Ausdruck gebracht, daß es sich bei dem 
Bericht um ein� bedeutende Leistung handelt. 
Dieser BeriCht beweist aber auch, daß es in 
gewissen BereiChen auch für einen kleinen 
Staat möglich ist, die letzten Ergebnisse der 
W1ssensChaft auszuwerten. Die Errichtung von 
145 Großanlagen ,im Bundesbere'ich und im 
Bereich der Hochschulen - ein Viertel der ,in 
Osterreich installierten Anlagen - bedeutet, 
daß man !in stiller Kleinarbeit den Anschluß 
an die Welt gefunden hat. 

Wir bekommen :auf dem Weg über die For
schungsstellen der Supermächte manChes Mal 
das, was ihnen die europäischen Forschungs
stellen einmal gegeben haben. Denn was wären 
die Vereinigten Staaten von Amerika, was 
wäre die Sowjetunion, wenn sie nicht das For-

Staatssekretär im Bundeskanzleramt Doktor 
VeseIsky: Hoher Bundesrat! Gestatten Sie mir, 
daß .ich einige Bemerkungen von der Regie
rungsbank zur Diskussion über den vorliegen
den EDV-Bericht maChe. 

Als dieser Berieht erstellt wOl1den ist, stand 
im Schoße der Bundesregierung als Frage im 
Raum, ob mit diesem Bericht nur der National
rat konfrontiert werden solle oder auch der 
Bundesrat. Diese Bundesregierung entschloß 
sich dazu, selbstverständlich erstmals auch 
dem Bundesrat diesen BeIlicht zu erstatten, 
und sie tat dies wissend, warum. 

Es geht uns nämlich im Bere!ich der Bundes
verwaltung auch darum, die Koordination der 
Bemühungen auf diesem Gebiet mit den Be
mühungen der Länder im Auge zu behalten. 
Aus diesem Grund, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, Hoher Bundesrat, sind 
wir etwa beisp!ielsweise bemüht, ein gemein
sames Personenkennzeichen, eine gemeinsame 
Personenkennziffer zu erarbeit-en. Sie wissen, 
das ist ein Problem, das aufgetaucht ist zwi
schen den Ländern einerseits und den Sozial-
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Staatssekretär Dr. Veselsky 

versicherungsträgern andererseits, und der 
Bund ,ist �in etwa eigentlich scheinbar nur am 
Rande daran 'interessiert. Er ist es aber den
noch in höchstem Maße, und er bietet hier 
mehr als gute Dienste an. 

Sie sehen also, daß wir um Koordination 
bemüht ISlind. Das kommt auch in der Tatsache 
zum Ausdruck, daß über unsere Bemühungen 
die Länder informiert werden, Und das kommt 
auch in der Tatsache zum Ausdruck daß dieser 
Bel1icht dem Hohen Bundesrat zug,eleHet 
wurde, 

Ich darf, auf die Ausführungen des Herrn 
Bundesrates Ing. Spindelegger enngehend, ant
worten. Er fragte : Wird das geplante Bundes
informationssystem nur dem Parlament zur 
Verfügung stehen oder auch Ländern und Ge
meinden? 

Ich muß dazu einige Aufklärungen geben. 
Ein solches Bundesinformationssystem, wie 
wir es planen, befindet sich im Prüfungs
stadium. Es ist darüber noch nicht das letzte 
Wort gesprochen, und die letzte Entscheidung 
ist bei weitem noch nicht gefallen. 

Aber es war zunächst eine Selbstverständ
lichkeit, daß man sozusagen die Tätigkeit nach 
innen gerichtet .aufgefaßt hätte. Also : Informa
tiOIlJssystem für die Verwaltung des Bundes 
allein. Diese Regierung hat allerdings die Wei
chen in der Richtung gestellt, daß nidlt die 
Vollziehung allein Benützer eines solchen In
formationssystems sein soll, sondern vielmehr 
auch oder ganz besonders auch das Parlament, 
das heißt also beide Häuser des Parlaments. 
Die Klubs der drei dm Parlament vertretenen 
Parteien haben ihr Interesse daran bekundet. 

Darüber hinaus, darf ich Ihnen sagen, wird 
auch geprüft, ein solches Informationssystem 
selbstverständlich von Haus aus, von Anbe
ginn an so anzulegen, daß es auch den Ländern 
zur Verfügung gestellt werden kann. Das also 
als weitere Information im Sinne dessen, was 
auch in der Diskussion gesagt wurde. 

Zu dieser Diskussion gestatte ich mir nun, 
einige Klarstellungen zu treffen. Es wurde auf 
die Monopolstellung einer Hardware-Firma, 
eines Hardware-Lieferanten, nämlich der IBM 
hingewiesen und auf die Tatsache, daß 82 Pro
zent des Marktes im Bereich des Bundes von 
der IBM eingenommen werden. 

Meine Isehr verehrten Damen und Herren I 
Das war ja bisher alles nicht bekiannt. Es blieb 
uns vorbehalten, selbstkritisch den Finger auf 
diese Wunde zu legen. Denn bisher war es SO; 
daß jedes Ressort für s.ich allein entschied, und 
letztlich kam es eben zu diesem Ubergewidlt 
einer Firma, eines Herstellers. 

Nun stellt man im Zusammen�ang damit 
an uns die Frage, ob wir auch in Zukunft 
andere Firmen heranziehen werden. 

Es ist so, daß das für uns lim Rahmen der 
EDV-Koordination eine Selbstverständlichkeit 
'ist. Nach der Onorm ist eine Ausschreibung 
vorzunehmen. Sie . :ist so zu gestalten, daß der 
von uns als wichtiger Grundsatz aufgestellte 
Gedan�e beachtet wird, nämlich der absoluten 
Neutralität gegenüber allen Software- und 
Hardw are-Herstellern. 

In diesem Zusammenhang ist sehr intensiv 
angeregt worden, etwa Maßnlahmen gesetz
Hcher Art ins Auge zu fassen. Ich glaube, das 
wäre nicht zielführend. Wir haben in Oster
reich keine ähnliche Regelung wie in Amerika, 
wo es ein Anti-trust-Iaw gibt, WO also Markt
führerstellungen auf den verschiedensten Ge
bieten nicht akzeptiert werden. Es wäre bei 
uns systemwidr,ig, auf einem Gebiet eine 
solche Spezial bestimmung einzuführ'en. Es be
darf hier auch keines Entschließungsantrages, 
wie er im Nationalrat beantragt worden war, 
denn die Regierung stellt klar fest, daß sie 
sich gegenüber allen Anbietern von Maschinen 
und Software neutral zu verhalten gedenkt. 

Nun wurden darüber hinaus einig,e Fragen 
aufgeworfen, die nicht unwesentlich ersdlei
nen. Es wurde auf die Problematik des Perso
nals hingewiesen, und es wurde gesagt: Ja 
sollen die einzelnen Ressorts !in Zukunft nach 
eigenem Gutdünken vorgehen oder soll hier 
koordiniert vorgegangen werden? 

Hier wird, glaube ich, doch Wasser in die 
Donau getragen oder, man könnte Vielleicht 
sagen, Tauben auf den Markusplatz, denn seit 
Herbst des Vorjahr·es g,ibt es eine Richtlinie 
des Bundeskanzleramtes betreffend eine 
solche koordinierte Vorgangsweise beim Ab
schluß von Sonderverträgen für EDV-Bedien
stete. Es gibt also eine koordinierte Vorgangs
weise. Wir haben durch die Instrumente des 
EDV -Koordinationskomitees, des EDV -Sub
komitees und der Verwaltungsreformkommis
sion die Möglichkeit, erstmals entscheidend 
koordinierend zu wirken. 

In diesem Zusammenbang wurde darauf hin
gewiesen, daß manchmal auch ein erhöhtes 
Maß an Amtsverschwiegenhe:it notwendig 
wäre. Ich kann Ihnen hlier zustimmen. Es ist 
tatsächlich nicht unproblematisch, allzu viele 
Aufgaben außer Haus zu vergeben. Daher sind 
wir darum bemüht, eigenes EDV-Personal mit 
hinlängHcher Schulung zu bekommen, diese 
Schulung zu verbessern und damit dem Bund 
zu ermöglic..�en. auf eigenen Beinen zu stehen, 
was wiederum heißt, daß wir Unabhängigkeit 
gewinnen gegenüber den Hardware-lieferan
ten. 
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Zuletzt eine Feststellung : Es wurde hier der 

Schutz der Privatsphäre gefordert, also Daten
schutz, und zwar auf gesetzlicher Basis. 

Ich darf Ihnen sagen, daß die frühere Bun
desregierung - es war eine OVP-Bundes
regierung - überhaupt noch kein Problem des 
Datenschutzes :sah, überhaupt kein Problem 
darin sah, die Privatsphäre schützen zu müs
sen, und daher überhaupt keine rechtlichen 
Vorkehrungen zu treffen gewillt war. 

Im Gegensatz dazu ist sich diese Bundes
regierung der Problematik bewußt, ist bereit, 
Vorkehrungen zu treffen und trifft sie bereits, 
und - das ist ein wichtiger Punkt - Wlir sind 
bereit, selbst die Probl,ematik zu aktualisieren 
und uns selbst einer sehr schwierigen Aufgabe 
zu stellen, einer Aufgabe allerdings, die uns, 
wenn wir sie gelöst haben, helfen wird, die 
Zukunft besser zu bewälttigen. 

Ich werde daher die Wahl der beiden Stell
vertreter des Vorsitzenden des Bundesrates 
durch Erheben von den Sitzen und die Wahl 
der übrigen Mitglieder des Büros des Bundes
rates durdl Händezeidlen vornehmen lassen. 

Wir kommen zur Wahl der beiden S t e 1 1-
v e r  t r e t e r d e s V o r  s i t z e 11 d e n. 

Es liegt mir der Vorschlag vor, die Bundes
räte Dr. Franz S k o t  t o n  und Dr. h. c. Fritz 
E c k e r t zu Vorsitzenden-Stellvertr,etern zu 
wählen. 

Falls kein Einwand erhoben wird, nehme 
idl die Wahl unter einem vor. - Ein Einwand 
wird nicht erhoben. 

Ich bitte daher jene Damen und Herren, die 
diesem Wahlvorschlag ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben. - Ich 
danke. Das :ist Stimmeneinhelligke�t. Der 
Wahlvorschlag ist somit angenommen. 

Ich frage die Gewählten, ob sie die Wahl 
annehmen. 

Bundesrat Dr. Skotton: Ich nehme die Wahl 
an. 

Bundesrat Dr. h. c. Ediert: Ich nehme die 
Wahl an. 

Vorsitzender: Ich danke. 

Wir kommen nun zur Wahl der beiden 
S c  h r i f t f ü h r e r. 

Es liegt mir der Vorschlag vor, die Bundes
Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand räte Frau Maria H a g  l e i  t n e  r und Ing. 

mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Johann G a s  s n  e r zu Schriftführern des 
Bundesrates zu wählen. 

Wünscht der Berichterstatter ein Schluß-

Ich darf abschließend sagen: Ich stimme m.it 
den Rednern überein, man interessiert sich 
heute noch wenig für EDV. Es wird iaber in 
Zukunft so sein, daß man wahrscheinlich stU'l
denlange Diskussionen in beiden Häusern des 
Parlaments haben wird, weil die Auswirkun
gen dieses Bereiches nicht nur für die Verwal
tung, sondern auch für die gesamte Offentlidl
keit und für die Privatsphäre des einzelnen 
von größter Bedeutung sein werden. (Beifall 
bei der SPO.) 

wort? - Das ist nicht der Fall. 

Wir schreiten daher zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g wird der Bericht 
der Bundesregierung e i n  s t j m m j g zur 
K e n n t n i s genommen. 

34. Punkt: Wahl der beiden Stellvertreter des 

Falls kein Einwand erhoben wird, nehme ich 
auch diese Wahl unter einem vor. - Es wird 
kein Einwand erhoben. 

Ich bitte daher jene Damen und Herren, die 
diesem Wahlvorschlag ihre Zustimmung 
geben, um ein Händezeichen. - Auch das ist 
StimmeneinheUigkeit. Der Wahlvorschlag ist 
somit angenommen. 

. 

Vorsitzenden des Bundesrates sowie der zwei Ich frage die Gewählten, ob sie die Wahl 

Sdlriftführer und der zwei Ordner für das annehmen. 
2. Halbjahr 1972 Bundesrat Ing. Gassner: Ja. 

Vorsitzender: Wir kommen nunmehr zum Bundesrat Dr. Skotton: Die Frau Bundesrat 
34. Punkt der Tagesordnung: Wahl der beiden Hagleitner hat mich bevollmächtigt, zu erklä
Stellvertreter des Vorsitzenden des Bundes- ren, daß sie die Wahl annimmt. 
rates sowie der zwei Schriftführer und der zwei 
Ordner für das 2. Halbjahr 1 912. 

Vorsitzender: Danke. 
Wir kommen nunmehr zur Wahl der beiden 

Gemäß § 5 Abs. E der Gesc.näftsordnung ist 0 r d n e r. 
das ,Büro des Bup,<lesrates halbj�hrlich zu er- Es Hegt mir ger Vorf;chlQg vor, die Bundes-
neuern. räte J9h�� M a y .e r lind L�opold W a l l  y 

Wird die Durchfübrung der erforderlichen :z:11 Ord�nl des ,�tJD.de.srates zu wählen. 

Wahlen mittels Stimmzettel gewünscht? - Falls kein Einwand erhoben wird, werde 
Dies �st nicht der Fall. ich auch in diesem Falle die Wahl unter einem 
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Vorsitzender 

vornehmen lassen. - Ein Einwand wird nicht 
erhoben. 

Ich bitte daher jene Damen und Herren, die 
auch diesem Wahlvorschlag ihre Zustimmung 
geben, um ein Händezeichen. - Danke. Stim
meneinhelligkeit. Auch dieser Wahlvorschlag 
ist somit angenommen. 

Ich frage die Gewählten, ob sie die Wahl 
annehmen. 

Bundesrat Mayer: Ja. 

Bundesrat Wally: Ja. 

Vorsitzender: Danke. 

Die Tagesordnung ist erschöpft. 

Die Einberufung der n ä c h s t e n Sitzung 
des Bundesrates wird auf schriftlichem Wege 
erfolgen. Als Sitzungstermin ist Donnerstag, 
der 1 3. Juli 1972, in Aussicht genommen. 

Für die Tagesordnung dieser Sitzung kom
men jene Vorlagen in Betracht, die der Natio
nalrat bis dahin verabschiedet haben wird, so
weit sie dem Einspruchsrecht des Bundesrates 
unterliegen. Ein diesbezügliches Aviso wird 
noch schriftlich ergehen. 

Scblußansprache des Vorsitzenden 

Vorsitzender Ing. Mader: Meine Damen und 
Herren! Hohes Haus! Dank der vertrauens
vollen Entscheidung des Tiroler Landtages, der 
mich als erstgenannten Vertreter dieses Bun
deslandes in den Bundesrat entsandt hat, 
wurde mir die Ehre und schöne Aufgabe zuteil, 
der Länderkammer unseres Parlaments vorzu
stehen. 

Wenn auch, bedingt durch die kurze Funk
tionsdauer, Antritts- und Abschiedsworte eines 
Vorsitzenden den Mitgliedern dieses Hauses 
bereits vertraute Gegebenheit sind, so bedeu
ten sie dem einzelnen Bundesrat am Präsidium 
weit mehr. Als junger und noch uneinge
schränkt begeisterter Politiker bin ich den ver
antwortlichen Persönlichkeiten meines Heimat
landes für das tiefe und nachhaltige Erlebnis 
dieser Amtszeit überaus dankbar. 

Mein Dank gilt den Damen und Herren in 
der Kanzlei und auch im Büro des Bundesrates, 
den verdienstvollen Beamten des Hauses und 
schließlich Ihnen selbst, meine verehrten 
D?men und Herren, die Sie mir als Kolleginnen 
und Kollegen bei der Erfüllung meiner Auf
gaben und Obliegenheiten Ihre Unterstützung 
haben angedeihen lassen. 

Ich habe mich bemüht, nicht nUr meinen Ver
pflichtungen. als Vorsitzender objektiv nach
zukommen, sondern auch darüber hinaus alles 

zu tun, was der verstärkten Präsenz und Dar
stellung der zweiten Kammer in der Gesetz

gebung unseres Staates dienlich erschien. Da

bei habe ich mich stets von der Uberzeugung 
im Sinne meiner Antrittsrede leiten lassen, 
daß die Gemeinsamkeit im Bemühen um unse
ren Staat, die Bundesländer und die Bevölke
rung, von welcher Beobachtungsstation aus es 
auch immer geschehen mag, über allen anderen 
Motiven. zu stehen hat. Geist und beabsichtig
ter Zweck der Geschäftsordnungskommission, 
deren Primärarbeit noch vor dem Sommer zu 
einem Rohentwurf führen dürfte, waren mir 
dabei selbstverständlicher Wegweiser. 

Verehrte Damen und Herren! Ihre Arbeit 
als Bundesräte erfordert gerade auch im außer
parlamentarischen Raum einen immer höheren 
persönlichen Einsatz. Diese gesamte Arbeits
leistung im Parlament und vor allem auch 
außerhalb des Hauses wird auch von der Be
völkerung in immer stärkerem Maße aner
kannt, was das Verdienst jedes einzelnen Bun
desratsmitgliedes in seinem Wirkungsbereich 
ist. 

Umso mehr zu bedauern ist es daher aber, 
wenn plötzlich Politikerkollegen als Abgeord
nete im Nationalrat in einer Fehleinschätzung 
unserer Tätigkeit diese Tatsache negieren. 
Diese für uns völlig unverständliche Haltung 
gipfelte in der Vorlage zum Bezügegesetz und 
in der Behandlung, die die gemeinsame Stel
lungnahme beidet Fraktionen dieses Hauses 
dazu erfuhr. In diesem Bundesrat sitzen Volks
vertreter, die um nichts minder qualifiziert 
sind. 

Ich habe mich daher überall - ich tue es be
wußt auch an dieser Stelle - entschit�den da
gegen verwahrt, Politiker zweiter Kategorie 
entstehen lassen zu wollen oder auch nur den 
Versuch dazu zu unternehmen. 

Hoher Bundesratl Ein Tiroler bekommt sehr 
leicht Schluckbeschwerden, wenn ihm zu große 
Brocken zugemutet werden. Diese Tatsache 
möge berücksichtigt werden, wenn ich in Ver
tretung Ihrer Interessen und Rechte eine so 
offene Bemerkung gemacht habe, die über Ge
wohnheit und Ublichkeit hinausgehen mag. 

So verbleibt mir mit Rücksicht auf die 
Tagungsdauer nur noch, Ihnen allen am Schluß 
meiner Funktion für Ihre weitere Arbeit alles 
Gute und viel Erfolg zu wünschen, was in be
sonderem Maße meinem Nachfolger Bundesrat 
Bürkle sowie den beiden stellvertretenden 
Vorsitzenden Bundesrat Skotton und Bundes
rat Eckert gelten möge. Danke schön. (Allge
meiner Beifall.) 

Die Sitzung ist damit g e  s c 'h l o s  s e n. 

SchlUD der Sitzung : 17 Uhr 15 Minuten 
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